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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Mittelstand bestimmt den Pulsschlag 

der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Mit dem 

vorliegenden Mittelstandsbericht 2019-

2020 wird nach dem Bericht für den Zeit-

raum 2014-2018 (siehe Landtags-Druck-

sache 7/5324 vom 26. November 2019) 

über die Entwicklung und die Lage der mit-

telständischen Wirtschaft Auskunft gege-

ben und zugleich aber auch aufgezeigt, 

was zu tun ist, um die Herausforderungen 

zu bewältigen. 

 

Durch die Neufassung des Mittelstandsför-

derungsgesetzes Sachsen-Anhalt (MFG 

LSA) im Frühjahr 2021 ist die Landesre-

gierung verpflichtet, beginnend im Jahr 

2021 in angemessenen Abständen, min-

destens alle fünf Jahre, über die Entwick-

lung und die Lage der mittelständischen 

Wirtschaft dem Landtag zu berichten. Dem 

folgend umfasst der erstellte Bericht – ab-

weichend vom vier- bzw. fünfjährigen Tur-

nus – den Zeitraum 2019-2020. Dies er-

möglicht zugleich, eine zweigeteilte Ent-

wicklung in wesentlichen volkswirtschaftli-

chen Kenngrößen zu betrachten: Eine im 

erwarteten Kontext verlaufene wirtschaftli-

che Entwicklung im Jahr 2019 und eine ab 

Ende des I. Quartals 2020 unter den Aus-

wirkungen der weltweiten Corona-Pande-

mie stehende Entwicklung, die auch noch  

 

 

über den Berichtszeitraum hinaus ins Jahr 

2021 und folgend anhalten wird.  

 

Unverändert von diesen Rahmenbedin-

gungen steht die Aussage, dass der Mittel-

stand die Wirtschaft Sachsen-Anhalts do-

miniert. Dies lässt sich damit belegen, 

dass rd. 74 % der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt 

auf kleine und mittlere Unternehmen ent-

fallen. Als Kern der wirtschaftlichen Struk-

turen im Land steht der Mittelstand daher 

ganz besonders im Fokus der Wirtschafts-

politik der Landesregierung. Zu Recht hat 

sich die neue Landesregierung mit ihrem 

Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, das mit-

telstandsfreundlichste Bundesland zu wer-

den. 

 

Der Mittelstand steht vor großen Heraus-

forderungen. Die Landesregierung will da-

für sorgen, dass die Unternehmen auch 

Bild: privat. 
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weiterhin mit angemessenen Hilfsmaßnah-

men unterstützt werden, um die Folgen 

der Pandemie zu überwinden. Gleichzeitig 

muss sich Sachsen-Anhalt weiter zu ei-

nem attraktiven Standort – sowohl für In-

vestoren als auch für Arbeitnehmer/-innen 

– entwickeln. Es gilt, das Unternehmerbild 

in der Gesellschaft zu stärken und eine 

unternehmerfreundliche Kultur zu etablie-

ren. Verwaltungsabläufe müssen be-

schleunigt und vereinfacht werden, 

kurzum: Ein konsequenter Bürokratieab-

bau steht auch weiterhin ganz oben auf 

der politischen Agenda. 

 

Neben der Bewältigung der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie zählen zu den aktu-

ellen Herausforderungen insbesondere die 

Digitalisierung sowie der demografische 

Wandel und damit einhergehend die De-

ckung des Fachkräftebedarfs. Dazu gibt 

es zahlreiche wirkungsvolle Unterstüt-

zungsangebote des Landes – zu nennen 

sind der Fachkräftesicherungspakt oder 

die Digitale Agenda für das Land Sach-

sen-Anhalt. Nicht nur der Strukturwandel 

infolge des Ausstiegs aus der Kohlever-

stromung, auch der in vielen anderen Be-

reichen anstehende Strukturwandel infolge 

langfristig gesteckter gesellschaftlicher 

Ziele sind wesentliche Prozesse der 

nächsten Jahre, deren erfolgreiche Bewäl-

tigung maßgeblich für eine aufwärts ge-

richtete weitere wirtschaftliche Entwicklung 

im Land sind. 

 

Besonders mit dem MFG LSA, welches 

beim Bürokratieabbau für den Mittelstand 

schon wesentliche neue Maßstäbe setzt, 

ging eine Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für den Mittelstand einher. So 

wurde begleitend ein Leitfaden „Mittel-

standsfreundlichkeit und Unternehmenso-

rientierung in Sachsen-Anhalt“ erstellt. 

Dieser soll insbesondere auch die kommu-

nalen Verwaltungen für die besonderen 

Belange und Herausforderungen der mit-

telständischen Unternehmen sensibilisie-

ren. Ziel ist es vor allem auch, bürokrati-

sche Hemmnisse zu vermeiden und wei-

tere Entbürokratisierungsmaßnahmen, wo 

immer möglich, konsequent umzusetzen. 

Die Wirksamkeit des Leitfadens soll zeit-

nah in 2022/2023 evaluiert werden. Nicht 

nur das, auch in dieser Legislaturperiode 

steht eine Weiterentwicklung des MFG 

LSA auf dem Programm, um mit Hilfe ei-

ner zu etablierenden Gesetzesfolgenab-

schätzung Regelungsanforderungen – wo 

möglich – gar nicht erst entstehen zu las-

sen. 

 

Aufgabe der neuen Landesregierung ist 

es, die Entwicklung des Mittelstandes ge-

nau zu verfolgen und dort, wo notwendig, 

Unterstützung anzubieten. Daher erstellt 

das Land Sachsen-Anhalt in angemesse-

nen Abständen einen Mittelstandsbericht, 

der auf die Entwicklung, das Umfeld des 

Mittelstandes, aber auch auf das Förderin-

strumentarium des Landes eingeht. Der 

vorliegende Bericht liefert ein aktuelles 

Bild für die vergangenen zwei Jahre. 
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Nachdem im ersten Teil des vorliegenden 

Berichts die Linien der wirtschaftlichen 

Entwicklung des Mittelstandes aufgezeigt 

wurden, wird im zweiten Teil des Berichts 

Bilanz für 2019-2020 gezogen. Während 

das Jahr 2019 gesamtwirtschaftlich von ei-

nem leichten Wachstum geprägt war, wur-

den durch die Corona-Pandemie begin-

nend ab dem II. Quartal 2020 negative 

Veränderungsraten in wichtigen gesamt-

wirtschaftlichen Größen verzeichnet. Die 

Corona-Krise und der damit verbundene 

harte wirtschaftliche Einbruch traf trotz ei-

nes im bundesdeutschen Vergleich milde-

ren Verlaufs viele Bereiche des sachsen-

anhaltischen Mittelstandes sehr.  

 

Die Landesregierung unterstützt die Unter-

nehmen mit einem wirksamen Förderin-

strumentarium. Die im dritten Teil gezo-

gene Bilanz zu den einzelnen Förderin-

strumenten des Landes zeigt, dass das In-

strumentarium breit aufgestellt und auf 

eine Vielzahl von spezifischen Sachverhal-

ten ausgerichtet ist, um den Mittelstand 

gezielt zu fördern. Die Instrumente werden 

entsprechend der Bedarfe kontinuierlich 

weiterentwickelt.  

 

Der vierte Teil des Berichts geht auf Hilfs-

maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise 

ein, mit denen kleine und mittlere Unter-

nehmen unterstützt wurden. Dabei be-

schränkt sich die Darstellung auf diejeni-

gen Hilfsmaßnahmen, in deren Gestaltung 

und/oder Umsetzung die Landesebene 

Sachsen-Anhalts unmittelbar eingebunden 

war.  

 
Auf Basis der gesamten Bestandsauf-

nahme werden im fünften Teil die Schwer-

punkte der künftigen Mittelstandspolitik 

dargestellt. So müssen vordringlich die 

Folgen der Corona-Krise bewältigt und die 

richtigen Weichenstellungen für den Struk-

turwandel eingeleitet werden.  

 

Haben Sie Mut, mit der neuen Landesre-

gierung, meinem Ministerium und mir zu-

sammen neue Wege zu beschreiten, um 

die Wirtschaft des Landes nach der 

Corona-Krise auf einen stabilen Wachs-

tumspfad zurückzubringen. Denn nur wirt-

schaftliches Wachstum bringt den Wohl-

stand in die Breite der Gesellschaft. In die-

sem Sinne freue ich mich auf die Zusam-

menarbeit. 

 

Magdeburg, im November 2021 

 

 

Ihr Sven Schulze 

Minister für Wirtschaft, Tourismus, Land-

wirtschaft und Forsten 
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Zusammenfassung 

 

Sachsen-Anhalt konnte in den vergange-

nen zehn Jahren auf eine erfolgreiche wirt-

schaftliche Entwicklung zurückblicken. Die 

Pandemie hat die Wirtschaft im Jahr 2020 

an vielen Stellen in eine schwierige Lage 

gebracht. Während die Industrie und weite 

Teile des Handwerks von den Eindäm-

mungsmaßnahmen weniger beeinflusst 

wurden, hatte die Pandemie zum Beispiel 

auf den Einzelhandel, die körpernahen 

Dienstleistungen oder das Hotel- und 

Gaststättengewerbe erhebliche Auswir-

kungen. Viele Angehörige der Freien Be-

rufe sind in Pandemiezeiten an ihre leis-

tungsmäßigen Grenzen gestoßen, dies gilt 

vor allem für die Ärzte/-innen und Apothe-

ker/-innen sowie ihre Beschäftigten, die 

die Versorgung im Gesundheitssystem – 

auch unter den zusätzlichen Aufgaben und 

Anforderungen durch die Pandemie – auf-

recht erhielten. 

 

Das Jahr 2019 war gesamtwirtschaftlich in 

Sachsen-Anhalt von einem leichten 

Wachstum geprägt, das Bruttoinlands-

produkt erhöhte sich preisbereinigt um 

0,6 % und damit mit der gleichen Rate wie 

im Bundesdurchschnitt. Dagegen nahm 

das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 in-

folge der Auswirkungen der Corona-Pan-

demie in Sachsen-Anhalt preisbereinigt 

um 3,9 % ab. Deutschlandweit war der 

Rückgang um 4,9 % noch stärker. 

 

Die Erwerbstätigkeit blieb nicht unbeein-

trächtigt von der außergewöhnlichen kon-

junkturellen Situation. Nachdem es im 

Jahr 2019 in Sachsen-Anhalt und 

Deutschland noch zu einem Anstieg der 

Erwerbstätigenzahl um 0,1 % bzw. 0,9 % 

gekommen war, mussten im Corona-Jahr 

2020 Rückgänge von 1,4 % in Sachsen-

Anhalt bzw. 1,1 % im Bundesdurchschnitt 

verbucht werden. Die Zahl der Erwerbstäti-

gen betrug im Jahr 2020 in Sachsen-An-

halt rd. 990.900 Personen. Bei der größten 

Gruppe der Erwerbstätigen, den sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten, 

wurde die aufwärts gerichtete Entwicklung 

der vergangenen Jahre ebenfalls durch 

die Pandemie unterbrochen. Im Jahr 2020 

waren rd. 790.400 Personen sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt. Dies sind 

zwar 1,1 % weniger als im Jahr 2019, be-

deuten jedoch im Vergleich zum Jahr 2014 

(Beginn des letzten Mittelstandsberichts) 

eine Zunahme von 2,2 %. Mittlerweile ist 

rd. ein Viertel aller sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt 

über 55 Jahre alt. Dem Arbeitsmarkt ste-

hen also in den kommenden Jahren er-

hebliche altersbedingte Abgänge bevor. 

 

Die Arbeitsproduktivität, gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, 

betrug im Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt rd. 

63.200 Euro. Der bundesdeutsche Wert 

liegt bei rd. 74.400 Euro. Die sachsen-an-

haltische Arbeitsproduktivität hat damit ein 

Niveau von rd. 85,0 % des gesamtdeut-

schen Wertes erreicht. Im Vergleich zu 
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den 82,5 % im Jahr 2018 bzw. 83,7 % im 

Jahr 2019 zeigt sich, dass der Konver-

genzprozess weitere Fortschritte macht. 

 

Der Ausbildungsmarkt unterlag im Be-

richtszeitraum nicht nur demografischen 

Einflüssen, sondern auch den Effekten der 

Corona-Krise. Die Zahl der gemeldeten 

Bewerber/-innen auf Berufsausbildungs-

stellen nahm von ehemals rd. 11.500 Be-

werbern/-innen im Ausbildungsjahr 

2017/2018 auf rd. 9.800 Bewerber/-innen 

im Ausbildungsjahr 2019/2020 ab. Diesen 

standen zuletzt rd. 12.100 Berufsausbil-

dungsstellen gegenüber, was einem Ver-

hältnis von 1,23 Berufsausbildungsstellen 

je Bewerber/-in entspricht. Für die Unter-

nehmen ist es daher im Berichtszeitraum 

zu einer weiteren Verknappung des Be-

werberangebots gekommen. 

 

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich rd. 

86.100 Personen arbeitslos gemeldet, die 

Arbeitslosenquote betrug durchschnitt-

lich 7,7 %. Hierbei lag der durch die Bun-

desagentur für Arbeit geschätzte Corona-

Anteil an der Arbeitslosenquote zwischen 

1,1 und 1,7 Prozentpunkten in den einzel-

nen Monaten des Zeitraumes von April bis 

Dezember 2020. Um die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf dem Arbeits-

markt abzufedern sowie Fachkräfte zu hal-

ten, wurde das arbeitsmarktpolitische In-

strument der Kurzarbeit in Anspruch ge-

nommen. Im April 2020 erreichte die Kurz-

arbeiterquote in Sachsen-Anhalt mit 

12,8 % ihren Höchstwert. Rd. 101.700 Be-

schäftigte befanden sich hier in Kurzarbeit. 

Mit zunehmenden Lockerungen in einzel-

nen Wirtschaftsbereichen nahm die Zahl 

der sich in Kurzarbeit befindenden Perso-

nen im Verlauf des Jahres 2020 wieder 

ab. Erst die neuerlichen Lockdown-Ent-

scheidungen aus dem Herbst 2020 ließen 

die Kurzarbeiterquote beginnend ab Okto-

ber 2020 wieder ansteigen. 

 

Nach Höhen und Tiefen im Jahr 2019 war 

in der Industrie das Jahr 2020 maßgeb-

lich durch die Auswirkungen der Corona-

Pandemie bestimmt. Die Beschäftigung 

ging um 1,7 % auf durchschnittlich rd. 

110.300 Personen zurück. Umsatzeinbrü-

che mussten im In- und Auslandsgeschäft 

verbucht werden. Der industrielle Gesamt-

umsatz nahm im Jahr 2020 um 8,4 % auf 

rd. 35,8 Mrd. Euro ab. Dem gegenüber 

steht ein noch deutlicherer Rückgang um 

10,7 % auf rd. 11,0 Mrd. Euro beim Aus-

landsumsatz. Die Branchenstruktur wird 

nach wie vor durch die Chemie- und Le-

bensmittelindustrie dominiert, da mehr als 

ein Drittel des gesamten Industrieumsat-

zes in diesen beiden Branchen erzeugt 

wird. 

 

Auch das Bauhauptgewerbe blieb nicht 

von den Auswirkungen der Corona-Pande-

mie verschont. Da sich im Verlauf des Jah-

res 2020 die Baukonjunktur durch bspw. 

Zurückstellen von Investitionen ab-

schwächte, musste auch sie einen Um-

satzrückgang von 2,6 % hinnehmen. Der 
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baugewerbliche Umsatz belief sich auf rd. 

2,7 Mrd. Euro. 

 

Der Tourismus hat sich in Sachsen-An-

halt im Jahr 2019 und auch noch zu Be-

ginn des Jahres 2020 sehr erfolgreich ent-

wickelt. Das Jahr 2019 brachte zum 6. Mal 

in Folge Rekordwerte bei den Gästen mit 

rd. 3,60 Mio. Ankünften sowie den Über-

nachtungen mit rd. 8,65 Mio. Mit einem 

Anstieg um jeweils 5,0 % gegenüber dem 

Vorjahr schnitt Sachsen-Anhalt im Ver-

gleich der ostdeutschen Länder, aber auch 

im Bundesvergleich sehr gut ab und 

konnte ein erneutes Allzeithoch verzeich-

nen. In regionaler Hinsicht ist und bleibt 

der Harz die wichtigste Destination des 

Landes. Im Jahr 2020 war die touristische 

Entwicklung in Sachsen-Anhalt sehr stark 

von der Corona-Pandemie geprägt. Die 

Zahl der Ankünfte ist um 38,0 % auf 

2,23 Mio. stark zurückgegangen. Die Zahl 

der Übernachtungen in Sachsen-Anhalt ist 

um 30,9 % auf 5,97 Mio. gesunken. Diese 

fielen seit 15 Jahren erstmals wieder unter 

die Marke von 6 Mio. Die Tourismuswirt-

schaft ist damit wie fast keine andere 

Branche von den Auswirkungen der 

Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezo-

gen worden. Die Landesregierung unter-

nimmt erhebliche Anstrengungen, die wirt-

schaftlichen Folgen für die Unternehmen 

abzufedern. Die strategische Ausrichtung 

des Tourismus im Land mit und nach 

Corona ist daher von essentieller Bedeu-

tung. Ein deutlicher Schub, um auf den 

Wachstumspfad zurückzufinden und die 

Wettbewerbsfähigkeit der touristischen 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt zu si-

chern, soll vom Masterplan „Tourismus 

Sachsen-Anhalt 2027“ ausgehen. 

 

Vor allem die Angehörigen der Freien Be-

rufe waren von der Corona-Pandemie be-

sonders betroffen: Die rd. 13.200 Ärzte/-in-

nen bzw. rd. 2.100 Apotheker/-innen im 

Land waren mit ihren Beschäftigten in gro-

ßem Maße gefordert, die pandemiebe-

dingten Zusatzbelastungen im Gesund-

heitssystem zu erfüllen. Im Zusammen-

hang mit der Gewährung der staatlichen 

Wirtschaftshilfen war die Einschaltung prü-

fender Dritter (z.B. Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, Rechtsanwälte) für eine Be-

schleunigung der Verfahren von Vorteil, da 

die Bewilligungsbehörden damit in die 

Lage versetzt waren, notwendige Wirt-

schaftshilfen bereits nach wenigen Tagen 

auszahlen zu können. 

 

Das Ziel der Landesregierung ist es, dass 

die Wirtschaft nach der Corona-Pande-

mie möglichst schnell ihren erfolgreichen 

und dynamischen Wachstumskurs wieder 

einschlagen und beibehalten kann. Die 

Pandemie wirkt wie ein externer Schock. 

Die Leistungserstellung in den Unterneh-

men wurde z.T. neu strukturiert und verla-

gerte sich – wo möglich – in den digitalen 

Raum. Diese Schocksituation sollte ge-

nutzt werden, Innovationen und Digitalisie-

rung im Unternehmensprozess weiter vo-
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ranzutreiben und mit nachhaltigen Ge-

schäftsmodellen die Unternehmen zu-

kunftsfest zu machen.  

 

Zu den zentralen mittelstandspolitischen 

Herausforderungen gehört der Umgang 

mit der demografischen Entwicklung. 

Um auch künftig ausreichend qualifizierte 

Fachkräfte zu gewinnen, bedarf es geziel-

ter Förderungsmaßnahmen. Die Landes-

regierung will ihre Fachkräftestrategie ge-

meinsam mit den gewerblichen Kammern, 

Hochschulen und Unternehmen weiterent-

wickeln und umsetzen.  

 

Die Förderung von Investitionen gehört 

auch weiterhin zu den Eckpfeilern der Mit-

telstandspolitik. Die Landesregierung wird 

ihre Ansiedlungsstrategie sowie die Unter-

nehmens- und Infrastrukturinvestitionen 

auf den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, 

leistungsstarken und zugleich klimaneutra-

len Wirtschaft ausrichten. Das weitere wirt-

schaftliche Wachstum des Landes wird 

auch in Zukunft wesentlich davon abhän-

gen, die Innovationspotenziale der KMU 

des Landes zu verwirklichen und auf den 

Märkten umzusetzen.  

 

Eine wesentliche Aufgabe ist durch den 

Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 

zum Jahr 2038 vordefiniert. Sachsen-An-

halt will den Strukturwandel konzentriert 

angehen und im Revier wertschöpfungsin-

tensive und nachhaltige Wirtschaftsstruk-

turen erhalten bzw. errichten. 

 

Der konsequente Bürokratieabbau betrifft 

alle wirtschaftspolitischen Handlungsfel-

der, er gehört daher zu den herausragen-

den Schwerpunkten für die künftige Lan-

despolitik. In diesem Zusammenhang soll 

das MFG LSA noch einmal weiterentwi-

ckelt werden. Sachsen-Anhalt hat sich in 

der neuen Legislaturperiode vorgenom-

men, das mittelstandsfreundlichste Bun-

desland zu werden. 

 

Datenquellen 

 

Der vorliegende Bericht wertet nicht nur 

landesinterne Informationen aus. Um ein 

aussagefähiges Bild von der Entwicklung 

des Mittelstandes in Sachsen-Anhalt ver-

mitteln zu können, sind Informationen aus 

einer Vielzahl von Quellen eingeflossen. 

So enthält der Bericht Angaben und Be-

wertungen auch aus folgenden Quellen: 

Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bun-

desbank, Bundesministerien, Statistisches 

Bundesamt, Statistisches Landesamt 

Sachsen-Anhalt, Kammern, Deutscher In-

dustrie- und Handelskammertag e.V., 

Zentralverband des Deutschen Handwerks 

e.V., Kreditanstalt für Wiederaufbau – 

KfW-Bankengruppe, Landesverband der 

Freien Berufe Sachsen-Anhalt e.V., Inves-

titionsbank Sachsen-Anhalt, Bürgschafts-

bank Sachsen-Anhalt GmbH, Mittelständi-

sche Beteiligungsgesellschaft Sachsen-

Anhalt mbH, IBG Beteiligungsgesellschaft 

Sachsen-Anhalt mbH, Institut für Mittel-

standsforschung Bonn.  
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I Rahmenbedingungen für 

die Entwicklung des Mit-

telstandes  

I.1 Definition des Mittelstandes 

Das MFG LSA in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 20. Juli 2021 (GVBl. 

LSA S. 430) enthält im § 1 Abs. 2 Satz 1 

eine Legaldefinition der mittelständischen 

Wirtschaft. Sie umfasst unter eindeutigem 

Verweis auf die Vorgaben der Europäi-

schen Kommission (KOM) Kleinstunter-

nehmen, kleine und mittlere Unternehmen 

im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 in Verbindung 

mit Anhang I der Verordnung (EU) 

Nr. 651/2014 der KOM vom 17. Juni 2014 

zur Feststellung der Vereinbarkeit be-

stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (ABl. L 187 

vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 

27.9.2014, S. 65), geändert durch Verord-

nung (EU) 2017/1084 (ABl. L 156 vom 

20.6.2017, S. 1).  

 

Die KOM unterscheidet damit grundsätz-

lich zwischen kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) sowie großen Unterneh-

men. KMU haben weniger als 250 Be-

schäftigte. Als finanzielles Kriterium wer-

den der Jahresumsatz (gleich oder weni-

ger als 50 Mio. Euro) oder die Jahresbi-

lanzsumme (gleich oder weniger als 

43 Mio. Euro) herangezogen. Ein weiteres 

Kriterium soll die Unabhängigkeit des Un-

ternehmens verdeutlichen: Das Unterneh-

men darf unter bestimmten Bedingungen 

nicht zu mehr als 25 % einem anderen Un-

ternehmen gehören, um als KMU im Sinne 

der KOM zu gelten. Die KOM untergliedert 

die KMU weiter in mittlere Unternehmen 

sowie kleine und Kleinstunternehmen. Die 

Schwellenwerte für die Zahl der Beschäf-

tigten sind für die beiden letztgenannten 

Kategorien weniger als 50 Mitarbeiter/-in-

nen bzw. weniger als zehn Mitarbeiter/-in-

nen. Abweichend zur KOM definiert das 

Institut für Mittelstandsforschung (IfM) 

Bonn seit dem Jahr 2002 KMU als Unter-

nehmen, die bis zu 499 Beschäftigte ha-

ben und einen Umsatz von unter 50 Mio. 

Euro realisieren.  

 

In diesem Bericht wird – wie auch durch 

das MFG LSA vorgegeben – die Definition 

der KOM für KMU und damit auch zugleich 

für den Begriff „Mittelstand“ zugrunde ge-

legt. Zur mittelständischen Wirtschaft zäh-

len im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 2 MFG 

LSA auch die Angehörigen der Freien Be-

rufe, die in diesem Bericht mit beleuchtet 

werden. 

 

I.2 Wirtschaftsstruktur – Sachsen-

Anhalt mit mittelständischer Prä-

gung 

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und in 

Deutschland wird maßgeblich durch KMU 

geprägt. Dies gilt für Sachsen-Anhalt in 
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noch stärkerem Maße als für Deutschland 

insgesamt. In der Regel wirkt sich die 

Größe eines Unternehmens bzw. Betriebs 

(positiv) auf seine Innovations- und Ex-

portaktivität aus, verbunden mit einer hö-

heren Produktivität und einem höheren 

Lohnniveau. Kleinteiligere Strukturen nei-

gen im Allgemeinen zu entsprechenden 

Rückständen bei gesamtwirtschaftlichen 

Kennziffern. Zu beachten ist, dass es sich 

hierbei immer um Durchschnittsbetrach-

tungen handelt, die den Blick auf die vie-

len innovations- und exportstarken KMU 

verstellen können, so auch in Sachsen-

Anhalt. 

 

Im Jahr 20201 hatten in Sachsen-Anhalt 

54.994 Betriebe mindestens einen sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten. Zwei 

Jahre zuvor, im Jahr 2018, hatte diese 

Zahl der Betriebe noch 56.327 betragen. 

Es ist damit zu einem leichten Rückgang 

der Betriebszahlen um rd. 1.300 bzw. 

2,4 % gekommen. Ein Anteil von 99,3 % 

der Betriebe wies dabei in 2020 eine Be-

schäftigtenzahl von 249 oder weniger auf 

und kann somit dem Mittelstand zugerech-

net werden. Im Bundesdurchschnitt lag 

dieser Anteil mit 99,2 % unwesentlich 

niedriger. Ähnliche Anteile ergaben sich 

für die Anzahl der Betriebe auch in den 

anderen Betriebsgrößenklassen. Die 

größte Abweichung betrifft die Größen-

klasse „1 bis 5 Beschäftigte“, in der Sach-

sen-Anhalt mit 63,3 % einen um 1,1 Pro-

zentpunkte geringeren Anteil aufweist als 

Deutschland insgesamt. In den Größen-

klassen „250 bis 499 Beschäftigte“ 

(Deutschland: 0,5 %, Sachsen-Anhalt: 

0,5 %) sowie „500 und mehr Beschäftigte“ 

(Deutschland: 0,3 %, Sachsen-Anhalt: 

0,2 %) sind die Anteile nahezu identisch. 

Die Verteilung der Betriebsgrößenklassen 

anhand der Betriebszahlen zeigt also 

kaum Abweichungen innerhalb der Struk-

turen in Sachsen-Anhalt und Deutschland. 

 

Erst die Verteilung der in diesen Betrieben 

Beschäftigten verdeutlicht die entschei-

denden Unterschiede (vgl. Abbildung 1). 

So war in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 – 

bei einer Gesamtzahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten von rd. 

790.400 – in allen ausgewiesenen Grö-

ßenklassen mit weniger als 250 Beschäf-

tigten ein (etwas) höherer Beschäftigten-

anteil tätig als im Bundesdurchschnitt. 

Auch bei den Betrieben der Größenklasse 

„250 bis 499 Beschäftigte“ lag der sach-

sen-anhaltische Anteil über dem deut-

schen Wert. Den entsprechend niedrige-

ren Beschäftigtenanteil wies Sachsen-An-

halt bei der Größenklasse „500 und mehr 

Beschäftigte“ auf. Hier war der Abstand 

zwischen dem sachsen-anhaltischen Wert 

(13,2 %) und dem deutschen Wert 

(22,6 %) besonders deutlich.  

 

                                                
1 Stichtag: 30. Juni. 
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Abbildung 1: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nach Be-
triebsgrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
 

 

Gegenüber dem Jahr 2018 (12,9 %) 

konnte Sachsen-Anhalt seinen Anteil ent-

gegen dem bisherigen Trend um 0,3 Pro-

zentpunkte steigern, so dass hier eine An-

gleichung an die bundesweit leicht auf-

wärts gerichtete Entwicklung in dieser Be-

triebsgrößenklasse erfolgte (deutschland-

weite Anteile: 2014 mit 21,8 %, 2018 mit 

22,1 %). Nach wie vor arbeiten in Sach-

sen-Anhalt aber immer noch erheblich we-

niger Beschäftigte in großen Betrieben (ab 

500 Beschäftigte) als im Bundesdurch-

schnitt. Die Betriebsgrößenstruktur unter-

scheidet sich jedoch nicht nur zwischen 

Regionen, sondern weicht auch im Bran-

chenvergleich innerhalb einer Region von-

einander ab. Dies soll die Betrachtung 

                                                
2 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 
2008 (WZ 2008). 

ausgewählter Wirtschaftsabschnitte (WZ 

2008)2 des Produzierenden Gewerbes und 

des Dienstleistungsbereiches in Sachsen-

Anhalt im Jahr 2020 verdeutlichen (vgl. 

Abbildung 2). Danach sind das Bauge-

werbe (insgesamt 58.160 Beschäftigte) 

und der Bereich Handel, Instandhaltung, 

Reparatur von Kfz (insgesamt 100.529 Be-

schäftigte) eher durch kleinere Betriebe 

geprägt, während im Verarbeitenden Ge-

werbe (insgesamt 137.523 Beschäftigte) 

und im Bereich Verkehr und Lagerei (ins-

gesamt 49.858 Beschäftigte) die meisten 

Beschäftigten in den größeren Betrieben 

tätig sind.  
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Abbildung 2: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nach Wirt-
schaftsbereichen in Sachsen-Anhalt 2020 

 

 

Anmerkung: Aus Gründen des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung werden die Angaben  
                    teilweise nicht veröffentlicht. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
 

 

So betragen die kumulierten Beschäftig-

tenanteile des Baugewerbes in den Betrie-

ben mit bis zu 19 Beschäftigten mit 51,0 % 

gut die Hälfte und im Handel mit 43,3 % 

gut zwei Fünftel. In den Betrieben mit bis 

zu 49 Beschäftigten arbeiten dann bereits 

mit 73,8 % fast drei Viertel in den Betrie-

ben des Baugewerbes bzw. mit 64,9 % 

knapp zwei Drittel der Beschäftigten in den 

Betrieben des Handels. Umgekehrt stellt 

sich das Bild für das Verarbeitende Ge-

werbe sowie Verkehr und Lagerei dar. 

Hier sind kumuliert fast drei Viertel bzw. 

zwei Drittel der Beschäftigten in Betrieben 

ab 50 Beschäftigten tätig. In Betrieben, die 

mehr als 250 Beschäftigte haben und die 

daher nicht mehr den KMU zuzuordnen 

sind, betragen die Anteile mit insgesamt 

32,1 % bzw. 34,3 % ungefähr ein Drittel.  

 

Die vorstehenden Betrachtungen bestäti-

gen die kleinteilige Wirtschaftsstruktur 

Sachsen-Anhalts, aber auch Deutschlands 

insgesamt. Entscheidende Unterschiede 

ergeben sich beim Beschäftigtenanteil gro-

ßer Betriebe, die eine wichtige Funktion im 

wirtschaftlichen Gesamtgefüge erfüllen. 

 

I.3 Demografische Faktoren 

Zu den zentralen Herausforderungen für 

die mittelständische Wirtschaft in Sach-
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sen-Anhalt zählt (weiterhin) die demografi-

sche Entwicklung bzw. die Abnahme und 

Alterung der Bevölkerung.3 Die Auswirkun-

gen dieses demografischen Wandels kön-

nen sich für die Unternehmen im Land ins-

besondere beim Beschäftigungspotenzial 

bzw. der Fachkräftesicherung zeigen. 

 

Der trendmäßige Rückgang der Bevölke-

rungszahl in Sachsen-Anhalt hat sich auch 

in den Jahren 2019 und 2020 fortgesetzt. 

Gegenüber einer Einwohnerzahl von 

bspw. rd. 2,62 Mio. Personen im Jahr 

2000 waren es in 2019 und 2020 lediglich 

noch rd. 2,19 Mio. bzw. rd. 2,18 Mio. Per-

sonen. Gleichzeitig ist die Zahl der Perso-

nen im erwerbsfähigen Alter (15-65) von 

rd. 1,82 Mio. Personen im Jahr 2000 auf 

rd. 1,33 Mio. Personen in 2019 und rd. 

1,31 Mio. Personen in 2020 abgesunken, 

womit sich der Anteil der Personen im er-

werbsfähigen Alter (15-65) an der Bevöl-

kerung deutlich verringert hat.  

 

Im Zeitraum 2000-2020 haben sich wäh-

renddessen die Zahlen der Schulabgän-

ger/-innen sowie Auszubildenden in Sach-

sen-Anhalt mehr als halbiert. Auch für 

2019 und 2020 zeigten sich hier überwie-

gend Rückgänge im jeweiligen Vorjahres-

vergleich. Allerdings ist zu beachten, dass 

dabei in 2019 und 2020 mit jeweils rd. 

                                                

17.500 wieder mehr Schüler/-innen die all-

gemeinbildenden Schulen verließen als in 

den Jahren 2010-2017. 

 

Die Siebte Regionalisierte Bevölkerungs-

prognose 2019-2035 für Sachsen-Anhalt4 

erwartet einen weiteren Bevölkerungsrück-

gang um 13 % auf rd. 1,9 Mio. Einwoh-

ner/-innen. Für die Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter (15-65) wird dabei ein 

Absinken auf rd. 1,0 Mio. Personen prog-

nostiziert. In der Konsequenz würde ihr 

Bevölkerungsanteil nach 60,7 % im Jahr 

2019 bei geringeren 54,1 % im Jahr 2035 

liegen.  

 

Vor diesem Hintergrund ist eine weiter zu-

nehmende Anspannung der Fachkräftesi-

tuation für die Unternehmen im Land ab-

sehbar.  

 

3 Die Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung sind in 
Anhang 1 dargestellt. 

4 Siehe https://statistik.sachsen-anhalt.de/filead-
min/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/The-
men/Bevoelkerung/Berichte/Bevoelkerungsprog-
nose/3A111_2019_2035-A.pdf. 

I.4 Auswirkungen der weltweiten 

Pandemie ab dem Jahr 2020 

Die mittelständische Wirtschaft ist eng ver-

flochten mit ihrem wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Umfeld. Viele Faktoren 

wirken zusammen, auf die Unternehmen 

nur einen begrenzten Einfluss haben. So 

erreichten Europa Ende des Jahres 2019 

erste Informationen über das Corona-Virus 

SARS-CoV-2 in der Volksrepublik China. 

Kurz darauf im Januar 2020 gab es erste 
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Erkrankungsfälle in Europa. Begünstigt 

durch die Bedingungen vernetzter und glo-

balisierter Verkehrs-, Rohstoff-, Waren- 

und Personenströme entwickelte sich sehr 

schnell eine Pandemiesituation. Am 

11. März 2020 erklärte die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) folgerichtig die 

bisherige Epidemie zu einer weltweiten 

Pandemie.  

 

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

wurden durch die Bundes- und Landespo-

litik Maßnahmen ergriffen, die weitrei-

chende Auswirkungen auf die Wirtschaft 

hatten. Die Regelungen umfassten u.a. 

Vorschriften zu Hygienemaßnahmen, Be-

schränkungen der Personenzahl (bspw. 

Kunden/-innen eines Geschäftes, Teilneh-

mer/-innen von Veranstaltungen, Mit-

nahme von Speisen statt Verzehr an Ort 

und Stelle) sowie vollständige Schließun-

gen oder Betätigungsverbote. Davon wa-

ren insbesondere Bereiche des Dienstleis-

tungssektors wie das Gastgewerbe, Reise-

veranstalter, der Einzelhandel, die Veran-

staltungswirtschaft, die Kultur- und Erho-

lungswirtschaft sowie personenbezogene 

Dienstleistungen betroffen. Abhängig vom 

Pandemiegeschehen galten die Regelun-

gen dabei unterschiedlich stark im Zeitver-

lauf. Die Industrie war vor allem Störungen 

von grenzüberschreitenden Lieferketten 

und Pendlerbewegungen sowie Nachfra-

gerückgängen ausgesetzt, wobei die In-

tensität dieser Problematiken im Zeitver-

lauf ebenfalls variierte.  

 

Die Pandemie selbst sowie die Maßnah-

men zu ihrer Bewältigung zeigen sich in 

der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) ab dem Jahr 2020. Das fortgesetzte 

bzw. wieder verstärkte Pandemiegesche-

hen zeigt sich auch noch im Jahr 2021 

und wird damit erst in den folgenden Jah-

ren – außerhalb dieses Berichtszeitrau-

mes – zu einer wirtschaftlichen Erholung 

führen können. 

 

Die Rückgänge in der Produktion von Gü-

tern bzw. in der Erbringung von Dienstleis-

tungen führten in vielen Unternehmen zur 

Nutzung des arbeitsmarktpolitischen In-

struments der Kurzarbeit. Trotz Kurzarbeit 

und weiterer staatlicher Finanzhilfen ist es 

pandemiebedingt zu einem Anstieg der Ar-

beitslosigkeit gekommen. Wohl auch auf-

grund der Unterstützungsmaßnahmen von 

Bund und Ländern, darunter auch der zeit-

weisen Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht, ist bisher noch kein Corona-beding-

ter Anstieg der Unternehmensinsolvenzen 

erkennbar.  

 

I.5 Strukturwandel in der Braunkoh-

leregion 

Durch den klimapolitisch beschlossenen 

Ausstieg aus der Kohleverstromung und 

durch den damit verbundenen Ausstieg 

aus dem Braunkohleabbau steht das Mit-

teldeutsche Braunkohlerevier bis zum Jahr 

2038 vor einem bedeutenden Strukturwan-
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del. Der sachsen-anhaltische Teil des Mit-

teldeutschen Reviers ist allgemein als 

Ländlicher Raum mit dem Oberzentrum 

kreisfreie Stadt Halle (Saale) einzuordnen. 

Er verfügt jedoch in allen dazugehörigen 

Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenland-

kreis, Mansfeld-Südharz und Saalekreis 

über industrielle Agglomerationen, z.B. 

den Industriepark Bitterfeld-Wolfen, den 

Chemie- und Industriepark Zeitz, industri-

elle Ballungen in Leuna und Schkopau so-

wie industrielle Entwicklungszentren in 

Hettstedt und Eisleben. Die Region ist ge-

kennzeichnet durch vielfältige funktionale 

Verflechtungen zwischen den Gebietskör-

perschaften (auch über die Landesgrenze 

zum Freistaat Sachsen und zum Freistaat 

Thüringen) – vor allem wirtschaftlicher und 

wissenschaftlicher Art und durch Pend-

lerverflechtungen. 

 

Im Mitteldeutschen Revier in Sachsen-An-

halt ist bereits heute eine Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstruktur vorhanden, die im 

Zuge des Strukturwandels systematisch 

umgebaut werden muss. Dabei wird es 

entscheidend sein, durch die Besinnung 

auf die vorhandenen Stärken bestehende 

Strukturen nachhaltig fortzuentwickeln und 

neue, zukunftsgerichtete Wertschöpfungs-

ketten aufzubauen. Im Hinblick auf die Po-

tenziale etwa im Bereich der Produktion 

und Nutzung von „grünem“ Wasserstoff, 

aber auch im Hinblick auf die Chemiein-

dustrie, die Erneuerbaren Energien, die 

Kreislaufwirtschaft sowie das dynamische 

Wachstum der Bioökonomie besitzt der 

sachsen-anhaltische Teil des Mitteldeut-

schen Reviers ein erhebliches Entwick-

lungspotenzial. Dem bereits heute abseh-

baren Bruch in vorhandenen Wertschöp-

fungsketten (bspw. in der Gipsindustrie) 

müssen Alternativen folgen, die langfristig 

sicher sind. 

 

Die Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg, die Hochschule Merseburg, die 

Hochschule Anhalt mit dem Standort 

Köthen und die Kunsthochschule Burg 

Giebichenstein in Halle (Saale) sind mit ei-

ner Vielzahl von An-Instituten nicht nur die 

wissenschaftlichen Zentren im Mitteldeut-

schen Revier. Auf Grund ihrer wissen-

schafts- und wirtschaftsrelevanten For-

schungsprofile sind sie gemeinsam mit ei-

ner Vielzahl außeruniversitärer For-

schungseinrichtungen der Fraunhoferge-

sellschaft, Max-Planck-Institute, Leibniz-In-

stitute und Helmholtz-Zentren im Revier 

entscheidende Bausteine für eine erfolg-

reiche Strukturentwicklung. 

 

Der Strukturwandelprozess wird förder-

technisch durch das am 3. Juli 2020 von 

Bundestag und Bundesrat beschlossene 

und am 14. August 2020 in Kraft getretene 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen 

(StStG) flankiert. Es basiert maßgeblich 
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auf dem Abschlussbericht der sog. „Kohle-

kommission“.5 Kern dieses Mantelgeset-

zes ist das Investitionsgesetz Kohleregio-

nen (InvKG) vom 8. August 2020, das die 

Gewährung von Strukturhilfen des Bundes 

an die Braunkohleländer bis spätestens 

2038 beinhaltet. Im sog. „Ersten Arm“ sieht 

das InvKG die Gewährung von Finanzhil-

fen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-

schaftskraft und zur Förderung des wirt-

schaftlichen Wachstums an die Braunkoh-

leländer, darunter Sachsen-Anhalt als Teil 

des Mitteldeutschen Reviers, vor. Auf 

Sachsen-Anhalt entfallen 12 % von den 

insgesamt eingeplanten bis zu 14 Mrd. 

Euro an Finanzhilfen. Unter Berücksichti-

gung des Einbezugs des Altenburger Lan-

des im Freistaat Thüringen in die Förder-

kulisse des StStG stehen im sachsen-an-

haltischen Teil des Mitteldeutschen Re-

viers bis zum Jahr 2038 rd. 1,63 Mrd. Euro 

zur Verfügung. Der Einsatz dieser Finanz-

hilfen im sachsen-anhaltischen Teil des 

Mitteldeutschen Reviers erfolgt auf der 

Grundlage der vom Landeskabinett be-

schlossenen Landesrichtlinie „Sachsen-

Anhalt Revier 2038“. Die Richtlinie regelt 

die Gewährung von Zuwendungen an Ge-

bietskörperschaften und sonstige Träger 

kommunaler Aufgaben in Sachsen-Anhalt 

nach dem InvKG und trat am 8. Dezember 

                                                

2020 in Kraft.6 Die Festlegung von Förder-

schwerpunkten und die Bewertung der 

Förderwürdigkeit von Vorhaben soll auf 

Basis des bis Ende 2021 zu erarbeitenden 

Strukturentwicklungsprogramms (SEP) er-

folgen. Der Erarbeitungsprozess für das 

SEP wurde im Juli 2020 per Kabinettsbe-

schluss förmlich eingeleitet. Das Pro-

gramm umfasst vier übergeordnete Hand-

lungsfelder, die ebenfalls vom Kabinett 

verabschiedet wurden und von den fach-

lich zuständigen Ressorts unter Einbin-

dung von Akteuren aus Wirtschaft, Wis-

senschaft, Verwaltung und Zivilgesell-

schaft verantwortet werden. Dazu zählen 

„Wirtschaft und Innovation“, „Treibhaus-

gasneutrale Energiewirtschaft und Um-

welt“, „Bildung und Fachkräftesicherung“ 

sowie „Attraktivität des Reviers für Unter-

nehmen und BürgerInnen“. Dem Wirt-

schaftsressort obliegt die Federführung für 

das Handlungsfeld „Wirtschaft und Innova-

tion“. Ein Schwerpunktthema dieses Hand-

lungsfeldes ist der Aufbau einer Wasser-

stoffwirtschaft. Mit einem Förderaufruf 

Wasserstoff soll die Erschließung von zu-

kunftsgerichteten Industrie- und Gewerbe-

gebieten, die auf Unternehmen zur Her-

stellung und Verwendung von „grünem“ 

Wasserstoff ausgerichtet sind, fördertech-

nisch durch das InvKG begleitet werden. 

 

5 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Down-
loads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-
strukturwandel-und-beschaefti-
gung.pdf?__blob=publicationFile. 

6 Siehe Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen an Gebietskörperschaften und sonstige Trä-
ger kommunaler Aufgaben in Sachsen-Anhalt nach 
dem Investitionsgesetz Kohleregionen (Richtlinie 
Sachsen-Anhalt Revier 2038) gemäß RdErl. der StK 
vom 30. November 2020 (MBl. LSA S. 468). 
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Neben diesen Finanzhilfen für besonders 

bedeutsame Investitionen der Länder und 

ihrer Gemeinden und Gemeindeverbände 

sieht das InvKG auch die Finanzierung 

von Maßnahmen der Bundesressorts in 

den Kohleregionen vor (vgl. §§ 14 - 22 In-

vKG), z.B. die Errichtung von Forschungs-

zentren, von Bundesbehörden, den Neu- 

oder Ausbau von Verkehrsinfrastruktur    

oder die Auflage von weiteren Förderpro-

grammen, wie das STARK-Programm 

(sog. „Zweiter Arm“).7 Für diesen „Zweiten 

Arm“ hat der Bund ein Gesamtbudget von 

bis zu 26 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, 

auf Sachsen-Anhalt entfallen wiederum 

12 % und damit 3,12 Mrd. Euro. Diese 

Bundesmaßnahmen erhalten ihre Verbind-

lichkeit durch einen Beschluss des Bund-

Länder-Koordinierungsgremiums (BLKG). 

Für Sachsen-Anhalt sind folgende rele-

vante Bundesvorhaben zu nennen: S-

Bahnverbindungen Leipzig - Pegau - Zeitz 

- Gera sowie Leipzig - Merseburg, Ver-

kehrsvorhaben Bahnhöfe Weißenfels - 

Zeitz sowie Bitterfeld, Verkehrsvorhaben 

Stationen Merseburg - Querfurt, der Bau 

des Nationalen Erprobungszentrums für 

unbemannte Luftfahrtsysteme des Deut-

schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 

(DLR-Zentrum) in Cochstedt, der Bau des 

Kompetenzzentrums Kommunale Wärme-

wende (KWW) der Deutschen Energie-

                                                

Agentur (dena) in Halle (Saale), die Ein-

richtung eines Umwelt- und Naturschutz-

datenzentrums Deutschland in Merseburg 

und die Beteiligung Sachsen-Anhalts am 

institutionell geförderten Großforschungs-

zentrum. 

 

Das InvKG sieht ausschließlich Finanzhil-

fen für besonders bedeutsame Investitio-

nen der Länder und ihrer Gemeinden und 

Gemeindeverbände, jedoch keine direkte 

Unternehmensförderung vor. Vor diesem 

Hintergrund kommt neben dem InvKG 

bzw. StStG dem bewährten wirtschaftspo-

litischen Instrumentarium wie der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-

nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) eine be-

sondere Bedeutung bei der strukturpoliti-

schen Unterstützung des Strukturwandels 

zu. So können über die GRW-Förderung 

Anreize für einzelbetriebliche Investitionen 

in der Strukturwandelregion gesetzt wer-

den. Allein im Jahr 2020 sind für Ansied-

lungen und Erweiterungen von Unterneh-

men im Mitteldeutschen Braunkohlerevier 

in Sachsen-Anhalt Fördermittel in Höhe 

von rd. 73 Mio. Euro aus der GRW-Investi-

tionsförderung bewilligt worden. Dahinter 

stehen ein Investitionsvolumen von gut 

721 Mio. Euro sowie knapp 700 neue und 

rd. 1.400 gesicherte Arbeitsplätze. 

 

7 Siehe Förderrichtlinie des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Stärkung der 
Transformationsdynamik und Aufbruch in den Re-
vieren und an den Kohlekraftwerkstandorten 

(STARK) vom 16. Juli 2020, Bundesanzeiger Amtli-
cher Teil vom 26. August 2020, B1. 
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Zur flankierenden Umsetzung der struktur-

politischen Leitlinien und Aktivitäten der 

Landesregierung im sachsen-anhaltischen 

Teil des Mitteldeutschen Reviers wurde 

seitens des Ministeriums für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung des Lan-

des Sachsen-Anhalt (MW) die Investitions- 

und Marketinggesellschaft mbH (IMG) da-

mit beauftragt, die Vor-Ort-Angebote im 

Bereich des Investorenservice und der Un-

ternehmensbetreuung zu stärken. Im We-

sentlichen zielten die bisherigen Aktivitä-

ten der IMG auf die Betreuung von bereits 

ansässigen Unternehmen im Rahmen ei-

nes „Key Account Managements“ sowie 

die Vernetzung mit den regionalen Ge-

bietskörperschaften und regionalen Wirt-

schaftsförderungen sowie weiterer Netz-

werkpartner ab. 

 

II. Mittelstand in Sachsen-

Anhalt – eine Bilanz 

II.1 Gesamtwirtschaftliche Entwick-

lungen im Zeitraum 2019-2020 

Der Berichtszeitraum verlief zweigeteilt. 

Während das Jahr 2019 gesamtwirtschaft-

lich von einem leichten Wachstum geprägt 

war, wurden durch die Corona-Pandemie 

beginnend ab dem II. Quartal 2020 bei 

entscheidenden Indikatoren negative Ver-

änderungsraten gegenüber den jeweiligen 

Vorjahresquartalen verzeichnet.  

 

Das BIP, umfassendster Ausdruck für die 

volkswirtschaftliche Gesamtleistung einer 

Region, erhöhte sich in Sachsen-Anhalt 

2019 gegenüber dem Vorjahr preisberei-

nigt um 0,6 %. Damit erreichte Sachsen-

Anhalt das 6. Jahr in Folge ein positives 

Wirtschaftswachstum und erzielte die glei-

che Zuwachsrate wie Deutschland sowie 

die neuen Bundesländer ohne Berlin. Da-

gegen ging im Jahr 2020 in Sachsen-An-

halt das BIP u.a. infolge der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie gegenüber dem 

Vorjahr preisbereinigt um 3,9 % zurück. 

Damit fiel der Rückgang für das gesamte 

Jahr 2020 nicht so hoch wie für das 

I. Halbjahr aus, für das eine Reduzierung 

um 5,2 % gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum ermittelt wurde. Im Bundesdurch-

schnitt verringerte sich 2020 das preis-

bereinigte BIP um 4,9 % und im Durch-

schnitt der neuen Bundesländer (ohne 

Berlin) um 4,0 %. Die Wirtschaft in Sach-

sen-Anhalt ist somit weniger stark einge-

brochen als in anderen Bundesländern. 

Mit einem leichten Rückgang des BIP um 

preisbereinigt 0,1 % hat sich Sachsen-An-

halt dann allerdings im I. Halbjahr 2021 im 

Vergleich zum I. Halbjahr 2020 schwächer 

entwickelt als der gesamtdeutsche und 

ostdeutsche Durchschnitt.  

 

Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ver-

lief nicht unbeeinträchtigt von der außer-

gewöhnlichen konjunkturellen Situation. 

Nachdem es im Jahr 2019 in Sachsen-An-

halt und Deutschland noch zu einem An-

stieg der Erwerbstätigenzahl um 0,1 % 
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bzw. 0,9 % gekommen war, mussten im 

Corona-Jahr 2020 Rückgänge von 1,4 % 

in Sachsen-Anhalt und 1,1 % im Bundes-

durchschnitt verzeichnet werden. Ein so 

deutliches Absinken der Erwerbstätigkeit 

hatte es zuletzt in den Jahren 2005 (Sach-

sen-Anhalt: -1,4 %) bzw. 2003 (Deutsch-

land: -1,1 %) gegeben. Im Jahr 2020 be-

trug die Zahl der Erwerbstätigen in Sach-

sen-Anhalt damit durchschnittlich rd. 

990.900 Personen.  

 

Die größte Untergruppe der Erwerbstäti-

gen, die sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten, wies in Sachsen-Anhalt in 

2019 mit rd. 799.400 Personen nahezu 

Konstanz (+0,0 % bzw. +325 Personen im 

Vergleich zum Vorjahr) und in 2020 eine 

Verringerung um 1,1 % auf.8 Die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

lag somit im Corona-Jahr 2020 bei rd. 

790.400 Personen. Die gleichzeitige Ent-

wicklung des Bundeswertes zeigt einen 

stärkeren Anstieg in 2019 (+1,6 %) sowie 

einen schwächeren Rückgang in 2020     

(-0,3 %).  

 

Die Arbeitsproduktivität (hier: BIP je Er-

werbstätigen) betrug im Jahr 2020 in 

Sachsen-Anhalt rd. 63.200 Euro. Für 

Deutschland insgesamt wird gleichzeitig 

ein Wert von rd. 74.400 Euro ausgewie-

                                                

sen. Im Verhältnis zum Bundesdurch-

schnitt liegt das Niveau der sachsen-an-

haltischen Arbeitsproduktivität damit bei 

85,0 %. Mit 83,7 % war auch bereits im 

Jahr 2019 eine weitere Annäherung zu 

verzeichnen (2018: 82,5 %). Diese kleinen 

Fortschritte im Konvergenzprozess zeigen 

sich auch, wenn die Entwicklung der Ar-

beitszeit je Erwerbstätigen berücksichtigt 

wird. 9 So ist das relative Niveau der sach-

sen-anhaltischen Arbeitsproduktivität ge-

messen anhand des BIP je Arbeitsstunde 

der Erwerbstätigen von 79,2 % in 2018 

über 80,5 % in 2019 auf 80,9 % in 2020 

gestiegen. Das im Vergleich zum BIP je 

Erwerbstätigen niedrigere Angleichungsni-

veau ist durch die in Sachsen-Anhalt hö-

here Arbeitszeit je Erwerbstätigen bedingt. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die ausge-

wiesene Arbeitsproduktivität durch die 

Corona-Krise beeinflusst sein kann, wenn 

sich bspw. deshalb die Anteile der unter-

schiedlich produktiven Wirtschaftszweige 

an der gesamtwirtschaftlichen Produktion 

(vorübergehend) verschieben. 

 

Exkurs: Entwicklung der Bruttowert-

schöpfung in ausgewählten Wirt-

schaftsbereichen  

Die Bruttowertschöpfung in der sachsen-

anhaltischen Industrie (Abschnitt C „Ver-

arbeitendes Gewerbe“ innerhalb des Pro-

duzierenden Gewerbes B-F der WZ 2008) 

8 Die Angaben zur sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung beziehen sich jeweils auf den Juni-
Wert des entsprechenden Jahres. 

9 Die Arbeitsstunden je Erwerbstätigen haben sich 
in 2019 und 2020 jeweils rückläufig gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahr entwickelt – sowohl in 
Sachsen-Anhalt als auch in Deutschland insgesamt. 
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zeigt deutliche Effekte der Corona-Pande-

mie. So war sie zwar bereits im Vor-Kri-

sen-Jahr 2019 um 0,5 % leicht rückläufig, 

weist in 2020 jedoch einen erheblich stär-

keren Rückgang von 7,0 % auf. Die deut-

sche Industrie insgesamt verzeichnete 

gleichzeitig einen noch größeren Einbruch 

von 10,5 % (2019: -3,5 %). Zur Einord-

nung: Der stärkste Rückgang der industri-

ellen Wertschöpfung in Sachsen-Anhalt in 

einem Jahr hat sich mit 25,2 % in 2009 

während der damaligen Finanz- und Wirt-

schaftskrise ereignet. Die Arbeitsprodukti-

vität (Bruttowertschöpfung je Arbeits-

stunde der Erwerbstätigen) in der Industrie 

lag im Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt bei rd. 

42 Euro, im Bundesdurchschnitt bei rd. 

56 Euro, was eine Annäherung an den ge-

samtdeutschen Wert von 75,3 % bedeutet. 

Der Industrie-Anteil an der Gesamtwirt-

schaft betrug gleichzeitig in Sachsen-An-

halt 17,6 % und in Deutschland insgesamt 

19,7 %. Dies entspricht einem mittleren 

Rang im Vergleich mit den anderen ost-

deutschen Flächenländern, im Verhältnis 

zum EU-Durchschnitt stellt dies einen 

überdurchschnittlichen Wert dar.  

 

Abbildung 3: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Sachsen-
Anhalt 2020 
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Anmerkung: übriges Produzierendes Gewerbe = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Energieversor- 
                    gung, Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. 
Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; Berechnungsstand: August 2020 /     
             Februar 2021, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
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Das Baugewerbe (Abschnitt F innerhalb 

des Produzierenden Gewerbes B-F der 

WZ 2008) wurde vergleichsweise schwach 

von der Pandemie-Situation beeinträchtigt. 

Nach einem hohen Wachstum der Brutto-

wertschöpfung des sachsen-anhaltischen 

Baugewerbes in 2019 (+5,6 %) war in 

2020 kein starker Einbruch zu verzeich-

nen, sondern lediglich ein Rückgang um 

0,9 %. Die bundesdurchschnittliche Verän-

derungsrate zeigte im Jahr 2020 einen 

Wert von +2,8 %. Die Arbeitsproduktivität 

gemessen an der Bruttowertschöpfung je 

Arbeitsstunde der Erwerbstätigen betrug in 

Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 rd. 39 Euro 

und erreichte damit 86,3 % des Bundes-

durchschnitts. Der Anteil des Baugewer-

bes an der Gesamtwirtschaft lag gleichzei-

tig in Sachsen-Anhalt mit 8,6 % über dem 

Bundesdurchschnitt (6,1 %).  

 

Die Dienstleistungsbereiche (Abschnitte 

G-T der WZ 2008) waren unterschiedlich 

stark von der Corona-Pandemie sowie den 

Maßnahmen zu ihrer Bewältigung betrof-

fen. Im Durchschnitt ergab sich für die 

Dienstleistungsbereiche in Sachsen-An-

halt nach einem leichten Wachstum im 

Jahr 2019 in Höhe von 0,8 % ein deutli-

cher Rückgang von 4,3 % im Corona-Jahr 

2020. 

 

Abbildung 4: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in  
Deutschland 2020 
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Anmerkung: Abweichungen rundungsbedingt; übriges Produzierendes Gewerbe = Bergbau und Gewinnung von  
       Steinen und Erden, Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. 
Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; Berechnungsstand: August 2020 /     
             Februar 2021, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
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Die Heterogenität der Corona-Auswirkun-

gen in den Dienstleistungsbereichen lässt 

sich nach derzeitigem Datenstand lediglich 

für Deutschland insgesamt erkennen. So 

ist bspw. die Bruttowertschöpfung im Gast-

gewerbe (Abschnitt I) in 2020 um rd. zwei 

Fünftel gegenüber dem Vorjahr eingebro-

chen, während im Handel, Instandhaltung 

und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Ab-

schnitt G) sogar ein leichtes Plus zu ver-

zeichnen war. Angaben für Sachsen-An-

halt zur Bruttowertschöpfung im Jahr 2020 

liegen bisher lediglich auf Ebene der zu-

sammengefassten Teilbereiche Handel, 

Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Infor-

mation und Kommunikation (Abschnitte G-

J), Finanz-, Versicherungs- und Unterneh-

mensdienstleister, Grundstücks- und Woh-

nungswesen (Abschnitte K-N) sowie Öf-

fentliche und sonstige Dienstleister, Erzie-

hung und Gesundheit, Private Haushalte 

(Abschnitte O-T) vor, welche jeweils klare 

Rückgänge aufweisen.  

 

Im Ergebnis lag die Bruttowertschöpfung 

der Dienstleistungsbereiche in Sachsen-

Anhalt im Jahr 2020 bei rd. 37,2 Mrd. 

Euro.  

 

Die Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöp-

fung je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen) 

lag im Jahr 2020 in den sachsen-anhalti-

                                                

schen Dienstleistungsbereichen durch-

schnittlich bei rd. 39 Euro. Dies entspricht 

78,5 % des gesamtdeutschen Niveaus. 

Die Dienstleistungsbereiche hatten in 

2020 einen Anteil an der Gesamtwirtschaft 

von 65,7 % in Sachsen-Anhalt und 70,3 % 

in Deutschland und stellen damit den je-

weils größten Wirtschaftssektor dar. 

 

II.2 Entwicklung in einzelnen Wirt-

schaftsbereichen im Zeitraum 

2019-2020 

II.2.1 Industrie 

Die Industrie (Abschnitte B-C der WZ 

2008)10 war im Jahr 2019 mit Höhen und 

Tiefen verbunden. Das Jahr 2020 wurde 

maßgeblich durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie geprägt. Blieb die Be-

schäftigung mit durchschnittlich rd. 

112.200 Personen im Jahr 2019 noch 

leicht über dem Vorjahresniveau (+0,1 %), 

so ging sie im Jahr 2020 um 1,7 % auf 

durchschnittlich rd. 110.300 Personen zu-

rück. Der Umsatz konnte bereits 2019 

nicht mehr an das Ergebnis des Vorjahres 

anknüpfen und sank um 0,4 % auf 

39,1 Mrd. Euro. Die Corona-Pandemie 

führte 2020 zu Umsatzeinbrüchen im In- 

und Auslandsgeschäft. Der industrielle 

Gesamtumsatz nahm im Jahr 2020 um 

8,4 % auf rd. 35,8 Mrd. Euro ab. 

10 Hier ist neben dem Abschnitt C „Verarbeitendes 
Gewerbe“ auch der Abschnitt B „Bergbau und Ge-
winnung von Steinen und Erden“ enthalten (WZ 
2008).  
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Abbildung 5: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes 
Gewerbe insgesamt in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 

 

Abbildung 6: Umsatzanteile ausgewählter Branchen im Bergbau und im 
                       Verarbeitenden Gewerbe in Sachsen-Anhalt 2020  

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
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Der Auslandsumsatz entwickelte sich im 

Jahr 2019 noch mit einer positiven Verän-

derungsrate von +1,8 %. Wurden so 2019 

noch rd. 12,3 Mrd. Euro im Auslandsge-

schäft verbucht, musste auch hier im Jahr 

2020 ein deutlicher Rückgang um 10,7 % 

auf rd. 11,0 Mrd. Euro verzeichnet werden 

(vgl. Abbildung 5). Die Exportquote er-

höhte sich von 30,9 % im Jahr 2018 auf 

vorübergehend 31,5 % im Jahr 2019, sie 

sank im Jahr 2020 dann wieder auf 30,8 % 

ab. Die Branchenstruktur der Industrie 

Sachsen-Anhalts wird nach wie vor durch 

die Chemie- und die Lebensmittelindustrie 

dominiert. Mehr als ein Drittel des industri-

ellen Gesamtumsatzes wurde im Jahr 

2020 durch diese beiden Branchen er-

zeugt (vgl. Abbildung 6). Auch anhand ih-

rer Beschäftigtenanteile von 11,4 % bzw. 

17,0 % sind sie strukturbestimmend. Die 

weiteren Traditionsbranchen der sachsen-

anhaltischen Industrie wie bspw. die Me-

tallerzeugung und -bearbeitung, der Ma-

schinenbau sowie die Herstellung von 

Gummi- und Kunststoffwaren weisen 

ebenfalls relativ große Anteile bei Umsatz 

bzw. Beschäftigung auf.  

 

Die Entwicklung im Jahr 2020 war in die-

sen dominierenden Branchen unterschied-

lich. Bei der Beschäftigung wiesen alle be-

trachteten Branchen – bis auf die Herstel-

lung von chemischen Erzeugnissen 

                                                

(+1,4 % gegenüber dem Vorjahr) – Rück-

gänge an beschäftigten Personen auf. 

Hier lagen die Veränderungsraten gegen-

über dem Jahr 2019 zwischen -1,0 % bei 

der Herstellung von Nahrungs- und Futter-

mitteln und -5,5 % beim Maschinenbau. 

Beim Umsatz konnte hingegen nur die 

Herstellung von Nahrungs- und Futtermit-

teln Zuwächse im Jahr 2020 verzeichnen 

(+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Die an-

deren Branchen mussten negative Verän-

derungsraten gegenüber dem Jahr 2019 in 

der Spanne zwischen -2,5 % bei der Her-

stellung von chemischen Erzeugnissen 

und -15,6 % bei der Metallerzeugung und   

-bearbeitung hinnehmen. Für detailliertere 

Angaben wird auf Anhang 2 verwiesen. 

 

II.2.2 Baugewerbe 

Nach erheblichen, aber erforderlichen 

Strukturanpassungen ca. bis zum Jahr 

2005 hat sich das sachsen-anhaltische 

Baugewerbe stabilisiert.11 Sein Anteil von 

8,6 % an der Gesamtwirtschaft befindet 

sich dabei nach wie vor mit mehr als zwei 

Prozentpunkten über dem Anteil des ge-

samtdeutschen Baugewerbes (6,1 %). Da-

mit haben die Entwicklungen des Bauge-

werbes, die stärker als bei anderen Wirt-

schaftszweigen witterungsabhängig sind 

und teilweise von der Realisierung von 

Großprojekten beeinflusst werden, in 

Sachsen-Anhalt größere Auswirkungen 

11 So war der Anteil an der Gesamtwirtschaft im 
Zuge der starken, auch staatlich geförderten Bauak-

tivitäten nach der Wiedervereinigung zwischenzeit-
lich bis auf 18,3 % (Anteil an der Bruttowertschöp-
fung im Jahr 1994) gestiegen. 
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auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis als 

im Bundesdurchschnitt. 

 

Bei der Betrachtung der Jahre 2019 und 

2020 wird deutlich, dass auch das Bau-

hauptgewerbe von den Auswirkungen der 

Corona-Pandemie nicht verschont blieb. 

Noch im Jahr 2019 konnte der baugewerb-

liche Umsatz um 11,8 % gegenüber dem 

Vorjahr auf rd. 2,8 Mrd. Euro gesteigert 

werden. Im Verlauf des Jahres 2020 

schwächte sich die Baukonjunktur im Zu-

sammenhang mit der Corona-Pandemie 

(bspw. Zurückstellen von Investitionen) je-

doch ab. Ein Umsatzrückgang um 2,6 % 

auf noch rd. 2,7 Mrd. Euro baugewerbli-

cher Umsatz musste hingenommen wer-

den. Detailangaben finden sich im An-

hang 3.  

 

II.2.3 Dienstleistungen 

II.2.3.1 Handel, Verkehr, Gastge-

werbe, Information und Kom-

munikation 

Die Bruttowertschöpfung in diesem Be-

reich betrug im Jahr 2020 rd. 9,4 Mrd. 

Euro. Mit einem entsprechenden Anteil an 

der Gesamtwirtschaft von 16,6 % ist der 

Bereich dabei in Sachsen-Anhalt leicht un-

terrepräsentiert im Vergleich zum Bundes-

durchschnitt (Anteil: 20,9 %). Im vorange-

gangenen Berichtszeitraum 2014-2018 

war die Bruttowertschöpfung im Bereich 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Informa-

tion und Kommunikation zumeist im Ver-

gleich zum Vorjahr gewachsen; im Durch-

schnitt des Zeitraumes ergab sich eine po-

sitive Veränderungsrate. Das Jahr 2019 

setzte diese Entwicklung mit einem An-

stieg der Bruttowertschöpfung um 1,7 % 

erst einmal fort. Im Zuge der Corona-Krise 

ist für 2020 dann ein starker Einbruch der 

Wirtschaftsleistung von 5,6 % zu verzeich-

nen. Ausgehend u.a. von den auf Bundes-

ebene bereits tiefer gegliedert vorliegen-

den Daten zur Bruttowertschöpfung ist zu 

erwarten, dass insbesondere die Unterbe-

reiche Verkehr und Lagerei sowie das 

Gastgewerbe stark betroffen sind und 

große Rückgänge aufweisen. 

 

II.2.3.2 Finanz-, Versicherungs- und 

Unternehmensdienstleister, 

Grundstücks- und Wohnungs-

wesen 

Der Bereich Finanz-, Versicherungs- und 

Unternehmensdienstleister, Grundstücks- 

und Wohnungswesen hatte im Jahr 2020 

einen Anteil an der Bruttowertschöpfung in 

Sachsen-Anhalt von 19,7 %, womit er 

stark unterdurchschnittlich vertreten ist 

(Anteil in Deutschland: 26,2 %). Die sich 

im Durchschnitt ergebende Stagnation der 

Bruttowertschöpfung im vorherigen Be-

richtszeitraum 2014-2018 war auch im 

Jahr 2019 zu beobachten (Veränderungs-

rate: 0,0 %). Im Corona-Jahr 2020 ist es 

dann zu einer deutlichen Abnahme der 

Produktion um 3,7 % gekommen. Dazu 

dürfte auf Basis der Bundesentwicklung 
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vor allem der Unterbereich der Unterneh-

mensdienstleister mit einem hohen Rück-

gang beigetragen haben. Die Bruttowert-

schöpfung betrug damit im Jahr 2020 rd. 

11,1 Mrd. Euro. 

 

II.2.3.3 Öffentliche und sonstige 

Dienstleister, Erziehung und 

Gesundheit, Private Haushalte 

Im Jahr 2020 ist diesem Bereich in Sach-

sen-Anhalt eine Bruttowertschöpfung von 

rd. 16,7 Mrd. Euro zuzuordnen. Der ent-

sprechende Anteil an der Bruttowertschöp-

fung der Gesamtwirtschaft von 29,4 % 

zeigt seine überdurchschnittliche Bedeu-

tung in Sachsen-Anhalt. So betrug sein 

Anteil in Deutschland gleichzeitig lediglich 

23,3 %. Dies ergibt sich nicht aus einem 

überdurchschnittlichen Ausbau dieses Be-

reiches in Sachsen-Anhalt, sondern dürfte 

aus relativ zu Deutschland geringeren Pro-

duktionsaktivitäten der restlichen Wirt-

schaft resultieren.12 Nach jeweils positiven 

Veränderungsraten gegenüber dem jewei-

ligen Vorjahr im Zeitraum 2014-2018 so-

wie im Jahr 2019 (+0,8 %) hat sich in 2020 

eine deutliche Verringerung der Brutto-

wertschöpfung von 4,1 % ergeben. Dies 

dürfte – wieder ausgehend von Daten auf 

Bundesebene – u.a. durch den von der 

Corona-Krise stark beeinträchtigten Unter-

                                                

bereich der Sonstigen Dienstleister (ein-

schließlich u.a. Kunst, Unterhaltung und 

Erholung) bedingt sein. 

 

12 So liegt das sachsen-anhaltische Verhältnis von 
Erwerbstätigen zu Einwohnern sowohl in diesem 
Wirtschaftsbereich als auch durchschnittlich in der 
Gesamtwirtschaft unter dem bundesdeutschen Ver-
hältnis. Aufgrund der Notwendigkeit einer entspre-
chenden politischen Struktur und Daseinsvorsorge 

ist der Abstand zum Bundesdurchschnitt im Bereich 
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung 
und Gesundheit, Private Haushalte dabei jedoch 
vergleichsweise gering. 

II.2.4 Tourismus 

Der Tourismus hat sich in Sachsen-Anhalt 

im Jahr 2019 und auch noch zu Beginn 

des Jahres 2020 sehr erfolgreich entwi-

ckelt. Das Jahr 2019 brachte zum 6. Mal in 

Folge Rekordwerte bei Gästen und Über-

nachtungen. Mit einem Anstieg um jeweils 

5,0 % bei den Übernachtungen (2019: rd. 

8,65 Mio.) und den Ankünften (2019: rd. 

3,60 Mio.) gegenüber dem Vorjahr schnitt 

Sachsen-Anhalt im Vergleich der ostdeut-

schen Länder, aber auch im Bundesver-

gleich sehr gut ab und konnte ein erneutes 

Allzeithoch verzeichnen. In regionaler Hin-

sicht ist und bleibt der Harz die wichtigste 

Destination des Landes. Auch in allen an-

deren Reiseregionen (Altmark, Welterbe-

region Anhalt-Dessau-Wittenberg, Magde-

burg-Elbe-Börde-Heide, Halle-Saale-Un-

strut) gab es 2019 sehr positive Entwick-

lungen. 

 

Im Jahr 2020 war die touristische Entwick-

lung in Sachsen-Anhalt sehr stark von der 

Corona-Pandemie geprägt. Die Zahl der 

Übernachtungen in Sachsen-Anhalt ist um 

30,9 % auf 5,97 Mio. gesunken. Die Zahl 

der Ankünfte ist um 38,0 % auf 2,23 Mio. 
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stark zurückgegangen. Damit wurde der 

seit 2014 stabil bestehende langjährige 

Wachstumstrend durch die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf das Beherber-

gungswesen unterbrochen. Die Übernach-

tungszahlen fielen seit 15 Jahren erstmals 

wieder unter die Marke von 6 Mio.  

 

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe und 

Betten ist im Jahr 2019 gestiegen. Die 

Zahl der geöffneten Betriebe (ab zehn Bet-

ten) stieg von 1.053 auf 1.062. Die Zahl 

der Betten steigerte sich von 64.117 auf 

66.141. Die durchschnittliche Aufenthalts-

dauer lag 2019 bei 2,4 Tagen. Die durch-

schnittliche Bettenauslastung lag bei 

33,1 %. 

 

Im Jahr 2020 verzeichnete das Beherber-

gungsgewerbe einen Rückgang bei den 

Betrieben und den Betten infolge der 

Corona-Pandemie und den damit einher-

gehenden zwei Lockdowns. Die Zahl der 

geöffneten Betriebe (ab zehn Betten) re-

duzierte sich auf 805 und die Zahl der Bet-

ten auf 49.363. Die durchschnittliche Auf-

enthaltsdauer lag 2020 bei 2,7 Tagen, was 

vor allem auf den Trend zu Urlaubsreisen 

im eigenen Land zurückzuführen ist, die in 

den Sommermonaten 2020 möglich wa-

ren. Die durchschnittliche Bettenauslas-

tung lag 2020 bei 25,5 % (vgl. auch Daten 

im Anhang 4). 

 

                                                

Der Tourismus ist zugleich Treiber für an-

dere Branchen: Viele Wirtschaftszweige 

profitieren direkt oder indirekt von wach-

senden Besucherzahlen. Er ist ein nicht zu 

unterschätzender Wirtschaftsfaktor und 

leistet einen wichtigen Beitrag zu Beschäf-

tigung und Einkommen. Der „Wirtschafts-

faktor Tourismus in Sachsen-Anhalt 2014-

2019“ des dwif13 belegt dies, seine we-

sentlichen Ergebnisse sind im Folgenden 

aufgeführt (Stand 31. Dezember 2019):  

 

 16.505 Beschäftige waren im Jahr 2019 

in Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-

berufen tätig.  

 Die Übernachtungsgäste in gewerbli-

chen Betrieben geben im Schnitt pro 

Tag rd. 118,60 Euro, Tagesreisende 

durchschnittlich rd. 23,70 Euro aus. 

 Mit 99,7 Mio. Aufenthaltstagen wird ein 

Bruttoumsatz in Höhe von 3,2 Mrd. 

Euro in Sachsen-Anhalt erzielt. 

 Es könnten mindestens 76.830 Perso-

nen je ein durchschnittliches Einkom-

men von 19.604 Euro aus dem Touris-

mus beziehen (rein rechnerisch und ge-

messen am durchschnittlichen Primär-

einkommen pro Kopf und Jahr). 

 Das touristisch bedingte Gemein-

schaftssteueraufkommen belief sich in 

2019 auf rd. 309,0 Mio. Euro. 

 Für das Jahr 2019 konnten 75,4 Mio. 

Aufenthaltstage durch Tagesgäste ver-

zeichnet werden. 

13 „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Sachen-Anhalt 

2014-2019“, Herausgeber: MW, Konzeption und 
Text: dwif-Consulting GmbH München, Berlin, siehe 

https://www.tourismusverband-sachsen-an-
halt.de/de/datei/anzeigen/id/3529018,1050/wirt-
schaftsfaktor_tourismus_sachsen-anhalt_final.pdf. 
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Wie anhand der Entwicklung in den An-

künfte- und Übernachtungszahlen ausge-

führt, ist die Tourismuswirtschaft des Lan-

des deutlich von den Auswirkungen der 

Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezo-

gen worden. Die wirtschaftlichen Auswir-

kungen sind bisher nicht abschließend be-

zifferbar. Die Landesregierung hat erhebli-

che Anstrengungen unternommen, die 

wirtschaftlichen Folgen für die Unterneh-

men abzufedern. Neben diesen finanziel-

len Hilfen ist aber auch die Weiterentwick-

lung der strategischen Ausrichtung des 

Tourismus im Land mit und nach Corona 

von noch essentiellerer Bedeutung.  

 

Ein deutlicher Schub, um auf den Wachs-

tumspfad zurückzufinden und die Wettbe-

werbsfähigkeit der touristischen Unterneh-

men in Sachsen-Anhalt zu sichern, soll 

vom neuen Masterplan „Tourismus Sach-

sen-Anhalt 2027“14 ausgehen. Dieser 

wurde im Jahr 2020 nach einer umfangrei-

chen Evaluierung des Masterplans „Tou-

rismus Sachsen-Anhalt 2020“ in einem 

breit angelegten Dialog mit der Tourismus-

wirtschaft, den Verbänden, Fachgremien 

und den Ministerien erarbeitet. Mit der 

Fortschreibung des Masterplans Touris-

mus bis 2027 wurden klare Leitlinien und 

Leitziele für das Reiseland Sachsen-An-

halt formuliert, die strategische Positionie-

rung neu definiert und Handlungsfelder so-

wie Leitprojekte benannt.  

 

In den kommenden Jahren sollen dem-

nach mit Blick auf die langfristigen Ziele 

vor allem die Gäste und deren Bedürfnisse 

noch stärker in den Fokus gerückt werden. 

Hierfür sind die touristischen Angebote 

und das Marketing noch stärker aus Kun-

densicht zu denken. Zudem werden der 

Aufbau digitaler Informations- und Service-

angebote, das Ansiedlungsmanagement, 

die Steigerung der Nachhaltigkeit sowie 

die Wertschöpfung aus dem Tourismus 

stärker in den Mittelpunkt gerückt. Zentra-

les Ziel dabei ist, bis 2027 eine Steigerung 

der Übernachtungszahlen auf 11 Mio. pro 

Jahr zu erreichen. 

 

II.2.5 Handwerk 

Im Land Sachsen-Anhalt waren im Jahr 

2020 insgesamt 25.217 Handwerksbe-

triebe und damit 490 Betriebe weniger im 

Vergleich zum Vorjahr registriert (vgl. Ta-

belle 1). Nach der Handwerksordnung 

werden alle Betriebe in das zulassungs-

pflichtige Handwerk (A), das zulassungs-

freie Handwerk (B1) und in das zulas-

sungsfreie handwerksähnliche Gewerbe 

(B2) unterteilt.  

 

 
 

                                                
14 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-
liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-
nen/Masterplan-Tourismus-Sachsen-Anhalt-
2027_Kurzfassung.pdf. 
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Tabelle 1: Betriebsbestand, Beschäftigte und Umsatz im Handwerk  
      in Sachsen-Anhalt 2019-2020 (Stand jeweils 31. Dezember) 

 
zulassungs-

pflichtig 
(A)*) 

zulas-
sungsfrei 

(B1)*) 

handwerks-
ähnlich 

(B2) 
gesamt 

Beschäf-
tigte**) 

Umsatz in 
Mrd. Euro 

**) 

2019 15.603 5.810 4.294 25.707 138.000 15,2 

2020 18.728 2.725 3.764 25.217 133.000 15,4 

*) Mit der Änderung der Handwerksordnung 2020 sind (u.a.) zwölf Gewerke aus der Anlage B1 in die Anlage A  
    überführt worden. 
**) geschätzt und Beträge geschätzt ohne Umsatzsteuer. 
Quelle: „Zahlen, Daten, Fakten“ der Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale), eigene Darstellung MWL. 
 

 

Die Struktur des Handwerks in Sachsen-

Anhalt hat sich im Vergleich der Jahre 

2019 und 2020 verändert. Zudem hat eine 

Novelle der Handwerksordnung zum Über-

gang von Gewerken aus der zulassungs-

freien Anlage B1 in die meisterpflichtige 

Anlage A der Handwerksordnung geführt.  

 

Im Berichtszeitraum sanken die Beschäf-

tigtenzahlen um ca. 3,6 %. Die Corona-

Pandemie prägte das Handwerk im Jahr 

2020 sehr stark. Mit rd. 11,5 Handwerks-

betrieben je 1.000 Einwohner verzeichnete 

Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 eine leicht 

unterdurchschnittliche Handwerksdichte 

innerhalb Deutschlands. Diese liegt bun-

desweit bei 12,3 Handwerksbetrieben pro 

1.000 Einwohner.15  

 

Die Berufsausbildung im Handwerk war in 

Sachsen-Anhalt in den zurückliegenden 

                                                

Jahren rückläufig. Die Zahlen der Auszu-

bildenden blieben im Berichtszeitraum na-

hezu auf gleichem Niveau (+17 Auszubil-

dende, vgl. Tabelle 2). Der tendenzielle 

Rückgang der Schülerzahl, die vermeint-

lich höhere Attraktivität eines Studiums 

und die Konkurrenz zur Industrie erschwe-

ren es dem Handwerk, Auszubildende zu 

finden. Für viele Auszubildende sind zu-

dem die langen Wege zwischen Heima-

tort, Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und 

Bildungszentrum eine Herausforderung. 

Die Demografie und andere gesellschaftli-

che Entwicklungen führen zu einem Rück-

gang des Erwerbspersonenpotenzials im 

Handwerk und erschweren zunehmend 

die Suche der Handwerksbetriebe nach 

Auszubildenden und Fachkräften. Zusätz-

lich erhöht wird der Fachkräftebedarf 

durch die unabhängig von der Corona-

Pandemie vorhandene gute Konjunktur-

lage im Handwerk.  

15 Siehe Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH): https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struk-

tur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/The-
men/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Hand-
werks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf. 
 

https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struktur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/Themen/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Handwerks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struktur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/Themen/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Handwerks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struktur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/Themen/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Handwerks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struktur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/Themen/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Handwerks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
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Tabelle 2: Entwicklung der Berufsausbildung im Handwerk in Sachsen-Anhalt 2019-
2020 (Stand jeweils 31. Dezember)  

Jahr Auszubildende gesamt 

2019 7.089 

2020 7.106 

Quelle: „Zahlen, Daten, Fakten“ der Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale), eigene Darstellung MWL. 
 

 

Nicht erst seit dem Jahr 2019 sucht das 

Handwerk insbesondere für seine meister-

pflichtigen Gewerke Nachfolger. Probleme 

ergeben sich häufig bei der Suche eines 

potenziellen Nachfolgers und den Kosten 

für die Vorbereitung der Betriebsübergabe 

einschl. Einarbeitung des Nachfolgers. Die 

Existenzgründungen insgesamt sind ge-

sunken. 

 

Zukunftsthemen, wie Digitalisierung und 

Energiewende, gewinnen auch für Hand-

werksunternehmen zunehmend an Bedeu-

tung. Dabei kommen die Digital-Themen 

auch von der Nachfrageseite auf das 

Handwerk zu, z.B. durch die Themen Buil-

ding-Information-Modeling, Smart-Home  

oder autonomes Fahren. Die Energiepoli-

tik ist für viele Betriebe ein unkalkulierba-

rer Kostenfaktor. Gleichzeitig ist das Hand-

werk aber auch Ausrüster der Energie-

wende. 

 

II.2.6 Freie Berufe  

In Sachsen-Anhalt bilden die Freien Be-

rufe mit ihrem vielfältigen Leistungsspekt-

rum einen wesentlichen Bestandteil der 

mittelständischen Wirtschaft. Sie bilden 

eine ökonomisch wie zahlenmäßig bedeu-

tende Gruppe innerhalb des Mittelstandes 

und erbringen wichtige Hilfs- und Bera-

tungsleistungen für Unternehmen, Instituti-

onen sowie Bürger/-innen. Sie tragen mit 

ihren Praxen und Büros in erheblichem 

Umfang zur Schaffung und Erhaltung von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen bei. In 

Sachsen-Anhalt stellten im Jahr 2020 die 

Ärzte/-innen mit 13.185 Personen die 

größte Einzelberufsgruppe in diesem Be-

reich dar. Mit Abstand folgen die Zahn-

ärzte/-innen mit 2.488 und die Apotheker/-

innen mit 2.081 Personen. Die Zahl der 

Freiberufler/-innen in den rechts- und steu-

erberatenden Berufen sowie in den tech-

nisch-naturwissenschaftlichen Berufen hat 

sich im Berichtszeitraum nur unwesentlich 

verändert (vgl. Anhang 5).  

 

Vor allem die Angehörigen der Freien Be-

rufe waren von der Corona-Pandemie be-

sonders betroffen: Zunächst sind beispiel-

gebend die Freien Heilberufe zu nennen, 

denn die Ärzte/-innen bzw. Apotheker/-in-
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nen waren mit ihren Beschäftigten in gro-

ßem Maße gefordert, die pandemiebe-

dingten Zusatzbelastungen im Gesund-

heitssystem zu erfüllen. Im Zusammen-

hang mit der Gewährung der staatlichen 

Wirtschaftshilfen war die Einschaltung prü-

fender Dritter (z.B. Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, Rechtsanwälte) in den An-

trags- und Bewilligungsprozess für eine 

Beschleunigung der Verfahren von Vorteil, 

da wesentliche Prüfschritte bereits vor-

weggenommen und die Bewilligungsbe-

hörden damit in die Lage versetzt waren, 

notwendige Wirtschaftshilfen bereits nach 

wenigen Tagen auszahlen zu können. 

 

II.3 Existenzgründungen und Selbst-

ständigkeit  

Die Selbstständigenquote in Sachsen-An-

halt war im Berichtszeitraum des vorange-

gangenen Mittelstandsberichts tendenziell 

rückläufig. Im Bundesdurchschnitt zeigte 

sich ebenfalls eine Abnahme. Wie in den 

Jahren zuvor lag der bundesdurchschnittli-

che Wert dabei jeweils etwas höher als die 

sachsen-anhaltische Quote.  

 

Für den Berichtszeitraum des aktuellen 

Mittelstandsberichts 2019-2020 ist infolge 

der Neugestaltung des bundesweiten Mik-

rozensus ab 2020 die Datenlage zur 

                                                

Selbstständigenquote bzw. die Vergleich-

barkeit im Zeitverlauf eingeschränkt.16 Im 

Jahr 2019 kann in Sachsen-Anhalt mit 

7,2 % eine leicht höhere Selbstständigen-

quote festgestellt werden als im Vorjahr 

(7,0 %), während Deutschland insgesamt 

gleichzeitig einen weiteren Rückgang der 

Selbstständigenquote von 9,6 % in 2018 

auf 9,3 % in 2019 verzeichnet. Im Jahr 

2020 liegt die Selbstständigenquote in 

Sachsen-Anhalt dann bei 6,5 % (im Ver-

gleich dazu in Deutschland bei 8,6 %). 

Dieses Absinken der Quote könnte auch 

auf die Corona-Krise zurückgeführt wer-

den. 

 

Betrachtet man die Zeitreihe der gewerbli-

chen Unternehmensgründungen in Sach-

sen-Anhalt, so zeigt sich im Jahr 2004 mit 

16.120 Gründungen der bisherige Höchst-

stand (vgl. Abbildung 7). Dies lässt sich 

auf die zum damaligen Zeitpunkt gewähr-

ten Fördermöglichkeiten zurückführen 

(z.B. Ich-AG, Überbrückungsgeld). Bis 

zum Jahr 2018 hat sich diese Zahl auf 

3.695 Gründungen kontinuierlich verrin-

gert. Im Berichtszeitraum stieg die Zahl im 

Jahr 2019 leicht auf 3.706 gewerbliche 

Unternehmensgründungen an. Im Jahr 

2020 wurden u.a. Corona-bedingt17 dage-

gen nur 3.086 Gründungen verzeichnet.  

16 Die Neugestaltung des Mikrozensus war u.a. mit 
Änderungen der Stichprobenkonzeption und der 
Form der Datengewinnung (Einführung eines On-
line-Fragebogens) verbunden. Darüber hinaus ist es 
pandemiebedingt zu einer geringeren Rücklauf-
quote als beim Mikrozensus üblich gekommen. Vgl.: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Metho-
den/mikrozensus-2020.html.  
17 Corona trifft Gründergeschehen ins Mark gemäß: 

https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschue-

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungsgeschehen.pdf


31 

 

ren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungs-
geschehen.pdf; Kay, R.; Kranzusch, P. (2021): Ge-
werbliche Existenzgründungen und Unternehmens-
aufgaben in 2020, Hintergrundpapier des IfM Bonn. 

Eine deutliche Abnahme war auch in an-

deren Bundesländern zu beobachten. Die 

Entwicklung folgte damit dem Bun-

destrend, der ebenfalls im Jahr 2004 mit 

513.953 gewerblichen Neugründungen ei-

nen Höchststand aufwies. Bundesweit 

nahm die Zahl der Unternehmensgründun-

gen auf 206.486 im Jahr 2020 ab.  

 

Die günstige konjunkturelle Lage in 

Deutschland und der damit einhergehende 

Abbau der Arbeitslosigkeit sowie zuneh-

mender Fachkräftemangel wirken sich ge-

nerell ungünstig auf die Gründungsaktivi-

täten aus. Unter diesen Arbeitsmarktbe-

dingungen ist eine abhängige Beschäfti-

gung die interessantere Alternative. Eine 

weitere Rolle spielt die demografische Ent-

wicklung. Jahrgänge mit besonders grün-

dungsaktiven Personen (25- bis 45-jährige 

Personen) schrumpfen. In den ostdeut-

schen Flächenländern dürfte sich zudem 

auch noch eine im Durchschnitt geringere 

Kaufkraft auf die Gründungstätigkeit aus-

wirken.18 

 

Abbildung 7: Unternehmensgründungen in Sachsen-Anhalt 2004-2020 
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Quelle: IfM Bonn, eigene Darstellung MWL. 

                                                
18 Vgl. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)-Grün-
dungsmonitor 2020 gemäß 
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Kon-
zernthemen/Research/PDF-Dokumente-Gruen-
dungsmonitor/KfW-Gruendungsmonitor-2020.pdf. 

https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungsgeschehen.pdf
https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungsgeschehen.pdf
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II.4 Insolvenzen  

Die Unternehmensinsolvenzen in Sach-

sen-Anhalt nahmen im Zeitraum 2014-

2018 kontinuierlich ab. Hierin zeigte sich 

u.a. die günstige konjunkturelle Lage. 

Diese Entwicklung setzte sich im Jahr 

2019 mit einem weiteren Rückgang der 

Unternehmensinsolvenzen um 24 auf 

457 Fälle fort.  

 

Für das Jahr 2020 hätte sich aufgrund der 

Corona-Pandemie bzw. des damit einher-

gehenden Einbruchs der Wirtschaftsleis-

tung ein deutlicher Anstieg der Unterneh-

mensinsolvenzen ergeben können. Es war 

jedoch im Gegenteil eine außergewöhnlich 

starke Abnahme um 104 auf 353 Fälle zu 

verzeichnen (vgl. Tabelle 3). Hierzu dürfte 

beitragen haben, dass die Krise nach ei-

ner langen Phase des Wachstums auftrat 

und viele Unternehmen auf die in dieser 

Zeit aufgebauten Reserven zurückgreifen 

konnten. Einen wichtigen Beitrag zur fi-

nanziellen Stabilisierung der Unternehmen 

dürften auch die Unterstützungsmaßnah-

men von Bund und Land geleistet haben. 

Zudem wurde vorübergehend die Insol-

venzantragspflicht für diejenigen Fälle 

ausgesetzt, in denen die Corona-Krise ur-

sächlich für die schwierige Lage des Un-

ternehmens war.19 

19 Die Insolvenzantragspflicht war bei Corona-be-
dingter Zahlungsunfähigkeit bis einschließlich Sep-
tember 2020 und bei Corona-bedingter Überschul-
dung bis einschließlich Dezember 2020 ausgesetzt. 

Die Beeinträchtigungen durch die Corona-

Pandemie haben die einzelnen Wirt-

schaftszweige unterschiedlich stark betrof-

fen. Dies schlägt sich allerdings, wohl u.a. 

auch aufgrund der staatlichen Hilfen, nicht 

erkennbar in der Insolvenzstatistik nieder. 

Die meisten Wirtschaftsabschnitte,20 ein-

schließlich des besonders eingeschränk-

ten Bereichs Gastgewerbe, wiesen in 

2020 einen Rückgang der Insolvenzen ge-

genüber dem Vorjahr auf. Leichte Zunah-

men waren nur in den Bereichen Verkehr 

und Lagerei (Anstieg um sechs Fälle) so-

wie Kunst, Unterhaltung und Erholung 

(Anstieg um einen Fall) zu verzeichnen. 

Von diesen Unternehmensinsolvenzen im 

Jahr 2020 waren insgesamt 2.429 Be-

schäftigte betroffen. Die voraussichtlichen 

Forderungen aus den Insolvenzverfahren 

belaufen sich auf rd. 147,8 Mio. Euro. 

 

Die Situation der Unternehmensinsolven-

zen in Sachsen-Anhalt im Pandemie-Jahr 

2020 entspricht damit grundsätzlich derje-

nigen in Deutschland insgesamt. So zeigte 

sich im Bundesdurchschnitt sowohl für die 

Gesamtwirtschaft als auch für nahezu alle 

einzelnen Wirtschaftsabschnitte ein Rück-

gang der Unternehmensinsolvenzen ge-

genüber 2019. 

 

                                                
20 Wirtschaftsabschnitte stellen die erste Gliede-
rungsebene im Rahmen der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (hier: Ausgabe 2008 – WZ 2008) dar. 
Die WZ 2008 enthält 21 Wirtschaftsabschnitte. 
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Tabelle 3: Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen und der betroffenen Beschäftig-
ten in Sachsen-Anhalt 2019-2020  

Jahr 
 

Insolvenzverfahren 
von Unternehmen 

 

Veränderung 
ggü. dem 
Vorjahr 
(Anzahl) 

Anzahl der Be-
schäftigten in in-
solventen Unter-

nehmen 

Veränderung 
ggü. dem 
Vorjahr 
(Anzahl) 

2019 457 -24 3.924 +1.011 

2020 353 -104 2.429 -1.495 

 
Anmerkung: Die Zahl der betroffenen Beschäftigten ist nicht bei allen Insolvenzverfahren bekannt. Die  

      nachgewiesene Anzahl kann daher unvollständig sein. Die Aussagekraft der Angabe ist damit  
      eingeschränkt. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL.  
 

 

II.5 Außenwirtschaftsaktivitäten 

Der Außenhandel und die Außenwirt-

schaftsaktivitäten des Landes wurden im 

Berichtszeitraum vor allem durch folgende 

Faktoren bestimmt: 

 

 Fortsetzung der positiven Entwicklung 

der Vorjahre im Jahr 2019,  

 Rückgänge im Außenhandel sowie Ab-

sagen und Verschieben von Außenwirt-

schaftsaktivitäten im Jahr 2020 auf-

grund der Corona-Pandemie sowie 

 damit im unmittelbaren Zusammenhang 

stehende Störungen in internationalen 

Lieferketten. 

 

II.5.1 Lage bis Ende 2019 

Der Außenhandel hatte sich in Sachsen-

Anhalt in den zurückliegenden Jahren trotz 

Krisen und globaler Turbulenzen gut ent-

wickelt. Im Jahr 2019 erreichten die Ex-

porte einen Wert von rd. 16,6 Mrd. Euro. 

Zum Vorjahr mit einem Warenexportwert 

von rd. 16,3 Mrd. Euro war somit eine Stei-

gerung von 1,5 % zu verzeichnen. 

 

Den größten Anteil an den Exporten des 

Jahres 2019 hatte die gewerbliche Wirt-

schaft mit Waren im Wert von rd. 

14,2 Mrd. Euro (rd. 85,7 % des Gesamtex-

ports). Kunststoffe, pharmazeutische Er-

zeugnisse, chemische Vor- und Ender-

zeugnisse sowie Fahrgestelle, Karosse-

rien, Motoren, Teile und Zubehör für Kraft-

fahrzeuge und dergleichen bildeten die 

hauptsächlichen Warenuntergruppen 

2019. Im Ranking der Exporte nach aus-

gewählten Zielländern nahmen Polen, 

Großbritannien, die Niederlande sowie 

Tschechien die Plätze 1 bis 4 ein. Auf 

Platz 8 lag die Volksrepublik China als ers-

ter nicht-europäischer Staat, auf Platz 9 

folgten die USA. Russland nahm den 

13. Platz ein. 

 

Die Importe erreichten 2019 einen Wert 

von rd. 18,1 Mrd. Euro. Sie wurden, wie 

bereits in den Vorjahren, von den Öl- und 
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Gaslieferungen aus Russland dominiert. 

Gegenüber dem Vorjahr mit Waren im 

Wert von rd. 19,2 Mrd. Euro ist dies ein 

Rückgang von 5,6 %. 

 

Mit Waren im Wert von rd. 15,5 Mrd. Euro 

hatte die gewerbliche Wirtschaft den größ-

ten Anteil an den Importen des Jahres 

2019 (rd. 85,5 % des Gesamtimports). Die 

hauptsächlichen Warenuntergruppen bil-

deten Erdöl und Erdgas, pharmazeutische 

Erzeugnisse, Kupfer und Kupferlegierun-

gen, chemische Vorerzeugnisse und 

Kunststoffe. Hauptimportländer waren 

2019 Russland und auf den Plätzen 2 bis 

4 folgten die Niederlande, die Volksrepu-

blik China und Polen. 

 

Der Außenwirtschaftsbeirat ist auf der 

Grundlage des „Außenwirtschaftskonzep-

tes des Landes Sachsen-Anhalts“21 das 

zentrale Abstimmungs- und Koordinie-

rungsgremium für konkrete Außenwirt-

schaftsaktivitäten. Unter Leitung des MW 

werden gemeinsam mit Vertreter/-innen 

der gewerblichen Kammern die jeweiligen 

Maßnahmen erörtert und vorgeschlagen. 

Ein Schwerpunkt der Außenwirtschaftsak-

tivitäten 2019 war der Außenwirtschafts-

tag, der einen starken inhaltlichen Fokus 

in Richtung EU setzte. Außerdem wurden 

Delegationsreisen zu verschiedenen The-

men wie folgt durchgeführt: 

                                                

 in die Volksrepublik China und Japan 

(Unternehmensbetreuung und Inves-

toren-Akquisition), 

 nach Russland (Anbahnung/Vertie-

fung von Kontakten in den Bereichen 

Wirtschaft und Wissenschaft), 

 nach Ungarn (Reise im Rahmen der 

Besuche zu verschiedenen Themen in 

den Visegrad-Staaten Polen, Tsche-

chien, Ungarn und Slowakei), 

 in die Öresundregion (Reise im Rah-

men des seit 2017 jährlich stattfinden-

den Erfahrungsaustausches mit euro-

päischen Ländern zum Thema Digita-

lisierung) und 

 nach Vietnam/Singapur (Fachkräfte-

gewinnung, Abschluss von Kooperati-

onsprojekten mit der Deutschen Ge-

sellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit [GIZ], Vertiefung von Kon-

takten auf Hochschulebene). 

 

21 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-
liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-
nen/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftskon-
zept_Sachsen-Anhalt_2014.pdf. 

Beim zweiten deutsch-russischen Wirt-

schaftsdialog, dem Katharina-Forum in 

Zerbst – einer Initiative der Stadt 

Zerbst/Anhalt in Kooperation mit dem MW 

– standen am 30. September und 1. Okto-

ber 2019 die Themen Chemieindustrie, Er-

neuerbare Energien, Ernährungswirt-

schaft, Medizintechnik, Biotechnologie und 

digitale Transformation im Mittelpunkt. 
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Die gewerblichen Kammern führten zudem 

regelmäßig Informationsveranstaltungen 

(Business-Round-Tables, Wirtschaftstage 

etc.) sowie Unternehmensreisen mit Be-

zug auf bestimmte Zielmärkte durch. Auf 

diesen Veranstaltungen wurde insbeson-

dere Exporteinsteigern, aber auch im Ex-

port erfahrenen Unternehmen die Möglich-

keit geboten, sich über aktuelle Entwick-

lungen und Anforderungen im Zielland zu 

informieren.  

 

II.5.2 Globale Veränderungen seit 

2020 

Mit der weltweiten Ausbreitung des 

Corona-Virus seit Anfang 2020 veränderte 

sich die Lage aller, so auch der außenwirt-

schaftlich aktiven Unternehmen in 

Deutschland und in Sachsen-Anhalt. Rei-

seeinschränkungen, eine geringere Nach-

frage sowie weltweit weniger Investitionen 

führten zu erheblichen Umsatzverlusten. 

Als Folge strichen die Unternehmen ihre 

Beschäftigungs- und Investitionspläne zu-

sammen oder suchten wegen fehlender 

Waren nach neuen Lieferanten. Eine posi-

tive, jedoch nicht sofort spürbare, Verän-

derung vollzog sich durch eine Umstellung 

auf digitale Geschäftsformen. 

 

Bedeutende Ereignisse bzw. Entwicklun-

gen fanden ebenfalls ihren nachhaltigen 

Niederschlag im Außenhandel. Der Austritt 

Großbritanniens aus der EU, die Wahl ei-

nes neuen Präsidenten in der USA, die 

sich verschärfende Entfremdung zwischen 

den westlichen Demokratien und der 

Volksrepublik China bzw. Russland beein-

flussen nachhaltig das globale Wirtschafts-

system und das mit zum Teil nur schwer 

abschätzbaren Folgen. Darüber hinaus 

befindet sich die Weltwirtschaft in einem 

fundamentalen Umbruch. Die zuneh-

mende Hinwendung zu klimafreundliche-

ren, nachhaltigen und fairen Industriezwei-

gen, Produkten, Produktions- und Han-

delsprozessen sowie eine sich immer stär-

ker durchsetzende Digitalisierung verän-

dern den Welthandel und seine Lieferket-

ten. Die Exporte Sachsen-Anhalts sanken 

im Jahr 2020 auf rd. 16,0 Mrd. Euro und 

damit um 3,8 %. Der Rückgang fiel insge-

samt etwas geringer aus als noch zum 

I. Halbjahr 2020 (-4,5 %) und als in Anbe-

tracht der Pandemielage befürchtet. 

 

Rd. 13,4 Mrd. Euro der Ausfuhren des 

Jahres 2020 (rd. 84,2 % des Gesamtex-

ports) waren der gewerblichen Wirtschaft 

zuzuordnen. Die Hauptexportwaren 2020 

bildeten pharmazeutische Erzeugnisse, 

Kunststoffe, chemische End- und Vorer-

zeugnisse sowie Halbzeuge aus Kupfer 

und Kupferlegierungen. Die wichtigsten 

Exportländer sind Polen, gefolgt von den 

Niederlanden und Frankreich. Bei den 

Nicht-EU-Ländern finden sich Großbritan-

nien auf Platz 4, die Volksrepublik China 

und die USA auf den Plätzen 8 und 9. 
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Tabelle 4: Entwicklung der Ex- und Importe in Sachsen-Anhalt in den Jahren 2019 und 
2020 in 1.000 Euro 

Jahr 2019 2020 

Exporte 16.591.483  15.964.989  

Importe 18.146.845  15.642.179  

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
 

 

Die relativ stärksten Rückgänge im Ver-

gleich zum Vorjahr waren im Handel mit 

Amerika zu verzeichnen (-19,2 %), die ge-

ringsten in Europa (-1,3 %). Nach Austra-

lien/Ozeanien konnten die Exporte – auf 

geringem Niveau – sogar zunehmen 

(+3,0 %). Da auf die Länder Europas die 

höchsten Ausfuhrvolumina entfallen, ha-

ben diese auch den stärksten Einfluss auf 

den Exportrückgang (siehe Anhang 6).  

 

Die Importe sanken im Jahr 2020 um 

13,8 % auf 15,6 Mrd. Euro. Rd. 13,1 Mrd. 

Euro (rd. 83,6 % des Gesamtimports) wa-

ren der gewerblichen Wirtschaft zuzuord-

nen. Die Hauptimportwaren 2020 bildeten 

Erdöl und Erdgas, Kupfer und Kupferlegie-

rungen, Kunststoffe sowie chemische Vor-

erzeugnisse. Im Ranking der Importländer 

liegt Russland 2020 mit Waren im Wert 

von rd. 2,7 Mrd. Euro (rd. 17,3 % des Ge-

samtimports) weiterhin auf Platz 1. Gleich-

wohl kam es im Vergleich der Jahre 2019 

und 2020 bei den durch Öl- und Gasliefe-

rungen dominierten Importen aus Russ-

land zu einem Rückgang des Warenwer-

tes um rd. 1,7 Mrd. Euro (-38,3 %).  

Der stärkste Rückgang des Handels be-

trifft aber den Kontinent Amerika mit          

-18,5 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt 

von Europa (-15,4 %) und Asien (-4,7 %). 

Die Importe aus Australien/Ozeanien nah-

men um rd. 102 % zu, allerdings auf nomi-

nal sehr geringem Niveau (siehe ebenfalls 

Anhang 6). 

 

Sachsen-Anhalt konnte im Jahr 2020 im 

Vergleich zu den anderen Bundesländern 

mit 3,8 % einen der geringsten Exportrück-

gänge verzeichnen. Nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes konnte sich 

Sachsen-Anhalt im Ranking der Bundes-

länder bei den Exporten von Platz 11 

(2019) im Jahr 2020 auf Platz 10 verbes-

sern. Gleichwohl bleiben die Exporte im 

Bundesvergleich unterdurchschnittlich. 

Eine der Hauptursachen ist die kleinteilige 

Wirtschaftsstruktur. Aber auch das unter-

schiedliche Gewicht exportstarker Bran-

chen in der Industrie und die Dominanz 

der Vorleistungsgüterproduzenten sind 

Gründe für den im bundesweiten Vergleich 

relativ geringen Anteil am Gesamtexport. 
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Zur Unterstützung sachsen-anhaltischer 

Unternehmen bei der internationalen 

Markterschließung sollten auch 2020 De-

legationsreisen für Vertreter von KMU und 

aus dem Bereich der Wissenschaft durch-

geführt werden. Geplante Aktivitäten 

mussten aufgrund der Corona-Pandemie 

abgesagt bzw. verschoben werden.  

 

II.6 Zusammenarbeit der mittelstän-

dischen Wirtschaft mit den For-

schungseinrichtungen des Lan-

des Sachsen-Anhalt 

Die Rahmenbedingungen der Innovations-

politik des Landes werden seit 2014 ge-

prägt von der „Regionalen Innovationsstra-

tegie Sachsen-Anhalt 2014-2020“ (RIS).22 

In den RIS-Leitmärkten  

 

 Energie, Maschinen- und Anlagenbau, 

Ressourceneffizienz, 

 Gesundheit und Medizin, 

 Mobilität und Logistik, 

 Chemie und Bioökonomie, 

 Ernährung und Landwirtschaft 

 

sowie dem Querschnittsthema „IKT, Krea-

tivwirtschaft und Schlüsseltechnologien“ 

haben sich in den zurückliegenden Jahren 

schwerpunktmäßige Kontakte und Arbeits-

                                                

beziehungen zwischen Unternehmen so-

wie dem Wissenschafts- und Forschungs-

sektor aufgebaut. Die engere Verknüpfung 

und Verdichtung der Austauschbeziehun-

gen zwischen KMU der gewerblichen Wirt-

schaft einerseits und den Hochschulen so-

wie außeruniversitären wirtschaftsnahen 

Forschungseinrichtungen andererseits 

sind ein zentrales Motiv und wesentliches 

Bindeglied im RIS-Umsetzungsprozess. Im 

Fokus steht das Ziel, die Leistungen aus 

Forschung und Entwicklung (FuE) der 

Hochschulen und wirtschaftsnahen außer-

universitären Forschungseinrichtungen 

noch wirksamer in den Dienst der Unter-

nehmen zu stellen, die Innovationsrate 

des Mittelstandes zu steigern und den 

Wissens- und Technologietransfer auf 

breiter Front im Interesse nachhaltigen 

Wachstums zu intensivieren.  

 

Dadurch soll das Potenzial der öffentlichen 

Forschungsausgaben noch wirksamer für 

höhere Innovationsleistung, steigende 

Wertschöpfung und verbesserte Wettbe-

werbsfähigkeit in den KMU des Landes 

genutzt werden. Einerseits tragen die en-

geren Austauschbeziehungen dazu bei, 

die durch strukturelle und größenbedingte 

Restriktionen begrenzten Handlungsspiel-

räume von KMU im Innovationsgeschehen 

bedarfskonkret zu erweitern. Langfristig 

22 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-
liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-
nen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Lesefas-
sung_2014.pdf. 
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sollen dadurch auch die Bedingungen da-

für verbessert werden, den Anteil der inter-

nen Ausgaben der Wirtschaft für FuE am 

BIP zu erhöhen. Dieser lag im Jahr 2019 

bei 0,41 %. Bis zum Jahr 2023 wird ange-

strebt, den Anteil der FuE-Aufwendungen 

der Unternehmen am BIP auf 0,7 % anzu-

heben. Gesamtwirtschaftlich soll die FuE-

Ausgabenintensität (Anteil an der gesam-

ten Wirtschaftsleistung) von aktuell 1,54 % 

auf 1,8 % erhöht werden.  

 

Andererseits prägen sich verkürzende In-

novationszyklen, wachsende Anforderun-

gen an den Innovationsgehalt und kom-

plexe Problemlösungsansätze unter Ein-

bindung von Querschnittstechnologien 

(z.B. IKT) zunehmend die Prozesse der in-

dustriellen Forschung und experimentellen 

Entwicklung zur Herstellung und Marktein-

führung neuer Produkte, Verfahren und 

moderner Dienstleistungsangebote. Das 

erfordert, dass KMU ihre Kompetenzen in 

Netzwerken und Innovationsclustern ge-

zielt bündeln sowie die Zusammenarbeit 

mit Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen kontinuierlicher 

und noch systematischer ausgestalten. 

 

Die Angebote im Innovationsfördersystem 

des Landes flankieren bzw. berücksichti-

gen diese besonderen, von Vernetzungs-

erfordernissen und Kooperationsmotiven 

geprägten Interessenlagen der mittelstän-

dischen Wirtschaft. So unterstützt das 

Land im Programm zur Förderung von 

FuE-Projekten in Unternehmen der ge-

werblichen Wirtschaft die Durchführung 

von Gemeinschaftsvorhaben mit außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen sowie 

von Verbundvorhaben mit Hochschulen, 

wobei die KMU im Rahmen dieser Zusam-

menarbeit einen beihilferechtlich mögli-

chen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent-

punkten auf die Basisförderquote erhalten. 

Dieser Anreiz bewirkt, dass die KMU bei 

der Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Innovationsprojekte bereits frühzeitig ge-

eignete Forschungspartner einbinden.  

Die Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen haben sich mit 

der Weiterentwicklung spezieller Arbeits-, 

Organisations- und Forschungsinfrastruk-

turen eine leistungsfähige Basis für dauer-

hafte und zielgruppenorientierte Aus-

tauschbeziehungen geschaffen. Das trifft 

insbesondere auf die in Sachsen-Anhalt 

ansässigen Einrichtungen der Fraunhofer-

Gesellschaft (z.B. Leistungszentrum für 

Chemie und Biosystemtechnik des Fraun-

hofer-Instituts für Mikrostruktur von Werk-

stoffen und Systemen in Halle [Saale] – 

[IMWS], Center für Silicium-Photovoltaik 

[CSP], Center für chemisch-biotechnologi-

sche Prozesse [CBP], Virtuell Develop-

ment and Training Centre [VDTC] des 

Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und  

-automatisierung in Magdeburg [IFF]) so-

wie auf die vier Hochschulen Magdeburg-

Stendal, Anhalt, Harz und Merseburg zu. 
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Diese vier Hochschulen gründeten im Jahr 

2006 das Kompetenznetzwerk für ange-

wandte und transferorientierte Forschung 

(KAT). KAT steht für Transferaktivitäten in 

der jeweiligen Region. Es hat sich als Bin-

deglied zwischen Wirtschaft und Wissen-

schaft, gewissermaßen als „KATalysator“, 

für Innovationsprozesse im Land etabliert, 

arbeitet intensiv mit regionalen Unterneh-

men und Multiplikatoren zusammen und 

trägt zur Verwirklichung der innovationspo-

litischen Ziele des Landes bei. Die Drittmit-

teleinnahmen aus der regionalen Wirt-

schaft für die Erbringung von FuE-Leistun-

gen erreichten im Jahr 2019 rd. 1,1 Mio. 

Euro. In enger Abstimmung mit den Be-

dürfnissen der regionalen Wirtschaft wird 

in den vier KAT-Kompetenzzentren ge-

meinsam mit Unternehmen auf den Gebie-

ten Life Sciences, der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (Application 

Lab, Arbeits- und Wirtschaftswelt 4.0), der 

nachwachsenden Rohstoffe und Ferti-

gungsverfahren sowie im Bereich Che-

mie/Kunststoffe geforscht. 

 

Auch der Bedarf an niedrigschwelligem 

Technologietransfer zum Auf- und Ausbau 

von FuE-Partnerschaften wird auf diese 

Weise zunehmend besser identifiziert und 

bedient. Speziell der Transfergutschein23 

hat dazu beigetragen, dass eine wach-

sende Zahl von Unternehmen durch die 

                                                

Einbindung von Studierenden in techni-

sche, aber auch nichttechnische Innovati-

onsprojekte positive Erfahrungen in wis-

senschaftlichen Themenstellungen sam-

melt und in der Folge engere Kontakte mit 

Hochschulen pflegt. 

 

Gleichermaßen haben die wirtschaftsrele-

vanten bzw. -affinen Wissenschaftsberei-

che der beiden Universitäten des Landes, 

der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg und der Otto-von-Guericke-Universi-

tät Magdeburg, mit ihren Forschungs- und 

Transferschwerpunkten innerhalb der ma-

thematischen, naturwissenschaftlichen 

und ingenieurwissenschaftlichen Fachge-

biete ihre Aktivitäten weiter verstetigt und 

ausgebaut (zu nennen wären bspw. die 

Projekte von STIMULATE [Bereich Medi-

zintechnik] oder Kompetenzzentrum eMo-

bility [auf Automotive fokussierte Ingeni-

eurwissenschaften] der Otto-von-Gueri-

cke-Universität Magdeburg oder die Pro-

jekte in den Forschungsexzellenzen Bio-

wissenschaften sowie Materialwissen-

schaften der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg).  

 

Insbesondere die wissenschaftliche Wei-

terbildung ist ein wesentlicher Aspekt des 

Wissenstransfers aus den Hochschulen in 

die Unternehmen und ein wichtiger Beitrag 

zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Die 

23 Bei Durchführung eines Projektes oder Erstellung 

einer Bachelor- oder Masterarbeit in praktischer Zu-
sammenarbeit mit einem regionalen Unternehmen 

erhalten Studierende einen Transfergutschein in 
Höhe von 400 Euro. 
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an den Hochschulen etablierten Transfer-

zentren für Absolventenvermittlung und 

wissenschaftliche Weiterbildung koordinie-

ren die verschiedenen Angebote und ko-

operieren eng mit den KAT-Transferbeauf-

tragten. Diese agieren als Verbindungs-

person, helfen bei der Ermittlung der Be-

darfe und stellen ihr aus gemeinsamen 

Unternehmergesprächen gewonnenes 

Know-how für die Entwicklung bedarfsori-

entierter Inhalte zur Verfügung. Von den 

Hochschulen werden folgende Weiterbil-

dungsleistungen angeboten:  

 

 bedarfsgerechte Weiterbildungsange-

bote für Einzelunternehmen,  

 duale Studiengänge,  

 thematische Projekte und Programme 

und  

 arbeitsplatzbegleitende Studiengänge.  

 

In der laufenden Strukturfondsperiode 

2014-2020 (2023) stehen den Hochschu-

len des Landes im Rahmen der Verbund-

förderung insgesamt über 15 Mio. Euro 

aus Mitteln des Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung (EFRE) für Auf-

tragsforschungsprojekte aus der Wirtschaft 

zur Verfügung. Bis Ende 2019 konnten die 

Hochschulen des Landes über 10 Mio. 

Euro im Rahmen der Durchführung von 

Kooperationsprojekten bzw. von geförder-

ten FuE-Vorhaben mit Unternehmen aus 

Sachsen-Anhalt realisieren. 

 

 

 

Tabelle 5: Übersicht über die FuE-Projektförderung in der Untergliederung nach Pro-
jektarten in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Projektart 
Anzahl ge-
förderter 
Projekte 

Projektausga-
ben gesamt 

in Euro 

Anteil in 
% 

Fördersumme    
gesamt in 

Euro 
Anteil in % 

Einzelprojekte 41 17.336.906 20,0 9.387.169 17,2 

Gemein-
schaftsprojekte 

54 46.749.321 54,1 28.949.241 53,0 

Verbundprojekte 25 22.380.497 25,9 16.252.081 29,8 

Gesamt 120 86.466.724 100,0 54.588.491 100,0 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Eine bewährte Funktion und eigenständig 

aktive Rolle in Projektpartnerschaften mit 

Unternehmen erfüllen darüber hinaus die 

in Sachsen-Anhalt angesiedelten, mittel-

ständisch geprägten und anwendungsori-

entierten Forschungseinrichtungen, die 

mehrheitlich der Industrieforschungsge-

meinschaft Konrad Zuse e.V. angehören. 

Sie erbringen für KMU Forschungsdienst-

leistungen und wirken in vielen Fällen di-

rekt in FuE-Gemeinschaftsprojekten mit. 

 

 

II.7 Lage auf dem Arbeits- und Aus-

bildungsmarkt 

II.7.1 Beschäftigung 

Durch den ökonomischen Transformati-

onsprozess seit 1990 war die Entwicklung 

des Arbeitsmarktes in Sachsen-Anhalt bis 

ins Jahr 2005 durch einen massiven Ab-

bau von Arbeitsplätzen gekennzeichnet. 

Die Zahl der Beschäftigten nahm allein im 

Zeitraum 1995-2005 um 27 % ab. Seit der 

Trendwende im Jahr 2005 hat sich der Ar-

beitsmarkt im Land Sachsen-Anhalt zu-

nehmend stabilisiert. 

 
  

 

Tabelle 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Sachsen-Anhalt 2014-2020 

 

Anzahl 

Stand Juni 

2014 

Anzahl 

Stand Juni 

2018 

Anzahl 

Stand Juni 

2020 

 
absolute 

Veränderung 
Juni 2020 
ggü. Juni 

2014 

prozentuale 
Veränderung 

Juni 2020 
ggü. Juni 
2014 in % 

insgesamt 773.625 799.074 790.366 +16.741 +2,2 

Frauen 383.954 392.465 388.169 +4.215 +1,1 

Männer 389.671 406.609 402.197 +12.526 +3,2 

davon unter 
25 Jahre 

59.737 56.664 61.485 +1.748 +2,9 

davon 55 
Jahre und  
älter 

166.173 196.862 207.319 +33.104 +19,9 

Vollzeit 555.763 561.352 548.717 -7.046 -1,3 

Teilzeit 204.605 237.722 241.649 +37.044 +18,1 

Deutsche 759.724 769.089 754.563 -5.161 -0,7 

Ausländer 13.890 29.984 35.798 +21.908 +157,7 

Anmerkungen: Abweichungen bei Summenbildung möglich, u.U. bedingt durch fehlende Angaben in der Statistik. 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung MWL. 
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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten hat sich von rd. 773.600 im 

Juni 2014 um +2,2 % auf rd. 790.400 im 

Juni 2020 erhöht (siehe Tabelle 6). Der 

leichte Rückgang der Beschäftigtenzahlen 

gegenüber den beiden Vorjahren 2018 

und 2019 ist im Wesentlichen eine Folge 

der Corona-Pandemie. Es ist davon aus-

zugehen, dass es sich hier nur um eine 

vorübergehende Stagnation handelt. Der 

Aufbau der Beschäftigung in den letzten 

Jahren geht auch auf eine starke Erwerbs-

beteiligung ausländischer Arbeitskräfte zu-

rück. Dabei hat sich die Zahl der Teilzeit-

beschäftigten deutlich vergrößert. 

 

Als Folge der demografischen Entwicklung 

in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Be-

schäftigten über 55 Jahre immer stärker 

an. Mittlerweile ist rd. ein Viertel aller sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten in 

Sachsen-Anhalt über 55 Jahre alt. Dem 

Arbeitsmarkt des Landes stehen somit in 

den kommenden Jahren erhebliche alters-

bedingte Abgänge bevor.  

 

In den einzelnen Wirtschaftsbereichen 

zeigten sich bei den sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten folgende Entwick-

lungen: Die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten im Produzierenden 

Gewerbe lag im Jahr 2020 bei rd. 220.000 

Personen. Gegenüber 2014 und 2018 hat 

damit ihre Anzahl zwar leicht abgenom-

men. Langfristig betrachtet erweist sich 

hier aber die Beschäftigtenzahl im Zeitver-

lauf als relativ konstant. 

Dagegen verzeichnet der Dienstleistungs-

bereich größere Veränderungen. Im Juni 

2020 waren hier rd. 556.000 Personen be-

schäftigt. Gegenüber 2014 sind dies rd. 

19.300 Personen bzw. 3,6 % mehr. Die 

größten Zuwächse verbuchten dabei die 

„Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-

gen“ (+ 37,7 %) und der Bereich Logistik 

(Verkehr und Lagerei mit +12,6 %). Im 

Gastgewerbe war trotz pandemieinduzier-

ter Einschränkungen ebenfalls ein Auf-

wuchs bei der sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigung in Höhe von 6,9 % ge-

genüber 2014 zu verzeichnen. 

 

Nach wie vor wird der Arbeitsmarkt von ei-

nem negativen Pendlersaldo beeinflusst. 

Die Zahl der Auspendler, d.h. Personen, 

die im Land Sachsen-Anhalt leben, aber in 

anderen Bundesländern sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt sind, übersteigt 

immer noch deutlich die Zahl der Einpend-

ler. Im Juni 2020 betrug die Zahl der Aus-

pendler rd. 141.100 Beschäftigte. Die Zahl 

der Einpendler lag hingegen bei nur rd. 

69.000 Beschäftigten. Der Pendlersaldo 

betrug damit rd. 72.100. Im Jahr 2018 lag 

der Pendlersaldo noch bei rd. 74.400 Be-

schäftigten. Der Pendlersaldo ist damit in 

den letzten Jahren gesunken, was insbe-

sondere daran liegt, dass die Zahl der 

Auspendler abnahm. Die meisten Aus-

pendler (rd. 40.300) haben eine sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung in Nie-

dersachsen. Danach folgt der Freistaat 

Sachsen mit rd. 34.700 Auspendlern. Die 
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meisten Einpendler kommen aus Nieder-

sachsen sowie den Freistaaten Sachsen 

und Thüringen. 

 

II.7.2 Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung ist für die jungen 

Menschen in Sachsen-Anhalt weiterhin die 

erste Wahl für eine berufliche Qualifizie-

rung. 40,1 % der jungen Menschen mün-

den nach der Sekundarstufe I in eine du-

ale Berufsausbildung oder in eine (wei-

tere) schulische Ausbildungsform ein. Die-

ser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr ge-

sunken, liegt jedoch weiterhin deutlich 

über dem bundesweiten Wert von 35,7 %. 

In den anderen drei Bildungssektoren 

Übergangsbereich, Erwerb der Hochschul-

reife und Studium fallen die Anteile in 

Deutschland insgesamt jeweils etwas hö-

her aus als in Sachsen-Anhalt. Die erste 

Wahl begründet sich auch durch die sehr 

guten Chancen der Ausbildungsabsolven-

ten/-innen, nach Beendigung der Ausbil-

dung von ihrem Ausbildungsbetrieb über-

nommen zu werden. Die Übernahmequote 

durch die eigene Ausbildungsstätte lag im 

Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt bei 71 % und 

befindet sich damit auf Bundesniveau.24 

 

Die berufliche Ausbildung unterlag dabei 

in den Ausbildungsjahren 2018/2019 so-

wie 2019/2020 nicht nur den Einflüssen 

der demografischen Entwicklung, sondern 

                                                

– zum Ende des Ausbildungsjahres 

2019/2020 hin – auch den Effekten der 

Corona-Krise. Im Ergebnis zeigt sich bei 

den der Bundesagentur für Arbeit gemel-

deten Bewerber/-innen auf Berufsausbil-

dungsstellen ein Rückgang gegenüber 

dem jeweils vorherigen Ausbildungsjahr. 25 

So wurden nach insgesamt 11.532 Bewer-

ber/-innen im Ausbildungsjahr 2017/2018 

lediglich noch 10.936 Bewerber/-innen im 

Ausbildungsjahr 2018/2019 sowie 9.840 

Bewerber/-innen im Ausbildungsjahr 

2019/2020 verzeichnet. Die Zahl der ge-

meldeten Berufsausbildungsstellen stieg 

zwischen den Ausbildungsjahren 

2017/2018 und 2018/2019 von 12.705 auf 

12.955; zum Ausbildungsjahr 2019/2020 

ergab sich ein Rückgang um rd. 6,5 % auf 

12.117.  

 

Mit dieser Entwicklung erhöhte sich das 

Verhältnis von Berufsausbildungsstellen je 

Bewerber/-in von 1,10 (2017/2018) auf 

1,23 im Ausbildungsjahr 2019/2020. Diese 

Daten verdeutlichen, dass es für die Un-

ternehmen in den betrachteten Jahren zu 

einer leichten Verknappung des Bewerber-

angebots gekommen ist.  

 

Jeweils am Ende der Ausbildungsjahre 

2018/2019 sowie 2019/2020 waren noch 

336 bzw. 440 unversorgte Bewerber für 

Berufsausbildungsstellen zu verzeichnen, 

24 Siehe auch https://ms.sachsen-anhalt.de/the-
men/arbeit/berufsorientierung-ausbildung/jahresmo-
nitor-berufsbildung/. 

25 Die nachfolgend genannten Angaben sind zum 
Stand September, d.h. Ende, des jeweiligen Ausbil-
dungsjahres erhoben (1. Oktober bis 30. September 
des Folgejahres).  



44 

 

denen weder im Zuge der Ausbildungssu-

che noch durch die Nachvermittlung ein 

passendes Angebot gemacht werden 

konnte. Gleichzeitig waren von den gemel-

deten Berufsausbildungsstellen noch 

1.035 (2018/2019) bzw. 1.361 (2019/2020) 

unbesetzt. 

 

Weitere Informationen zur aktuellen Ent-

wicklung von Ausbildungsverhältnissen in 

Sachsen-Anhalt sind im Anhang 7 enthal-

ten.  

 

II.7.3 Kurzarbeit 

Um die Auswirkungen der Corona-Pande-

mie und der Lockdown-Regelungen auf 

dem Arbeitsmarkt abzufedern sowie Fach-

kräfte zu halten, wurde von zahlreichen 

Arbeitgebern das arbeitsmarktpolitische 

Instrument der Kurzarbeit in Anspruch ge-

nommen.26 In Reaktion auf die Pandemie 

bzw. die damit verbundenen Einschrän-

kungen waren dabei die Leistungen des 

Kurzarbeitergeldes erhöht (u.a. vollstän-

dige Erstattung der Sozialversicherungs-

beiträge durch die Bundesagentur für Ar-

beit) sowie der Zugang zu ihnen erleichtert 

worden (u.a. Senkung des notwendigen 

Anteils der vom Arbeitsausfall betroffenen 

Beschäftigten auf 10 %). Die Tabelle 7 

zeigt die Entwicklung der realisierten Kurz-

arbeit (konjunkturelles Kurzarbeitergeld mit 

der Anspruchsgrundlage § 96 Sozialge-

setzbuch [SGB] III).  

Tabelle 7: Realisierte Kurzarbeit (konjunkturelles Kurzarbeitergeld mit der Anspruchs-
grundlage § 96 SGB III) in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

2019 Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Betriebe 37 40 41 48 35 32 47 50 60 64 71 52 

Be-
schäf-
tigte 

891 715 783 1.334 929 791 1.845 2.432 2.313 2.744 2.510 1.875 

Kurzar-
beiter-
Quote 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

2020 Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Betriebe 70 68 8.842 15.371 12.652 9.241 6.965 5.789 4.995 4.504 6.311 8.223 

Be-
schäf-
tigte 

1.989 2.530 49.884 101.692 90.804 68.893 49.404 39.896 31.300 27.784 38.183 47.931 

Kurzar-
beiter-
Quote 

0,2 0,3 6,3 12,8 11,5 8,7 6,3 5,0 3,9 3,5 4,7 6,0 

 

 

Anmerkung: Die Kurzarbeiterquote stellt den Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäf- 
      tigten des gleichen Monats dar.  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung MWL. 

                                                
26 Kurzarbeit bedeutet eine, meist aus konjunkturel-

len Gründen vorgenommene, vorübergehende Ver-

ringerung der Istarbeitszeit gegenüber der Sollar-
beitszeit und damit verbunden des Arbeitsentgeltes 
im Umfang von 10 bis 100 %. 
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Die Lockdown-Entscheidungen aus dem 

März 2020 sind in der realisierten Kurzar-

beit deutlich erkennbar; im April 2020 er-

reichte die Kurzarbeiterquote mit 12,8 % 

ihren Höchstwert während der Corona-

Krise. Mit zunehmenden Lockerungen in 

einzelnen Wirtschaftsbereichen nahm die 

Zahl der realisierten Kurzarbeit im Verlauf 

des Jahres 2020 wieder ab bis auf eine 

Kurzarbeiterquote von 3,5 % im Oktober 

2020. 

 

Erst mit den wiederholten Einschränkun-

gen aus November bzw. Dezember 2020 

ist der Anstieg der realisierten Kurzarbeit 

gegen Jahresende 2020 zu begründen. 

Die Kurzarbeiterquote in Sachsen-Anhalt 

befand sich im Jahresverlauf jeweils unter 

dem Bundesdurchschnitt. 

 

II.7.4 Arbeitslosigkeit 

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in den 

letzten Jahren deutlich verringert. Waren 

im Jahr 2014 noch jahresdurchschnittlich 

rd. 125.600 Personen arbeitslos, so sank 

ihre Zahl um 31,4 % auf rd. 86.100 im Jahr 

2020.27 Die Zahl der weiblichen Arbeitslo-

sen lag im Jahresdurchschnitt 2020 bei rd. 

36.900 Personen, die Anzahl der männli-

chen Arbeitslosen betrug rd. 49.300. Die 

Arbeitslosenquote reduzierte sich von 

                                                

durchschnittlich 10,7 % im Jahr 2014 auf 

7,7 % im Jahr 2020. Dabei betrug der von 

der Bundesagentur für Arbeit geschätzte 

Corona-Effekt bzw. Corona-Anteil an der 

Arbeitslosenquote zwischen 1,1 und 1,7 

Prozentpunkten in den einzelnen Monaten 

des Zeitraumes April bis Dezember 2020. 

Die Quote der arbeitslosen Frauen lag im 

Jahr 2020 bei 7,0 %, die der Männer bei 

8,3 %.  

 

Betrachtet man die Zahl der Arbeitslosen 

differenziert nach Rechtskreisen, so zeigt 

sich: Sowohl im Rechtskreis des SGB II 

als auch im Rechtskreis des SGB III 

konnte die Zahl der Arbeitslosen reduziert 

werden. Belief sich die Zahl der Arbeitslo-

sen im Rechtskreis des SGB III im Jahr 

2014 noch auf jahresdurchschnittlich rd. 

33.700, so hat sich diese Zahl bis zum 

Jahr 2020 auf rd. 30.700 verringert. Im 

Rechtskreis des SGB II lag die Zahl der 

Arbeitslosen im Jahr 2014 bei rd. 91.800, 

im Jahresdurchschnitt 2020 reduzierte sie 

sich deutlich auf rd. 55.400. Insbesondere 

erfreulich ist der Rückgang bei der Zahl 

der Langzeitarbeitslosen. So konnte die 

Zahl der Langzeitarbeitslosen zwischen 

2018 und 2020 um weitere mehr als 3.000 

Personen auf rd. 28.900 Personen ge-

senkt werden. 

27 Anmerkung: In diesen Angaben zur Arbeitslosig-
keit sind diejenigen Personen nicht erfasst, die nicht 
als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches 
(SGB) gelten, da sie an Maßnahmen teilnehmen o-
der einen Sonderstatus (bspw. kurzfristige Arbeits-
unfähigkeit) innehaben. In der Unterbeschäftigung 
(ohne Kurzarbeit) werden diese Angaben zur Ar-
beitslosigkeit um die Anzahl der Teilnehmenden an 

Maßnahmen sowie der Personen mit Sonderstatus 
ergänzt. Im Jahr 2020 betrug die Zahl der sich in 
Unterbeschäftigung befindenden Personen in Sach-
sen-Anhalt insgesamt rd. 121.000. Vgl. bspw.: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Sta-
tistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeit-
reihen-Nav.html.  
 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeitreihen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeitreihen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeitreihen-Nav.html
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III. Bilanz der Förderpolitik 

für den Mittelstand in 

Sachsen-Anhalt 

III.1 Strukturfonds der Europäischen 

Union 2014-2020  

Mit der Europa-2020-Strategie soll durch 

ein auf intelligentes, nachhaltiges und in-

tegratives Wachstum ausgerichtetes wirt-

schaftspolitisches Handeln ein hohes Maß 

an Beschäftigung, Produktivität und sozia-

lem Zusammenhalt erreicht werden (KOM 

[2010] Strategie für intelligentes, nachhalti-

ges und integratives Wachstum). Diese 

Strategie gibt den Rahmen für die inhaltli-

che Ausgestaltung der in Sachsen-Anhalt 

aus den Europäischen Struktur- und In-

vestitionsfonds (ESI-Fonds) 2014-2020 

(2023) finanzierten Programme und Maß-

nahmen vor. Das Land Sachsen-Anhalt 

verfolgte in dieser Förderperiode eine 

fondsübergreifende Strategie. Mit den ESI-

Fonds werden die Oberziele nachhaltiges 

Wachstum, Beschäftigung und Innovation 

sowie Querschnittsziele und -themen wie 

Umwelt- und Naturschutz, Gleichstellung 

von Frauen und Männern, Nichtdiskrimi-

nierung, Bewältigung demografischer Her-

ausforderungen und Internationalität ver-

folgt. In der Förderperiode 2014-2020 

(2023) erhält Sachsen-Anhalt rd. 1,43 Mrd. 

Euro aus dem EFRE und rd. 612 Mio. 

Euro aus dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF). Ein erheblicher Teil des Fördervolu-

mens dient unmittelbar oder mittelbar der 

Unterstützung des Mittelstandes.  

 

III.1.1 EFRE 

Der Fonds gliedert sich in der Förderperi-

ode 2014-2020 (2023) in verschiedene 

Prioritätsachsen, wobei die Prioritätsach-

sen 1 und 2 und damit ein großer Teil der 

EFRE-Mittel dem Mittelstand zugutekom-

men; die beiden Prioritätsachsen sind mit 

insgesamt knapp 900 Mio. Euro EU-Mitteln 

ausgestattet.  

 

Die Prioritätsachse 1 des EFRE (rd. 

536 Mio. Euro) fokussiert auf die Stärkung 

von Forschung, technologischer Entwick-

lung und Innovation. Die damit geförderten 

Maßnahmen dienen der Steigerung der In-

novationskraft der Wirtschaft in den durch 

die RIS bestimmten Leitmärkten. Des Wei-

teren werden Maßnahmen zum Ausbau 

der anwendungsorientierten öffentlichen 

FuE-Kapazitäten gefördert. 

 

Die Prioritätsachse 2 des EFRE (rd. 

358 Mio. Euro) hat die Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Mittelstandes zum 

Ziel. Die damit geförderten Maßnahmen 

umfassen vor allem folgende beiden Be-

reiche: 

 

 Verbesserung der Wachstums- und In-

vestitionsbedingungen für KMU sowie 
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 Verbesserung der Wettbewerbssitua-

tion von KMU auf nationalen und inter-

nationalen Märkten und Diversifikation 

der Unternehmenslandschaft durch 

eine Verstärkung der internationalen In-

vestoren- und Unternehmensakquisi-

tion. 

 

III.1.2 ESF 

Die Förderung des Mittelstandes erfolgt 

aus dem ESF in erster Linie in der Priori-

tätsachse 1 „Förderung nachhaltiger und 

hochwertiger Beschäftigung und Unterstüt-

zung der Mobilität der Arbeitskräfte“ und in 

der Prioritätsachse 3 „Investition in Bil-

dung, Ausbildung und Berufsbildung für 

Kompetenzen und lebenslanges Lernen“.  

 

Im Rahmen der Prioritätsachse 1 (rd. 

289 Mio. Euro) werden vor allem Maßnah-

men gefördert, die auf die Verbesserung 

des Arbeitskräfteangebots abstellen und 

damit auch der Fachkräftesicherung die-

nen. Der Hauptschwerpunkt dieser Priori-

tätsachse umfasst Maßnahmen zur Unter-

stützung von Jugendlichen bei der Berufs-

orientierung sowie der Integration in Aus-

bildung und in das Erwerbsleben. Weitere 

Schwerpunkte dieser Prioritätsachse sind 

Maßnahmen zur Verbesserung der Anpas-

sungsfähigkeit an den Wandel durch Ver-

netzung regionaler und internationaler Ak-

teure mit arbeitsmarktpolitischem Bezug 

sowie durch darauf bezogene Strategie- 

und Kompetenzentwicklungen.  

 

Die Prioritätsachse 3 (rd. 162 Mio. Euro) 

knüpft vor allem an die Schulbildung an. 

Hauptschwerpunkte dieser Prioritätsachse 

stellen die Verbesserung des Schulerfol-

ges sowie die Förderung inklusiver Schul-

bildung dar. Weitere im Rahmen dieser 

Prioritätsachse geförderte Maßnahmen 

dienen dem Ausbau der wissenschaftli-

chen Aus- und Weiterbildung sowie der 

Stärkung der Spitzenforschung und des 

Wissenstransfers zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft. 

 

III.2 Investitions- und Wachstums-

förderung 

III.2.1 Gemeinschaftsaufgabe „Ver-

besserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 

Die GRW bildet den Schwerpunkt der 

Wirtschaftsförderung in Sachsen-Anhalt. 

Sie ist ein wichtiges strukturpolitisches In-

strument zur Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sach-

sen-Anhalt, für die Sicherung und Schaf-

fung zukunftssicherer Arbeitsplätze und 

damit für wirtschaftliches Wachstum. Ins-

besondere für die Bewältigung der Folgen 

des demografischen Wandels und die 

Teilhabe am weltweiten Innovationspro-

zess ist eine starke und wettbewerbsfä-

hige Wirtschaft auf mittelständischer Basis 

von entscheidender Bedeutung. 
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Gefördert werden Investitionen in Unter-

nehmen mit sachkapitalbezogenen Zu-

schüssen. Unter bestimmten Vorausset-

zungen kann alternativ auch eine lohnkos-

tenbezogene Förderung gewährt werden. 

Des Weiteren wird der Ausbau der wirt-

schaftsnahen Infrastruktur als ein notwen-

diger Baustein zur Verbesserung und Si-

cherung der Standortbedingungen für die 

Unternehmen im Land bezuschusst. Damit 

werden wesentliche Rahmenbedingungen 

für die Unternehmensansiedlung, -grün-

dung und -erweiterung geschaffen (siehe 

Anhang 8). Zur Finanzierung der GRW 

werden zu gleichen Teilen Mittel vom 

Bund und Land eingesetzt. Hinzu kommen 

Mittel aus dem EFRE. 

 

Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der 

Landesregelungen, die auf der Grundlage 

des nach § 4 des Gesetzes über die Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur" aufgestell-

ten und bundesweit geltenden Koordinie-

rungsrahmens erarbeitet wurden. Grund-

sätzlich gilt, dass die im bundeseinheitli-

chen Koordinierungsrahmen genannten 

Fördersätze in C-Fördergebieten Förder-

höchstsätze sind, die im Einzelfall nur bei 

Vorliegen besonderer Struktureffekte aus-

geschöpft werden können. Ein besonderer 

Struktureffekt kann unterstellt werden, 

wenn das Vorhaben in besonderer Weise 

geeignet ist, quantitativen und qualitativen 

                                                

Defiziten der Wirtschaftsstruktur und des 

Arbeitsplatzangebots in dem Fördergebiet 

entgegenzuwirken. Der maximale Förder-

satz beträgt bei großen Unternehmen 10 

%, bei mittleren Unternehmen 20 % und 

bei kleinen Unternehmen 30 %. Die seit 

2017 geltenden GRW-Landesregelungen 

wurden im Herbst des Jahres 2020 geän-

dert.28 Diese Änderungen waren ein Bau-

stein, um die Investitionstätigkeiten im 

Land anzuregen und damit die wirtschaftli-

chen Folgen der Corona-Pandemie abzu-

mildern. Durch die Umstellung des Basis-

Struktureffekte-Systems auf ein Malus-

System mit wenigen Struktureffekten sind 

die bürokratischen Anforderungen für die 

Unternehmen verringert und das Bewilli-

gungsverfahren vereinfacht und beschleu-

nigt worden. Die bislang in den GRW-Lan-

desregelungen im Vergleich zum bundes-

einheitlichen Koordinierungsrahmen rest-

riktiveren Regelungen für lohnkostenbezo-

gene Zuschüsse sind an den Koordinie-

rungsrahmen angeglichen worden. Damit 

wird dieser vor allem für technologiege-

prägte Unternehmen wichtige Förder-

schwerpunkt aufgewertet. Die Belegungs-

quote für die Förderung von Industrie-     

oder Gewerbeflächen ist von mindestens 

zwei Dritteln auf mindestens 50 % abge-

senkt worden. 

 

 

28 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 

aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 

RdErl. des MW vom 30. August 2020 (MBl. LSA S. 
376). 
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Tabelle 8: GRW-Förderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020  

 

Bewilligungen 2019 Bewilligungen 2020 

An-
zahl 

Investiti-
onsvolu-
men in 

Mio. Euro 

Zuschuss 
in Mio. 
Euro 

An-
zahl 

Investiti-
onsvolu-
men in 

Mio. Euro 

Zuschuss 
in Mio. 
Euro 

Gewerbliche 
Wirtschaft 

87 333,75 45,46 90 1.107,39 136,18 

Infrastruktur 16 121,90 100,23 24 109,79 96,57 

Gesamt 103 455,65 145,69 114 1.217,18 232,75 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Weiterhin fügen sich nun förderfähige Inf-

rastrukturvorhaben im Mitteldeutschen 

Braunkohlerevier (Burgenlandkreis, Saale-

kreis, kreisfreie Stadt Halle [Saale], Land-

kreis Mansfeld-Südharz, Landkreis Anhalt-

Bitterfeld) in das zu erarbeitende SEP ein; 

sie können deshalb ohne weitere Begrün-

dung mit dem höchsten Fördersatz von 

90 % (95 % bis zum 31. Dezember 2023) 

gefördert werden. 

 

Die GRW-Bilanz 2019-2020 stellt sich wie 

folgt dar (vgl. Tabelle 8): Das jährliche be-

willigte GRW-Zuschussvolumen 

schwankte zwischen rd. 146 Mio. Euro im 

Jahr 2019 und rd. 233 Mio. Euro im Jahr 

2020. Das damit verbundene jährliche In-

vestitionsvolumen erreichte im Jahr 2020 

mit rd. 1,22 Mrd. Euro seinen Maximalbe-

trag, nachdem im Jahr 2019 rd. 456 Mio. 

Euro erreicht wurden. Im Betrachtungszeit-

raum fällt die besonders hohe einzelbe-

triebliche GRW-Förderung im Jahr 2020 

auf. Mit rd. 136 Mio. Euro an gewährten 

Zuschüssen wurde im Berichtszeitraum 

ein Spitzenwert erzielt. Ausschlaggebend 

dafür waren die verstärkte Nachfrage der 

gewerblichen Wirtschaft und mehrere 

große Unternehmensinvestitionen im Jahr 

2020. In der Gesamtbetrachtung zeigt 

sich, dass die Wirtschaftsförderung erheb-

lichen Schwankungen unterliegt. Konjunk-

turelle Verläufe, sowohl branchenbezogen 

als auch gesamtwirtschaftlich, die landes-

spezifische wirtschaftsstrukturelle Situa-

tion, die Situation am Kapitalmarkt zur Be-

schaffung von Eigenmitteln sowie einzel-

betriebliche und branchenspezifische Ent-

wicklungsprognosen bestimmen neben 

den Förderbedingungen von Jahr zu Jahr 

neu das jeweilige Antragsgeschehen. Er-

gänzend stellt Anhang 9 die Verteilung der 

GRW-Förderung auf die verschiedenen 

Branchen im Jahr 2020 dar.  
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Tabelle 9: GRW-Zuschuss pro geschaffenem Arbeitsplatz  

  2019 2020 

Zuschuss gesamt (in Euro) 45.456.999 136.176.765 

neu geschaffene Dauerar-
beitsplätze (DAP) 

648 1.427 

Zuschuss pro neu ge-
schaffenem DAP (in Euro) 

70.150 95.429 

 
Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Eine Betrachtung der Zuschüsse pro ge-

schaffenem Arbeitsplatz (vgl. Tabelle 9) 

zeigt für die Jahre 2019-2020 Schwankun-

gen, die sich im Wesentlichen durch Groß-

investitionen in den jeweiligen Jahren er-

geben. Tendenzaussagen sind daraus 

nicht ableitbar. 

 

Zur Unterstützung der Investitionstätigkeit 

der KMU im Rahmen der GRW wurden 

darüber hinaus die Mindestinvestitions-

summen mit den Landesregelungen mehr-

fach abgesenkt: Ab 7. Oktober 2014 auf 

70.000 Euro, ab 18. August 2015 auf 

50.000 Euro und zuletzt ab 9. Mai 2017 

auf 30.000 Euro.29 In der zeitlichen Be-

trachtung der Absenkung des Mindestin-

vestitionsvolumens im Rahmen der GRW 

zeigt sich allerdings auch noch im Be-

richtszeitraum nur eine geringe Auswir-

kung. Wurden im Jahr 2019 drei Vorhaben 

mit einem Investitionsvolumen kleiner als 

100.000 Euro bewilligt, nahm diese Zahl 

                                                

im Jahr 2020 auf sechs zu. Das Förder-

system stellt auf die Förderung von Erwei-

terungs- und Errichtungsinvestitionen zur 

Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ab. 

Der Schwerpunkt der einzelbetrieblichen 

GRW-Förderung liegt im Bereich der Er-

weiterungsinvestitionen (vgl. Tabelle 10).  

 

Grundsätzlich zeigt die Auswertung bei 

der Inanspruchnahme der GRW-Mittel be-

zogen auf die Größenstruktur der Zuwen-

dungsempfänger, dass 82,8 % aller einzel-

betrieblichen Fördervorhaben von KMU re-

alisiert wurden. Die Zielrichtung und Be-

deutung der GRW-Förderung für den Mit-

telstand kommt damit deutlich zum Aus-

druck. Auffällig ist jedoch, dass der Anteil 

der KMU an den Investitionssummen nur 

bei 20,5 % liegt, mithin vorwiegend volu-

menmäßig kleinere Vorhaben von mittel-

ständischen Betrieben realisiert werden 

(vgl. Anhänge 10 und 11). 

29 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 

RdErl. des MW vom 11. Februar 2017 (MBl. LSA S. 
258). 
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Tabelle 10: GRW-Gewerbliche Wirtschaft nach Investitionsarten  

GRW-Gewerbliche Wirt-
schaft 

Anzahl 2019 Anzahl 2020 

Errichtung 22 26 

Erweiterung 64 53 

Diversifizierung 0 3 

Lohnkosten 1 1 

Investitionen in den Um-
weltschutz (GU) 

0 4 

Kleinbeihilfe (GU) 0 3 

Gesamt 87 90 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Bei der Inanspruchnahme der Boni für 

Struktureffekte der aktuellen Landesrege-

lung 2017 dominieren Berufsausbildung, 

Auszubildendenquote, Kleinstunterneh-

men, Tarifvertrag sowie Anteil neuer Mitar-

beiter/-innen mit Hochschul-/Meisterab-

schluss. Weniger genutzt wurden die 

Struktureffekte Errichtung eines Hauptsit-

zes oder Denkmalschutzauflagen (vgl. An-

hang 12). 

 

III.2.2 Darlehen 

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bie-

tet zusätzlich zur Darlehenspalette der pri-

vaten und öffentlich-rechtlichen Kreditinsti-

tute weitere Darlehensprogramme an, wel-

che im Land Sachsen-Anhalt Existenz-

gründungen sowie die Festigung, das 

Wachstum und Innovationen mittelständi-

scher Unternehmen finanzierungsseitig 

unterstützen. Insbesondere Gründungsun-

ternehmen sowie KMU sind aufgrund ihrer 

Eigenkapitalausstattung auf den Zugang 

zu Fremdkapital sowie bedarfsgerechte 

und flexible Finanzinstrumente angewie-

sen, um zeitnah Investitionen durchzufüh-

ren sowie innovative Vorhaben zu realisie-

ren und damit Wachstum zu generieren. 

Ziel des Landes Sachsen-Anhalt ist es, 

eine kontinuierliche Entwicklung von Un-

ternehmen zu gewährleisten und hierfür 

die notwendigen, durch den Markt nicht 

ausreichend zur Verfügung gestellten Ka-

pitalmittel bereitzustellen. 

 

Damit die KMU in Sachsen-Anhalt ihre 

Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. aus-

bauen können, hat die Landesregierung 

den KMU-Darlehensfonds (2007-2016) im 

Volumen von ca. 322 Mio. Euro und den 

Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds 

(2017-2020) im Volumen von ca. 173 Mio. 

Euro unter Einbindung von Mitteln aus 



52 

 

dem EFRE in der Investitionsbank Sach-

sen-Anhalt eingerichtet. Die Mittel des 

KMU-Darlehensfonds sind bereits revol-

viert. Mit der Bezeichnung KMU-Folge-

fonds wurde dieser ab dem Jahr 2017 fort-

gesetzt. Die Mittel bestehen aus Rückflüs-

sen der aus dem KMU-Darlehensfonds 

vergebenen Darlehen und dem Seedkapi-

talfonds. Mit einem Teil der liquiden Mittel 

wird die nationale Kofinanzierung des Mit-

telstands- und Gründerdarlehensfonds 

dargestellt. 

 

KMU-Folgefonds 

 

Die Darlehen sollen vor allem für die lang-

fristige Finanzierung von Unternehmens-

nachfolgen und die Zwischenfinanzierung 

von GRW-Zuschüssen für KMU eingesetzt 

werden. Für diese Finanzierungszwecke 

dürfen aus strukturfondsrechtlichen Grün-

den keine Mittel aus dem Mittelstands- 

und Gründerdarlehensfonds verwendet 

werden. Eine weitere Darlehensvariante 

dient zur Finanzierung von Investitionen 

für den Erwerb und die Errichtung gewerb-

lich eigengenutzter Immobilien sowie von 

Investitionen zur Verbesserung der be-

trieblichen Energieeffizienz. Der Fonds ist 

im April 2017 an den Start gegangen. Für 

den Zeitraum 2019-2020 wurden 88 Darle-

hen mit einem Fördervolumen von 

24,61 Mio. Euro bewilligt (vgl. Tabelle 11). 

 

 

 

 

Tabelle 11: KMU-Folgefonds in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 2019 2020 

Produkte 
Anzahl 

Kreditzusa-
gen 

Volumen 
in Mio. Euro 

Anzahl 
Kreditzusa-

gen 

Volumen 
in Mio. Euro 

Gesamt 61 17,90 27 6,71 

darunter 
IMPULS-Nachfolge-
darlehen für Gründer 

36 11,02 21 3,89 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Tabelle 12: Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 2019 2020 

Produkte 
Anzahl 

Kreditzusa-
gen 

Volumen 
in Mio. Euro 

Anzahl 
Kreditzusa-

gen 

Volumen 
in Mio. Euro 

Gesamt 86 14,84 58 8,98 

darunter 
IMPULS-Gründerdar-
lehen  

59 3,03 34 2,10 

darunter 
MUT-Mittelstandsdar-
lehen 

26 8,80 17 5,07 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds 

 

Um die am Markt bestehenden Finanzie-

rungshemmnisse für KMU zu verringern, 

werden mit dem Fonds Darlehen zur Fi-

nanzierung von Investitionen, Betriebsmit-

teln, Innovations- und Wachstumsprozes-

sen für bestehende KMU sowie sich neu 

gründende Unternehmen bereitgestellt. 

Folgende Finanzierungsbausteine werden 

u.a. mit dem Mittelstands- und Gründer-

darlehensfonds vergeben: 

 

Sachsen-Anhalt IMPULS-Darlehen für 

Gründer (IMPULS-Gründerdarlehen) um-

fasst Darlehen zwischen 10.000 Euro und 

500.000 Euro für Gründer und Freiberufler 

für alle mit einer Gründung in Zusammen-

hang stehenden Ausgaben.  

 

Sachsen-Anhalt MUT-Mittelstandsdarle-

hen beinhaltet Darlehen zwischen 

25.000 Euro und 1,5 Mio. Euro für KMU 

und Freiberufler, u.a. für Expansionen, 

Umsetzung neuer Projekte und Erschlie-

ßung neuer Märkte.  

 

Der Fonds ist 2017 gestartet. Im Berichts-

zeitraum 2019-2020 wurden 144 Darlehen 

mit einem Fördervolumen von 23,82 Mio. 

Euro bewilligt (vgl. Tabelle 12). 

 

III.2.3 Bürgschaften und Beteiligun-

gen 

Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt (BB) 

und die Mittelständische Beteiligungsge-

sellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) sind als 

Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft für 

den gewerblichen Mittelstand in die Wirt-

schaftsförderung des Landes fest einge-

bunden. Sie ermöglichen KMU den Zu-

gang zu Finanzierungen, wenn Eigenkapi-
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tal fehlt und bankübliche Kreditsicherhei-

ten nicht ausreichen. Gesellschafter sind 

Kreditinstitute, Versicherungen und die ge-

werblichen Kammern. Mit passgenauen 

Programmen begleiten BB und MBG Un-

ternehmen von der Gründung über ihr 

Wachstum bis zur Betriebsübernahme und 

Nachfolgeregelung. 

 

Die Ausfallbürgschaften der BB sind für 

Banken und Sparkassen vollwertige Si-

cherheiten und begrenzen deren Risiko. 

Garantien der BB gegenüber der MBG si-

chern das Beteiligungskapital ab. Als 

Rückbürgen bzw. Rückgaranten tragen 

Bund und Land einen Teil des Risikos. 

 

Zur Abfederung der Corona-Krise haben 

Bund und Land gemeinsam mit der BB im 

Jahr 2020 die maximale Bürgschaftshöhe 

auf 2,5 Mio. Euro heraufgesetzt. Damit 

können Finanzierungsvorhaben aller Art 

wie Investitionen in Bau und Technik, Be-

triebsmittel, Kontokorrentrahmen, Avale 

sowie Contracting-Vorhaben bis zu einem 

Kreditumfang von 3,125 Mio. Euro zu 

80 % besichert werden. Möglich sind unter 

bestimmten Voraussetzungen auch 90 % 

Verbürgung bei einem Kredithöchstbetrag 

von 2,77 Mio. Euro. 

 

Mit der Expressbürgschaft BB EXPRESS 

können Unternehmen für Kredite bis maxi-

mal 500.000 Euro innerhalb von drei 

Bankarbeitstagen eine Zusage erhalten. 

Beim Programm „Bürgschaft ohne Bank“ 

(BoB) übernimmt die BB die Erstprüfung 

eines Vorhabens mit maximal 500.000 

Euro Finanzierungsbedarf und gibt bei 

wirtschaftlicher Tragfähigkeit eine schriftli-

che Bürgschaftszusage für die Hausbank. 

 

Die BB hat im Berichtszeitraum 2019-2020 

insgesamt 318 Anträge für verbürgte Kre-

dite und garantierte Beteiligungen mit ei-

nem Kredit- und Beteiligungsvolumen in 

Höhe von rd. 98,2 Mio. Euro bewilligt (vgl. 

Tabelle 13). 

 

Tabelle 13: Verbürgte Kredite und garantierte Beteiligungen durch die Bürgschafts-
bank Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr Bewilligte Anträge 
Kredit- und Beteili-

gungssumme in Tsd. 
Euro 

Bürgschafts- und Ga-
rantiesumme in Tsd. 

Euro 

2019 164 51.454 39.153 

2020 154 46.788 36.585 

Gesamt 318 98.242 75.738 

Quelle: Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH, eigene Darstellung MWL. 

 

 



55 

 

Tabelle 14: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr Bewilligte Anträge Beteiligungssumme 
in Tsd. Euro 

Garantiesumme in 
Tsd. Euro 

2019 24 9.108 6.269 

2020 5 1.070 503 

Gesamt 29 10.178 6.772 

Quelle: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Die MBG unterstützt mit der Bereitstellung 

von Beteiligungskapital, garantiert von der 

BB, KMU aller Branchen bei der Stärkung 

der Eigenkapitaldecke und der Verbesse-

rung von Bonität und Rating. Mit stillen Be-

teiligungen bis max. 2,5 Mio. Euro (Erhö-

hung seit 2020) können Start und Wachs-

tum von Unternehmen – Investitionen und 

Betriebsmittel – sowie Nachfolgeregelun-

gen finanziert werden.  

 

Im Berichtszeitraum 2019-2020 ist die 

MBG insgesamt 29 Beteiligungen einge-

gangen und hat in der Summe rd. 

10,2 Mio. Euro Beteiligungskapital bereit-

gestellt (vgl. Tabelle 14). 

 

Beteiligungen der IBG Beteiligungsgesell-

schaft Sachsen-Anhalt mbH (IBG) 

 

Die IBG ist eine zentrale Einrichtung des 

Landes Sachsen-Anhalt zur Schaffung 

und Stärkung innovativer Wirtschaftsstruk-

turen in der Region. Mit ihren aus Mitteln 

des Landes und der EU finanzierten Ven-

ture Capital Fonds realisiert sie Minder-

heitsbeteiligungen und stille Beteiligungen 

an technologieorientierten, innovativen 

Unternehmen und Projekten. Das Engage-

ment gilt dabei vor allem Unternehmens-

gründern, aber auch markterfahrenen 

KMU mit neuen Produkt- oder Verfahrens-

ideen. Die IBG ist mit ihren Instrumenten 

daher in den Segmenten tätig, in denen 

durch private Kapitalgeber entweder kein 

oder zumindest nicht in ausreichendem 

Umfang Beteiligungskapital bereitgestellt 

wird. Mit ihrem Beteiligungsangebot soll 

die IBG im Verhältnis zu anderen Beteili-

gungskapitalgesellschaften die wichtige 

Funktion eines Ankerinvestors für Investiti-

onen in Sachsen-Anhalt übernehmen, der 

weitere private Kapitalzuflüsse an im Land 

ansässige Unternehmen auslöst. Die der-

zeit vier IBG-Fonds finanzieren chancen-

reiche Initiativen mit Risikokapital bis zu 

10 Mio. Euro in verschiedenen Finanzie-

rungsrunden. Der neue Risikokapitalfonds 

(RKF) III ist Anfang 2017 an den Start ge-

gangen. Aus diesem Fonds, der mit einem 

Volumen von 85 Mio. Euro (davon 66 Mio. 

Euro EFRE-Mittel) aufgelegt wurde, wird 

derzeit das aktive Investmentgeschäft be-

trieben.  
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Tabelle 15: RKF III 2019-2020 

Jahr bewilligte Anträge Beteiligungssumme in Tsd. Euro 

2019 15 21.450 

2020 13 8.100 

Gesamt 28 29.550 

Quelle: bmp Ventures AG, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Insgesamt wurden 53 Beteiligungen mit ei-

nem Beteiligungsvolumen von rd. 

67,4 Mio. Euro seit 2017 zugesagt. 

 

III.3 Forschungs-, Innovations- und 

Technologieförderung 

Die Stärkung der Innovationskraft der Wirt-

schaft des Landes ist ein zentrales wirt-

schaftspolitisches Anliegen der Landesre-

gierung. In diesem Rahmen erfolgt eine di-

rekte Förderung von Innovationen in den 

Unternehmen sowie eine Weiterentwick-

lung innovationsunterstützender Standort-

bedingungen für ansässige und neue Un-

ternehmen. Die Unterstützung der KMU 

erfolgt – finanziert durch Mittel aus den 

EU-Strukturfonds sowie durch Landesmit-

tel – auf der Grundlage spezieller Richtli-

nien.  

 

                                                

III.3.1 Förderung von Einzel-, Ge-

meinschafts- und Verbund-

projekten im Forschungs-, 

Entwicklungs- und Innovati-

onsbereich30 

30 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung von Einzel-, Gemeinschafts- und 
Verbundprojekten im Forschungs-, Entwicklungs- 

und Innovationsbereich (FuE-Richtlinien) gemäß 
RdErl. des MW vom 5. Dezember 2017 (MBl. LSA 
S. 788), geändert durch RdErl. des MW vom 8. 
März 2021 (MBl. LSA S. 170). 

Innovative Produkte und Verfahren bilden 

eine wesentliche Voraussetzung für das 

betriebliche Wachstum und die zukünftige 

Wettbewerbsfähigkeit. KMU der gewerbli-

chen Wirtschaft sind Träger innovativer 

Prozesse. Zweck der Förderung ist es, das 

mit einem technischen Risiko einherge-

hende finanzielle Risiko von Forschungs- 

und Entwicklungsleistungen zu mindern, 

um auf diese Weise einen Anreiz für die 

Entwicklung neuer Produkte und Verfah-

ren zu geben. Ein weiteres Ziel der Förde-

rung ist es, die Kooperation von KMU mit 

Forschungsabteilungen aus Unternehmen 

sowie Forschungseinrichtungen und For-

schungsgruppen aus Wissenschaftsein-

richtungen zu unterstützen. Die Förderung 

trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit 
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und die Innovationskraft sachsen-anhalti-

scher Unternehmen zu erhöhen. Sie dient 

im Ergebnis der Stärkung der Wirtschafts-

kraft des Landes sowie der Schaffung 

neuer und der Sicherung bestehender Ar-

beitsplätze.  

 

Im Berichtszeitraum 2019-2020 wurden 

211 Anträge von 137 Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen mit einem För-

dervolumen in Höhe von rd. 54,6 Mio. 

Euro bewilligt (vgl. Tabelle 16). Mit den 

Fördermitteln wurden im Berichtszeitraum 

direkt 869 Arbeitsplätze im FuE-Bereich 

der Unternehmen gefördert und damit mit-

telfristig gesichert. Die geförderten Unter-

nehmen beschäftigten zum Zeitpunkt der 

Förderung nach eigenen Angaben insge-

samt 8.363 Mitarbeiter/-innen. Ca. 84 % 

der geförderten Projekte und 84 % der be-

willigten Fördersumme entfallen auf 

122 KMU.  

Von den bewilligten Vorhaben sind 19 % 

Einzelvorhaben mit einem Anteil von 17 % 

am Bewilligungsvolumen. 54 % der Vorha-

ben, die einen Anteil von 53 % am Bewilli-

gungsvolumen umfassen, sind Gemein-

schaftsprojekte. An diesen sind mehrere 

Unternehmen oder außeruniversitäre wirt-

schaftsnahe Forschungseinrichtungen be-

teiligt. Der Anteil der Verbundprojekte, an 

denen sich Unternehmen und Institute     

oder Forschungsgruppen beteiligen, liegt 

bei 27 %. Das damit verbundene Bewilli-

gungsvolumen beträgt 30 %. 

 

Die FuE-Projektförderung orientiert sich an 

den Leitlinien und Leitmärkten der RIS, 

behält dabei aber Technologieoffenheit 

bei. Im Mittelpunkt stehen vor allem der In-

novationsgehalt eines Vorhabens und des-

sen Wertschöpfungspotenzial.  

 
Tabelle 16: FuE-Projektförderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 
Bewilligtes Zuwen-
dungsvolumen in 

Euro 

Gesamtausgaben in 
Euro 

Anzahl bewilligter An-
träge 

2019 27.984.737 43.864.788 104 

2020 26.603.755 42.601.936 107 

Gesamt 54.588.492 86.466.724 211 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL.  
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Tabelle 17: Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers in Sach-
sen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 
Bewilligtes Zuwen-
dungsvolumen in 

Euro 

Gesamtausgaben in 
Euro 

Anzahl bewilligter An-
träge 

2019 2.052.836 2.936.815 35 

2020 2.060.003 2.789.670 31 

Gesamt 4.112.839 5.726.485 66 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

III.3.2 Förderung von Projekten des 

Wissens- und Technologie-

transfers31 

Der Wissens- und Technologietransfer ist 

eine wesentliche Grundlage zur Verwirkli-

chung von Innovationsaufgaben in den 

Unternehmen. Durch das Förderangebot 

werden KMU befähigt, im Zusammenwir-

ken mit Hochschulen und außeruniversitä-

ren wirtschaftsnahen Forschungseinrich-

tungen potenzielle Innovationsvorhaben 

zu identifizieren, effizient zu konzipieren 

und zielstrebig umzusetzen. Zugleich wer-

den Anreize bei Transferanbietern und 

Transfermittlern dahingehend unterstützt, 

relevante Forschungsprofile und Dienst-

leistungen speziell an den Bedarfen der 

regionalen Wirtschaft auszurichten und 

Leistungen auch im niedrigschwelligen Be-

reich für die KMU zu erbringen. 

 

III.3.3 Beschäftigung von Innovati-

onsassistenten32 

Durch die Förderung von Innovationsas-

sistenten sollen in KMU vorrangig spezi-

elle Belange des Wissens- und Technolo-

gietransfers, der gezielte Aufbau eigen-

ständiger FuE-Kompetenz sowie die kon-

zentrierte Bewältigung komplexer Innovati-

onserfordernisse personell unterstützt wer-

den.  

 
 
 
 
 
 

                                                
31 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Projekten des Wissens- und 
Technologietransfers gemäß RdErl. des MW vom 
19. Januar 2015 (MBI. LSA S. 248), zuletzt geän-
dert durch RdErl. des MW vom 12. April 2018 (MBI. 
LSA S. 181). 
32 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten 

im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinien Innovationsas-
sistentenförderung) gemäß RdErl. des MW vom 13. 
Januar 2015 (MBI. LSA S. 6), zuletzt geändert 
durch RdErl. des MW vom 11. Januar 2019 (MBI. 
LSA S. 110). 
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Tabelle 18: Förderung von Innovationsassistenten 2019-2020 

Jahr 
Bewilligtes Zuwen-
dungsvolumen in 

Euro 

Gesamtausgaben in 
Euro 

Anzahl bewilligter An-
träge 

2019 3.082.596 6.586.591 62 

2020 1.353.597 2.973.832 28 

Gesamt 4.436.193 9.560.423 90 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 
 

Der Innovationsassistent soll wissen-

schaftliche Erkenntnisse und Methoden in 

das Unternehmen einbringen, die den In-

novationsprozess in technologischer sowie 

betriebswirtschaftlicher Hinsicht fördern. 

Dabei geht das Einsatzfeld des Innovati-

onsassistenten weit über den technisch-

technologisch geprägten Bereich hinaus. 

So können im Sinne eines erweiterten In-

novationsbegriffes neben bisherigen FuE-

Themen nunmehr auch effizienzbestim-

mende Leistungspotenziale in den Berei-

chen Innovations-, Produktions-, Qualitäts- 

oder Umweltmanagement, Produktent-

wicklung einschließlich Produktionsvorbe-

reitung und Design, betriebswirtschaftli-

ches Management, modernes Personal-

management und Marketingaufgaben mit 

Innovationsassistenten verstärkt werden. 

Neben Hochschulabsolventen mit ingeni-

eur- und naturwissenschaftlich-technischer 

Ausbildung können auch Betriebswirte und 

Absolventen mit sozialwissenschaftlichen 

Ausbildungsprofilen als Innovationsassis-

tenten gefördert werden. Zielstellungen 

der Förderung sind die Erhöhung der Inno-

vations- und Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU der gewerblichen Wirtschaft durch 

die Übernahme von Absolventen einer 

Hochschule („Transfer über Köpfe") und 

die verstärkte und beschleunigte Verwer-

tung von FuE-Ergebnissen. Das Pro-

gramm unterstützt auf diese Weise die 

Schaffung von langfristigen und hochwerti-

gen Beschäftigungsverhältnissen. 

 

III.3.4 Förderung von wirtschaftlich 

genutzten Investitionen in 

wirtschaftsnahen anwen-

dungsorientierten For-

schungseinrichtungen33 

33 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von wirtschaftlich genutzten In-
vestitionen in wirtschaftsnahen anwendungsorien-
tierten Forschungseinrichtungen im Land Sachsen-

Anhalt (Richtlinien Forschungsinfrastruktur für wirt-
schaftliche Tätigkeiten) gemäß RdErl. des MW vom 
19. Dezember 2016 (MBl. LSA S. 703). 

Die Förderrichtlinie hierzu trat Ende des 

Jahres 2016 in Kraft. 
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Tabelle 19: Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Innovationsinfrastruktur  
        in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 
Bewilligtes Zuwen-
dungsvolumen in 

Euro 

Gesamtausgaben in 
Euro 

Anzahl bewilligter An-
träge 

2019 411.291 456.990 2 

2020 405.000 450.000 1 

Gesamt 816.291 906.990 3 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Ziel ist es, die überwiegend in privatwirt-

schaftlich organisierten gemeinnützigen 

Forschungsunternehmen vorgehaltenen 

FuE-Kapazitäten im Maße technisch-tech-

nologischer Neuerungen und Erforder-

nisse weiter auszubauen, dadurch die für 

KMU transferrelevanten Innovationspoten-

ziale nachhaltig zu stärken, die Effizienz 

der angewandten Forschung zu erhöhen 

und zusätzliche Kooperationsmöglichkei-

ten zur Durchführung von FuE-Projekten 

in den KMU der gewerblichen Wirtschaft 

zu schaffen.  

 

Mit den Investitionen in Forschungsinfra-

strukturen wird das Leistungsvermögen 

der Forschungsunternehmen weiter ange-

hoben. Förderfähig sind Investitionen zur 

Schaffung und Erweiterung von For-

schungsinfrastrukturen. 

III.4 Existenzgründungsförderung 

Die Gründung eines Unternehmens und 

das Behaupten am Markt ist für den Ein-

zelnen stets eine Herausforderung. Ist die 

Existenzgründung wirtschaftlich erfolg-

reich, profitieren viele, weil das Unterneh-

men die Wirtschaftsstrukturen bereichert 

und somit insgesamt die Wohlfahrt in einer

Region steigert. 

 

Deshalb unterstützt das Land Existenz-

gründer. Dabei standen und stehen der 

Aufbau eines Instrumentariums zur Ver-

besserung des Gründerklimas sowie die 

Erhöhung der Gründungsneigung im Fo-

kus. Die unternehmerische Selbstständig-

keit sollte bei allen Zielgruppen stärker als 

berufliche Alternative zu herkömmlichen 

Beschäftigungsformen herausgestellt wer-

den. Die entwickelte Förderkulisse spannt 

den Bogen von der Sensibilisierung für die

unternehmerische Selbstständigkeit als 

Lebensperspektive über die Gründungsbe

gleitung bis zur Unterstützung von Finan-

zierung und Wachstum in der frühen 

Nachgründungsphase. 

 

Im Rahmen von ego.-KONZEPT werden 

Projekte einzelner Träger gefördert, die 

den Unternehmergeist entwickeln helfen 

 

 

-
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und Unternehmensgründungen unterstüt-

zen. Hierzu zählen bisher vor allem der 

INVESTFORUM-Startup-Service, Projekte 

zur unternehmerischen Sensibilisierung 

von Schülern/-innen sowie die Gründer-

zentren an Hochschulen. Auch spezielle 

Zielgruppen wie Migranten/-innen oder 

auch Frauen als Unternehmerinnen wer-

den gefördert. Insgesamt ist dieses Pro-

gramm schwerpunktmäßig auf innovative 

Projekte und das Gründungsgeschehen 

an Hochschulen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen des Landes ausgerichtet, 

ohne grundlegende Elemente der Sensibi-

lisierung und Gründungsförderung zu ver-

nachlässigen. 

 

Die Hochschulen sollen noch stärker darin 

unterstützt werden, Grundlagen für akade-

mische Unternehmensgründungen zu ent-

wickeln und innovativen Geschäftsideen 

ein gründungsbezogenes Umfeld zu bie-

ten. Dazu wurde neben der Förderung der 

Hochschulgründerzentren das Programm-

paket ego.- INKUBATOR/GRÜNDUNGS-

TRANSFER entwickelt. Diese Programme 

versetzen die Hochschulen in die Lage, 

aus Forschungsergebnissen Dienstleis-

tungs- und Produktideen zu filtern und bis 

zum Prototypen zu entwickeln. 

 

ego.-START ist ein Programm der einzel-

betrieblichen Förderung junger Unterneh-

men und Existenzgründer/-innen sowie 

insbesondere von Absolventen/-innen und 

Gründern/-innen aus Hochschulen und 

wissenschaftlichen Einrichtungen. Geför-

dert werden ein Gründerstipendium (aus-

schließlich für Hochschulabsolventen/-in-

nen oder wissenschaftliche Mitarbeiter/-in-

nen, die eine technologie- und wissensba-

sierte Unternehmensgründung vorneh-

men), Coaching-Leistungen für wirtschaft-

liche, finanzielle und organisatorische Fra-

gen sowie zur Optimierung der Finanzie-

rungssituation des Vorhabens, Machbar-

keits- und Markteinführungsstudien sowie 

Ausgaben für die Teilnahme an Messen. 

 

Tabelle 20: Existenzgründungsförderprogramme in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Programm 

Bewilligungen 

Teilnehmer/-innen 
Anzahl 

Fördervolumen in 
Tsd. Euro 

ego.-START 160 1.492 * 

ego.-KONZEPT 11 6.528 792 

ego.-INKUBATOR 14 3.792 520 

ego.-WISSEN 10 4.208 909 

 
*Bei diesem Programm handelt es sich um die Förderung junger Unternehmen. Hier ersetzt die Anzahl geförder-
ter Unternehmen (Spalte: Bewilligungen Anzahl) die Teilnehmerzahl.  
Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Mit dem Förderprogramm ego.-WISSEN 

werden Existenzgründer/-innen und junge 

Unternehmen beim Erwerb unternehmeri-

scher Kompetenzen und Qualifikationen 

unterstützt. Die Organisation und Steue-

rung erfolgt jeweils durch einen regionalen 

Maßnahmenträger je Landkreis bzw. kreis-

freier Stadt. 

 

Existenzgründer können mit Darlehen aus 

dem Mittelstands- und Gründerfonds fi-

nanziell gefördert werden. Finanziert wer-

den alle mit einer Gründung im Zusam-

menhang stehenden Ausgaben. Im Einzel-

nen wird auf das Kapitel III.2.2 verwiesen. 

 

Im Handlungsfeld der unternehmerischen 

Sensibilisierung von Schülern/-innen 

wurde eine Vielfalt von Angeboten entwi-

ckelt, die bundesweit führend ist. Sie rei-

chen vom spielerischen Einstieg in die 

Welt des Unternehmertums (ego.-Som-

merakademie) bis zu unternehmerischem 

Handeln in Realsituationen (in Form von 

Schülerfirmen) und Kooperationen mit re-

gionalen Unternehmen. Die Vielfalt der 

Angebote ist geeignet, Unternehmertum 

als Grundqualifikation für ein selbstbe-

stimmtes berufliches Leben nachhaltig zu 

verfestigen. 

 

III.5 Nachfolgeförderung  

Erfolgreiche Unternehmensnachfolgen tra-

gen vielfach dazu bei, einen Beschäfti-

gungsabbau und Verlust an Know-how im 

Land zu vermeiden. Im Hinblick auf die Si-

cherung und den Ausbau der Beschäfti-

gung im Land besteht daher ein großes In-

teresse an möglichst reibungslosen und 

nachhaltigen Unternehmensübergaben.   

 

Für Übernahmeinteressenten, aber auch 

für die Übergeber stellt eine erfolgreiche 

Gestaltung der Nachfolge eines Unterneh-

mens häufig eine Herausforderung dar. So 

sind eine Reihe von rechtlichen Fragen zu 

klären, das künftige Geschäftsmodell 

muss entwickelt werden, aber auch emoti-

onale Bindungen des Übergebers an 

„sein“ Unternehmen können eine Rolle 

spielen. Nicht selten sind aber auch Prob-

leme der Finanzierung zu lösen. Vor allem 

bei diesem Punkt bietet das Land Unter-

stützung an.  

 

Seit dem Jahr 2017 fördert das Land aus 

dem KMU-Folgefonds mit Nachfolgedarle-

hen (IMPULS-Nachfolgedarlehen für 

Gründer) die Übergabe von Unternehmen. 

Mit diesen Darlehen können Ausgaben im 

Rahmen der Unternehmensnachfolge 

bzw. -fortführung, insbesondere der Er-

werb von Beteiligungen sowie weitere In-

vestitionen, finanziert werden. Im Berichts-

zeitraum wurden 57 Darlehen mit einem 

Volumen von insgesamt rd. 15 Mio. Euro 

bewilligt. Im Einzelnen wird auch hier auf 

Kapitel III.2.2 verwiesen.  
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Tabelle 21: Meistergründungsprämie in Sachen-Anhalt 2019-2020 

2019 2020 

Anzahl 
Bewilligungen 

Fördervolumen 
in Euro 

Anzahl 
Bewilligungen 

Fördervolumen 
in Euro 

76 760.000 64 640.000 

 
Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Um im Handwerk einen Anreiz zur Über-

nahme eines Handwerksbetriebs zu schaf-

fen, wird durch das Land eine Meister-

gründungsprämie in Höhe von 

10.000 Euro gewährt.34 Die Förderung 

richtet sich an Handwerksmeister, die erst-

malig einen Betrieb übernehmen. Auch 

Neugründungen von Betrieben können un-

terstützt werden. Gefördert werden Ausga-

ben für Investitionen und Betriebsmittel in 

Höhe von mindestens 15.000 Euro. Im Be-

richtszeitraum wurden in 140 Fällen insge-

samt 1,4 Mio. Euro an Zuschüssen ge-

währt. 

 

34 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Existenzgründungen im 
Handwerk gemäß RdErl. des MW vom 19. Dezem-
ber 2018 (MBl. LSA S. 144). 
35 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Projekten zur Gestaltung 
des digitalen Wandels in Sachsen-Anhalt (Richtli-
nien Digital Creativity) gemäß RdErl. des MW vom 

23. Oktober 2018 (MBl. LSA S. 415), zuletzt geän-
dert durch RdErl. des MW vom 23. Februar 2021 
(MBl. LSA S. 174). 
36 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Digitalisierungsprozessen in 
Unternehmen (Richtlinien Digital Innovation) gemäß 
RdErl. des MW vom 23. Oktober 2018 (MBl. LSA S. 
421), zuletzt geändert durch RdErl. des MW vom 
19. April 2021 (MBl. LSA S. 277). 

III.6 Digitalisierungsförderung 

Die zunehmende Digitalisierung der Ge-

sellschaft stellt für die Unternehmen des 

Landes vielfach eine Herausforderung dar. 

Sie bietet zugleich aber auch Chancen. 

Damit die KMU in Sachsen-Anhalt die 

                                                

technologischen Trends für sich nutzen 

und ihre Wettbewerbsfähigkeit besser er-

halten bzw. ausbauen können, bietet das 

Land mit den folgenden Fördermaßnah-

men seine Unterstützung an: 

 

So wurde im November 2018 für die KMU 

des Landes das neue Förderprogramm 

„Sachsen-Anhalt DIGITAL“ aufgelegt. In-

halt des Förderprogramms sind die beiden 

Förderrichtlinien „Digital Creativity“35 und 

„Digital Innovation“.36 

 

Mit der Richtlinie „Digital Creativity“ wer-

den die Entwicklung und der Einsatz inno-

vativer audiovisueller Medienproduktionen, 

insbesondere mit interaktiven Inhalten, wie 

z.B. Games, Apps, crossmediale Projekte, 

Websites, Softwareanwendungen, visuelle 

Effekte und virtuelle Realität, sowie krea-

tive technische Dienstleistungen gefördert. 
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Kreative KMU erhalten mit dieser Förde-

rung Unterstützung bei der Entwicklung ei-

nes Konzeptes für ein innovatives Projekt 

über dessen Umsetzung (Produktion) bis 

hin zur Vermarktung des im Projekt entwi-

ckelten Produktes. Vorhaben werden mit 

Zuschüssen mit bis zu 90 %, höchstens je-

doch 130.000 Euro, gefördert. Insgesamt 

stehen für den Programmbereich „Digital 

Creativity“ Mittel in Höhe von rd. 14,2 Mio. 

Euro aus der laufenden EU-Strukturfonds-

periode 2014-2020 (2023) zur Verfügung.  

 

Ziel der Richtlinie „Digital Innovation“ ist 

es, KMU im Land bei der Konzeption und 

Implementierung von Digitalisierungspro-

zessen finanziell zu unterstützen. Inhalt 

von Digitalisierungsvorhaben können 

bspw. die Entwicklung von Anwender-     

oder produktbegleitender Steuerungssoft-

ware (Apps), die Entwicklung und Einfüh-

rung eines IT- sowie Datensicherheitskon-

zeptes, die Einführung digitaler Vertriebs-

kanäle (u.a. Aufbau eines elektronischen 

Handels unter Verwendung mobiler End-

geräte), die Einführung medienbruchfreier 

(Produktions-)Systeme oder die Integra-

tion digitaler Workflows mit Lieferanten 

und Kunden sein. Für ein Vorhaben wer-

den bis zu 70 %, höchstens jedoch 70.000 

Euro, gewährt. Zur Förderung steht ein 

Mittelvolumen in Höhe von rd. 53 Mio. 

                                                

Euro aus der laufenden EU-Strukturfonds-

periode 2014-2020 (2023) bereit.  

 

Die anhaltend starke Nachfrage zum För-

derprogramm „Sachsen-Anhalt DIGITAL“, 

die sich gerade in der Corona-Krise noch-

mals deutlich verstärkt hat, macht es erfor-

derlich, das bisherige Programmvolumen 

an Fördermitteln in Höhe von insgesamt 

rd. 67,2 Mio. Euro innerhalb der bis zum 

31. Dezember 2023 verlängerten Laufzeit 

der Richtlinien erneut aufzustocken. Mit 

der weiteren Mittelerhöhung soll die Wirt-

schaft befähigt bzw. insbesondere dabei 

unterstützt werden, die Corona-Krise zu 

überwinden und zukünftig durch die Nut-

zung digitaler Anwendungen weniger kri-

senanfällig zu sein. Geplant ist neben ei-

ner beabsichtigten Mittelumschichtung aus 

dem laufenden Operationellen Programm 

(OP) EFRE 2014-2020 in Höhe von 

13 Mio. Euro (3,9 Mio. Euro Digital Creati-

vity; 9,1 Mio. Euro Digital Innovation) der 

Einsatz von zusätzlichen Mitteln in Höhe 

von 17 Mio. Euro aus REACT-EU37 im be-

sonders nachgefragten Programmbereich 

„Digital Innovation“. Statt der bisher ge-

planten 1.361 Projekte könnten dann 

schätzungsweise 1.920 Projekte eine För-

derung erhalten. Die Änderung des OP 

EFRE wurde beantragt.  

 

37 Recovery Assistance for Cohesion and the Terri-
tories of Europe (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt 

und die Gebiete Europas) ist eine Initiative der Eu-
ropäischen Kommission, mit der die Maßnahmen 
zur Krisenbewältigung und zur Linderung der Kri-

senfolgen im Wege der Investitionsinitiative zur Be-
wältigung der SARS-CoV-2-Krise und der Investiti-
onsinitiative Plus zur Bewältigung der Corona-Krise 
weitergeführt und ausgebaut werden. Sie soll zu ei-
ner grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirt-
schaft beitragen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Mit der Förderrichtlinie „Cross-Innova-

tion“38 wird der Ansatz verfolgt, Innovatio-

nen durch branchenübergreifende Zusam-

menarbeit mit der Kreativwirtschaft zu un-

terstützen. Damit sollen die IT- und Krea-

tivwirtschaft Sachsen-Anhalts beispielhaft 

mit dem Mittelstand im Land vernetzt wer-

den. Ziele sind die Bündelung von Know-

how, die Erarbeitung gemeinsamer Strate-

gien zur Entwicklung neuartiger, innovati-

ver Produkte und Dienstleistungen sowie 

die Verbesserung des Marktzugangs. Da-

für werden in der aktuellen EU-Struk-

turfondsperiode gut 3 Mio. Euro bereitge-

stellt.  

 

III.7 Aktive Arbeitsmarktförderung  

Ein wichtiges Ziel der aktiven Arbeits-

marktförderung des Landes ist nach wie 

vor die dauerhafte Eingliederung arbeitslo-

ser Menschen in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf 

dem ersten Arbeitsmarkt. Damit wird nicht 

nur Armut und sozialer Entkopplung der 

betroffenen Personen entgegengewirkt, 

sondern es werden zugleich für die Unter-

nehmen des Landes weitere längerfristige 

Beschäftigungspotenziale erschlossen. 

                                                

Dies hat im Hinblick auf den sich verschär-

fenden Fachkräftemangel zunehmende 

Bedeutung.  

 

Die mit Mitteln aus dem ESF und Landes-

mitteln finanzierte Richtlinie zur Zielgrup-

pen- und Beschäftigungsförderung39 

wurde auch im Berichtszeitraum weiterge-

führt. Im Rahmen dieser Richtlinie werden 

Zuwendungen für die Vermeidung berufli-

cher und sozialer Ausgrenzung sowie für 

die berufliche Integration von bestimmten, 

am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen 

gewährt. 

 

Die Richtlinie Zielgruppen- und Beschäfti-

gungsförderung umfasst insgesamt fünf 

Förderbereiche mit unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzung. Im Folgenden wer-

den die beiden Förderbereiche aufgeführt, 

die unmittelbar auf die Integration der Teil-

nehmenden in sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung auf dem ersten Arbeits-

markt ausgerichtet und damit auch für Un-

ternehmen des Mittelstandes von Rele-

vanz sind. 

 

38 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Netzwerken und Verbesse-
rung des Marktzugangs für Unternehmen der Krea-
tivwirtschaft (Cross Innovation) gemäß RdErl. des 
MW vom 29. Juni 2015 (MBl. LSA S. 434), geändert 
durch RdErl. des MW vom 11. Oktober 2016 (MBl. 
LSA S. 619) und durch RdErl. des MW vom 18. De-
zember 2018 (MBl. LSA S. 25). 
39 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftli-

cher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufli-
che und soziale Wiedereingliederung von arbeitslo-
sen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds und des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie 
Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung) gemäß 
RdErl. des MS vom 12. Juni 2015 (MBl. LSA S. 407, 
ber. 2016 MBl. LSA S. 196), zuletzt geändert durch 
RdErl. des MS vom 11. März 2019 (MBl. LSA S. 
184). 
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III.7.1 Familien stärken-Perspektiven 

eröffnen  

Über das Programm werden Familienin-

tegrationscoaches gefördert, die junge Fa-

milien und Alleinerziehende unterstützen, 

um Wege aus der Arbeitslosigkeit zu fin-

den. Die Coaches betreuen ganzheitlich 

und beraten individuell sowie stärkenorien-

tiert. Ziel ist es, individuelle wie familiäre 

Problemlagen, die die Arbeitsmarktintegra-

tion behindern, zu erkennen, bei der Lö-

sung zu unterstützen und Wege in Arbeit 

oder Ausbildung zu eröffnen. Zuwen-

dungsempfänger und Träger dieser Pro-

jekte sind die Landkreise und kreisfreien 

Städte. Im Zeitraum 2019-2020 wurden 

insgesamt rd. 5,6 Mio. Euro ESF- und Lan-

desmittel für das Programm ausgezahlt. In 

diesem Zeitraum wurden insgesamt rd. 

1.080 Familienbedarfsgemeinschaften be-

treut. 430 Personen (360 Frauen und 

70 Männer) konnten mit Hilfe der Familien-

integrationscoaches ein Arbeitsverhältnis 

aufnehmen. 

 

III.7.2 Aktive Eingliederung  

Das Programm fördert Projekte für arbeits-

marktferne Arbeitslose, die durch die För-

derangebote nach SGB II oder III nicht    

oder nicht mehr erreicht werden können 

und daher auch besonderer Unterstützung 

bei der Eingliederung in Arbeit oder Aus-

bildung bedürfen. Zielgruppen sind ältere 

Arbeitslose ab 50 Jahren, Personen mit 

gesundheitlichen und/oder psychischen 

Beeinträchtigungen oder Behinderungen, 

Langzeitarbeitslose, Arbeitslose mit Migra-

tionshintergrund sowie Geflüchtete. Durch 

ganzheitliche Angebote und längerfristige, 

individuelle Begleitung sollen Integrations-

fortschritte erreicht werden, die eine beruf-

liche Integration in reguläre Arbeit oder 

Ausbildung ermöglichen und festigen. Die 

Projekte werden in der Regel von privaten 

Bildungsträgern durchgeführt.  

 

In den Jahren 2019-2020 wurden insge-

samt rd. 9,9 Mio. Euro ESF-Mittel für das 

Förderprogramm ausgezahlt. In diesem 

Zeitraum haben rd. 1.170 Personen 

(500 Frauen und 670 Männer) an den Pro-

jekten teilgenommen. 420 Personen 

(160 Frauen und 260 Männer) konnten in 

sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung oder in Ausbildung integriert werden. 

 

III.8 Förderprogramme zur Aus- und 

Weiterbildung  

III.8.1 Ausbildungsförderung  

Angesichts der angespannten Situation 

auf dem Ausbildungsmarkt ist es das vor-

dringliche Ziel der Ausbildungsförderung 

des Landes, die Berufsorientierung in den 

Schulen, die Übergangsgestaltung und die 

Qualität der Ausbildung zu steigern und 

das Potenzial an ausbildungsinteressier-

ten Jugendlichen möglichst weit auszu-

schöpfen. Die Landesprogramme bieten 

daher Unterstützung beim Ausbildungsni-

veau, beim Übergang Schule-Beruf oder in 

Form einer assistierten Ausbildung an.  
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Regionales Übergangsmanagement 

(RÜMSA) 

 

Um Jugendliche beim oftmals schwierigen 

Übergang von der Schule in den Beruf 

besser zu begleiten, wird das Förderpro-

gramm RÜMSA40 umgesetzt, finanziert mit 

Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und 

des ESF. RÜMSA dient der Gestaltung ei-

ner transparenten und dauerhaften Koope-

rations- und Unterstützungsstruktur für Ju-

gendliche am Übergang Schule-Beruf. Die 

vielfältigen Angebote der Jugendämter, 

Jobcenter, Agenturen für Arbeit, der Schu-

len und weiterer Einrichtungen sollen da-

bei stärker aufeinander abgestimmt wer-

den. Dadurch erhalten junge Menschen 

leicht und unkompliziert Zugang zum regi-

onalen Arbeitsmarkt. Diese Unterstüt-

zungsangebote werden rechtskreisüber-

greifend unter dem Dach einer zentralen 

Stelle gebündelt und mit regionalen Part-

nern weiterentwickelt. Öffentliche und freie 

Träger sowie Schulen und Betriebe wer-

den miteinander vernetzt und können un-

mittelbar mitgestalten. Für die Einrichtung 

einer zentralen Koordinierungsstelle und 

die Entwicklung weiterer Unterstützungs-

angebote werden den Gebietskörperschaf-

ten aus dem Förderprogramm Mittel zur 

Verfügung gestellt. Insgesamt begleitet 

und unterstützt die Landesnetzwerkstelle 

RÜMSA die Umsetzung des Programms. 

                                                

Für die Weiterentwicklung der Unterstüt-

zung junger Menschen am Übergang 

Schule-Beruf wurden in den Jahren 2016-

2021 ca. 25 Mio. Euro ausgereicht. 

 

Zukunftschance assistierte Ausbildung 

(ZaA) 

 

Mit dem Landesprogramm ZaA werden Ju-

gendliche mit schwierigen Ausgangsbedin-

gungen und hohem Förderbedarf durch 

entsprechende Vorbereitung und intensive 

sozialpädagogische Begleitung darin un-

terstützt, erfolgreich eine reguläre Ausbil-

dung zu absolvieren. Die gesetzliche 

Grundlage dafür bildet § 130 SGB III. Die 

Betreuung erfolgt hierbei ganzheitlich und 

individualisiert durch einen Bildungsträger 

als zentrale Kontakt- und Anlaufstelle so-

wohl für den/die Jugendliche(n) als auch 

für den ausbildenden Betrieb. Durch das 

Landesfachkonzept wurde der förderfä-

hige Personenkreis um solche junge Men-

schen erweitert, bei denen besondere Le-

bensumstände dazu geführt haben, dass 

sie eine Berufsausbildung in einem Betrieb 

nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich 

beenden können. Zudem wurden mit dem 

Landesfachkonzept der Betreuungsschlüs-

sel zwischen Ausbildungsbegleiter/-innen 

und Teilnehmern/-innen sowie zwischen 

sozialpädagogischen Fachkräften und 

Teilnehmern/-innen verbessert und um die 

40 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
im Rahmen des Landesprogramms Regionales 
Übergangsmanagement (RÜMSA) aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds und des Landes Sach-
sen-Anhalt gemäß RdErl. des MS vom 3. Juli 2015 
(MBl. LSA S. 376), geändert durch RdErl. des MS 
vom 19. Juli 2017 (MBl. LSA S. 692). 
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Maßnahmen zur Qualitätssicherung er-

gänzt. Als wichtiges Bindeglied zwischen 

Wirtschaft, Agenturen für Arbeit, Jobcen-

tern und Trägern obliegt den gewerblichen 

Kammern die Koordinierung und Qualitäts-

sicherung im Landesprogramm. In den 

Jahren 2016-2020 wurden insgesamt För-

dermittel in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro 

ausgereicht. In dieser Zeit wurden insge-

samt etwas mehr als 2.000 Personen un-

terstützt. Zukunftschance assistierte Aus-

bildung läuft im Jahr 2022 aus, damit inbe-

griffen der erweiterte Personenkreis und 

die zusätzliche Kammerkoordination. Die 

Aufgaben der Auszubildendenbegleitung 

werden vom Instrument Assistierte Ausbil-

dung (AsAflex) der Bundesagentur für Ar-

beit übernommen.  

 

Modellerprobung Assistierte Ausbildung 

für die Pflegehilfe 

 

Auszubildende zur Pflegefachkraft nach 

§ 57 SGB III können bei Bedarf die Unter-

stützung durch eine Assistierte Ausbildung 

oder eine Berufssprachkursförderung er-

halten. Dies ist für Auszubildende im Be-

reich der Pflegehilfe und anderen landes-

rechtlich geregelten Ausbildungsberufen 

vom Bundesgesetzgeber ausgeschlossen. 

„Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe“ 

soll zunächst als Modellprojekt und später 

als Landesprogramm diese Lücke schlie-

ßen. 

                                                

Die Praxis zeigt: Auszubildende im Be-

reich der Pflegehilfe benötigen vermehrt 

sozialpädagogische Unterstützung und 

Lernhilfen. Wird die Ausbildung in der Pfle-

gehilfe auf Basis eines eher niedrigen Bil-

dungsabschlusses begonnen oder entste-

hen während der Ausbildung aus persönli-

chen, geografischen, sozialen oder wirt-

schaftlichen Gründen Probleme, dann 

greift die Assistierte Ausbildung in der 

Pflegehilfe individuell und kontinuierlich 

den Auszubildenden unter die Arme. Die 

Erfahrung aus anderen Ausbildungsberu-

fen zeigt, dass sich ein solches Förderan-

gebot auf den Ausbildungserfolg positiv 

auswirkt und Abbrüche verhindert. 

 

Das Modellprojekt startete – außerhalb 

des Berichtszeitraumes - am 1. Juli 2021. 

Die Erfahrungen sollen als Grundlage für 

ein anschließendes Landesprogramm ab 

Sommer 2022 dienen.  

 

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 

(ÜLU) 

 

Um speziell die Berufsausbildung in Hand-

werksbetrieben zu unterstützen, fördert 

das Land die ÜLU.41 Die Anforderungen, 

die eine zeitgemäße Ausbildung an Ausbil-

dungsbetriebe, Ausbilder und Auszubil-

dende stellt, können insbesondere kleine 

Betriebe des Handwerks nicht mehr um-

fänglich erfüllen. Auf Grund der schnellen 

41 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Lehrgangsfinanzierung in der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung im Handwerk aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds und/oder des Landes 
Sachsen-Anhalt, gemäß RdErl. des MS vom 2. April 
2020 (nicht im MBI. LSA veröffentlicht). 
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technischen Entwicklung sind die Betriebe 

gezwungen, sich zunehmend stärker zu 

spezialisieren und können daher nicht 

mehr alle dem Berufsbild entsprechenden 

Fähigkeiten vermitteln. Im Berichtszeit-

raum 2019-2020 wurden dafür 19.886 

Lehrgangsteilnahmen mit einem Fördervo-

lumen von rd. 3,3 Mio. Euro unterstützt. 

Die Landesförderung der ÜLU wird im 

Rahmen des OP ESF 2014-2020 mit EU-

Strukturfondsmitteln finanziert. An der Fi-

nanzierung der ÜLU sind zudem der Bund 

und die ausbildenden Handwerksbetriebe 

beteiligt. 

 

III.8.2 Förderung der beruflichen 

Weiterbildung in KMU  

Der Qualifizierung von Erwerbstätigen 

kommt im internationalen und regionalen 

Wettbewerb sowie für die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung des Landes Sach-

sen-Anhalt – insbesondere im Hinblick auf 

zu beobachtende Fachkräfteengpässe – 

eine immer stärkere Bedeutung zu. Die-

sem Umstand wurde mit den ESF-Pro-

grammen „Sachsen-Anhalt WEITERBIL-

DUNG BETRIEB“42 und „Sachsen-Anhalt 

WEITERBILDUNG DIREKT“43
 aus dem 

Förderzeitraum 2014-2020 Rechnung ge-

tragen. Die beiden Programme zielen zum 

einen auf die finanzielle Förderung von 

                                                

Unternehmen zur Durchführung betriebli-

cher Qualifizierungsvorhaben sowie zur 

Umsetzung betrieblicher Konzepte zur 

Personal- und Organisationsentwicklung, 

zum anderen auf eine direkte Förderung 

personenbezogener, individueller Weiter-

bildungsvorhaben ab.  

 

Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BE-

TRIEB 

 

Das ESF-Programm unterstützt KMU bei 

Weiterbildungsmaßnahmen, bei konkreten 

arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Wei-

terbildungsvorhaben sowie bei längerfristi-

gen, prozessorientierten Maßnahmen der 

Personal- und Organisationsentwicklung. 

Im Berichtszeitraum 2019-2020 wurden 

1.837 Weiterbildungsvorhaben mit einem 

Fördervolumen von rd. 8,6 Mio. Euro be-

willigt. Davon konnten 5.063 Beschäftige 

in KMU profitieren. Seit dem Programm-

start am 1. Januar 2016 wurden landes-

weit 3.644 betriebliche Weiterbildungsvor-

haben mit einem Fördervolumen von rd. 

19,8 Mio. Euro unterstützt. Von den Wei-

terbildungsmaßnahmen haben insgesamt 

10.812 Beschäftigte profitiert. Das Pro-

gramm „Sachsen-Anhalt WEITERBIL-

DUNG BETRIEB“ wird zu 100 % aus Mit-

teln des ESF finanziert.  

42 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von 
Beschäftigten in Unternehmen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEITERBIL-
DUNG BETRIEB) gemäß RdErl. des MS vom 9. De-
zember 2015 (MBl. LSA S. 831), zuletzt geändert 
durch RdErl. des MS vom 22. April 2021 (MBl. LSA 
S. 277). 

43 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von individuellen beruflichen Weiter-
bildungen und Zusatzqualifikationen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEI-
TERBILDUNG DIREKT) gemäß RdErl. des MS vom 
10. Juli 2015 (MBl. LSA S. 423), geändert durch 
RdErl. des MS vom 9. Dezember 2019 (MBl. LSA 
2019, S. 569). 
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Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DI-

REKT 

 

Das ESF-Programm „Sachsen-Anhalt 

WEITERBILDUNG DIREKT“ unterstützt ei-

nerseits individuelle berufliche Weiterbil-

dungs- und Qualifizierungsvorhaben ins-

besondere Älterer, Geringverdienender, 

Alleinerziehender sowie von Menschen mit 

Behinderungen. Andererseits werden aus-

bildungsbegleitend zu erwerbende Zu-

satzqualifikationen für Auszubildende über 

18 Jahre gefördert. Das Programm „Sach-

sen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“ 

wird zu 100 % aus dem ESF finanziert. 

Landesweit wurden im Berichtszeitraum 

2019-2020 insgesamt 1.219 Beschäftigte 

mit einem Fördervolumen von rd. 4,3 Mio. 

Euro bei der Umsetzung ihrer individuellen 

Weiterbildungsvorhaben unterstützt. Seit 

dem Jahr 2015 wurden insgesamt 3.599 

Personen mit rd. 14,3 Mio. Euro finanziell 

gefördert. 

 

III.9 Tourismusförderung 

Touristische Investitionsvorhaben werden 

vorrangig im Rahmen der GRW gefördert. 

Seit dem Jahr 2003 ist eine Förderung der 

gewerblichen Tourismuswirtschaft nur 

noch für Vorhaben mit außergewöhnli-

chem Struktureffekt möglich. Die Förde-

rung von Infrastrukturmaßnahmen erfolgt 

bei Vorliegen einer touristischen Präfe-

renz.  

 

In den Jahren 2019-2020 wurden in den 

Bereichen „Touristische Infrastruktur“ und 

„Gewerbliche Wirtschaft“ insgesamt 44 In-

vestitionsvorhaben mit einem Volumen 

von 165,46 Mio. Euro vorgenommen, die 

mit 111,03 Mio. Euro gefördert wurden 

(siehe Tabelle 22). Zum Vergleich: In den 

Jahren 2017-2018 erfolgten in den ge-

nannten Bereichen 43 Investitionsvorha-

ben mit einem Volumen von 82,33 Mio. 

Euro, die mit 45,12 Mio. Euro gefördert 

wurden.  

 

Im Jahr 2020 erfolgte ein deutlicher An-

stieg des Investitions- und Zuschussvolu-

mens bei der Förderung von Infrastruktur-

vorhaben. Diese Zunahme ist im Wesentli-

chen durch Fördermaßnahmen entstan-

den, die auf Großprojekte entfallen. 
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Tabelle 22: Tourismusförderung im Rahmen der GRW in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 2019 2020 Gesamt 

Touristische Infrastruktur 
   

Anzahl der Vorhaben 10 18 28 

gesamtes Investitionsvolumen in Mio. 
Euro 

8,45 102,59 111,04 

förderfähiges Investitionsvolumen in 
Mio. Euro 

8,42 98,34 106,76 

Zuschuss in Mio. Euro 7,55 89,98 97,53 

Gewerbliche Wirtschaft    

Anzahl der Vorhaben 9 7 16 

gesamtes Investitionsvolumen in Mio. 
Euro 

17,14 37,28 54,42 

förderfähiges Investitionsvolumen in 
Mio. Euro 

15,08 30,51 45,59 

Zuschuss in Mio. Euro 4,36 9,14 13,50 

DAP gesichert* 144 68 212 

DAP neu 38 45 83 

 *Daten zu den gesicherten DAP enthalten aufgrund von Folgeförderungen Mehrfachnennungen. 
Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

III.10 Messeförderung  

Messen sind für die Kommunikation und 

das Marketing der Unternehmen unver-

zichtbar. Sie liefern wesentliche Impulse 

für den Handel von Gütern und Dienstleis-

tungen sowie für Ideen und Innovationen. 

Besonders KMU können von einer Messe-

teilnahme profitieren. Das Land begleitet 

daher seit vielen Jahren die Messeaktivitä-

ten von KMU mit umfangreichen Unterstüt-

zungs- und Fördermöglichkeiten. Den 

KMU soll damit der Zugang zu nationalen 

und internationalen Messen erleichtert 

werden, um so vor allem deren Absatz-

chancen zu erhöhen. Bedingt durch die 

Corona-Pandemie und die Absage einer 

Vielzahl von internationalen Messen in 

Deutschland und von Auslandsmessen 

sanken die geförderten Messeteilnahmen 

von 106 (2019) auf 59 im Jahr 2020 (siehe 

Tabelle 23).  
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Tabelle 23: Einzelbetriebliche Messeförderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Jahr 2019 2020 Gesamt 

Anzahl bewilligte Anträge 106 59 165 

bewilligte Zuschüsse in 
Euro 

784.000 304.000 1.088.000 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Die ausgereichten Fördermittel für die Teil-

nahme an In- und Auslandsmessen san-

ken von rd. 784.000 Euro im Jahr 2019 auf 

rd. 304.000 Euro im Jahr 2020 ab. Der 

Rückgang an Messebeteiligungen ist 

gleichzeitig Ausdruck für einen hier zah-

lenmäßig nicht darstellbaren Verlust an 

Geschäftskontakten und damit verbunde-

nen Umsatzeinbußen der betroffenen Un-

ternehmen. 

 

Die Teilnahme an virtuellen Messeforma-

ten konnte etwas Abhilfe schaffen. Im Dia-

log mit den gewerblichen Kammern und 

Verbänden wurde u.a. deutlich, dass diese 

Formate weiterentwickelt und in den kom-

menden Jahren zu einem festen Bestand-

teil der Messeformate im internationalen 

Maßstab werden können. Sie können je-

doch nicht den persönlichen Kontakt, auf 

dem geschäftliche Beziehungen letztlich 

beruhen, ersetzen. Dies gilt vor allem für 

die Erst- und Neukundenakquise. 

 

Gleichwohl hat MW durch Änderung der 

Richtlinien Messeförderprogramm44 im 

Jahr 2021 die Teilnahme an virtuellen 

Messeformaten ausdrücklich in die Förde-

rung aufgenommen. Zudem können nach 

dem Berichtszeitraum ab 2021 wieder 

Messegemeinschaftsstände gefördert wer-

den. 

 

 

44 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen an kleine und mittlere Unternehmen zur Beteili-
gung an Messen und Ausstellungen (Richtlinien 
Messeförderprogramm) gemäß RdErl. des MW vom 

24. Juni 2019 (MBl. LSA S. 250), geändert durch 
RdErl. des MW vom 26. April 2021 (MBl. LSA S. 
296). 

III.11 Beratungsförderung  

Das Beratungshilfeprogramm wird im Rah-

men der ergänzenden Mittelstandsförde-

rung von KMU in Anspruch genommen. 

Die Förderung richtet sich auf spezifische 

Beratungen zu betriebswirtschaftlichen, fi-

nanziellen, personellen, technischen und 

organisatorischen Problemen der Unter-

nehmensführung.  
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Tabelle 24: Beratungshilfeprogramm – Bewilligungen in Sachsen-Anhalt 2019-2020 

  

2019 2020 

Anzahl  
Volumen in 

Euro 
Anzahl 

Volumen in 
Euro 

Digitalisierung und digitale 
Transformation 

7 37.500 12 54.840 

Energie-/Umweltberatung 6 19.950 5 25.330 

Erschließung neuer Märkte 
(im In- und Ausland) 

9 45.625 12 72.000 

Organisationsoptimierung / 
Optimierung von Geschäfts-
prozessen 

55 230.871 33 141.135 

Personalmanagement 3 17.920 11 53.589 

Anpassung an neue Marker-
fordernisse und deren Finan-
zierung 

45 219.760 36 184.450 

Stärkung des Innovationspo-
tenzials 

4 22.500 3 18.000 

Unternehmensübergabe 16 79.880 7 42.000 

Gesamt 145 674.006 119 591.344 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

 

Dabei soll maßnahmenkonkret Unterstüt-

zung bei der Erstellung und Umsetzung 

von Unternehmensstrategien zur Existenz-

sicherung, bei der Behebung unternehme-

rischer Innovations- und Rationalisierungs-

defizite sowie zur effizienten Organisation 

innerbetrieblicher Abläufe gegeben wer-

den (vgl. Tabelle 24). Die Beratungen sol-

len unternehmerische Entscheidungen 

vorbereiten, konkrete Handlungsempfeh-

lungen entwickeln sowie im Zusammen-

hang damit Anleitung zu ihrer Umsetzung 

geben. Unternehmen können nach eige-

ner Wahl externe Unterstützung durch bei 

der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gelis-

tete Berater in Anspruch nehmen. Im Jahr 
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2018 wurden die Richtlinien zum Bera-

tungshilfeprogramm novelliert.45 Die För-

dervoraussetzungen wurden transparenter 

und vereinfachter aufgestellt, ohne die 

Zielstellung der vorgegebenen Indikatoren 

zu beeinträchtigen. Ebenfalls wurde die 

maximale Förderhöhe der Tagewerke an 

das Niveau anderer Bundesländer ange-

glichen.  

 

45 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung der Inanspruchnahme von Bera-
tungsleistungen durch kleine und mittlere Unterneh-
men in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm 
für Unternehmen) gemäß RdErl. des MW vom 10. 
November 2015 (MBl. LSA S. 753), geändert durch 
RdErl. des MW vom 31. August 2018 (MBl. LSA S. 
383). 

IV. Bilanz der Corona-Wirt-

schaftshilfen für den Mit-

telstand 

Die Unterstützung von KMU bei der Be-

wältigung der Corona-Krise umfasste bzw. 

umfasst ein breites Spektrum an Maßnah-

men. Die folgende Darstellung bezieht 

sich dabei auf diejenigen Unterstützungs-

maßnahmen, in deren Gestaltung und/    

oder Umsetzung die Landesebene Sach-

sen-Anhalts unmittelbar eingebunden war. 

Für die Finanzierung der KMU sind dar-

über hinaus jedoch auch weitere Unter-

stützungsangebote wie bspw. die von der 

KfW implementierten Programme oder 

steuerliche Maßnahmen von erheblicher 

Bedeutung.  

 

                                                

IV.1 Das Corona-Soforthilfen-Pro-

gramm in Sachsen-Anhalt 

IV.1.1 Zielstellung 

Bereits mit dem ersten Lockdown-Be-

schluss im März 2020 wurde über ein 

Hilfsprogramm für die betroffenen Unter-

nehmen diskutiert. Wesentliche Inhalte 

wurden durch das BMWi am 23. März 

2020 in einem Eckpunktepapier darge-

stellt. Darin wurde der erhebliche Bedarf 

für unbürokratische Soforthilfen festge-

stellt. Ziel war es, einen Zuschuss zur Si-

cherung der wirtschaftlichen Existenz der 

Antragsteller und zur Überbrückung von 

akuten Liquiditätsengpässen u.a. durch 

laufende Betriebskosten wie bspw. Mieten, 

Kredite für Betriebsräume und Leasingra-

ten zu zahlen. Die (Bundes-)Programm-

eckpunkte waren: 

 

 finanzielle Soforthilfen als Billigkeitsleis-

tung46 für Kleinstunternehmen aus allen 

Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbst-

ständige und Angehörige der Freien 

Berufe bis zu zehn Beschäftigten, 

 bis 9.000 Euro Einmalzahlung für drei 

Monate bei bis zu fünf Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente), 

 bis 15.000 Euro Einmalzahlung für drei 

Monate bei bis zu zehn Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente). 

 

46 Billigkeitsleistungen sind Leistungen (hier Zahlun-
gen), die erbracht werden, obwohl keine rechtliche 
Verpflichtung besteht. Im Haushaltsplan müssen 
hierfür Ausgabemittel gesondert durch einen Haus-
haltsansatz oder einen Haushaltsvermerk zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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Auf Grundlage dieser Eckpunkte wurde 

zwischen dem Bund und den Ländern (mit 

dem Land Sachsen-Anhalt am 29. März 

2020) eine Verwaltungsvereinbarung über 

die Soforthilfen des Bundes für die Ge-

währung von Überbrückungshilfen als Bil-

ligkeitsleistungen für „Corona-Soforthilfen 

insbesondere für kleine Unternehmen und 

Soloselbstständige“ geschlossen.  

Das Land Sachsen-Anhalt hatte die Hilfen 

mit einem ergänzenden Programm für Un-

ternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten 

ausgeweitet, um möglichst vielen betroffe-

nen KMU eine Liquiditätshilfe zahlen und 

der Wirtschaftsstruktur des Landes stärker 

Rechnung tragen zu können.47 Entspre-

chend waren die Soforthilfen für Antrag-

steller nach der Zahl der Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente) in Sachsen-Anhalt 

gestaffelt und betrugen bis zu 25.000 Euro 

für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten. 

Die konkrete Einmalzahlung basierte auf 

einem glaubhaft versicherten Liquiditäts-

engpass für drei auf die Antragstellung fol-

gende Monate. 

 

IV.1.2 Zielerreichung 

Mit den Soforthilfen konnte für eine große 

Zahl von Unternehmen und Soloselbst-

ständigen im Land eine schnell umge-

setzte finanzielle Hilfe zur Verfügung ge-

stellt werden. Die Anträge wurden voll-

elektronisch gestellt. Die Zielsetzung, eine 

auf einheitlichen Eckpunkten für das 

ganze Bundesgebiet basierende Sofort-

hilfe zu zahlen, wurde binnen kurzer Zeit 

erreicht.  

 

 

Tabelle 25: Bewilligte Corona-Soforthilfen in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-
ßenklassen 

 

Beschäftigte nach Größenklassen  Anzahl bewilligt  Zuschuss bewilligt in Euro

bis 1 17.286 87.273.341

>1 bis 5 13.010 97.317.658

>5 bis 10 3.135 43.268.532

>10 bis 25 1.778 33.603.936

>25 549 13.167.561

Gesamt: 35.758 274.631.029

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. Juni 2021, eigene Darstellung MWL. 

                                                
47 Siehe Richtlinie des MW über die Gewährung 

von Billigkeitsleistungen für KMU mit bis zu 50 Be-
schäftigten (Vollzeitäquivalente) einschl. Kleinstun-
ternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige 
Freier Berufe zur Bewältigung der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Krise (Corona-Soforthilfen, 
RdErl. des MW vom 29. März 2020,), 
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/u-
ser_upload/Dokumente/Wirtschaft/Corona-Sofort-
hilfe_Richtlinie.pdf. 
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Diese Aussage gilt, wenngleich einige 

Länder, wie u.a. Sachsen-Anhalt, zusätzli-

che Leistungen aus dem jeweiligen Lan-

deshaushalt beschlossen hatten. Trotz der 

Begrenzung der Soforthilfen auf Unterneh-

men mit bis zu 50 Beschäftigten war der 

Großteil der Unternehmen des Landes an-

tragsberechtigt.  

 

Vor allem Kleinstunternehmen und Solo-

selbstständige haben Soforthilfen erhalten. 

Dem sprichwörtlichen „Laden um die 

Ecke“ konnte so eine Liquiditätshilfe be-

reitgestellt werden. Bereits Anfang April 

2020 waren in Sachsen-Anhalt 1.600 An-

träge bewilligt und über 14,5 Mio. Euro 

ausgezahlt. Insgesamt wurden in Sach-

sen-Anhalt für die Monate März bis Mai 

2020 ca. 35.800 Anträge bewilligt und ca. 

275 Mio. Euro ausgezahlt (siehe Tabelle 

25). Mehr als vier Fünftel der Bewilligun-

gen entfielen dabei auf Unternehmen mit 

bis zu fünf Beschäftigten. Betrachtet man 

das Volumen der ausgezahlten Corona-

Soforthilfen, entfallen rd. zwei Drittel der 

Gesamtbilligkeitsleistungen auf die Unter-

nehmen mit bis zu fünf Beschäftigten. 

 

Die Verteilung der Corona-Soforthilfen auf 

Branchen kann dem Anhang 13 entnom-

men werden. Hierbei umfassen die nicht 

spezifizierten Dienstleistungen mit einem 

Anteil von rd. 35 % bzw. das Gastgewerbe 

(Beherbergung und Gastronomie) mit ei-

nem Anteil von rd. 15 % die größten Bewil-

ligungsvolumina. 

 

IV.2 Überbrückungshilfen I – III so-

wie Neustarthilfe in Sachsen-An-

halt 

Die Corona-Soforthilfen waren als einma-

lige Liquiditätshilfe konzipiert und wurden 

(nach dem Antragsende am 31. Mai 2020) 

bis Juni 2020 bewilligt. Im Frühjahr 2020 

war darüber hinaus erkennbar, dass die 

durch den Lockdown verfügten Betriebs-

schließungen branchenunabhängig zu 

gravierenden Umsatzeinbrüchen führten, 

für die eine weitere staatliche Hilfe als not-

wendig eingeschätzt wurde. Wirtschaftspo-

litisch stand und steht mit den daraufhin 

eingeführten Überbrückungshilfen (I bis III) 

eine an Umsatzausfällen (als Zugangsvo-

raussetzung) orientierte und auf die Erstat-

tung von betrieblichen Fixkosten ausge-

richtete Fördermaßnahme zur Verfügung. 

Erneut hatte der die Finanzierung allein 

tragende Bund die Eckpunkte vorgegeben. 

Der inhaltliche Rahmen wurde jeweils in 

den Verwaltungsvereinbarungen und Voll-

zugshinweisen dargestellt – ergänzt im 

Detail in den FAQ, die hier teilweise Rege-

lungscharakter hatten. 

 

Auch nach Aufhebung einiger Beschrän-

kungen des ersten Lockdowns im Mai 

2020 war der Geschäftsbetrieb insbeson-

dere für Unternehmen der Veranstaltungs-

branche, des Catering und im Messebe-

reich ebenso wie für Schausteller, Clubs 

und Bars nur eingeschränkt oder gar un-

möglich. Die gesamte Reisebranche vom 
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Reisebüro bis hin zum Hotel- und Gast-

stättengewerbe sowie touristische Infra-

strukturen waren erheblich durch die ein-

geschränkten Reisemöglichkeiten betrof-

fen. Auch die z.T. bis heute – in unter-

schiedlichem Ausmaß – geltenden Ein-

schränkungen bei (Groß-)Veranstaltungen 

wirken sich immer noch auf Unternehmen 

in verschiedenen Branchen aus. 

 

Umsatzeinbußen entstanden darüber hin-

aus in den Bereichen, die nicht vollständig 

geöffnet werden konnten bzw. wo durch 

Abstandsregeln Kapazitäten nicht voll aus-

geschöpft werden konnten. Mit den Schlie-

ßungsbeschlüssen von Bund und Ländern 

vom 28. Oktober, 25. November und 2. 

Dezember 2020 waren bestimmte Berei-

che des Hotel- und Gaststättengewerbes, 

des Handels und der Kulturwirtschaft bis 

weit in das Jahr 2021 hinein von vollstän-

digen Schließungen betroffen. Diese Auf-

listung zeigt eine besonders starke Betrof-

fenheit des Dienstleistungsgewerbes.  

 

In allen Bereichen fielen Kosten durch hö-

here Hygienestandards an. In besonderem 

Maße betroffen waren hier das Hotel- und 

Gaststättengewerbe, Clubs und Diskothe-

ken, aber auch gemeinnützige Unterneh-

men, wie Einrichtungen der Behinderten-

hilfe oder Inklusionsbetriebe, sowie Profi-

sportvereine der unteren Ligen. Betroffen 

waren auch als Sozialunternehmen ge-

führte Übernachtungsstätten wie Jugend-

herbergen und Schullandheime sowie Be-

gegnungsstätten für den internationalen 

Jugendaustausch. 

 

IV.2.1 Zielsetzung  

Ziel der Überbrückungshilfen ist es, KMU, 

die unmittelbar oder mittelbar durch 

Corona-bedingte Auflagen oder Schlie-

ßungen betroffen sind, eine weiterge-

hende Liquiditätshilfe zu gewähren und 

dadurch zu ihrer Existenzsicherung beizu-

tragen. Die Überbrückungshilfen sind Zu-

schüsse in Form von Billigkeitsleistungen 

zu konkret definierten betrieblichen Fix-

kosten für KMU mit hohem Corona-be-

dingten Umsatzausfall.  

 

Überbrückungshilfe I wurde für die Mo-

nate Juni bis August 2020 gewährt, sofern 

ein Umsatzrückgang im April und Mai 

2020 zusammengenommen um mindes-

tens 60 % gegenüber April und Mai 2019 

vorlag. Es erfolgte eine gestaffelte Erstat-

tung von bis zu 80 % der Fixkosten gemäß 

einer Positivliste bei einem Umsatzrück-

gang von mehr als 40 % im Vergleich zum 

Vorjahresmonat. Die Hilfe betrug maximal 

50.000 Euro je Monat für maximal drei Mo-

nate, dabei für Unternehmen mit bis zu 

fünf Beschäftigten 3.000 Euro je Monat 

und für Unternehmen mit bis zu zehn Be-

schäftigten 5.000 Euro je Monat. 

 

Überbrückungshilfe II wurde für die Mo-

nate September bis Dezember 2020 ge-

währt, sofern ein Umsatzrückgang in zwei 
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zusammenhängenden Monaten im Zeit-

raum April bis August 2020 um mindes-

tens 50 % gegenüber den jeweiligen Vor-

jahresmonaten bestanden hatte oder der 

durchschnittliche Umsatz im gesamten 

Zeitraum April bis August 2020 um min-

destens 30 % gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum zurückgegangen war. Für Grün-

der galten Sonderregelungen. Es erfolgte 

eine gestaffelte Erstattung von bis zu 90 % 

der Fixkosten gemäß einer Positivliste bei 

einem Umsatzrückgang von mehr als 

30 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. 

Die Hilfe betrug maximal 50.000 Euro je 

Monat.  

 

Überbrückungshilfe III wird für die Mo-

nate November 2020 bis – über den Be-

richtszeitraum hinausgehenden – Septem-

ber 2021 gewährt, sofern ein Corona-be-

dingter Umsatzrückgang um mindestens 

30 % im Vergleich zum Referenzmonat im 

Jahr 2019 nachgewiesen werden kann. 

Die Überbrückungshilfe III Plus wurde 

im September 2021 bis zum Jahresende 

2021 verlängert. Es gelten Sonderregelun-

gen für Gründer. Von Schließungsanord-

nungen betroffene Unternehmen des Ein-

zelhandels, der Veranstaltungs- und Kul-

turbranche, der Hotellerie, der Gastrono-

mie sowie Unternehmen der Pyrotechnik-

branche, des Großhandels und der Reise-

branche sind auch dann antragsberechtigt, 

wenn sie im Jahr 2020 einen Umsatz von 

mehr als 750 Mio. Euro erzielt haben. Es 

erfolgt eine gestaffelte Erstattung von bis 

zu 100 % der Fixkosten gemäß einer Posi-

tivliste bei einem Umsatzrückgang von 

mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjah-

resmonat. Zusätzlich erfolgt ein Eigenkapi-

talzuschuss auf die Erstattung der Fixkos-

ten. Zugrunde liegt eine erweiterte Fixkos-

tenliste, die bspw. Abschreibungen von 

Saisonware und verderblicher Ware vom 

Winter 2020/21 zu 100 % als Fixkosten, 

Investitionen in Digitalisierung und Um-

baukosten für Hygienemaßnahmen (auch 

für Hersteller und Großhändler von ver-

derblicher Ware sowie die Gastronomie 

und den Garten- und Gemüsebau) um-

fasst. Zudem erfolgten Verbesserungen 

für die Reise-, Kultur- und Veranstaltungs-

wirtschaft, Einzelhandel, Pyrotechnikbran-

che und Soloselbstständige. Die Hilfe be-

trägt max. 1,5 Mio. Euro je Monat, für ver-

bundene Unternehmen maximal 3 Mio. 

Euro je Monat.  

 

Es schließt sich ab Januar 2021 die Neu-

starthilfe bzw. nachfolgend die Neustart-

hilfe Plus an. Diese wird für Soloselbst-

ständige, Kapitalgesellschaften mit einem 

Gesellschafter sowie Soloselbstständige 

einer Personengesellschaft (bspw. GbR) 

mit mindestens 51 % Einkommen aus 

selbstständiger Tätigkeit gezahlt, deren 

Umsatz im Januar bis Juni 2021 im Ver-

gleich zum sechsmonatigen Referenzum-

satz 2019 um mehr als 60 % zurückge-

gangen ist. Sie erhalten einmalig 50 % des 

sechsmonatigen Referenzumsatzes, maxi-

mal insgesamt 7.500 Euro. 
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IV.2.2 Zielerreichung 

Mit den Überbrückungshilfen haben Bund 

und Länder schnelle und zielgerichtete 

Hilfsprogramme auf den Weg bringen kön-

nen. Damit konnten den von Schließung 

und Umsatzrückgang betroffenen Bran-

chen die Liquidität gesichert werden. In Er-

gänzung durch weitere Maßnahmen auf 

dem Arbeitsmarkt wurde Beschäftigung 

gesichert und eine Insolvenzwelle bislang 

verhindert.  

 

Ziel war es, ein relativ prüfungsarmes, 

schnell funktionierendes, aber dennoch 

rechts- und missbrauchssicheres Antrags- 

und Bewilligungsverfahren zu etablieren. 

Dabei trat insbesondere zutage, dass die 

Implementierung eines Förderprogramms 

schnell, unbürokratisch und elektronisch in 

ein funktionierendes und dabei noch bun-

des- und länderspezifisches Verwaltungs-

system hinein ambitioniert ist und nicht 

ohne Widersprüche bleibt. 

 

Dennoch standen die Überbrückungshilfen 

von Beginn an in der Kritik. Insbesondere 

der Zeitraum von der Ankündigung bis zur 

tatsächlichen Auszahlung von Unterstüt-

zungsleistungen wurde bemängelt. Dane-

ben wurden die anfängliche Ungenauigkeit 

und generalisierte Ausgestaltung der Hil-

fen kritisiert. Das Infektionsgeschehen er-

forderte jedoch mitunter sehr kurzfristige 

politische Entscheidungen mit wirtschaftli-

chen Auswirkungen, die programmatisch 

abgebildet werden mussten. Sämtliche 

Programminhalte unterlagen einer perma-

nenten Änderungsnotwendigkeit, um mög-

lichst viele der erkennbaren Fallkonstellati-

onen von Unterstützungsbedürftigkeit ein-

zelner Branchen und unternehmerischer 

Rechtsformen abzubilden. Grundsätzlich 

sind alle Unternehmen aller Branchen an-

tragsberechtigt, dennoch erwies es sich 

als inhaltlich notwendig, sowohl generell 

als auch für bestimmte Branchen Erweite-

rungen der Hilfen vorzunehmen.  

 

Tabelle 26: Bewilligte Überbrückungshilfe I in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-
ßenklassen 

Beschäftigte nach Größenklassen Anzahl bewilligt  Zuschuss bewilligt in Euro

bis 1 724 3.141.499

 >1 bis 5 461 3.872.175

>5 bis 10 160 2.248.729

>10 bis 25 147 4.766.322

>25 bis 50 36 1.320.323

>50 bis 250 10 936.968

ohne Angabe 90 269.187

Gesamt 1.628 16.555.204

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. April 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Tabelle 27: Bewilligte Überbrückungshilfe II in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-
ßenklassen 

 

Beschäftigte nach Größenklassen Anzahl bewilligt  Zuschuss bewilligt in Euro

a: bis 1 1.042 4.239.836

b: >1 bis 5 668 5.846.182

c: >5 bis 10 214 3.917.701

d: >10 bis 25 180 6.970.799

e: >25 bis 50 50 2.892.255

f: >50 bis 250 20 2.208.265

ohne Angabe 132 531.841

Gesamt 2.306 26.606.880

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 

 

 

So sind in der Überbrückungshilfe III auch 

Unternehmen mit mehr als 750 Mio. Euro 

Umsatz antragsberechtigt. Für den Han-

del, Reisebüros, gemeinnützige und neu 

gegründete Unternehmen sowie die Pyro-

technik gelten Zusatzregelungen. 

 

Als positiv hat sich erwiesen, prüfende 

Dritte (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 

Rechtsanwälte) in das Antragsverfahren 

zu integrieren, da sie mit ihrer fachlichen 

Expertise einen bedeutenden Teil der Prü-

fungsschritte aufgreifen und vorwegneh-

men können. Sie haben erheblich zur Be-

schleunigung des Antragsverfahrens bei-

getragen, so dass sich die Bewilligungsbe-

hörden auf bereits vorgearbeitete Antrags-

unterlagen beziehen konnten und können.  

 

Knapp die Hälfte der Überbrückungshilfen 

I und II wurden an Unternehmen mit bis zu 

einem Beschäftigten ausgezahlt, wobei 

das Zuschussvolumen bezogen auf das 

bewilligte Gesamtvolumen hier nur knapp 

ein Fünftel umfasste. Die Anzahl der Zu-

schusszahlungen nimmt mit steigender 

Beschäftigtengrößenklasse ab, dafür steigt 

der Anteil des hier gewährten Zuschussvo-

lumens an. 

 

Wie den Anhängen 14 bis 15 entnommen 

werden kann, sind das Gastgewerbe und 

die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-

tungen die beiden Branchen in Sachsen-

Anhalt, die diese Überbrückungshilfen am 

stärksten beansprucht haben.  

 

Im Ergebnis sind auch die Überbrückungs-

hilfen positiv zu bewerten, da sie mit der 

Erstattung der Fixkosten anhand einer 

bundeseinheitlichen Fixkostentabelle liqui-

ditätssichernd wirken. 

 



81 

 

Die Daten zu der aktuell noch gewährten 

Überbrückungshilfe III bzw. Neustarthilfe 

finden sich in den Anhängen 16 und 17. 

Diese erstrecken sich – abweichend von 

anderen Tabellen dieses Berichts – auf 

ihre bisherige gesamte Laufzeit (und damit 

über das Berichtsende hinaus), um einen 

noch treffenderen Überblick über die ge-

samte Corona-Problematik zu gewährleis-

ten. 

 

IV.3 November-/Dezemberhilfen in 

Sachsen-Anhalt 

Neben den Überbrückungshilfen wurden 

für diejenigen Branchen, die durch Schlie-

ßungsbeschlüsse des Bundes und der 

Länder vollständig schließen mussten, 

Sonderhilfen eingeführt: November-/De-

zemberhilfen wurden an diejenigen Unter-

nehmen gezahlt, die direkt, indirekt oder 

über Dritte von den Schließungsbeschlüs-

sen von Bund und Ländern vom 28. Okto-

ber, 25. November und 2. Dezember 2020 

betroffen waren. Sie erhielten Zuschüsse 

pro Tag der Betroffenheit in Höhe von 

75 % des Umsatzes des Vorjahresmonats 

(Soloselbstständige alternativ durch-

schnittlicher Monatsumsatz 2019).   

 

Im Unterschied zu den Überbrückungshil-

fen stellten die monatsbezogenen Hilfen 

auf die Erstattung von Umsätzen ab. 

Diese Änderung war dem Umstand ge-

schuldet, dass nicht alle Unternehmen al-

ler Branchen, sondern nur die ganz konk-

ret erneut von Schließungen betroffenen 

Unternehmen diese Hilfen erhalten sollten.  

 

Die detaillierten Ergebniswerte für Sach-

sen-Anhalt im Anhang (vgl. Anhänge 18 

und 19) zeigen auch, dass die Hilfen in 

erster Linie dem Gastgewerbe, dem Be-

reich Kunst, Unterhaltung, Erholung und 

den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-

tungen zugutegekommen sind. 

Tabelle 28: Bewilligte November- und Dezemberhilfen in Sachsen-Anhalt 

 Anzahl bewilligt Zuschussvolumen in Euro 

Novemberhilfen 6.003 69.505.788 

Dezemberhilfen 6.270 86.626.643 

Gesamt 12.273 156.132.431 

 

 

 

 

  

 

 
Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
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IV.4 Finanzierungshilfen in Form 

von Darlehen, Bürgschaften 

und Beteiligungen in Sachsen-

Anhalt 

Zusätzlich zu den beschriebenen Billig-

keitsleistungen wurde das Angebot des 

Bundes und des Landes an öffentlichen 

Finanzierungshilfen in Form von Darlehen 

und Bürgschaften neugestaltet bzw. ange-

passt. Diese Maßnahmen dienten und die-

nen vor allem der Zielsetzung, den Unter-

nehmen notwendige Liquidität zuzuführen, 

um ihre Zahlungsfähigkeit aufrecht zu er-

halten, ohne aber die Hausbanken zusätz-

lich im gleichen Umfang mit Ausfallrisiken 

zu belasten.  

 

IV.4.1 Bürgschaften  

Mit Beginn des ersten Lockdowns haben 

die öffentlichen Rückbürgen Bund und 

Land Sachsen-Anhalt die seit 2018 gel-

tende Rückbürgschaftsquote von 70 % 

des Bürgschaftsvolumens (davon Bund 

42 % und Land 28 %) auf 85 % (davon 

Bund 52 % und Land Sachsen-Anhalt 

33 %) angehoben. Der maximal zulässige 

Bürgschaftsbetrag wurde von 1,25 Mio. 

Euro auf 2,5 Mio. Euro pro Kreditnehmer 

erhöht. Die Verbürgungsquote gegenüber 

der Hausbank kann – sofern die speziellen 

für Bürgschaften geltenden beihilferechtli-

chen Bestimmungen eingehalten werden – 

von 80 % auf 90 % angehoben werden. 

Diese besonderen Bestimmungen sind 

mehrfach verlängert worden und derzeit 

bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Ihr 

Wirkmechanismus ist indirekter Natur. 

Durch die höhere Risikotragfähigkeit wer-

den sowohl die BB als auch die Hausbank 

in die Lage versetzt, mit ihrem Risikokapi-

tal eine höhere Hebelwirkung zu erzielen. 

Die verbürgten Kredite und die Garantien 

der BB unter Corona-Bedingungen belie-

fen sich im Jahr 2020 auf 154 mit einem 

Volumen von rd. 46,8 Mio. Euro. 

 

IV.4.2 Eigenkapitalhilfen 

In Erwartung, dass die Innenfinanzie-

rungsmöglichkeiten der KMU aufgrund der 

Umsatzverluste erheblich eingeschränkt 

sind, ein ansteigender Verschuldungsgrad 

und ein Rückgang der Eigenkapitalquote 

den Zugang zu Fremdkapital deutlich er-

schweren würde, haben Bund und Länder 

die MBG darin unterstützt, ihr Finanzie-

rungsangebot von stillen Beteiligungen als 

Eigenkapitalersatz deutlich zu erweitern. 

Dazu wurde die Rückgarantiequote von 

Bund und Land vorübergehend bis zum 

31. Dezember 2021 um 10 Prozentpunkte 

auf 85 % des Garantievolumens angeho-

ben. Über diesen Mechanismus einer ver-

besserten Risikotragfähigkeit wurden die 

MBG und BB in die Lage versetzt, ihr Risi-

kokapital für zusätzliche (aufgrund der be-

stehenden Unsicherheiten über den Fort-

gang der Pandemie auch risikoreichere) 

Beteiligungen einsetzen zu können. Aber 

auch der direkte Zugang für KMU zu die-

sem Instrumentarium wurde erleichtert. So 

wurde die Regelobergrenze von 1,25 Mio. 

Euro auf 2,5 Mio. Euro angehoben, die 

sonst geforderte Eigenkapitalparität von 
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MBG und Beteiligungsnehmer aufgehoben 

und die Verwendung der Beteiligungen für 

reine Betriebsmittelfinanzierungen zuge-

lassen.  

 

IV.4.2 Corona-Hilfsdarlehen der In-

vestitionsbank Sachsen-An-

halt  

Bereits in der Wirtschafts- und Finanzkrise 

in den Jahren 2008-2010 hatte die Investi-

tionsbank Sachsen-Anhalt im Auftrag des 

Landes ein zusätzliches Kreditangebot für 

KMU geschaffen, das die Darlehensfinan-

zierung der KMU über die Hausbank durch 

eine mögliche Direktkreditvergabe er-

gänzt. Zurückgreifend auf diese positiven 

Erfahrungen und in Erwartung eines deut-

lich zurückhaltenden Hausbankverhaltens 

unter den Unsicherheiten der Corona-Pan-

demie wurde die Investitionsbank Sach-

sen-Anhalt wieder beauftragt, ein zusätzli-

ches Darlehensprogramm zur Liquiditätssi-

cherung – ergänzend zu den bereits be-

stehenden Programmen der KMU-Förde-

rung – aufzulegen. Sachsen-Anhalt hatte 

in der EU-Strukturfondsperiode 2007-2014 

mit maßgeblichem Einsatz von Mitteln des 

EFRE einen Darlehensfonds aufgelegt, 

dessen liquide Mittel aktuell aus Rückflüs-

sen der in dieser Zeit ausgereichten Darle-

hen gespeist werden. Ohne zusätzliche 

Belastung des Landeshaushalts konnte 

daher für den Mittelstand sehr kurzfristig 

im April 2020 ein Unterstützungsprogramm 

                                                

aufgelegt werden. Ergänzend dazu wurde 

für kleine und Kleinstunternehmen zusätz-

lich noch ein weiteres Darlehensprogramm 

im Eigengeschäft der Investitionsbank 

Sachsen-Anhalt eingerichtet. Nachdem die 

EU-Kommission die strukturfondsrechtli-

chen Voraussetzungen geschaffen hatte, 

setzt das Land Sachsen-Anhalt auch 

EFRE-Mittel der EU-Strukturfondsperiode 

2014-2020 für die Gewährung von Liquidi-

tätshilfedarlehen durch die Investitions-

bank Sachsen-Anhalt ein. Mit dieser Öff-

nung des EFRE-Mitteleinsatzes leistet die 

EU-Kommission einen Beitrag zur Entlas-

tung des in der Krise ohnehin schon stark 

strapazierten Landeshaushalts in Sach-

sen-Anhalt, denn die erhöhten Ausfallrisi-

ken, die mit diesen Darlehen verbunden 

sind, werden auf mehrere Schultern ver-

teilt. Da dieser Mitteleinsatz revolvierend 

erfolgt, stehen die von den Darlehensneh-

mern erfolgenden Rückzahlungen zukünf-

tig zur Finanzierung von Darlehenspro-

grammen zur Verfügung. Die bewilligten 

Corona-Hilfsdarlehen der Investitionsbank 

Sachsen-Anhalt beliefen sich im Jahr 2020 

auf 343 und umfassten ein Kreditvolumen 

von rd. 72,5 Mio. Euro.48 

 

48 Stand 31. Dezember 2020. 

V. Ausblick 

Die mittelständische Wirtschaft des Lan-

des wurde in einigen Bereichen durch die 

Pandemie stark in Mitleidenschaft gezo-
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gen. Die in der Regel auf Ebene der Bun-

desländer ergriffenen Maßnahmen zur 

Eindämmung beschränkten unmittelbar ei-

nige Tätigkeiten im Dienstleistungssektor. 

Produktionsverzögerungen bzw. -ausfälle 

resultierten aus der globalen Vernetzung 

der heimischen Wirtschaft und der damit 

verbundenen Einbindung in internationale 

Lieferketten. Auch begünstigten die Bedin-

gungen vernetzter und globalisierter Gü-

ter- und Personenströme überhaupt erst 

die Entwicklung zu einer weltweit in ver-

schiedenen Wellen wirkenden Pandemie-

situation.  

 

Da die Unternehmen während der Pande-

mie häufig auf ihre finanziellen Reserven 

zurückgreifen mussten bzw. staatliche Hil-

fen in Anspruch nehmen konnten, kann 

trotz eines aktuell eher niedrigen Insol-

venzgeschehens noch nicht ausgeschlos-

sen werden, dass es zu einem gewissen 

Rückstau bei den Unternehmensinsolven-

zen gekommen ist.  

 

Die Pandemie selbst sowie die Maßnah-

men zu ihrer Bewältigung schlugen sich im 

Jahr 2020 in einem Rückgang des BIP 

nieder. Durch die umfänglichen, in erster 

Linie vom Bund getragenen Corona-Wirt-

schaftshilfen konnte ein stärkerer und vor 

allem auch nachhaltiger Einbruch der Wirt-

schaft in Sachsen-Anhalt verhindert wer-

den. Hier gilt es, die Balance zu finden 

zwischen einer Ausdehnung der staatli-

chen Verschuldung und notwendigen Hil-

fen. Da derartige Situationen für die Zu-

kunft nicht auszuschließen sind, sollte 

künftig eine Haushaltsvorsorge für die Be-

wältigung pandemischer Ereignisse stär-

ker berücksichtigt werden. 

 

Auch bei künftigen Pandemielagen wird 

der Gesundheitsschutz für die Bevölke-

rung als oberstes Ziel den Rahmen für die 

wirtschaftliche Betätigung bzw. Entwick-

lung setzen und damit einem dynamischen 

Wachstum möglicherweise Grenzen auf-

zeigen, wenn nicht gar einen temporären 

Abschwung zur Folge haben. Gleichwohl 

muss auch in Betracht gezogen werden, 

dass neben der Gesundheit langfristiger 

Wohlstand in der Bevölkerung und gute 

und verlässliche Arbeits- und Lebensbe-

dingungen in nicht unerheblichem Maße 

zur gesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen. 

Einschränkungen, die aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes getroffen werden, 

sind transparenter als bisher geschehen 

abzuwägen mit den Nachteilen, die durch 

diese Einschränkungen hervorgerufen 

werden. Zu nennen sind bspw. die psychi-

schen Langfristfolgen sozialer Isolation, 

Bildungsrückstände durch Schulschließun-

gen, Änderungen im Unternehmensbe-

stand und in der Unternehmensstruktur bei 

Betriebsaufgaben infolge Untersagung der 

betrieblichen Tätigkeit. 

 

Die Pandemie traf Europa unvorbereitet, 

weshalb keine konkreten Handlungspläne 

bestanden. Vor allem im medizinischen Be-
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reich gibt es hier Nachholbedarf (z.B. Impf-

strategien, Schulungen, Hygienekonzepte, 

Notfallpläne für die Unternehmen etc.). Das 

betrifft auch die Produktion bzw. Vorratshal-

tung von notwendigem medizinischen Ma-

terial (z.B. Schutzausrüstung, Labor- bzw. 

Testkapazitäten) bzw. eine stärkere Unab-

hängigkeit von internationalen Zulieferern. 

Mit Blick auf künftige Krisen wird man sich 

auch auf die Erfahrungen mit der derzeiti-

gen Pandemie stützen können. Für ver-

gleichbare Situationen in der Zukunft 

könnte damit die Planbarkeit und Bere-

chenbarkeit erhöht werden.  

 

Die Pandemie wirkt wie ein externer 

Schock. Die Unternehmen standen vor gro-

ßen Herausforderungen, wie Geschäftspro-

zesse unter den pandemischen Bedingun-

gen organisiert werden können und müs-

sen. Zulieferer oder Abnehmer brachen 

weg, Lieferketten mussten neu organisiert 

werden. Die Leistungserstellung wurde z.T. 

neu strukturiert und verlagerte sich – wo 

möglich – in den digitalen Raum. Diese 

Schocksituation sollte genutzt werden, In-

novationen und Digitalisierung im Unter-

nehmensprozess weiter voranzutreiben 

und mit nachhaltigen Geschäftsmodellen 

die Unternehmen zukunftsfest zu machen. 

Auch das MFG LSA wendet sich mit dem 

Förderinhalt „Bewältigung der Herausfor-

derungen der Digitalisierung“ an den Mit-

telstand. Um der Digitalisierung der Wirt-

schaft nach der Pandemie einen weiteren 

Schub zu geben, soll das Programm 

„Sachsen-Anhalt DIGITAL“ zu einem Pro-

gramm „DIGITAL & CREATIVE“ weiterent-

wickelt werden. Ein besonderer Fokus 

liegt dabei auf der Digitalisierung industri-

eller Produktion (Industrie 4.0) sowie den 

Beratungs- und Förderstrukturen zur Be-

gleitung des digitalen Transformationspro-

zesses.  

 

Die Digitalisierung muss auch in den öffent-

lichen Verwaltungen beschleunigt Einzug 

halten. Die Datenverfügbarkeit, ihre Aus-

wertung und Weitergabe bspw. im öffentli-

chen Gesundheitsdienst muss um ein We-

sentliches besser werden. Medienbrüche 

sind zu beseitigen.  

 

Diesen Erkenntnissen folgend, lassen sich 

die Schwerpunkte der künftigen Mittel-

standspolitik in zwei große Maßnahmen-

blöcke einteilen: Zunächst sind eher kurz-

fristig wirkende Maßnahmen zur weiteren 

Beseitigung der Pandemiefolgen zu nen-

nen. Daneben geht es um die auch noch 

mittel- wie langfristig wirkende Anpassung 

des Mittelstandes an den Wandel seines 

wirtschaftlichen Umfeldes.  

 

Unser kurzfristiges Ziel ist es, die Wirt-

schaft nach der Corona-Pandemie mög-

lichst schnell ihren erfolgreichen und dyna-

mischen Wachstumskurs wieder einschla-

gen und beibehalten zu lassen. Daher will 

die Landesregierung ein „Neustart-Pro-

gramm“ zur Förderung von Investitionen 

für Unternehmen, die in besonderer Weise 

von den Folgen der Corona-Maßnahmen 
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betroffen sind, aufgelegen. Dieses wird 

auch Ansätze zur Belebung der Innen-

städte, des innerstädtischen Einzelhandels 

oder zur Stärkung des Tourismus enthal-

ten. 

 

Zu den zentralen mittelstandspolitischen 

Herausforderungen gehört der Umgang 

mit der demografischen Entwicklung. Um 

auch künftig ausreichend qualifizierte 

Fachkräfte zu gewinnen, bedarf es geziel-

ter Förderungsmaßnahmen. Hierbei wird 

sowohl auf staatliche Programme als auch 

auf private Initiativen gesetzt. Mit der Auf-

nahme der „Deckung des Fachkräftebe-

darfs und Nachwuchsgewinnung“ in das 

Spektrum der Förderinhalte des MFG LSA 

wurde hierzu bereits eine gute Grundlage 

geschaffen. Die Landesregierung will ihre 

Fachkräftestrategie gemeinsam mit den 

gewerblichen Kammern, Hochschulen und 

Unternehmen weiterentwickeln und umset-

zen.  

 

Um die Ausschöpfung von Wachstumspo-

tenzialen und die Steigerung der Produktivi-

tät in den Unternehmen zu ermöglichen, 

gehört die Förderung von Investitionen 

auch weiterhin zu den Eckpfeilern der Mit-

telstandspolitik. Die Landesregierung wird 

ihre Ansiedlungsstrategie sowie die Unter-

nehmens- und Infrastrukturinvestitionen 

auf den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, 

leistungsstarken und zugleich klimaneutra-

len Wirtschaft ausrichten. Mit der Weiter-

entwicklung von Gewerbegebieten nach 

dem Prinzip „Qualität vor Quantität“ soll si-

chergestellt werden, dass eine ausrei-

chende Zahl von Industrie- und Gewerbe-

flächen für Unternehmenserweiterungen 

und Neuansiedlungen vorhanden ist. Das 

weitere wirtschaftliche Wachstum des Lan-

des wird auch in Zukunft wesentlich davon 

abhängen, die Innovationspotenziale der 

KMU des Landes zu verwirklichen und auf 

den Märkten umzusetzen. Um die finanzi-

ellen Ressourcen effektiv einzusetzen, be-

darf es bei der Fortentwicklung der RIS ei-

ner Festlegung von Kern- und Fördersek-

toren für Sachsen-Anhalts Wirtschaft. 

 

Zur Verwirklichung der Förderziele ist die 

finanzielle Unterstützung durch die euro-

päischen Strukturfonds unabdingbar. Der-

zeit wird das OP EFRE für die Förderperi-

ode 2021-2027 (2029) in Abstimmung mit 

allen in Sachsen-Anhalt am Programmie-

rungsprozess beteiligten Akteuren final 

überarbeitet, um es bei der KOM einrei-

chen zu können. Relevant ist dabei in ers-

ter Linie die im EFRE vorgesehene Priori-

tätsachse 1 „Ein wettbewerbsfähigeres 

und intelligenteres Europa“ mit rd. 680 

Mio. Euro an EU-Mitteln. Diese Prioritäts-

achse umfasst u.a. drei spezifische Ziele, 

die unmittelbar bzw. mittelbar dem Mittel-

stand zugutekommen werden. Das erste 

spezifische Ziel „Entwicklung und Ausbau 

der Forschungs- und Innovationskapazitä-

ten und der Einführung fortschrittlicher 

Technologien“ fokussiert auf die notwendi-

gen Innovationsleistungen. Die Förderung 
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aus dem EFRE ist ein wesentlicher Bau-

stein zur Umsetzung der RIS in Sachsen-

Anhalt. Mit dem zweiten spezifischen Ziel 

„Nutzung der Vorteile der Digitalisierung 

für Bürger, Unternehmen, Forschungsein-

richtungen und Behörden“ sollen durch 

neue Informations- und Kommunikations-

technologien sowie digitale Innovationen 

das Produktivitätswachstum in den Unter-

nehmen gesteigert und neue Dienstleis-

tungen und Geschäftsmodelle entwickelt 

werden. Das dritte spezifische Ziel „Steige-

rung des nachhaltigen Wachstums und 

der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie 

Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, un-

ter anderem durch produktive Investitio-

nen“ hat die weitere Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit der Unternehmen, u.a. 

durch Anhebung ihrer Investitionsquote, 

im Blick.  

 

Die Anpassung an den Wandel darf nicht 

durch Bürokratie verzögert werden oder 

gar an bürokratischen Hürden scheitern. 

Daher gehört der konsequente Bürokratie-

abbau zu den herausragenden wirtschafts-

politischen Schwerpunkten für die künftige 

Landespolitik. In diesem Zusammenhang 

ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass 

das MFG LSA noch einmal weiterentwi-

ckelt werden soll. Es soll eine „One in, one 

out-Regel“ aufgenommen werden. Geplant 

ist, einen Normenkontrollrat in Sachsen-

Anhalt ins Leben zu rufen. Dieses unab-

hängige Expertengremium soll für Gesetze 

und Verordnungen eine Gesetzesfolgen-

abschätzung vornehmen und die Rechts-

setzung des Landes dabei insbesondere 

bezüglich der Bürokratievermeidung und 

des Bürokratieabbaus bewerten. Auch 

wenn diesem Ansatz auf Landesebene 

Grenzen durch übergeordnetes Bundes- 

bzw. EU-Recht gesetzt sein können, ist es 

gleichwohl als ein Signal an die Unterneh-

merschaft im Land zu verstehen und damit 

mit Nachdruck zu verfolgen. 

 

Eine wesentliche Aufgabe der gesamten 

Landespolitik ist durch den Ausstieg aus 

der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 

vordefiniert. Sachsen-Anhalt will den 

Strukturwandel konzentriert angehen und 

im Revier wertschöpfungs- und nachhal-

tige Wirtschaftsstrukturen erhalten bzw. er-

richten. Wie im Bereich der Energieerzeu-

gung schon geschehen, wird die Errei-

chung der verbindlichen Klimaschutzziele 

zu europa- bzw. bundespolitischen Vorga-

ben – auch in anderen Wirtschaftsberei-

chen – führen, welche die Unternehmen in 

Sachsen-Anhalt vor weitere Transformati-

onsprozesse stellen werden. 

 

Das wirtschaftliche Umfeld wandelt sich. 

Erfolgreich sein bedeutet, nicht nur auf 

den Wandel zu reagieren, sondern ihn ak-

tiv und vorrausschauend selbst mitzuge-

stalten. Von daher ist eine Vielzahl von 

Stellschrauben zu bedienen, die erst in ih-

rem Zusammenwirken eine zukunftsträch-

tige Wirtschaftspolitik ausmachen – im 

Sinne des Mittelstandes in Sachsen-An-

halt.  
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Anhang 1: Demografische Einflüsse auf den Arbeitsmarkt 

  in Personen in %  in Personen 

  

Bevölkerung1 
Anteil der Personen im erwerbs-
fähigen Alter (15-65) an der Be-

völkerung1 

Erwerbsquote im 
erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre)2 

Erwerbstätige3  Arbeitslose4 
Schulab-

gänger/-in-
nen5 

Auszubildende6  
Einpend-

ler/-innen7 
Auspend-
ler/-innen7 

2000 2.615.375 69,6 74,1 1.072.100 272.867 37.121 65.653 45.599 119.100 

2001 2.580.626 69,5 75,9 1.043.500 264.557 28.272 62.118 45.065 127.048 

2002 2.548.911 69,4 75,3 1.025.500 260.465 34.093 58.920 44.460 124.303 

2003 2.522.941 69,3 74,8 1.013.100 268.264 34.912 56.522 44.713 123.695 

2004 2.494.437 68,8 76,4 1.010.700 262.763 34.766 55.867 46.932 123.682 

2005 2.469.716 68,3 75,7 997.000 258.528 32.173 54.397 46.713 124.048 

2006 2.441.787 67,5 76,9 1.007.500 231.932 31.447 53.675 48.877 127.472 

2007 2.412.472 66,7 78,0 1.022.100 201.190 34.872 50.844 51.410 132.719 

2008 2.381.872 65,9 79,1 1.029.400 174.600 23.690 48.908 53.557 139.151 

2009 2.356.219 65,2 80,1 1.025.600 167.688 18.461 45.286 55.119 135.642 

2010 2.335.006 65,0 80,4 1.026.700 151.305 14.989 39.904 56.789 135.530 

2011 2.276.736 64,6 81,1 1.022.000 139.310 14.024 35.481 59.049 136.644 

2012 2.259.393 64,3 79,8 1.016.900 136.701 14.400 32.029 58.378 137.422 

2013 2.244.577 64,0 80,0 1.011.700 132.134 14.047 29.691 59.136 137.301 

2014 2.235.548 63,6 79,6 1.006.300 125.559 15.114 28.321 59.850 138.014 

2015 2.245.470 63,2 79,5 1.002.900 118.852 16.296 27.062 62.157 141.163 

2016 2.236.252 62,6 78,8 1.003.500 110.263 17.109 26.808 66.789 142.481 

2017 2.223.081 61,9 79,4 1.005.300 96.960 17.069 26.547 67.778 143.870 

2018 2.208.321 61,3 79,3 1.004.500 88.106 17.547 26.700 69.354 143.705 

2019 2.194.782 60,7 79,5 1.005.100 80.608 17.460 26.700 69.922 143.556 

2020 2.180.684 60,2  990.900 86.110 17.451 26.625 68.994 141.088 
1 Fortschreibung ab 2011 auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011; Stand jeweils 31.12.; Ergebnisse ab 2016 aufgrund methodischer und technischer Änderungen in der Wande-

rungsstatistik nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. 
2 Mikrozensusdaten; ab 2005 Jahresdurchschnitt; ab 2011 Hochrechnung auf Basis Zensus 2011; ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten, ohne Bevölkerung in Gemeinschafts-

unterkünften. 
3 Jahresdurchschnitt; Berechnungsstand: August 2020/Februar 2021. 
4 Jahresdurchschnitt. 
5 Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus dem Schuljahr t / t+1 im Jahr t+1; Werte aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 aus Datenschutzgründen auf ein Vielfaches von 3 

gerundet. 
6 Werte ab 2016 aus Datenschutzgründen auf ein Vielfaches von 3 gerundet. 
7 Stichtag 30. Juni des jeweiligen Jahres; Pendlerströme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; ab 2014: regional nicht zuordenbare Fälle in den Pendlerangaben nicht 

enthalten. 

Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder", Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt,  
              eigene Berechnung und Darstellung MWL.
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Anhang 2: Entwicklung der umsatz-/beschäftigungsstärksten Industriebranchen des 
Landes Sachsen-Anhalt im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und 
Erden, Verarbeitendes Gewerbe – Ausgewählte Wirtschaftsabteilungen für 
das Land Sachsen-Anhalt 2019-2020 (Betriebe mit 50 und mehr Beschäftig-
ten) 

 

WZ 2008 Veränderung 

Anteile am 

Verarbeitenden 

Gewerbe

2019 2020 20/19 2020

Herstellung von A 102 102 0,0% 15,4%

Nahrungs- und Futtermitteln B 18.990 18.792 -1,0% 17,0%

U 6.526.039 6.638.559 1,7% 18,5%

AU 1.172.674 1.087.706 -7,2% 9,9%

Herstellung von A 70 71 1,4% 10,7%

chemischen Erzeugnissen B 12.432 12.610 1,4% 11,4%

U 7.237.514 7.056.649 -2,5% 19,7%

AU 3.762.423 3.435.788 -8,7% 31,2%

Herstellung von A 53 53 0,0% 8,0%

Gummi- u. Kunststoffwaren B 7.761 7.565 -2,5% 6,9%

U 1.878.746 1.830.829 -2,6% 5,1%

AU 605.400 584.806 -3,4% 5,3%

Herstellung von A 44 44 0,0% 6,6%

Glas u. Glaswaren, Keramik, B 6.443 6.205 -3,7% 5,6%

Verarb. v. Steinen u. Erden U 1.581.945 1.508.673 -4,6% 4,2%

AU 354.542 316.200 -10,8% 2,9%

Metallerzeugung A 30 30 0,0% 4,5%

u. -bearbeitung B 7.090 6.706 -5,4% 6,1%

U 3.571.966 3.013.635 -15,6% 8,4%

AU 2.047.578 1.736.586 -15,2% 15,8%

Herstellung von A 92 87 -5,4% 13,1%

Metallerzeugnissen B 10.140 9.653 -4,8% 8,8%

U 1.706.271 1.495.240 -12,4% 4,2%

AU 333.244 268.843 -19,3% 2,4%

Maschinenbau A 72 71 -1,4% 10,7%

B 12.855 12.151 -5,5% 11,0%

U 2.405.919 2.115.395 -12,1% 5,9%

AU 1.019.987 983.156 -3,6% 8,9%
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A - Anzahl der Betriebe 
B - Beschäftigte 
U - Umsatz in 1.000 Euro 
AU - Auslandsumsatz in 1.000 Euro 
 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung und Berechnung MWL. 

  

Veränderung 

Anteile am 

Verarbeitenden 

Gewerbe

2019 2020 20/19 2020

A 8 8 0,0% 1,2%

B 2.614 2.553 -2,3% 2,3%

U 494.818 410.434 -17,1% 1,1%

AU

A 657 656 -0,2% 98,8%

B 109.553 107.755 -1,6% 97,7%

U 38.620.599 35.405.153 -8,3% 98,9%

AU

A 665 664 -0,2% 100,0%

B 112.168 110.308 -1,7% 100,0%

U 39.115.417 35.815.680 -8,4% 100,0%

AU 12.338.143 11.019.771 -10,7% 100,0%

Datenschutz

Datenschutz

Bergbau und Gewinnung 

von Steinen und Erden

Verarbeitendes Gewerbe

Insgesamt
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Anhang 3: Übersicht über Stand und Entwicklung im Bauhauptgewerbe 2019-2020 (Be-
triebe mit 20 und mehr Beschäftigten) 

 

Jahr
Betriebe

(Anzahl)

Tätige 

Personen

(Anzahl)

geleistete 

Arbeits-

stunden

(in 1.000 h)

Gesamtumsatz

(in Mio. Euro)

darunter: 

baugewerblicher 

Umsatz 

(in Mio. Euro)

2019 316 17.204 20.728 2.783,1 2.760,5

2020 314 17.209 20.836 2.707,9 2.687,3

Absolut -2 5 108 -75,2 -73,1

Prozentual -0,6 0,0 0,5 -2,7 -2,6

Veränderung 2020 zu 2019

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung und Berechnung MWL. 
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Anhang 4: Übernachtungen in Beherbergungsstätten (ab zehn Betten) und auf Campingplätzen 2019-2020 

Jahr 
Anzahl An-

künfte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in % 

Anzahl Über-
nachtungen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in % 

Anzahl der 
geöffneten 
Betriebe 

Anzahl der 
angebotenen 

Betten 

Aufenthalts-
dauer in Ta-

gen 

Auslastung  
in % 

2019 3.603.700 +5,0 8.645.180 +5,0 1.062 66.141 2,4 33,1 

2020 2.234.259 -38,0 5.973.768 -30,9 805 49.363 2,7 25,5 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
 

  



94 

 

Anhang 5: Freie Berufe im Land Sachsen-Anhalt 2019-2020 

Berufsgruppe 31.12.2019 31.12.2020 

im Landesverband der Freien Berufe organi-
sierte Kammern und Verbände 

gesamt 
davon 

Selbständige 
davon Frauen gesamt 

davon 
Selbständige 

davon Frauen 

              

Freie Heilberufe 19.303     19.674     

darunter              

Ärzte 12.924 k.A. 7.046 13.185 k.A. 7.244 

psychologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendpsychotherapeuten 

685 422 325 735 441 344 

Zahnärzte 2.467 1.416 771 2.488 1.379 742 

Tierärzte 1.174 326 527 1.185 327 588 

Apotheker 2.053 447 1.397 2.081 445 1.339 

              

Rechts-, Wirtschafts- und steuerberatende 
Berufe 

2.632     2.590     

darunter              

Rechtsanwälte 1.628 1.617 577 1.589 1.578 564 

Notare 65 65 32 65 65 32 

Steuerberater/ -bevollmächtigte 866 543 412 862 551 422 

Wirtschaftsprüfer 59 26 13 61 28 14 

vereidigte Buchprüfer 8 8 3 7 7 2 

    Patentanwälte 6 6 1 6 6 1 

              

technische, naturwissenschaftliche Freie 
Berufe 

1.776     1.756     
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Berufsgruppe 

gesamt 
davon 

Selbständige 
davon Frauen gesamt 

davon 
Selbständige 

d

1.008 433 125 1.011 429 

499 499 41 476 476 

im Landesverband der Freien Berufe
avon Frauen 

darunter
122 

42 

Architekten

eurkammer 
269 154 40 269 150 36 

Summe 23.711 24.020 

verbandlich organisierte Berufe 

darunter 

öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 47 47 3 45 45 3 

Restauratoren 46 31 16 47 32 17 

Kulturberufe k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Gesamt 23.757 24.067 

Quelle: Landesverband der Freien Berufe Sachsen-Anhalt e.V., eigene Darstellung MWL. 

31.12.2012 31.12.2020

organisierte Kammern und Verbände

freiwillig eingetragene Mitglieder der Ingeni-
   beratende Ingenieure
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Anhang 6: Vergleich der Exporte und Importe Sachsen-Anhalts nach Kontinenten in den Jahren 2019 und 2020 

Kontinent 
Exporte 2019 Exporte 2020 

mehr / weniger gegen-

über Vorjahr 
Importe 2019 Importe 2020 

mehr / weniger gegen-

über Vorjahr (%) 

(in 1.000 Euro) (in 1.000 Euro) (in 1.000 Euro) (in %) (in 1.000 Euro) (in 1.000 Euro) (in 1.000 Euro) (in %) 

Europa 12.904.381 12.732.542 -171.839 -1,3 14.975.414 12.667.942 -2.307.472 -15,4

Afrika 311.781 285.238 -26.543 -8,5 76.399 75.232 -1.167 -1,5

Amerika 1.374.255 1.110.507 -263.748 -19,2 380.403 309.758 -70.649 -18,5

Asien 1.918.954 1.752.289 -166.665 -8,6 2.690.053 2.563.475 -126.578 -4,7

Australien/Ozea-

nien 81.492 83.943 +2.451 +3,0 3.863 7.790 +3.927 +101,7

nicht zugeordnet* 619 468 -151 -24,4 21.073 17.982 -3.091 -14,7

Gesamt 16.591.483 15.964.989 -626.494 -3,8 18.146.845 15.642.179 -2.504.666 -13,8

* Exporte und Importe unter anderem in Bezug auf nicht ermittelte Länder und Gebiete sowie „Hohe See“.
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung und Berechnung MWL.
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Anhang 7: Neu eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse nach zuständigen Stellen 
im Land Sachsen-Anhalt 2019-2020 

IHK MD 
IHK 
HAL 

HWK 
MD 

HWK 
HAL 

Land-
wirt-

schaft 

Haus-
wirt-

schaft 

Ge-
samt 

01.01.-31.12.2019 2.964 3.898 1.580 1.550 452 80 10.524 

01.01.-31.12.2020 2.744 3.618 1.524 1.462 470 83 9.901 

Quelle: Angaben der zuständigen Stellen gemäß Tabellenkopf, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 8: GRW-Förderung der Infrastruktur in Sachsen-Anhalt 2020 

Infrastrukturvorhaben Anzahl 
Investitions-
volumen in 

Euro 

Zuschuss-
volumen in 

Euro 

Errichtung / Ausbau von Verkehrs-
verbindungen, Anbindung Ge-
werbe an Verkehrsnetz 

2 6.829.430 6.313.134 

Geländeerschließung für den Tou-
rismus / öffentliche Einrichtungen 
des Tourismus 

18 102.594.337 89.983.891 

nichtinvestive Maßnahmen 4 362.256 271.692 

Gesamt 24 109.786.023 96.568.717 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 9: Einzelbetriebliche GRW-Förderung nach Branchen in Sachsen-Anhalt 2020 

Branche Anzahl 
Investitionsvolu-

men in Euro 
Zuschussvolumen in 

Euro 

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 7 36.576.424 9.022.731 

Getränkeherstellung 1 332.000 99.600 

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 3 62.595.000 6.278.500 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 2 65.585.840 11.526.900 

Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und 
Datenträgern 

1 850.000 127.500 

Herstellung von chemischen Erzeugnissen 7 405.662.031 40.935.013 

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 8 25.682.100 4.925.595 

Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 2 1.674.854 341.821 

Metallerzeugung und -bearbeitung 1 700.000 210.000 

Herstellung von Metallerzeugnissen 15 30.315.588 4.193.548 

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnis-
sen 

4 246.260.750 25.514.829 

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 2 3.181.000 923.738 

Maschinenbau 8 30.059.135 4.363.042 

Sonstiger Fahrzeugbau 2 2.783.000 444.900 

Herstellung von Möbeln 3 3.924.006 807.202 

Herstellung von sonstigen Waren 1 4.387.840 874.768 

Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 1 3.500.000 350.000 

Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 1 21.241.151 2.032.281 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 1 55.000 16.500 
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Branche Anzahl 
Investitionsvolu-

men in Euro 
Zuschussvolumen in 

Euro 

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 2 21.878.500 2.143.050 

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 1 6.543.700 944.760 

Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 1 25.865.651 2.479.625 

Beherbergung 5 32.665.630 7.883.836 

Gastronomie 1 580.000 44.825 

Telekommunikation 1 4.557.952 1.287.540 

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 2 26.115.360 2.644.246 

Informationsdienstleistungen 1 5.500.000 918.750 

Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersu-
chung 

1 160.995 48.299 

Forschung und Entwicklung 2 2.396.080 444.564 

Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 1 17.727.680 1.739.418 

Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatperso-
nen a. n. g. 

1 14.000.000 1.400.000 

Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung 1 4.031.286 1.209.386 

 Gesamt 90 1.107.388.553 136.176.765 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 10: GRW – Auswertung nach KMU 2019-2020 (Stand: 31. Dezember 2020) 

gewerbliche 
Wirtschaft ge-

samt 
davon KMU 

Anteil der KMU 
an gewerblicher 
Wirtschaft in % 

Anzahl der Vorhaben 174 144 82,8 

Investitionsvolumen gesamt in 
Mio. Euro 

1.438,26 295,00 20,5 

Zuschuss in Mio. Euro 180,74 68,34 37,8 

neu geschaffene DAP 2.071 675 32,6 

gesicherte DAP* 5.573 4.142 74,3 

*Die Daten zu den gesicherten Dauerarbeitsplätzen enthalten, aufgrund von Folgeförderungen, Mehrfachnennun-
gen.
Anmerkung: Die hier für das Jahr 2019 verwendeten (Teil-)Daten wurden zum Stand 31. Dezember 2020 erho-
ben. Die sich zur Tabelle 8 des Berichts ergebenden Differenzen sind auf Bereinigungen in Form von Widerrufen,
Änderungsbescheiden, Ausfällen etc. zurückzuführen.

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 11: Ergebnisse der GRW-Förderung mittelständischer Betriebe 2019-2020 

Jahr / Zeitraum 
Anzahl der Vor-

haben 
Zuschuss in Mio. 

Euro 
neu geschaffene 

DAP 

2019 79 30,54 381 

2020 65 37,80 294 

Gesamt 144 68,34 675 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 12: GRW – Nutzung der Struktureffekte bezogen auf die Landesregelung 2017 
und 2020 im Zeitraum 2019-2020 (Stand 30. April 2021) 

Landesrege-
lung Struktureffekt Anzahl 

aus 2017 

2.2.1d 2,5% Tarifvertrag 1 

2.2.3a 5,0% Tarifvertrag 21 

2.2.3b 5,0% Unternehmensnachfolge 6 

2.2.3c, aa 5,0% FuE-DAP kleine Unternehmen (mind. 2) 4 

2.2.3c, bb 5,0% FuE-DAP mittlere Unternehmen (mind. 4) 1 

2.2.3d 2,5% Errichtung Hauptsitz 1 

2.2.3e 2,5% Kleinstunternehmen 17 

2.2.3f 2,5% Zertifikat zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2 

2.2.3g 
2,5% Ausbildungsquote mind. 5% + davon 50% unbefristete Ar-
beitsverträge 

33 

2.2.3h 
2,5% Anteil neuer Mitarbeiter mit Uni-/FH-/Meisterabschluss 
>15%

18 

2.2.3i 2,5% Anteil neuer Mitarbeiter mit Berufsabschluss >80% 42 

2.2.3j 2,5% Anteil neuer Mitarbeiter ohne deutsche Staatsangehörigkeit 6 

2.2.3k 2,5% Vorhaben des Umweltschutzes 4 

2.2.3l 2,5% 30 HAP (BJEK>36.000 EUR), Frauenanteil > 20% 

2.2.3l 
2,5% Anteil HAP (BJEK>36.000 EUR) > 10% aller DAP, Frauen-
anteil > 20% 

12 

2.2.3m 2,5% Kooperation Hochschule LSA 11 

2.2.3n 2,5% Denkmalschutzauflagen 1 

2.2.3o 2,5% Tourismus/ Investitionen in die Barrierefreiheit 5 

2.2.3p 2,5% Investitionen zur Qualitätsverbesserung 7 

2.3.2 i. V. m. Zif-
fer 2.2.3c, aa 

5,0 % gem. Ziffer 2.3.2 i.V.m. Ziffer 2.2.3 c) aa) der LR 1 

aus 2020 

2.2.1d 2,5% Tarifvertrag 10 

2.2.1. 2,5% Ermessensentscheidung gem. Ziffer 2.2.1 2 

2.2.1a 2,5% Ausbildungsquote mind. 5% 11 

2.2.1. 2,5% Unternehmen mit bis zu 10,0 Mitarbeitern 5 

2.2.3f 5% FuE-DAP kleine Unternehmen (mind. 6) 1 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 13: Sachsen-Anhalt ZUKUNFT – Die Corona-Soforthilfen (Stand 30. Juni 2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

Land- und Forstwirtschaft 576 5.684.581 2,07

Fischerei und Aquakultur 5 41.974 0,02

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, 

Getränkeherstellung
181 1.940.432 0,71

Herstellung von Textilien und Bekleidung 54 326.205 0,12

Fahrzeugbau 47 602.886 0,22

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen
45 585.331 0,21

Sonstiges nicht spezifiziertes verarbeitendes 

Gewerbe
1.432 15.307.911 5,57

Baugewerbe/Bau 3.045 25.753.199 9,38

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 

Erden (einschließlich zwecks 

Energieerzeugung betriebener Bergbau)

13 153.159 0,06

Energieversorgung 30 289.560 0,11

Wasserversorgung, Abwasser- und 

Abfallentsorgung und Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen

52 583.269 0,21

Verkehr und Lagerei 831 9.368.798 3,41

Informations- und Kommunikation, 

einschließlich Telekommunikation, 

Informationsdienstleistungen, Erbringung 

von Dienstleistungen der 

439 3.525.351 1,28

Handel 4.722 37.504.095 13,66

Gastgewerbe/Beherbergung und 

Gastronomie
4.940 41.197.086 15,00

Erbringung von Finanz- und 

Versicherungsdienstleistungen
1.006 6.415.634 2,34

Grundstücks- und Wohnungswesen, 

Vermietung und wirtschaftliche Tätigkeiten 233 1.846.967
0,67

Erziehung und Unterricht 616 3.975.751 1,45

Gesundheits- und Sozialwesen 1.720 13.810.132 5,03

Sozialwesen, öffentliche und persönliche 

Dienstleistungen 121 1.449.097
0,53

Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und 

Erholung 1.389 8.954.620
3,26

Sonstige nicht spezifizierte Dienstleistungen 14.260 95.308.100 34,70

ohne Angaben 1 6.892 0,00

GESAMT 35.758 274.631.029 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. Juni 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 14: Bewilligte Corona-Überbrückungshilfe I in Sachsen-Anhalt (Stand 30. April 
2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 4 7.627 0,05

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 0 0 0,00

C – VERARBEITENDES GEWERBE 47 685.711 4,14

D – ENERGIEVERSORGUNG 0 0 0,00

E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 3 8.360 0,05

F – BAUGEWERBE 61 405.581 2,45

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 141 766.631 4,63

H – VERKEHR UND LAGEREI 47 424.252 2,56

I – GASTGEWERBE 526 3.461.012 20,91

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 35 286.869 1,73

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 7 22.716 0,14

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 14 61.617 0,37

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 87 396.145 2,39

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 292 7.386.841 44,62

davon Messe-, Ausstellungs- u. 

Kongressveranstalter 40 345.603 2,09

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 1 4.204 0,03

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 38 221.388 1,34

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 23 146.026 0,88

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 193 1.489.519 9,00

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 85 336.657 2,03

ohne 24 444.047 2,68

GESAMT 1.628 16.555.204 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. April 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 15: Bewilligte Corona-Überbrückungshilfe II in Sachsen-Anhalt (Stand 31. Au-
gust 2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

A – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 16 545.160 2,05

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 0 0 0,00

C – VERARBEITENDES GEWERBE 160 3.242.948 12,19

D – ENERGIEVERSORGUNG 0 0 0,00

E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 2 15.094 0,06

F – BAUGEWERBE 122 732.430 2,75

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 318 2.015.505 7,58

H – VERKEHR UND LAGEREI 81 845.101 3,18

I – GASTGEWERBE 585 6.159.934 23,15

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 58 862.389 3,24

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 9 29.810 0,11

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 21 166.554 0,63

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 151 828.708 3,11

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 315 7.419.395 27,89

davon Messe-, Ausstellungs- u. 

Kongressveranstalter 49 703.391 2,64

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 1 10.400 0,04

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 52 501.290 1,88

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 30 73.915 0,28

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 206 2.392.338 8,99

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 179 765.909 2,88

GESAMT 2.306 26.606.880 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 16: Bewilligte Corona-Überbrückungshilfe III in Sachsen-Anhalt (Stand: 31. 
August 2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

A – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 42 10.556.068 3,89

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 1 117.859 0,04

C – VERARBEITENDES GEWERBE 243 16.897.704 6,22

D – ENERGIEVERSORGUNG 0 0 0,00
E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 3 912.322 0,34

F – BAUGEWERBE 120 2.856.516 1,05

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 1.215 43.601.437 16,05

H – VERKEHR UND LAGEREI 118 4.685.155 1,72

I – GASTGEWERBE 2.514 105.853.388 38,96

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 44 2.273.829 0,84

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 11 141.378 0,05

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 23 1.588.313 0,58

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 153 2.927.625 1,08

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 279 25.737.334 9,47

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 0 0 0,00

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 187 3.882.647 1,43

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 62 876.296 0,32

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 476 37.684.527 13,87

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 1.329 11.091.840 4,08

GESAMT 6.820 271.684.238 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 



108 

Anhang 17: Bewilligte Corona-Neustarthilfe in Sachsen-Anhalt (Stand: 31. August 
2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

A –  LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 12 70.940 0,25 

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 1 7.500 0,03 

C – VERARBEITENDES GEWERBE 97 594.685 2,09 

D – ENERGIEVERSORGUNG 3 21.070 0,07 

E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 1 7.500 0,03 

F – BAUGEWERBE 131 869.818 3,06 

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 689 4.299.376 15,13 

H – VERKEHR UND LAGEREI 28 187.186 0,66 

I – GASTGEWERBE 542 3.513.867 12,36 

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 55 341.641 1,20 

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 58 399.522 1,41 

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 21 147.905 0,52 

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 282 1.739.143 6,12 

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 221 1.332.315 4,69 

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 1 7.500 0,03 

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 190 1.085.497 3,82 

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 88 459.767 1,62 

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 526 2.932.786 10,32 

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 915 5.017.527 17,66 

ohne 806 5.383.055 18,94 

GESAMT 4.667 28.418.601 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 18: Bewilligte Corona-Novemberhilfen in Sachsen-Anhalt (Stand 31. August 
2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen

A – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 10 94.788 0,14

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 0 0 0,00

C – VERARBEITENDES GEWERBE 61 414.831 0,60

D – ENERGIEVERSORGUNG 0 0 0,00

E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 1 439 0,00

F – BAUGEWERBE 45 282.007 0,41

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 235 2.748.228 3,95

H – VERKEHR UND LAGEREI 26 341.560 0,49

I – GASTGEWERBE 3.654 43.283.078 62,27

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 54 812.448 1,17

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 11 25.043 0,04

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 22 201.350 0,29

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 122 493.307 0,71

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 271 5.602.538 8,06

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 5 28.146 0,04

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 142 413.518 0,59

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 65 196.346 0,28

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 1.085 12.888.417 18,54

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 194 1.679.745 2,42

GESAMT 6.003 69.505.788 100,00 

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
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Anhang 19: Bewilligte Corona-Dezemberhilfen in Sachsen-Anhalt (Stand 31. August 
2021) 

Branche Anzahl bewilligt
Zuschussvolumen 

bewilligt in Euro

Anteil 

Zuschussvolumen 

bewilligt am 

Gesamtvolumen in 

%

A – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 

FISCHEREI 15 155.422 0,18

B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN 1 2.837 0,00

C – VERARBEITENDES GEWERBE 56 369.531 0,43

D – ENERGIEVERSORGUNG 0 0 0,00

E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND 

BESEITIGUNG VON 

UMWELTVERSCHMUTZUNGE 1 469 0,00

F – BAUGEWERBE 44 392.819 0,45

G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 390 5.327.943 6,15

H – VERKEHR UND LAGEREI 26 363.678 0,42

I – GASTGEWERBE 3.554 54.391.842 62,79

J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION 44 905.573 1,05

K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 12 37.330 0,04

L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN 17 218.236 0,25

M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 114 403.460 0,47

N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 263 6.102.525 7,04

O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG 3 18.848 0,02

P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 173 501.468 0,58

Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 65 150.675 0,17

R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG 1.007 15.053.669 17,38

S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN 485 2.230.319 2,57

GESAMT 6.270 86.626.643 100,00

Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
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	Unverändert von diesen Rahmenbedin-gungen steht die Aussage, dass der Mittel-stand die Wirtschaft Sachsen-Anhalts do-miniert. Dies lässt sich damit belegen, dass rd. 74 % der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt auf kleine und mittlere Unternehmen ent-fallen. Als Kern der wirtschaftlichen Struk-turen im Land steht der Mittelstand daher ganz besonders im Fokus der Wirtschafts-politik der Landesregierung. Zu Recht hat sich die neue Landesregierung mit ihrem Koalitionsvertrag das Ziel 
	 
	Der Mittelstand steht vor großen Heraus-forderungen. Die Landesregierung will da-für sorgen, dass die Unternehmen auch 
	weiterhin mit angemessenen Hilfsmaßnah-men unterstützt werden, um die Folgen der Pandemie zu überwinden. Gleichzeitig muss sich Sachsen-Anhalt weiter zu ei-nem attraktiven Standort – sowohl für In-vestoren als auch für Arbeitnehmer/-innen – entwickeln. Es gilt, das Unternehmerbild in der Gesellschaft zu stärken und eine unternehmerfreundliche Kultur zu etablie-ren. Verwaltungsabläufe müssen be-schleunigt und vereinfacht werden, kurzum: Ein konsequenter Bürokratieab-bau steht auch weiterhin ganz oben auf der
	 
	Neben der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie zählen zu den aktu-ellen Herausforderungen insbesondere die Digitalisierung sowie der demografische Wandel und damit einhergehend die De-ckung des Fachkräftebedarfs. Dazu gibt es zahlreiche wirkungsvolle Unterstüt-zungsangebote des Landes – zu nennen sind der Fachkräftesicherungspakt oder die Digitale Agenda für das Land Sach-sen-Anhalt. Nicht nur der Strukturwandel infolge des Ausstiegs aus der Kohlever-stromung, auch der in vielen anderen Be-reich
	 
	Besonders mit dem MFG LSA, welches beim Bürokratieabbau für den Mittelstand schon wesentliche neue Maßstäbe setzt, ging eine Verbesserung der Rahmenbe-dingungen für den Mittelstand einher. So wurde begleitend ein Leitfaden „Mittel-standsfreundlichkeit und Unternehmenso-rientierung in Sachsen-Anhalt“ erstellt. Dieser soll insbesondere auch die kommu-nalen Verwaltungen für die besonderen Belange und Herausforderungen der mit-telständischen Unternehmen sensibilisie-ren. Ziel ist es vor allem auch, bürokrati-sc
	 
	Aufgabe der neuen Landesregierung ist es, die Entwicklung des Mittelstandes ge-nau zu verfolgen und dort, wo notwendig, Unterstützung anzubieten. Daher erstellt das Land Sachsen-Anhalt in angemesse-nen Abständen einen Mittelstandsbericht, der auf die Entwicklung, das Umfeld des Mittelstandes, aber auch auf das Förderin-strumentarium des Landes eingeht. Der vorliegende Bericht liefert ein aktuelles Bild für die vergangenen zwei Jahre. 
	Nachdem im ersten Teil des vorliegenden Berichts die Linien der wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelstandes aufgezeigt wurden, wird im zweiten Teil des Berichts Bilanz für 2019-2020 gezogen. Während das Jahr 2019 gesamtwirtschaftlich von ei-nem leichten Wachstum geprägt war, wur-den durch die Corona-Pandemie begin-nend ab dem II. Quartal 2020 negative Veränderungsraten in wichtigen gesamt-wirtschaftlichen Größen verzeichnet. Die Corona-Krise und der damit verbundene harte wirtschaftliche Einbruch traf tr
	 
	Die Landesregierung unterstützt die Unter-nehmen mit einem wirksamen Förderin-strumentarium. Die im dritten Teil gezo-gene Bilanz zu den einzelnen Förderin-strumenten des Landes zeigt, dass das In-strumentarium breit aufgestellt und auf eine Vielzahl von spezifischen Sachverhal-ten ausgerichtet ist, um den Mittelstand gezielt zu fördern. Die Instrumente werden entsprechend der Bedarfe kontinuierlich weiterentwickelt.  
	 
	Der vierte Teil des Berichts geht auf Hilfs-maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise ein, mit denen kleine und mittlere Unter-nehmen unterstützt wurden. Dabei be-schränkt sich die Darstellung auf diejeni-gen Hilfsmaßnahmen, in deren Gestaltung und/oder Umsetzung die Landesebene Sachsen-Anhalts unmittelbar eingebunden war.  
	 
	Auf Basis der gesamten Bestandsauf-nahme werden im fünften Teil die Schwer-punkte der künftigen Mittelstandspolitik dargestellt. So müssen vordringlich die Folgen der Corona-Krise bewältigt und die richtigen Weichenstellungen für den Struk-turwandel eingeleitet werden.  
	 
	Haben Sie Mut, mit der neuen Landesre-gierung, meinem Ministerium und mir zu-sammen neue Wege zu beschreiten, um die Wirtschaft des Landes nach der Corona-Krise auf einen stabilen Wachs-tumspfad zurückzubringen. Denn nur wirt-schaftliches Wachstum bringt den Wohl-stand in die Breite der Gesellschaft. In die-sem Sinne freue ich mich auf die Zusam-menarbeit. 
	 
	Magdeburg, im November 2021 
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	Zusammenfassung 
	 
	Sachsen-Anhalt konnte in den vergange-nen zehn Jahren auf eine erfolgreiche wirt-schaftliche Entwicklung zurückblicken. Die Pandemie hat die Wirtschaft im Jahr 2020 an vielen Stellen in eine schwierige Lage gebracht. Während die Industrie und weite Teile des Handwerks von den Eindäm-mungsmaßnahmen weniger beeinflusst wurden, hatte die Pandemie zum Beispiel auf den Einzelhandel, die körpernahen Dienstleistungen oder das Hotel- und Gaststättengewerbe erhebliche Auswir-kungen. Viele Angehörige der Freien Be-ru
	 
	Das Jahr 2019 war gesamtwirtschaftlich in Sachsen-Anhalt von einem leichten Wachstum geprägt, das Bruttoinlands-produkt erhöhte sich preisbereinigt um 0,6 % und damit mit der gleichen Rate wie im Bundesdurchschnitt. Dagegen nahm das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 in-folge der Auswirkungen der Corona-Pan-demie in Sachsen-Anhalt preisbereinigt um 3,9 % ab. Deutschlandweit war der Rückgang um 4,9 % noch stärker. 
	 
	Die Erwerbstätigkeit blieb nicht unbeein-trächtigt von der außergewöhnlichen kon-junkturellen Situation. Nachdem es im Jahr 2019 in Sachsen-Anhalt und Deutschland noch zu einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl um 0,1 % bzw. 0,9 % gekommen war, mussten im Corona-Jahr 2020 Rückgänge von 1,4 % in Sachsen-Anhalt bzw. 1,1 % im Bundesdurchschnitt verbucht werden. Die Zahl der Erwerbstäti-gen betrug im Jahr 2020 in Sachsen-An-halt rd. 990.900 Personen. Bei der größten Gruppe der Erwerbstätigen, den sozial-versicheru
	 
	Die Arbeitsproduktivität, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, betrug im Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt rd. 63.200 Euro. Der bundesdeutsche Wert liegt bei rd. 74.400 Euro. Die sachsen-an-haltische Arbeitsproduktivität hat damit ein Niveau von rd. 85,0 % des gesamtdeut-schen Wertes erreicht. Im Vergleich zu 
	den 82,5 % im Jahr 2018 bzw. 83,7 % im Jahr 2019 zeigt sich, dass der Konver-genzprozess weitere Fortschritte macht. 
	 
	Der Ausbildungsmarkt unterlag im Be-richtszeitraum nicht nur demografischen Einflüssen, sondern auch den Effekten der Corona-Krise. Die Zahl der gemeldeten Bewerber/-innen auf Berufsausbildungs-stellen nahm von ehemals rd. 11.500 Be-werbern/-innen im Ausbildungsjahr 2017/2018 auf rd. 9.800 Bewerber/-innen im Ausbildungsjahr 2019/2020 ab. Diesen standen zuletzt rd. 12.100 Berufsausbil-dungsstellen gegenüber, was einem Ver-hältnis von 1,23 Berufsausbildungsstellen je Bewerber/-in entspricht. Für die Unter-neh
	 
	Im Jahr 2020 waren durchschnittlich rd. 86.100 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote betrug durchschnitt-lich 7,7 %. Hierbei lag der durch die Bun-desagentur für Arbeit geschätzte Corona-Anteil an der Arbeitslosenquote zwischen 1,1 und 1,7 Prozentpunkten in den einzel-nen Monaten des Zeitraumes von April bis Dezember 2020. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Arbeits-markt abzufedern sowie Fachkräfte zu hal-ten, wurde das arbeitsmarktpolitische In-strument der Kurzarbeit in Anspruch
	 
	Nach Höhen und Tiefen im Jahr 2019 war in der Industrie das Jahr 2020 maßgeb-lich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt. Die Beschäftigung ging um 1,7 % auf durchschnittlich rd. 110.300 Personen zurück. Umsatzeinbrü-che mussten im In- und Auslandsgeschäft verbucht werden. Der industrielle Gesamt-umsatz nahm im Jahr 2020 um 8,4 % auf rd. 35,8 Mrd. Euro ab. Dem gegenüber steht ein noch deutlicherer Rückgang um 10,7 % auf rd. 11,0 Mrd. Euro beim Aus-landsumsatz. Die Branchenstruktur wird nach wie
	 
	Auch das Bauhauptgewerbe blieb nicht von den Auswirkungen der Corona-Pande-mie verschont. Da sich im Verlauf des Jah-res 2020 die Baukonjunktur durch bspw. Zurückstellen von Investitionen ab-schwächte, musste auch sie einen Um-satzrückgang von 2,6 % hinnehmen. Der 
	baugewerbliche Umsatz belief sich auf rd. 2,7 Mrd. Euro. 
	 
	Der Tourismus hat sich in Sachsen-An-halt im Jahr 2019 und auch noch zu Be-ginn des Jahres 2020 sehr erfolgreich ent-wickelt. Das Jahr 2019 brachte zum 6. Mal in Folge Rekordwerte bei den Gästen mit rd. 3,60 Mio. Ankünften sowie den Über-nachtungen mit rd. 8,65 Mio. Mit einem Anstieg um jeweils 5,0 % gegenüber dem Vorjahr schnitt Sachsen-Anhalt im Ver-gleich der ostdeutschen Länder, aber auch im Bundesvergleich sehr gut ab und konnte ein erneutes Allzeithoch verzeich-nen. In regionaler Hinsicht ist und blei
	 
	Vor allem die Angehörigen der Freien Be-rufe waren von der Corona-Pandemie be-sonders betroffen: Die rd. 13.200 Ärzte/-in-nen bzw. rd. 2.100 Apotheker/-innen im Land waren mit ihren Beschäftigten in gro-ßem Maße gefordert, die pandemiebe-dingten Zusatzbelastungen im Gesund-heitssystem zu erfüllen. Im Zusammen-hang mit der Gewährung der staatlichen Wirtschaftshilfen war die Einschaltung prü-fender Dritter (z.B. Steuerberater, Wirt-schaftsprüfer, Rechtsanwälte) für eine Be-schleunigung der Verfahren von Vorte
	 
	Das Ziel der Landesregierung ist es, dass die Wirtschaft nach der Corona-Pande-mie möglichst schnell ihren erfolgreichen und dynamischen Wachstumskurs wieder einschlagen und beibehalten kann. Die Pandemie wirkt wie ein externer Schock. Die Leistungserstellung in den Unterneh-men wurde z.T. neu strukturiert und verla-gerte sich – wo möglich – in den digitalen Raum. Diese Schocksituation sollte ge-nutzt werden, Innovationen und Digitalisie-rung im Unternehmensprozess weiter vo-
	ranzutreiben und mit nachhaltigen Ge-schäftsmodellen die Unternehmen zu-kunftsfest zu machen.  
	 
	Zu den zentralen mittelstandspolitischen Herausforderungen gehört der Umgang mit der demografischen Entwicklung. Um auch künftig ausreichend qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, bedarf es geziel-ter Förderungsmaßnahmen. Die Landes-regierung will ihre Fachkräftestrategie ge-meinsam mit den gewerblichen Kammern, Hochschulen und Unternehmen weiterent-wickeln und umsetzen.  
	 
	Die Förderung von Investitionen gehört auch weiterhin zu den Eckpfeilern der Mit-telstandspolitik. Die Landesregierung wird ihre Ansiedlungsstrategie sowie die Unter-nehmens- und Infrastrukturinvestitionen auf den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, leistungsstarken und zugleich klimaneutra-len Wirtschaft ausrichten. Das weitere wirt-schaftliche Wachstum des Landes wird auch in Zukunft wesentlich davon abhän-gen, die Innovationspotenziale der KMU des Landes zu verwirklichen und auf den Märkten umzusetzen.  
	 
	Eine wesentliche Aufgabe ist durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 vordefiniert. Sachsen-An-halt will den Strukturwandel konzentriert angehen und im Revier wertschöpfungsin-tensive und nachhaltige Wirtschaftsstruk-turen erhalten bzw. errichten. 
	 
	Der konsequente Bürokratieabbau betrifft alle wirtschaftspolitischen Handlungsfel-der, er gehört daher zu den herausragen-den Schwerpunkten für die künftige Lan-despolitik. In diesem Zusammenhang soll das MFG LSA noch einmal weiterentwi-ckelt werden. Sachsen-Anhalt hat sich in der neuen Legislaturperiode vorgenom-men, das mittelstandsfreundlichste Bun-desland zu werden. 
	 
	Datenquellen 
	 
	Der vorliegende Bericht wertet nicht nur landesinterne Informationen aus. Um ein aussagefähiges Bild von der Entwicklung des Mittelstandes in Sachsen-Anhalt ver-mitteln zu können, sind Informationen aus einer Vielzahl von Quellen eingeflossen. So enthält der Bericht Angaben und Be-wertungen auch aus folgenden Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bun-desbank, Bundesministerien, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Kammern, Deutscher In-dustrie- und Handelskammertag e.V., Ze
	I Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Mit-telstandes  
	I.1 Definition des Mittelstandes 
	Das MFG LSA in der Fassung der Be-kanntmachung vom 20. Juli 2021 (GVBl. LSA S. 430) enthält im § 1 Abs. 2 Satz 1 eine Legaldefinition der mittelständischen Wirtschaft. Sie umfasst unter eindeutigem Verweis auf die Vorgaben der Europäi-schen Kommission (KOM) Kleinstunter-nehmen, kleine und mittlere Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 in Verbindung mit Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der KOM vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmar
	 
	Die KOM unterscheidet damit grundsätz-lich zwischen kleinen und mittleren Unter-nehmen (KMU) sowie großen Unterneh-men. KMU haben weniger als 250 Be-schäftigte. Als finanzielles Kriterium wer-den der Jahresumsatz (gleich oder weni-ger als 50 Mio. Euro) oder die Jahresbi-lanzsumme (gleich oder weniger als 43 Mio. Euro) herangezogen. Ein weiteres Kriterium soll die Unabhängigkeit des Un-ternehmens verdeutlichen: Das Unterneh-men darf unter bestimmten Bedingungen nicht zu mehr als 25 % einem anderen Un-ternehm
	 
	In diesem Bericht wird – wie auch durch das MFG LSA vorgegeben – die Definition der KOM für KMU und damit auch zugleich für den Begriff „Mittelstand“ zugrunde ge-legt. Zur mittelständischen Wirtschaft zäh-len im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 2 MFG LSA auch die Angehörigen der Freien Be-rufe, die in diesem Bericht mit beleuchtet werden. 
	 
	I.2 Wirtschaftsstruktur – Sachsen-Anhalt mit mittelständischer Prä-gung 
	Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und in Deutschland wird maßgeblich durch KMU geprägt. Dies gilt für Sachsen-Anhalt in 
	noch stärkerem Maße als für Deutschland insgesamt. In der Regel wirkt sich die Größe eines Unternehmens bzw. Betriebs (positiv) auf seine Innovations- und Ex-portaktivität aus, verbunden mit einer hö-heren Produktivität und einem höheren Lohnniveau. Kleinteiligere Strukturen nei-gen im Allgemeinen zu entsprechenden Rückständen bei gesamtwirtschaftlichen Kennziffern. Zu beachten ist, dass es sich hierbei immer um Durchschnittsbetrach-tungen handelt, die den Blick auf die vie-len innovations- und exportstarke
	 
	Im Jahr 20201 hatten in Sachsen-Anhalt 54.994 Betriebe mindestens einen sozial-versicherungspflichtig Beschäftigten. Zwei Jahre zuvor, im Jahr 2018, hatte diese Zahl der Betriebe noch 56.327 betragen. Es ist damit zu einem leichten Rückgang der Betriebszahlen um rd. 1.300 bzw. 2,4 % gekommen. Ein Anteil von 99,3 % der Betriebe wies dabei in 2020 eine Be-schäftigtenzahl von 249 oder weniger auf und kann somit dem Mittelstand zugerech-net werden. Im Bundesdurchschnitt lag dieser Anteil mit 99,2 % unwesentlich
	1 Stichtag: 30. Juni. 
	1 Stichtag: 30. Juni. 

	 
	Erst die Verteilung der in diesen Betrieben Beschäftigten verdeutlicht die entschei-denden Unterschiede (vgl. 
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	). So war in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 – bei einer Gesamtzahl der sozialversiche-rungspflichtig Beschäftigten von rd. 790.400 – in allen ausgewiesenen Grö-ßenklassen mit weniger als 250 Beschäf-tigten ein (etwas) höherer Beschäftigten-anteil tätig als im Bundesdurchschnitt. Auch bei den Betrieben der Größenklasse „250 bis 499 Beschäftigte“ lag der sach-sen-anhaltische Anteil über dem deut-schen Wert. Den entsprechend niedrige-ren Beschäftigtenanteil wies Sachsen-An-halt bei der Größenklasse „500 und mehr 

	 
	Abbildung 1: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nach Be-triebsgrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020 
	 
	Figure
	Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	 
	Gegenüber dem Jahr 2018 (12,9 %) konnte Sachsen-Anhalt seinen Anteil ent-gegen dem bisherigen Trend um 0,3 Pro-zentpunkte steigern, so dass hier eine An-gleichung an die bundesweit leicht auf-wärts gerichtete Entwicklung in dieser Be-triebsgrößenklasse erfolgte (deutschland-weite Anteile: 2014 mit 21,8 %, 2018 mit 22,1 %). Nach wie vor arbeiten in Sach-sen-Anhalt aber immer noch erheblich we-niger Beschäftigte in großen Betrieben (ab 500 Beschäftigte) als im Bundesdurch-schnitt. Die Betriebsgrößenstruktur u
	ausgewählter Wirtschaftsabschnitte (WZ 2008)2 des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 verdeutlichen (vgl. 
	ausgewählter Wirtschaftsabschnitte (WZ 2008)2 des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 verdeutlichen (vgl. 
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	). Danach sind das Bauge-werbe (insgesamt 58.160 Beschäftigte) und der Bereich Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz (insgesamt 100.529 Be-schäftigte) eher durch kleinere Betriebe geprägt, während im Verarbeitenden Ge-werbe (insgesamt 137.523 Beschäftigte) und im Bereich Verkehr und Lagerei (ins-gesamt 49.858 Beschäftigte) die meisten Beschäftigten in den größeren Betrieben tätig sind.  

	2 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 
	2 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 

	Abbildung 2: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nach Wirt-schaftsbereichen in Sachsen-Anhalt 2020 
	  
	Figure
	Anmerkung: Aus Gründen des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung werden die Angaben  
	                    teilweise nicht veröffentlicht. 
	Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	 
	So betragen die kumulierten Beschäftig-tenanteile des Baugewerbes in den Betrie-ben mit bis zu 19 Beschäftigten mit 51,0 % gut die Hälfte und im Handel mit 43,3 % gut zwei Fünftel. In den Betrieben mit bis zu 49 Beschäftigten arbeiten dann bereits mit 73,8 % fast drei Viertel in den Betrie-ben des Baugewerbes bzw. mit 64,9 % knapp zwei Drittel der Beschäftigten in den Betrieben des Handels. Umgekehrt stellt sich das Bild für das Verarbeitende Ge-werbe sowie Verkehr und Lagerei dar. Hier sind kumuliert fast 
	 
	Die vorstehenden Betrachtungen bestäti-gen die kleinteilige Wirtschaftsstruktur Sachsen-Anhalts, aber auch Deutschlands insgesamt. Entscheidende Unterschiede ergeben sich beim Beschäftigtenanteil gro-ßer Betriebe, die eine wichtige Funktion im wirtschaftlichen Gesamtgefüge erfüllen. 
	 
	I.3 Demografische Faktoren 
	Zu den zentralen Herausforderungen für die mittelständische Wirtschaft in Sach-
	sen-Anhalt zählt (weiterhin) die demografi-sche Entwicklung bzw. die Abnahme und Alterung der Bevölkerung.3 Die Auswirkun-gen dieses demografischen Wandels kön-nen sich für die Unternehmen im Land ins-besondere beim Beschäftigungspotenzial bzw. der Fachkräftesicherung zeigen. 
	3 Die Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung sind in Anhang 1 dargestellt. 
	3 Die Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung sind in Anhang 1 dargestellt. 

	 
	Der trendmäßige Rückgang der Bevölke-rungszahl in Sachsen-Anhalt hat sich auch in den Jahren 2019 und 2020 fortgesetzt. Gegenüber einer Einwohnerzahl von bspw. rd. 2,62 Mio. Personen im Jahr 2000 waren es in 2019 und 2020 lediglich noch rd. 2,19 Mio. bzw. rd. 2,18 Mio. Per-sonen. Gleichzeitig ist die Zahl der Perso-nen im erwerbsfähigen Alter (15-65) von rd. 1,82 Mio. Personen im Jahr 2000 auf rd. 1,33 Mio. Personen in 2019 und rd. 1,31 Mio. Personen in 2020 abgesunken, womit sich der Anteil der Personen im
	 
	Im Zeitraum 2000-2020 haben sich wäh-renddessen die Zahlen der Schulabgän-ger/-innen sowie Auszubildenden in Sach-sen-Anhalt mehr als halbiert. Auch für 2019 und 2020 zeigten sich hier überwie-gend Rückgänge im jeweiligen Vorjahres-vergleich. Allerdings ist zu beachten, dass dabei in 2019 und 2020 mit jeweils rd. 
	17.500 wieder mehr Schüler/-innen die all-gemeinbildenden Schulen verließen als in den Jahren 2010-2017. 
	 
	Die Siebte Regionalisierte Bevölkerungs-prognose 2019-2035 für Sachsen-Anhalt4 erwartet einen weiteren Bevölkerungsrück-gang um 13 % auf rd. 1,9 Mio. Einwoh-ner/-innen. Für die Bevölkerung im er-werbsfähigen Alter (15-65) wird dabei ein Absinken auf rd. 1,0 Mio. Personen prog-nostiziert. In der Konsequenz würde ihr Bevölkerungsanteil nach 60,7 % im Jahr 2019 bei geringeren 54,1 % im Jahr 2035 liegen.  
	4 Siehe https://statistik.sachsen-anhalt.de/filead-min/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/The-men/Bevoelkerung/Berichte/Bevoelkerungsprog-nose/3A111_2019_2035-A.pdf. 
	4 Siehe https://statistik.sachsen-anhalt.de/filead-min/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/The-men/Bevoelkerung/Berichte/Bevoelkerungsprog-nose/3A111_2019_2035-A.pdf. 

	 
	Vor diesem Hintergrund ist eine weiter zu-nehmende Anspannung der Fachkräftesi-tuation für die Unternehmen im Land ab-sehbar.  
	 
	I.4 Auswirkungen der weltweiten Pandemie ab dem Jahr 2020 
	Die mittelständische Wirtschaft ist eng ver-flochten mit ihrem wirtschaftlichen und ge-sellschaftlichen Umfeld. Viele Faktoren wirken zusammen, auf die Unternehmen nur einen begrenzten Einfluss haben. So erreichten Europa Ende des Jahres 2019 erste Informationen über das Corona-Virus SARS-CoV-2 in der Volksrepublik China. Kurz darauf im Januar 2020 gab es erste 
	Erkrankungsfälle in Europa. Begünstigt durch die Bedingungen vernetzter und glo-balisierter Verkehrs-, Rohstoff-, Waren- und Personenströme entwickelte sich sehr schnell eine Pandemiesituation. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesund-heitsorganisation (WHO) folgerichtig die bisherige Epidemie zu einer weltweiten Pandemie.  
	 
	Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden durch die Bundes- und Landespo-litik Maßnahmen ergriffen, die weitrei-chende Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten. Die Regelungen umfassten u.a. Vorschriften zu Hygienemaßnahmen, Be-schränkungen der Personenzahl (bspw. Kunden/-innen eines Geschäftes, Teilneh-mer/-innen von Veranstaltungen, Mit-nahme von Speisen statt Verzehr an Ort und Stelle) sowie vollständige Schließun-gen oder Betätigungsverbote. Davon wa-ren insbesondere Bereiche des Dienstleis-tungssektors w
	 
	Die Pandemie selbst sowie die Maßnah-men zu ihrer Bewältigung zeigen sich in der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ab dem Jahr 2020. Das fortgesetzte bzw. wieder verstärkte Pandemiegesche-hen zeigt sich auch noch im Jahr 2021 und wird damit erst in den folgenden Jah-ren – außerhalb dieses Berichtszeitrau-mes – zu einer wirtschaftlichen Erholung führen können. 
	 
	Die Rückgänge in der Produktion von Gü-tern bzw. in der Erbringung von Dienstleis-tungen führten in vielen Unternehmen zur Nutzung des arbeitsmarktpolitischen In-struments der Kurzarbeit. Trotz Kurzarbeit und weiterer staatlicher Finanzhilfen ist es pandemiebedingt zu einem Anstieg der Ar-beitslosigkeit gekommen. Wohl auch auf-grund der Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern, darunter auch der zeit-weisen Aussetzung der Insolvenzantrags-pflicht, ist bisher noch kein Corona-beding-ter Anstieg der Unter
	 
	I.5 Strukturwandel in der Braunkoh-leregion 
	Durch den klimapolitisch beschlossenen Ausstieg aus der Kohleverstromung und durch den damit verbundenen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau steht das Mit-teldeutsche Braunkohlerevier bis zum Jahr 2038 vor einem bedeutenden Strukturwan-
	del. Der sachsen-anhaltische Teil des Mit-teldeutschen Reviers ist allgemein als Ländlicher Raum mit dem Oberzentrum kreisfreie Stadt Halle (Saale) einzuordnen. Er verfügt jedoch in allen dazugehörigen Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenland-kreis, Mansfeld-Südharz und Saalekreis über industrielle Agglomerationen, z.B. den Industriepark Bitterfeld-Wolfen, den Chemie- und Industriepark Zeitz, industri-elle Ballungen in Leuna und Schkopau so-wie industrielle Entwicklungszentren in Hettstedt und Eisleben. Di
	 
	Im Mitteldeutschen Revier in Sachsen-An-halt ist bereits heute eine Wirtschafts- und Wissenschaftsstruktur vorhanden, die im Zuge des Strukturwandels systematisch umgebaut werden muss. Dabei wird es entscheidend sein, durch die Besinnung auf die vorhandenen Stärken bestehende Strukturen nachhaltig fortzuentwickeln und neue, zukunftsgerichtete Wertschöpfungs-ketten aufzubauen. Im Hinblick auf die Po-tenziale etwa im Bereich der Produktion und Nutzung von „grünem“ Wasserstoff, aber auch im Hinblick auf die Ch
	 
	Die Martin-Luther-Universität Halle-Witten-berg, die Hochschule Merseburg, die Hochschule Anhalt mit dem Standort Köthen und die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale) sind mit ei-ner Vielzahl von An-Instituten nicht nur die wissenschaftlichen Zentren im Mitteldeut-schen Revier. Auf Grund ihrer wissen-schafts- und wirtschaftsrelevanten For-schungsprofile sind sie gemeinsam mit ei-ner Vielzahl außeruniversitärer For-schungseinrichtungen der Fraunhoferge-sellschaft, Max-Planck-Institute, Leibniz
	 
	Der Strukturwandelprozess wird förder-technisch durch das am 3. Juli 2020 von Bundestag und Bundesrat beschlossene und am 14. August 2020 in Kraft getretene Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG) flankiert. Es basiert maßgeblich 
	auf dem Abschlussbericht der sog. „Kohle-kommission“.5 Kern dieses Mantelgeset-zes ist das Investitionsgesetz Kohleregio-nen (InvKG) vom 8. August 2020, das die Gewährung von Strukturhilfen des Bundes an die Braunkohleländer bis spätestens 2038 beinhaltet. Im sog. „Ersten Arm“ sieht das InvKG die Gewährung von Finanzhil-fen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-schaftskraft und zur Förderung des wirt-schaftlichen Wachstums an die Braunkoh-leländer, darunter Sachsen-Anhalt als Teil des Mitteldeutschen Reviers
	5 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Down-loads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaefti-gung.pdf?__blob=publicationFile. 
	5 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Down-loads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaefti-gung.pdf?__blob=publicationFile. 

	2020 in Kraft.6 Die Festlegung von Förder-schwerpunkten und die Bewertung der Förderwürdigkeit von Vorhaben soll auf Basis des bis Ende 2021 zu erarbeitenden Strukturentwicklungsprogramms (SEP) er-folgen. Der Erarbeitungsprozess für das SEP wurde im Juli 2020 per Kabinettsbe-schluss förmlich eingeleitet. Das Pro-gramm umfasst vier übergeordnete Hand-lungsfelder, die ebenfalls vom Kabinett verabschiedet wurden und von den fach-lich zuständigen Ressorts unter Einbin-dung von Akteuren aus Wirtschaft, Wis-sensc
	6 Siehe Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-dungen an Gebietskörperschaften und sonstige Trä-ger kommunaler Aufgaben in Sachsen-Anhalt nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) gemäß RdErl. der StK vom 30. November 2020 (MBl. LSA S. 468). 
	6 Siehe Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-dungen an Gebietskörperschaften und sonstige Trä-ger kommunaler Aufgaben in Sachsen-Anhalt nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) gemäß RdErl. der StK vom 30. November 2020 (MBl. LSA S. 468). 

	 
	Neben diesen Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und ihrer Gemeinden und Gemeindeverbände sieht das InvKG auch die Finanzierung von Maßnahmen der Bundesressorts in den Kohleregionen vor (vgl. §§ 14 - 22 In-vKG), z.B. die Errichtung von Forschungs-zentren, von Bundesbehörden, den Neu- oder Ausbau von Verkehrsinfrastruktur    oder die Auflage von weiteren Förderpro-grammen, wie das STARK-Programm (sog. „Zweiter Arm“).7 Für diesen „Zweiten Arm“ hat der Bund ein Gesamtbudget von bis z
	7 Siehe Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Re-vieren und an den Kohlekraftwerkstandorten 
	7 Siehe Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Re-vieren und an den Kohlekraftwerkstandorten 

	(STARK) vom 16. Juli 2020, Bundesanzeiger Amtli-cher Teil vom 26. August 2020, B1. 
	(STARK) vom 16. Juli 2020, Bundesanzeiger Amtli-cher Teil vom 26. August 2020, B1. 

	Agentur (dena) in Halle (Saale), die Ein-richtung eines Umwelt- und Naturschutz-datenzentrums Deutschland in Merseburg und die Beteiligung Sachsen-Anhalts am institutionell geförderten Großforschungs-zentrum. 
	 
	Das InvKG sieht ausschließlich Finanzhil-fen für besonders bedeutsame Investitio-nen der Länder und ihrer Gemeinden und Gemeindeverbände, jedoch keine direkte Unternehmensförderung vor. Vor diesem Hintergrund kommt neben dem InvKG bzw. StStG dem bewährten wirtschaftspo-litischen Instrumentarium wie der Gemein-schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) eine be-sondere Bedeutung bei der strukturpoliti-schen Unterstützung des Strukturwandels zu. So können über die GRW-Förderung Anr
	 
	Zur flankierenden Umsetzung der struktur-politischen Leitlinien und Aktivitäten der Landesregierung im sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers wurde seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Lan-des Sachsen-Anhalt (MW) die Investitions- und Marketinggesellschaft mbH (IMG) da-mit beauftragt, die Vor-Ort-Angebote im Bereich des Investorenservice und der Un-ternehmensbetreuung zu stärken. Im We-sentlichen zielten die bisherigen Aktivitä-ten der IMG auf die Betr
	 
	II. Mittelstand in Sachsen-Anhalt – eine Bilanz 
	II.1 Gesamtwirtschaftliche Entwick-lungen im Zeitraum 2019-2020 
	Der Berichtszeitraum verlief zweigeteilt. Während das Jahr 2019 gesamtwirtschaft-lich von einem leichten Wachstum geprägt war, wurden durch die Corona-Pandemie beginnend ab dem II. Quartal 2020 bei entscheidenden Indikatoren negative Ver-änderungsraten gegenüber den jeweiligen Vorjahresquartalen verzeichnet.  
	 
	Das BIP, umfassendster Ausdruck für die volkswirtschaftliche Gesamtleistung einer Region, erhöhte sich in Sachsen-Anhalt 2019 gegenüber dem Vorjahr preisberei-nigt um 0,6 %. Damit erreichte Sachsen-Anhalt das 6. Jahr in Folge ein positives Wirtschaftswachstum und erzielte die glei-che Zuwachsrate wie Deutschland sowie die neuen Bundesländer ohne Berlin. Da-gegen ging im Jahr 2020 in Sachsen-An-halt das BIP u.a. infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 3,9 % zurück
	 
	Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ver-lief nicht unbeeinträchtigt von der außer-gewöhnlichen konjunkturellen Situation. Nachdem es im Jahr 2019 in Sachsen-An-halt und Deutschland noch zu einem An-stieg der Erwerbstätigenzahl um 0,1 % 
	bzw. 0,9 % gekommen war, mussten im Corona-Jahr 2020 Rückgänge von 1,4 % in Sachsen-Anhalt und 1,1 % im Bundes-durchschnitt verzeichnet werden. Ein so deutliches Absinken der Erwerbstätigkeit hatte es zuletzt in den Jahren 2005 (Sach-sen-Anhalt: -1,4 %) bzw. 2003 (Deutsch-land: -1,1 %) gegeben. Im Jahr 2020 be-trug die Zahl der Erwerbstätigen in Sach-sen-Anhalt damit durchschnittlich rd. 990.900 Personen.  
	 
	Die größte Untergruppe der Erwerbstäti-gen, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wies in Sachsen-Anhalt in 2019 mit rd. 799.400 Personen nahezu Konstanz (+0,0 % bzw. +325 Personen im Vergleich zum Vorjahr) und in 2020 eine Verringerung um 1,1 % auf.8 Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag somit im Corona-Jahr 2020 bei rd. 790.400 Personen. Die gleichzeitige Ent-wicklung des Bundeswertes zeigt einen stärkeren Anstieg in 2019 (+1,6 %) sowie einen schwächeren Rückgang in 2020   
	8 Die Angaben zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beziehen sich jeweils auf den Juni-Wert des entsprechenden Jahres. 
	8 Die Angaben zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beziehen sich jeweils auf den Juni-Wert des entsprechenden Jahres. 

	 
	Die Arbeitsproduktivität (hier: BIP je Er-werbstätigen) betrug im Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt rd. 63.200 Euro. Für Deutschland insgesamt wird gleichzeitig ein Wert von rd. 74.400 Euro ausgewie-
	sen. Im Verhältnis zum Bundesdurch-schnitt liegt das Niveau der sachsen-an-haltischen Arbeitsproduktivität damit bei 85,0 %. Mit 83,7 % war auch bereits im Jahr 2019 eine weitere Annäherung zu verzeichnen (2018: 82,5 %). Diese kleinen Fortschritte im Konvergenzprozess zeigen sich auch, wenn die Entwicklung der Ar-beitszeit je Erwerbstätigen berücksichtigt wird. 9 So ist das relative Niveau der sach-sen-anhaltischen Arbeitsproduktivität ge-messen anhand des BIP je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen von 79,2 % 
	9 Die Arbeitsstunden je Erwerbstätigen haben sich in 2019 und 2020 jeweils rückläufig gegenüber dem entsprechenden Vorjahr entwickelt – sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Deutschland insgesamt. 
	9 Die Arbeitsstunden je Erwerbstätigen haben sich in 2019 und 2020 jeweils rückläufig gegenüber dem entsprechenden Vorjahr entwickelt – sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Deutschland insgesamt. 

	 
	Exkurs: Entwicklung der Bruttowert-schöpfung in ausgewählten Wirt-schaftsbereichen  
	Die Bruttowertschöpfung in der sachsen-anhaltischen Industrie (Abschnitt C „Ver-arbeitendes Gewerbe“ innerhalb des Pro-duzierenden Gewerbes B-F der WZ 2008) 
	zeigt deutliche Effekte der Corona-Pande-mie. So war sie zwar bereits im Vor-Kri-sen-Jahr 2019 um 0,5 % leicht rückläufig, weist in 2020 jedoch einen erheblich stär-keren Rückgang von 7,0 % auf. Die deut-sche Industrie insgesamt verzeichnete gleichzeitig einen noch größeren Einbruch von 10,5 % (2019: -3,5 %). Zur Einord-nung: Der stärkste Rückgang der industri-ellen Wertschöpfung in Sachsen-Anhalt in einem Jahr hat sich mit 25,2 % in 2009 während der damaligen Finanz- und Wirt-schaftskrise ereignet. Die Arb
	 
	Abbildung 3: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Sachsen-Anhalt 2020 
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	Anmerkung: übriges Produzierendes Gewerbe = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Energieversor- 
	                    gung, Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. 
	Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; Berechnungsstand: August 2020 /     
	             Februar 2021, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Das Baugewerbe (Abschnitt F innerhalb des Produzierenden Gewerbes B-F der WZ 2008) wurde vergleichsweise schwach von der Pandemie-Situation beeinträchtigt. Nach einem hohen Wachstum der Brutto-wertschöpfung des sachsen-anhaltischen Baugewerbes in 2019 (+5,6 %) war in 2020 kein starker Einbruch zu verzeich-nen, sondern lediglich ein Rückgang um 0,9 %. Die bundesdurchschnittliche Verän-derungsrate zeigte im Jahr 2020 einen Wert von +2,8 %. Die Arbeitsproduktivität gemessen an der Bruttowertschöpfung je Arbeit
	 
	Die Dienstleistungsbereiche (Abschnitte G-T der WZ 2008) waren unterschiedlich stark von der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen zu ihrer Bewältigung betrof-fen. Im Durchschnitt ergab sich für die Dienstleistungsbereiche in Sachsen-An-halt nach einem leichten Wachstum im Jahr 2019 in Höhe von 0,8 % ein deutli-cher Rückgang von 4,3 % im Corona-Jahr 2020. 
	 
	Abbildung 4: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in  
	Deutschland 2020 
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	Anmerkung: Abweichungen rundungsbedingt; übriges Produzierendes Gewerbe = Bergbau und Gewinnung von  
	       Steinen und Erden, Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. 
	Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; Berechnungsstand: August 2020 /     
	             Februar 2021, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	Die Heterogenität der Corona-Auswirkun-gen in den Dienstleistungsbereichen lässt sich nach derzeitigem Datenstand lediglich für Deutschland insgesamt erkennen. So ist bspw. die Bruttowertschöpfung im Gast-gewerbe (Abschnitt I) in 2020 um rd. zwei Fünftel gegenüber dem Vorjahr eingebro-chen, während im Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Ab-schnitt G) sogar ein leichtes Plus zu ver-zeichnen war. Angaben für Sachsen-An-halt zur Bruttowertschöpfung im Jahr 2020 liegen bisher lediglich auf
	 
	Im Ergebnis lag die Bruttowertschöpfung der Dienstleistungsbereiche in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 bei rd. 37,2 Mrd. Euro.  
	 
	Die Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöp-fung je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen) lag im Jahr 2020 in den sachsen-anhalti-
	schen Dienstleistungsbereichen durch-schnittlich bei rd. 39 Euro. Dies entspricht 78,5 % des gesamtdeutschen Niveaus. Die Dienstleistungsbereiche hatten in 2020 einen Anteil an der Gesamtwirtschaft von 65,7 % in Sachsen-Anhalt und 70,3 % in Deutschland und stellen damit den je-weils größten Wirtschaftssektor dar. 
	 
	II.2 Entwicklung in einzelnen Wirt-schaftsbereichen im Zeitraum 2019-2020 
	II.2.1 Industrie 
	Die Industrie (Abschnitte B-C der WZ 2008)10 war im Jahr 2019 mit Höhen und Tiefen verbunden. Das Jahr 2020 wurde maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Blieb die Be-schäftigung mit durchschnittlich rd. 112.200 Personen im Jahr 2019 noch leicht über dem Vorjahresniveau (+0,1 %), so ging sie im Jahr 2020 um 1,7 % auf durchschnittlich rd. 110.300 Personen zu-rück. Der Umsatz konnte bereits 2019 nicht mehr an das Ergebnis des Vorjahres anknüpfen und sank um 0,4 % auf 39,1 Mrd. Euro. Die
	10 Hier ist neben dem Abschnitt C „Verarbeitendes Gewerbe“ auch der Abschnitt B „Bergbau und Ge-winnung von Steinen und Erden“ enthalten (WZ 2008).  
	10 Hier ist neben dem Abschnitt C „Verarbeitendes Gewerbe“ auch der Abschnitt B „Bergbau und Ge-winnung von Steinen und Erden“ enthalten (WZ 2008).  

	Abbildung 5: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe insgesamt in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
	Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
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	Abbildung 6: Umsatzanteile ausgewählter Branchen im Bergbau und im 
	                       Verarbeitenden Gewerbe in Sachsen-Anhalt 2020  
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	Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Der Auslandsumsatz entwickelte sich im Jahr 2019 noch mit einer positiven Verän-derungsrate von +1,8 %. Wurden so 2019 noch rd. 12,3 Mrd. Euro im Auslandsge-schäft verbucht, musste auch hier im Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang um 10,7 % auf rd. 11,0 Mrd. Euro verzeichnet werden (vgl. 
	Der Auslandsumsatz entwickelte sich im Jahr 2019 noch mit einer positiven Verän-derungsrate von +1,8 %. Wurden so 2019 noch rd. 12,3 Mrd. Euro im Auslandsge-schäft verbucht, musste auch hier im Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang um 10,7 % auf rd. 11,0 Mrd. Euro verzeichnet werden (vgl. 
	Abbildung 5
	Abbildung 5

	). Die Exportquote er-höhte sich von 30,9 % im Jahr 2018 auf vorübergehend 31,5 % im Jahr 2019, sie sank im Jahr 2020 dann wieder auf 30,8 % ab. Die Branchenstruktur der Industrie Sachsen-Anhalts wird nach wie vor durch die Chemie- und die Lebensmittelindustrie dominiert. Mehr als ein Drittel des industri-ellen Gesamtumsatzes wurde im Jahr 2020 durch diese beiden Branchen er-zeugt (vgl. Abbildung 6). Auch anhand ih-rer Beschäftigtenanteile von 11,4 % bzw. 17,0 % sind sie strukturbestimmend. Die weiteren Tra

	 
	Die Entwicklung im Jahr 2020 war in die-sen dominierenden Branchen unterschied-lich. Bei der Beschäftigung wiesen alle be-trachteten Branchen – bis auf die Herstel-lung von chemischen Erzeugnissen 
	(+1,4 % gegenüber dem Vorjahr) – Rück-gänge an beschäftigten Personen auf. Hier lagen die Veränderungsraten gegen-über dem Jahr 2019 zwischen -1,0 % bei der Herstellung von Nahrungs- und Futter-mitteln und -5,5 % beim Maschinenbau. Beim Umsatz konnte hingegen nur die Herstellung von Nahrungs- und Futtermit-teln Zuwächse im Jahr 2020 verzeichnen (+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Die an-deren Branchen mussten negative Verän-derungsraten gegenüber dem Jahr 2019 in der Spanne zwischen -2,5 % bei der Her-stellung 
	 
	II.2.2 Baugewerbe 
	Nach erheblichen, aber erforderlichen Strukturanpassungen ca. bis zum Jahr 2005 hat sich das sachsen-anhaltische Baugewerbe stabilisiert.11 Sein Anteil von 8,6 % an der Gesamtwirtschaft befindet sich dabei nach wie vor mit mehr als zwei Prozentpunkten über dem Anteil des ge-samtdeutschen Baugewerbes (6,1 %). Da-mit haben die Entwicklungen des Bauge-werbes, die stärker als bei anderen Wirt-schaftszweigen witterungsabhängig sind und teilweise von der Realisierung von Großprojekten beeinflusst werden, in Sachs
	11 So war der Anteil an der Gesamtwirtschaft im Zuge der starken, auch staatlich geförderten Bauak-
	11 So war der Anteil an der Gesamtwirtschaft im Zuge der starken, auch staatlich geförderten Bauak-

	tivitäten nach der Wiedervereinigung zwischenzeit-lich bis auf 18,3 % (Anteil an der Bruttowertschöp-fung im Jahr 1994) gestiegen. 
	tivitäten nach der Wiedervereinigung zwischenzeit-lich bis auf 18,3 % (Anteil an der Bruttowertschöp-fung im Jahr 1994) gestiegen. 

	auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis als im Bundesdurchschnitt. 
	 
	Bei der Betrachtung der Jahre 2019 und 2020 wird deutlich, dass auch das Bau-hauptgewerbe von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht verschont blieb. Noch im Jahr 2019 konnte der baugewerb-liche Umsatz um 11,8 % gegenüber dem Vorjahr auf rd. 2,8 Mrd. Euro gesteigert werden. Im Verlauf des Jahres 2020 schwächte sich die Baukonjunktur im Zu-sammenhang mit der Corona-Pandemie (bspw. Zurückstellen von Investitionen) je-doch ab. Ein Umsatzrückgang um 2,6 % auf noch rd. 2,7 Mrd. Euro baugewerbli-cher Umsatz m
	 
	II.2.3 Dienstleistungen 
	II.2.3.1 Handel, Verkehr, Gastge-werbe, Information und Kom-munikation 
	Die Bruttowertschöpfung in diesem Be-reich betrug im Jahr 2020 rd. 9,4 Mrd. Euro. Mit einem entsprechenden Anteil an der Gesamtwirtschaft von 16,6 % ist der Bereich dabei in Sachsen-Anhalt leicht un-terrepräsentiert im Vergleich zum Bundes-durchschnitt (Anteil: 20,9 %). Im vorange-gangenen Berichtszeitraum 2014-2018 war die Bruttowertschöpfung im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Informa-tion und Kommunikation zumeist im Ver-gleich zum Vorjahr gewachsen; im Durch-schnitt des Zeitraumes ergab sich eine p
	 
	II.2.3.2 Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungs-wesen 
	Der Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen hatte im Jahr 2020 einen Anteil an der Bruttowertschöpfung in Sachsen-Anhalt von 19,7 %, womit er stark unterdurchschnittlich vertreten ist (Anteil in Deutschland: 26,2 %). Die sich im Durchschnitt ergebende Stagnation der Bruttowertschöpfung im vorherigen Be-richtszeitraum 2014-2018 war auch im Jahr 2019 zu beobachten (Veränderungs-rate: 0,0 %). Im Corona-Jahr 2020 ist es dann zu einer deutlichen Abnahme der P
	vor allem der Unterbereich der Unterneh-mensdienstleister mit einem hohen Rück-gang beigetragen haben. Die Bruttowert-schöpfung betrug damit im Jahr 2020 rd. 11,1 Mrd. Euro. 
	 
	II.2.3.3 Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte 
	Im Jahr 2020 ist diesem Bereich in Sach-sen-Anhalt eine Bruttowertschöpfung von rd. 16,7 Mrd. Euro zuzuordnen. Der ent-sprechende Anteil an der Bruttowertschöp-fung der Gesamtwirtschaft von 29,4 % zeigt seine überdurchschnittliche Bedeu-tung in Sachsen-Anhalt. So betrug sein Anteil in Deutschland gleichzeitig lediglich 23,3 %. Dies ergibt sich nicht aus einem überdurchschnittlichen Ausbau dieses Be-reiches in Sachsen-Anhalt, sondern dürfte aus relativ zu Deutschland geringeren Pro-duktionsaktivitäten der re
	12 So liegt das sachsen-anhaltische Verhältnis von Erwerbstätigen zu Einwohnern sowohl in diesem Wirtschaftsbereich als auch durchschnittlich in der Gesamtwirtschaft unter dem bundesdeutschen Ver-hältnis. Aufgrund der Notwendigkeit einer entspre-chenden politischen Struktur und Daseinsvorsorge 
	12 So liegt das sachsen-anhaltische Verhältnis von Erwerbstätigen zu Einwohnern sowohl in diesem Wirtschaftsbereich als auch durchschnittlich in der Gesamtwirtschaft unter dem bundesdeutschen Ver-hältnis. Aufgrund der Notwendigkeit einer entspre-chenden politischen Struktur und Daseinsvorsorge 

	ist der Abstand zum Bundesdurchschnitt im Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte dabei jedoch vergleichsweise gering. 
	ist der Abstand zum Bundesdurchschnitt im Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte dabei jedoch vergleichsweise gering. 

	bereich der Sonstigen Dienstleister (ein-schließlich u.a. Kunst, Unterhaltung und Erholung) bedingt sein. 
	 
	II.2.4 Tourismus 
	Der Tourismus hat sich in Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 und auch noch zu Beginn des Jahres 2020 sehr erfolgreich entwi-ckelt. Das Jahr 2019 brachte zum 6. Mal in Folge Rekordwerte bei Gästen und Über-nachtungen. Mit einem Anstieg um jeweils 5,0 % bei den Übernachtungen (2019: rd. 8,65 Mio.) und den Ankünften (2019: rd. 3,60 Mio.) gegenüber dem Vorjahr schnitt Sachsen-Anhalt im Vergleich der ostdeut-schen Länder, aber auch im Bundesver-gleich sehr gut ab und konnte ein erneutes Allzeithoch verzeichnen. In regi
	 
	Im Jahr 2020 war die touristische Entwick-lung in Sachsen-Anhalt sehr stark von der Corona-Pandemie geprägt. Die Zahl der Übernachtungen in Sachsen-Anhalt ist um 30,9 % auf 5,97 Mio. gesunken. Die Zahl der Ankünfte ist um 38,0 % auf 2,23 Mio. 
	stark zurückgegangen. Damit wurde der seit 2014 stabil bestehende langjährige Wachstumstrend durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Beherber-gungswesen unterbrochen. Die Übernach-tungszahlen fielen seit 15 Jahren erstmals wieder unter die Marke von 6 Mio.  
	 
	Die Zahl der Beherbergungsbetriebe und Betten ist im Jahr 2019 gestiegen. Die Zahl der geöffneten Betriebe (ab zehn Bet-ten) stieg von 1.053 auf 1.062. Die Zahl der Betten steigerte sich von 64.117 auf 66.141. Die durchschnittliche Aufenthalts-dauer lag 2019 bei 2,4 Tagen. Die durch-schnittliche Bettenauslastung lag bei 33,1 %. 
	 
	Im Jahr 2020 verzeichnete das Beherber-gungsgewerbe einen Rückgang bei den Betrieben und den Betten infolge der Corona-Pandemie und den damit einher-gehenden zwei Lockdowns. Die Zahl der geöffneten Betriebe (ab zehn Betten) re-duzierte sich auf 805 und die Zahl der Bet-ten auf 49.363. Die durchschnittliche Auf-enthaltsdauer lag 2020 bei 2,7 Tagen, was vor allem auf den Trend zu Urlaubsreisen im eigenen Land zurückzuführen ist, die in den Sommermonaten 2020 möglich wa-ren. Die durchschnittliche Bettenauslas-
	 
	Der Tourismus ist zugleich Treiber für an-dere Branchen: Viele Wirtschaftszweige profitieren direkt oder indirekt von wach-senden Besucherzahlen. Er ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor und leistet einen wichtigen Beitrag zu Beschäf-tigung und Einkommen. Der „Wirtschafts-faktor Tourismus in Sachsen-Anhalt 2014-2019“ des dwif13 belegt dies, seine we-sentlichen Ergebnisse sind im Folgenden aufgeführt (Stand 31. Dezember 2019):  
	13 „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Sachen-Anhalt 2014-2019“, Herausgeber: MW, Konzeption und Text: dwif-Consulting GmbH München, Berlin, siehe 
	13 „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Sachen-Anhalt 2014-2019“, Herausgeber: MW, Konzeption und Text: dwif-Consulting GmbH München, Berlin, siehe 

	https://www.tourismusverband-sachsen-an-halt.de/de/datei/anzeigen/id/3529018,1050/wirt-schaftsfaktor_tourismus_sachsen-anhalt_final.pdf. 
	https://www.tourismusverband-sachsen-an-halt.de/de/datei/anzeigen/id/3529018,1050/wirt-schaftsfaktor_tourismus_sachsen-anhalt_final.pdf. 

	 
	 16.505 Beschäftige waren im Jahr 2019 in Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-berufen tätig.  
	 16.505 Beschäftige waren im Jahr 2019 in Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-berufen tätig.  
	 16.505 Beschäftige waren im Jahr 2019 in Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-berufen tätig.  

	 Die Übernachtungsgäste in gewerbli-chen Betrieben geben im Schnitt pro Tag rd. 118,60 Euro, Tagesreisende durchschnittlich rd. 23,70 Euro aus. 
	 Die Übernachtungsgäste in gewerbli-chen Betrieben geben im Schnitt pro Tag rd. 118,60 Euro, Tagesreisende durchschnittlich rd. 23,70 Euro aus. 

	 Mit 99,7 Mio. Aufenthaltstagen wird ein Bruttoumsatz in Höhe von 3,2 Mrd. Euro in Sachsen-Anhalt erzielt. 
	 Mit 99,7 Mio. Aufenthaltstagen wird ein Bruttoumsatz in Höhe von 3,2 Mrd. Euro in Sachsen-Anhalt erzielt. 

	 Es könnten mindestens 76.830 Perso-nen je ein durchschnittliches Einkom-men von 19.604 Euro aus dem Touris-mus beziehen (rein rechnerisch und ge-messen am durchschnittlichen Primär-einkommen pro Kopf und Jahr). 
	 Es könnten mindestens 76.830 Perso-nen je ein durchschnittliches Einkom-men von 19.604 Euro aus dem Touris-mus beziehen (rein rechnerisch und ge-messen am durchschnittlichen Primär-einkommen pro Kopf und Jahr). 

	 Das touristisch bedingte Gemein-schaftssteueraufkommen belief sich in 2019 auf rd. 309,0 Mio. Euro. 
	 Das touristisch bedingte Gemein-schaftssteueraufkommen belief sich in 2019 auf rd. 309,0 Mio. Euro. 

	 Für das Jahr 2019 konnten 75,4 Mio. Aufenthaltstage durch Tagesgäste ver-zeichnet werden. 
	 Für das Jahr 2019 konnten 75,4 Mio. Aufenthaltstage durch Tagesgäste ver-zeichnet werden. 


	Wie anhand der Entwicklung in den An-künfte- und Übernachtungszahlen ausge-führt, ist die Tourismuswirtschaft des Lan-des deutlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezo-gen worden. Die wirtschaftlichen Auswir-kungen sind bisher nicht abschließend be-zifferbar. Die Landesregierung hat erhebli-che Anstrengungen unternommen, die wirtschaftlichen Folgen für die Unterneh-men abzufedern. Neben diesen finanziel-len Hilfen ist aber auch die Weiterentwick-lung der strategischen Ausrichtung
	 
	Ein deutlicher Schub, um auf den Wachs-tumspfad zurückzufinden und die Wettbe-werbsfähigkeit der touristischen Unterneh-men in Sachsen-Anhalt zu sichern, soll vom neuen Masterplan „Tourismus Sach-sen-Anhalt 2027“14 ausgehen. Dieser wurde im Jahr 2020 nach einer umfangrei-chen Evaluierung des Masterplans „Tou-rismus Sachsen-Anhalt 2020“ in einem breit angelegten Dialog mit der Tourismus-wirtschaft, den Verbänden, Fachgremien und den Ministerien erarbeitet. Mit der Fortschreibung des Masterplans Touris-mus bi
	14 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/Masterplan-Tourismus-Sachsen-Anhalt-2027_Kurzfassung.pdf. 
	14 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/Masterplan-Tourismus-Sachsen-Anhalt-2027_Kurzfassung.pdf. 

	 
	In den kommenden Jahren sollen dem-nach mit Blick auf die langfristigen Ziele vor allem die Gäste und deren Bedürfnisse noch stärker in den Fokus gerückt werden. Hierfür sind die touristischen Angebote und das Marketing noch stärker aus Kun-densicht zu denken. Zudem werden der Aufbau digitaler Informations- und Service-angebote, das Ansiedlungsmanagement, die Steigerung der Nachhaltigkeit sowie die Wertschöpfung aus dem Tourismus stärker in den Mittelpunkt gerückt. Zentra-les Ziel dabei ist, bis 2027 eine S
	 
	II.2.5 Handwerk 
	Im Land Sachsen-Anhalt waren im Jahr 2020 insgesamt 25.217 Handwerksbe-triebe und damit 490 Betriebe weniger im Vergleich zum Vorjahr registriert (vgl. Ta-belle 1). Nach der Handwerksordnung werden alle Betriebe in das zulassungs-pflichtige Handwerk (A), das zulassungs-freie Handwerk (B1) und in das zulas-sungsfreie handwerksähnliche Gewerbe (B2) unterteilt.  
	 
	 
	 
	Tabelle 1: Betriebsbestand, Beschäftigte und Umsatz im Handwerk  
	      in Sachsen-Anhalt 2019-2020 (Stand jeweils 31. Dezember) 
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	*) Mit der Änderung der Handwerksordnung 2020 sind (u.a.) zwölf Gewerke aus der Anlage B1 in die Anlage A  
	    überführt worden. 
	**) geschätzt und Beträge geschätzt ohne Umsatzsteuer. 
	Quelle: „Zahlen, Daten, Fakten“ der Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale), eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Die Struktur des Handwerks in Sachsen-Anhalt hat sich im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 verändert. Zudem hat eine Novelle der Handwerksordnung zum Über-gang von Gewerken aus der zulassungs-freien Anlage B1 in die meisterpflichtige Anlage A der Handwerksordnung geführt.  
	 
	Im Berichtszeitraum sanken die Beschäf-tigtenzahlen um ca. 3,6 %. Die Corona-Pandemie prägte das Handwerk im Jahr 2020 sehr stark. Mit rd. 11,5 Handwerks-betrieben je 1.000 Einwohner verzeichnete Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 eine leicht unterdurchschnittliche Handwerksdichte innerhalb Deutschlands. Diese liegt bun-desweit bei 12,3 Handwerksbetrieben pro 1.000 Einwohner.15  
	15 Siehe Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH): 
	15 Siehe Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH): 
	15 Siehe Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH): 
	https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struk-
	https://www.zdh.de/fileadmin/Neue_Struk-



	tur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/The-men/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Hand-werks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
	tur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/The-men/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Hand-werks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
	tur/Oeffentlich/Wirschaft_Energie_Umwelt/The-men/Daten_Fakten/Kennzahlen_des_Hand-werks/2020/Tabelle-Flyer-20.pdf
	. 

	 

	 
	Die Berufsausbildung im Handwerk war in Sachsen-Anhalt in den zurückliegenden 
	Jahren rückläufig. Die Zahlen der Auszu-bildenden blieben im Berichtszeitraum na-hezu auf gleichem Niveau (+17 Auszubil-dende, vgl. 
	Jahren rückläufig. Die Zahlen der Auszu-bildenden blieben im Berichtszeitraum na-hezu auf gleichem Niveau (+17 Auszubil-dende, vgl. 
	Tabelle 2
	Tabelle 2

	). Der tendenzielle Rückgang der Schülerzahl, die vermeint-lich höhere Attraktivität eines Studiums und die Konkurrenz zur Industrie erschwe-ren es dem Handwerk, Auszubildende zu finden. Für viele Auszubildende sind zu-dem die langen Wege zwischen Heima-tort, Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und Bildungszentrum eine Herausforderung. Die Demografie und andere gesellschaftli-che Entwicklungen führen zu einem Rück-gang des Erwerbspersonenpotenzials im Handwerk und erschweren zunehmend die Suche der Handwerksbe

	Tabelle 2: Entwicklung der Berufsausbildung im Handwerk in Sachsen-Anhalt 2019-2020 (Stand jeweils 31. Dezember)  
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	Quelle: „Zahlen, Daten, Fakten“ der Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale), eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Nicht erst seit dem Jahr 2019 sucht das Handwerk insbesondere für seine meister-pflichtigen Gewerke Nachfolger. Probleme ergeben sich häufig bei der Suche eines potenziellen Nachfolgers und den Kosten für die Vorbereitung der Betriebsübergabe einschl. Einarbeitung des Nachfolgers. Die Existenzgründungen insgesamt sind ge-sunken. 
	 
	Zukunftsthemen, wie Digitalisierung und Energiewende, gewinnen auch für Hand-werksunternehmen zunehmend an Bedeu-tung. Dabei kommen die Digital-Themen auch von der Nachfrageseite auf das Handwerk zu, z.B. durch die Themen Buil-ding-Information-Modeling, Smart-Home  oder autonomes Fahren. Die Energiepoli-tik ist für viele Betriebe ein unkalkulierba-rer Kostenfaktor. Gleichzeitig ist das Hand-werk aber auch Ausrüster der Energie-wende. 
	 
	II.2.6 Freie Berufe  
	In Sachsen-Anhalt bilden die Freien Be-rufe mit ihrem vielfältigen Leistungsspekt-rum einen wesentlichen Bestandteil der mittelständischen Wirtschaft. Sie bilden eine ökonomisch wie zahlenmäßig bedeu-tende Gruppe innerhalb des Mittelstandes und erbringen wichtige Hilfs- und Bera-tungsleistungen für Unternehmen, Instituti-onen sowie Bürger/-innen. Sie tragen mit ihren Praxen und Büros in erheblichem Umfang zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen bei. In Sachsen-Anhalt stellten im Jahr
	 
	Vor allem die Angehörigen der Freien Be-rufe waren von der Corona-Pandemie be-sonders betroffen: Zunächst sind beispiel-gebend die Freien Heilberufe zu nennen, denn die Ärzte/-innen bzw. Apotheker/-in-
	nen waren mit ihren Beschäftigten in gro-ßem Maße gefordert, die pandemiebe-dingten Zusatzbelastungen im Gesund-heitssystem zu erfüllen. Im Zusammen-hang mit der Gewährung der staatlichen Wirtschaftshilfen war die Einschaltung prü-fender Dritter (z.B. Steuerberater, Wirt-schaftsprüfer, Rechtsanwälte) in den An-trags- und Bewilligungsprozess für eine Beschleunigung der Verfahren von Vorteil, da wesentliche Prüfschritte bereits vor-weggenommen und die Bewilligungsbe-hörden damit in die Lage versetzt waren, no
	 
	II.3 Existenzgründungen und Selbst-ständigkeit  
	Die Selbstständigenquote in Sachsen-An-halt war im Berichtszeitraum des vorange-gangenen Mittelstandsberichts tendenziell rückläufig. Im Bundesdurchschnitt zeigte sich ebenfalls eine Abnahme. Wie in den Jahren zuvor lag der bundesdurchschnittli-che Wert dabei jeweils etwas höher als die sachsen-anhaltische Quote.  
	 
	Für den Berichtszeitraum des aktuellen Mittelstandsberichts 2019-2020 ist infolge der Neugestaltung des bundesweiten Mik-rozensus ab 2020 die Datenlage zur 
	Selbstständigenquote bzw. die Vergleich-barkeit im Zeitverlauf eingeschränkt.16 Im Jahr 2019 kann in Sachsen-Anhalt mit 7,2 % eine leicht höhere Selbstständigen-quote festgestellt werden als im Vorjahr (7,0 %), während Deutschland insgesamt gleichzeitig einen weiteren Rückgang der Selbstständigenquote von 9,6 % in 2018 auf 9,3 % in 2019 verzeichnet. Im Jahr 2020 liegt die Selbstständigenquote in Sachsen-Anhalt dann bei 6,5 % (im Ver-gleich dazu in Deutschland bei 8,6 %). Dieses Absinken der Quote könnte auc
	16 Die Neugestaltung des Mikrozensus war u.a. mit Änderungen der Stichprobenkonzeption und der Form der Datengewinnung (Einführung eines On-line-Fragebogens) verbunden. Darüber hinaus ist es pandemiebedingt zu einer geringeren Rücklauf-quote als beim Mikrozensus üblich gekommen. Vgl.: 
	16 Die Neugestaltung des Mikrozensus war u.a. mit Änderungen der Stichprobenkonzeption und der Form der Datengewinnung (Einführung eines On-line-Fragebogens) verbunden. Darüber hinaus ist es pandemiebedingt zu einer geringeren Rücklauf-quote als beim Mikrozensus üblich gekommen. Vgl.: 

	https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Metho-den/mikrozensus-2020.html
	https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Metho-den/mikrozensus-2020.html
	https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Metho-den/mikrozensus-2020.html
	https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Metho-den/mikrozensus-2020.html

	.  

	17 Corona trifft Gründergeschehen ins Mark gemäß: 
	17 Corona trifft Gründergeschehen ins Mark gemäß: 
	https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschue-
	https://m.frankfurt-main.ihk.de/images/broschue-



	 
	Betrachtet man die Zeitreihe der gewerbli-chen Unternehmensgründungen in Sach-sen-Anhalt, so zeigt sich im Jahr 2004 mit 16.120 Gründungen der bisherige Höchst-stand (vgl. Abbildung 7). Dies lässt sich auf die zum damaligen Zeitpunkt gewähr-ten Fördermöglichkeiten zurückführen (z.B. Ich-AG, Überbrückungsgeld). Bis zum Jahr 2018 hat sich diese Zahl auf 3.695 Gründungen kontinuierlich verrin-gert. Im Berichtszeitraum stieg die Zahl im Jahr 2019 leicht auf 3.706 gewerbliche Unternehmensgründungen an. Im Jahr 2
	ren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungs-geschehen.pdf
	ren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungs-geschehen.pdf
	ren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungs-geschehen.pdf
	ren/2020_DIHK_Broschuere_Corona_Gruendungs-geschehen.pdf

	; Kay, R.; Kranzusch, P. (2021): Ge-werbliche Existenzgründungen und Unternehmens-aufgaben in 2020, Hintergrundpapier des IfM Bonn. 

	18 Vgl. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)-Grün-dungsmonitor 2020 gemäß https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Kon-zernthemen/Research/PDF-Dokumente-Gruen-dungsmonitor/KfW-Gruendungsmonitor-2020.pdf. 

	Eine deutliche Abnahme war auch in an-deren Bundesländern zu beobachten. Die Entwicklung folgte damit dem Bun-destrend, der ebenfalls im Jahr 2004 mit 513.953 gewerblichen Neugründungen ei-nen Höchststand aufwies. Bundesweit nahm die Zahl der Unternehmensgründun-gen auf 206.486 im Jahr 2020 ab.  
	 
	Die günstige konjunkturelle Lage in Deutschland und der damit einhergehende Abbau der Arbeitslosigkeit sowie zuneh-mender Fachkräftemangel wirken sich ge-nerell ungünstig auf die Gründungsaktivi-täten aus. Unter diesen Arbeitsmarktbe-dingungen ist eine abhängige Beschäfti-gung die interessantere Alternative. Eine weitere Rolle spielt die demografische Ent-wicklung. Jahrgänge mit besonders grün-dungsaktiven Personen (25- bis 45-jährige Personen) schrumpfen. In den ostdeut-schen Flächenländern dürfte sich zud
	 
	Abbildung 7: Unternehmensgründungen in Sachsen-Anhalt 2004-2020 
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	Quelle: IfM Bonn, eigene Darstellung MWL. 
	II.4 Insolvenzen  
	Die Unternehmensinsolvenzen in Sach-sen-Anhalt nahmen im Zeitraum 2014-2018 kontinuierlich ab. Hierin zeigte sich u.a. die günstige konjunkturelle Lage. Diese Entwicklung setzte sich im Jahr 2019 mit einem weiteren Rückgang der Unternehmensinsolvenzen um 24 auf 457 Fälle fort.  
	 
	Für das Jahr 2020 hätte sich aufgrund der Corona-Pandemie bzw. des damit einher-gehenden Einbruchs der Wirtschaftsleis-tung ein deutlicher Anstieg der Unterneh-mensinsolvenzen ergeben können. Es war jedoch im Gegenteil eine außergewöhnlich starke Abnahme um 104 auf 353 Fälle zu verzeichnen (vgl. 
	Für das Jahr 2020 hätte sich aufgrund der Corona-Pandemie bzw. des damit einher-gehenden Einbruchs der Wirtschaftsleis-tung ein deutlicher Anstieg der Unterneh-mensinsolvenzen ergeben können. Es war jedoch im Gegenteil eine außergewöhnlich starke Abnahme um 104 auf 353 Fälle zu verzeichnen (vgl. 
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	). Hierzu dürfte beitragen haben, dass die Krise nach ei-ner langen Phase des Wachstums auftrat und viele Unternehmen auf die in dieser Zeit aufgebauten Reserven zurückgreifen konnten. Einen wichtigen Beitrag zur fi-nanziellen Stabilisierung der Unternehmen dürften auch die Unterstützungsmaßnah-men von Bund und Land geleistet haben. Zudem wurde vorübergehend die Insol-venzantragspflicht für diejenigen Fälle ausgesetzt, in denen die Corona-Krise ur-sächlich für die schwierige Lage des Un-ternehmens war.19 

	19 Die Insolvenzantragspflicht war bei Corona-be-dingter Zahlungsunfähigkeit bis einschließlich Sep-tember 2020 und bei Corona-bedingter Überschul-dung bis einschließlich Dezember 2020 ausgesetzt. 
	19 Die Insolvenzantragspflicht war bei Corona-be-dingter Zahlungsunfähigkeit bis einschließlich Sep-tember 2020 und bei Corona-bedingter Überschul-dung bis einschließlich Dezember 2020 ausgesetzt. 
	20 Wirtschaftsabschnitte stellen die erste Gliede-rungsebene im Rahmen der Klassifikation der Wirt-schaftszweige (hier: Ausgabe 2008 – WZ 2008) dar. Die WZ 2008 enthält 21 Wirtschaftsabschnitte. 

	Die Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie haben die einzelnen Wirt-schaftszweige unterschiedlich stark betrof-fen. Dies schlägt sich allerdings, wohl u.a. auch aufgrund der staatlichen Hilfen, nicht erkennbar in der Insolvenzstatistik nieder. Die meisten Wirtschaftsabschnitte,20 ein-schließlich des besonders eingeschränk-ten Bereichs Gastgewerbe, wiesen in 2020 einen Rückgang der Insolvenzen ge-genüber dem Vorjahr auf. Leichte Zunah-men waren nur in den Bereichen Verkehr und Lagerei (Anstieg um sechs
	 
	Die Situation der Unternehmensinsolven-zen in Sachsen-Anhalt im Pandemie-Jahr 2020 entspricht damit grundsätzlich derje-nigen in Deutschland insgesamt. So zeigte sich im Bundesdurchschnitt sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für nahezu alle einzelnen Wirtschaftsabschnitte ein Rück-gang der Unternehmensinsolvenzen ge-genüber 2019. 
	 
	Tabelle 3: Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen und der betroffenen Beschäftig-ten in Sachsen-Anhalt 2019-2020  
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	Anmerkung: Die Zahl der betroffenen Beschäftigten ist nicht bei allen Insolvenzverfahren bekannt. Die  
	      nachgewiesene Anzahl kann daher unvollständig sein. Die Aussagekraft der Angabe ist damit  
	      eingeschränkt. 
	Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL.  
	 
	 
	II.5 Außenwirtschaftsaktivitäten 
	Der Außenhandel und die Außenwirt-schaftsaktivitäten des Landes wurden im Berichtszeitraum vor allem durch folgende Faktoren bestimmt: 
	 
	 Fortsetzung der positiven Entwicklung der Vorjahre im Jahr 2019,  
	 Fortsetzung der positiven Entwicklung der Vorjahre im Jahr 2019,  
	 Fortsetzung der positiven Entwicklung der Vorjahre im Jahr 2019,  

	 Rückgänge im Außenhandel sowie Ab-sagen und Verschieben von Außenwirt-schaftsaktivitäten im Jahr 2020 auf-grund der Corona-Pandemie sowie 
	 Rückgänge im Außenhandel sowie Ab-sagen und Verschieben von Außenwirt-schaftsaktivitäten im Jahr 2020 auf-grund der Corona-Pandemie sowie 

	 damit im unmittelbaren Zusammenhang stehende Störungen in internationalen Lieferketten. 
	 damit im unmittelbaren Zusammenhang stehende Störungen in internationalen Lieferketten. 


	 
	II.5.1 Lage bis Ende 2019 
	Der Außenhandel hatte sich in Sachsen-Anhalt in den zurückliegenden Jahren trotz Krisen und globaler Turbulenzen gut ent-wickelt. Im Jahr 2019 erreichten die Ex-porte einen Wert von rd. 16,6 Mrd. Euro. Zum Vorjahr mit einem Warenexportwert von rd. 16,3 Mrd. Euro war somit eine Stei-gerung von 1,5 % zu verzeichnen. 
	 
	Den größten Anteil an den Exporten des Jahres 2019 hatte die gewerbliche Wirt-schaft mit Waren im Wert von rd. 14,2 Mrd. Euro (rd. 85,7 % des Gesamtex-ports). Kunststoffe, pharmazeutische Er-zeugnisse, chemische Vor- und Ender-zeugnisse sowie Fahrgestelle, Karosse-rien, Motoren, Teile und Zubehör für Kraft-fahrzeuge und dergleichen bildeten die hauptsächlichen Warenuntergruppen 2019. Im Ranking der Exporte nach aus-gewählten Zielländern nahmen Polen, Großbritannien, die Niederlande sowie Tschechien die Plät
	 
	Die Importe erreichten 2019 einen Wert von rd. 18,1 Mrd. Euro. Sie wurden, wie bereits in den Vorjahren, von den Öl- und 
	Gaslieferungen aus Russland dominiert. Gegenüber dem Vorjahr mit Waren im Wert von rd. 19,2 Mrd. Euro ist dies ein Rückgang von 5,6 %. 
	 
	Mit Waren im Wert von rd. 15,5 Mrd. Euro hatte die gewerbliche Wirtschaft den größ-ten Anteil an den Importen des Jahres 2019 (rd. 85,5 % des Gesamtimports). Die hauptsächlichen Warenuntergruppen bil-deten Erdöl und Erdgas, pharmazeutische Erzeugnisse, Kupfer und Kupferlegierun-gen, chemische Vorerzeugnisse und Kunststoffe. Hauptimportländer waren 2019 Russland und auf den Plätzen 2 bis 4 folgten die Niederlande, die Volksrepu-blik China und Polen. 
	 
	Der Außenwirtschaftsbeirat ist auf der Grundlage des „Außenwirtschaftskonzep-tes des Landes Sachsen-Anhalts“21 das zentrale Abstimmungs- und Koordinie-rungsgremium für konkrete Außenwirt-schaftsaktivitäten. Unter Leitung des MW werden gemeinsam mit Vertreter/-innen der gewerblichen Kammern die jeweiligen Maßnahmen erörtert und vorgeschlagen. Ein Schwerpunkt der Außenwirtschaftsak-tivitäten 2019 war der Außenwirtschafts-tag, der einen starken inhaltlichen Fokus in Richtung EU setzte. Außerdem wurden Delegati
	21 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftskon-zept_Sachsen-Anhalt_2014.pdf. 
	21 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftskon-zept_Sachsen-Anhalt_2014.pdf. 

	 in die Volksrepublik China und Japan (Unternehmensbetreuung und Inves-toren-Akquisition), 
	 in die Volksrepublik China und Japan (Unternehmensbetreuung und Inves-toren-Akquisition), 
	 in die Volksrepublik China und Japan (Unternehmensbetreuung und Inves-toren-Akquisition), 

	 nach Russland (Anbahnung/Vertie-fung von Kontakten in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft), 
	 nach Russland (Anbahnung/Vertie-fung von Kontakten in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft), 

	 nach Ungarn (Reise im Rahmen der Besuche zu verschiedenen Themen in den Visegrad-Staaten Polen, Tsche-chien, Ungarn und Slowakei), 
	 nach Ungarn (Reise im Rahmen der Besuche zu verschiedenen Themen in den Visegrad-Staaten Polen, Tsche-chien, Ungarn und Slowakei), 

	 in die Öresundregion (Reise im Rah-men des seit 2017 jährlich stattfinden-den Erfahrungsaustausches mit euro-päischen Ländern zum Thema Digita-lisierung) und 
	 in die Öresundregion (Reise im Rah-men des seit 2017 jährlich stattfinden-den Erfahrungsaustausches mit euro-päischen Ländern zum Thema Digita-lisierung) und 

	 nach Vietnam/Singapur (Fachkräfte-gewinnung, Abschluss von Kooperati-onsprojekten mit der Deutschen Ge-sellschaft für Internationale Zusam-menarbeit [GIZ], Vertiefung von Kon-takten auf Hochschulebene). 
	 nach Vietnam/Singapur (Fachkräfte-gewinnung, Abschluss von Kooperati-onsprojekten mit der Deutschen Ge-sellschaft für Internationale Zusam-menarbeit [GIZ], Vertiefung von Kon-takten auf Hochschulebene). 


	 
	Beim zweiten deutsch-russischen Wirt-schaftsdialog, dem Katharina-Forum in Zerbst – einer Initiative der Stadt Zerbst/Anhalt in Kooperation mit dem MW – standen am 30. September und 1. Okto-ber 2019 die Themen Chemieindustrie, Er-neuerbare Energien, Ernährungswirt-schaft, Medizintechnik, Biotechnologie und digitale Transformation im Mittelpunkt. 
	 
	Die gewerblichen Kammern führten zudem regelmäßig Informationsveranstaltungen (Business-Round-Tables, Wirtschaftstage etc.) sowie Unternehmensreisen mit Be-zug auf bestimmte Zielmärkte durch. Auf diesen Veranstaltungen wurde insbeson-dere Exporteinsteigern, aber auch im Ex-port erfahrenen Unternehmen die Möglich-keit geboten, sich über aktuelle Entwick-lungen und Anforderungen im Zielland zu informieren.  
	 
	II.5.2 Globale Veränderungen seit 2020 
	Mit der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus seit Anfang 2020 veränderte sich die Lage aller, so auch der außenwirt-schaftlich aktiven Unternehmen in Deutschland und in Sachsen-Anhalt. Rei-seeinschränkungen, eine geringere Nach-frage sowie weltweit weniger Investitionen führten zu erheblichen Umsatzverlusten. Als Folge strichen die Unternehmen ihre Beschäftigungs- und Investitionspläne zu-sammen oder suchten wegen fehlender Waren nach neuen Lieferanten. Eine posi-tive, jedoch nicht sofort spürbare, Verän
	 
	Bedeutende Ereignisse bzw. Entwicklun-gen fanden ebenfalls ihren nachhaltigen Niederschlag im Außenhandel. Der Austritt Großbritanniens aus der EU, die Wahl ei-nes neuen Präsidenten in der USA, die sich verschärfende Entfremdung zwischen den westlichen Demokratien und der Volksrepublik China bzw. Russland beein-flussen nachhaltig das globale Wirtschafts-system und das mit zum Teil nur schwer abschätzbaren Folgen. Darüber hinaus befindet sich die Weltwirtschaft in einem fundamentalen Umbruch. Die zuneh-mende
	 
	Rd. 13,4 Mrd. Euro der Ausfuhren des Jahres 2020 (rd. 84,2 % des Gesamtex-ports) waren der gewerblichen Wirtschaft zuzuordnen. Die Hauptexportwaren 2020 bildeten pharmazeutische Erzeugnisse, Kunststoffe, chemische End- und Vorer-zeugnisse sowie Halbzeuge aus Kupfer und Kupferlegierungen. Die wichtigsten Exportländer sind Polen, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich. Bei den Nicht-EU-Ländern finden sich Großbritan-nien auf Platz 4, die Volksrepublik China und die USA auf den Plätzen 8 und 9. 
	 
	 
	Tabelle 4: Entwicklung der Ex- und Importe in Sachsen-Anhalt in den Jahren 2019 und 2020 in 1.000 Euro 
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	Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung MWL. 
	 
	 
	Die relativ stärksten Rückgänge im Ver-gleich zum Vorjahr waren im Handel mit Amerika zu verzeichnen (-19,2 %), die ge-ringsten in Europa (-1,3 %). Nach Austra-lien/Ozeanien konnten die Exporte – auf geringem Niveau – sogar zunehmen (+3,0 %). Da auf die Länder Europas die höchsten Ausfuhrvolumina entfallen, ha-ben diese auch den stärksten Einfluss auf den Exportrückgang (siehe Anhang 6).  
	 
	Die Importe sanken im Jahr 2020 um 13,8 % auf 15,6 Mrd. Euro. Rd. 13,1 Mrd. Euro (rd. 83,6 % des Gesamtimports) wa-ren der gewerblichen Wirtschaft zuzuord-nen. Die Hauptimportwaren 2020 bildeten Erdöl und Erdgas, Kupfer und Kupferlegie-rungen, Kunststoffe sowie chemische Vor-erzeugnisse. Im Ranking der Importländer liegt Russland 2020 mit Waren im Wert von rd. 2,7 Mrd. Euro (rd. 17,3 % des Ge-samtimports) weiterhin auf Platz 1. Gleich-wohl kam es im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 bei den durch Öl- und Ga
	Der stärkste Rückgang des Handels be-trifft aber den Kontinent Amerika mit          -18,5 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von Europa (-15,4 %) und Asien (-4,7 %). Die Importe aus Australien/Ozeanien nah-men um rd. 102 % zu, allerdings auf nomi-nal sehr geringem Niveau (siehe ebenfalls Anhang 6). 
	 
	Sachsen-Anhalt konnte im Jahr 2020 im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit 3,8 % einen der geringsten Exportrück-gänge verzeichnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes konnte sich Sachsen-Anhalt im Ranking der Bundes-länder bei den Exporten von Platz 11 (2019) im Jahr 2020 auf Platz 10 verbes-sern. Gleichwohl bleiben die Exporte im Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Eine der Hauptursachen ist die kleinteilige Wirtschaftsstruktur. Aber auch das unter-schiedliche Gewicht exportstarker Bran-ch
	 
	Zur Unterstützung sachsen-anhaltischer Unternehmen bei der internationalen Markterschließung sollten auch 2020 De-legationsreisen für Vertreter von KMU und aus dem Bereich der Wissenschaft durch-geführt werden. Geplante Aktivitäten mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt bzw. verschoben werden.  
	 
	II.6 Zusammenarbeit der mittelstän-dischen Wirtschaft mit den For-schungseinrichtungen des Lan-des Sachsen-Anhalt 
	Die Rahmenbedingungen der Innovations-politik des Landes werden seit 2014 ge-prägt von der „Regionalen Innovationsstra-tegie Sachsen-Anhalt 2014-2020“ (RIS).22 In den RIS-Leitmärkten  
	22 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Lesefas-sung_2014.pdf. 
	22 Siehe https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib-liothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikatio-nen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Lesefas-sung_2014.pdf. 

	 
	 Energie, Maschinen- und Anlagenbau, Ressourceneffizienz, 
	 Energie, Maschinen- und Anlagenbau, Ressourceneffizienz, 
	 Energie, Maschinen- und Anlagenbau, Ressourceneffizienz, 

	 Gesundheit und Medizin, 
	 Gesundheit und Medizin, 

	 Mobilität und Logistik, 
	 Mobilität und Logistik, 

	 Chemie und Bioökonomie, 
	 Chemie und Bioökonomie, 

	 Ernährung und Landwirtschaft 
	 Ernährung und Landwirtschaft 


	 
	sowie dem Querschnittsthema „IKT, Krea-tivwirtschaft und Schlüsseltechnologien“ haben sich in den zurückliegenden Jahren schwerpunktmäßige Kontakte und Arbeits-
	beziehungen zwischen Unternehmen so-wie dem Wissenschafts- und Forschungs-sektor aufgebaut. Die engere Verknüpfung und Verdichtung der Austauschbeziehun-gen zwischen KMU der gewerblichen Wirt-schaft einerseits und den Hochschulen so-wie außeruniversitären wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen andererseits sind ein zentrales Motiv und wesentliches Bindeglied im RIS-Umsetzungsprozess. Im Fokus steht das Ziel, die Leistungen aus Forschung und Entwicklung (FuE) der Hochschulen und wirtschaftsnahen außer-univ
	 
	Dadurch soll das Potenzial der öffentlichen Forschungsausgaben noch wirksamer für höhere Innovationsleistung, steigende Wertschöpfung und verbesserte Wettbe-werbsfähigkeit in den KMU des Landes genutzt werden. Einerseits tragen die en-geren Austauschbeziehungen dazu bei, die durch strukturelle und größenbedingte Restriktionen begrenzten Handlungsspiel-räume von KMU im Innovationsgeschehen bedarfskonkret zu erweitern. Langfristig 
	sollen dadurch auch die Bedingungen da-für verbessert werden, den Anteil der inter-nen Ausgaben der Wirtschaft für FuE am BIP zu erhöhen. Dieser lag im Jahr 2019 bei 0,41 %. Bis zum Jahr 2023 wird ange-strebt, den Anteil der FuE-Aufwendungen der Unternehmen am BIP auf 0,7 % anzu-heben. Gesamtwirtschaftlich soll die FuE-Ausgabenintensität (Anteil an der gesam-ten Wirtschaftsleistung) von aktuell 1,54 % auf 1,8 % erhöht werden.  
	 
	Andererseits prägen sich verkürzende In-novationszyklen, wachsende Anforderun-gen an den Innovationsgehalt und kom-plexe Problemlösungsansätze unter Ein-bindung von Querschnittstechnologien (z.B. IKT) zunehmend die Prozesse der in-dustriellen Forschung und experimentellen Entwicklung zur Herstellung und Marktein-führung neuer Produkte, Verfahren und moderner Dienstleistungsangebote. Das erfordert, dass KMU ihre Kompetenzen in Netzwerken und Innovationsclustern ge-zielt bündeln sowie die Zusammenarbeit mit H
	 
	Die Angebote im Innovationsfördersystem des Landes flankieren bzw. berücksichti-gen diese besonderen, von Vernetzungs-erfordernissen und Kooperationsmotiven geprägten Interessenlagen der mittelstän-dischen Wirtschaft. So unterstützt das Land im Programm zur Förderung von FuE-Projekten in Unternehmen der ge-werblichen Wirtschaft die Durchführung von Gemeinschaftsvorhaben mit außeruni-versitären Forschungseinrichtungen sowie von Verbundvorhaben mit Hochschulen, wobei die KMU im Rahmen dieser Zusam-menarbeit e
	Die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben sich mit der Weiterentwicklung spezieller Arbeits-, Organisations- und Forschungsinfrastruk-turen eine leistungsfähige Basis für dauer-hafte und zielgruppenorientierte Aus-tauschbeziehungen geschaffen. Das trifft insbesondere auf die in Sachsen-Anhalt ansässigen Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft (z.B. Leistungszentrum für Chemie und Biosystemtechnik des Fraun-hofer-Instituts für Mikrostruktur von Werk-stoffen und Systemen in Halle 
	 
	Diese vier Hochschulen gründeten im Jahr 2006 das Kompetenznetzwerk für ange-wandte und transferorientierte Forschung (KAT). KAT steht für Transferaktivitäten in der jeweiligen Region. Es hat sich als Bin-deglied zwischen Wirtschaft und Wissen-schaft, gewissermaßen als „KATalysator“, für Innovationsprozesse im Land etabliert, arbeitet intensiv mit regionalen Unterneh-men und Multiplikatoren zusammen und trägt zur Verwirklichung der innovationspo-litischen Ziele des Landes bei. Die Drittmit-teleinnahmen aus 
	 
	Auch der Bedarf an niedrigschwelligem Technologietransfer zum Auf- und Ausbau von FuE-Partnerschaften wird auf diese Weise zunehmend besser identifiziert und bedient. Speziell der Transfergutschein23 hat dazu beigetragen, dass eine wach-sende Zahl von Unternehmen durch die 
	23 Bei Durchführung eines Projektes oder Erstellung einer Bachelor- oder Masterarbeit in praktischer Zu-sammenarbeit mit einem regionalen Unternehmen 
	23 Bei Durchführung eines Projektes oder Erstellung einer Bachelor- oder Masterarbeit in praktischer Zu-sammenarbeit mit einem regionalen Unternehmen 

	erhalten Studierende einen Transfergutschein in Höhe von 400 Euro. 
	erhalten Studierende einen Transfergutschein in Höhe von 400 Euro. 

	Einbindung von Studierenden in techni-sche, aber auch nichttechnische Innovati-onsprojekte positive Erfahrungen in wis-senschaftlichen Themenstellungen sam-melt und in der Folge engere Kontakte mit Hochschulen pflegt. 
	 
	Gleichermaßen haben die wirtschaftsrele-vanten bzw. -affinen Wissenschaftsberei-che der beiden Universitäten des Landes, der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-berg und der Otto-von-Guericke-Universi-tät Magdeburg, mit ihren Forschungs- und Transferschwerpunkten innerhalb der ma-thematischen, naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fachge-biete ihre Aktivitäten weiter verstetigt und ausgebaut (zu nennen wären bspw. die Projekte von STIMULATE [Bereich Medi-zintechnik] oder Kompetenzzentru
	 
	Insbesondere die wissenschaftliche Wei-terbildung ist ein wesentlicher Aspekt des Wissenstransfers aus den Hochschulen in die Unternehmen und ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Die 
	an den Hochschulen etablierten Transfer-zentren für Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung koordinie-ren die verschiedenen Angebote und ko-operieren eng mit den KAT-Transferbeauf-tragten. Diese agieren als Verbindungs-person, helfen bei der Ermittlung der Be-darfe und stellen ihr aus gemeinsamen Unternehmergesprächen gewonnenes Know-how für die Entwicklung bedarfsori-entierter Inhalte zur Verfügung. Von den Hochschulen werden folgende Weiterbil-dungsleistungen angeboten:  
	 
	 bedarfsgerechte Weiterbildungsange-bote für Einzelunternehmen,  
	 bedarfsgerechte Weiterbildungsange-bote für Einzelunternehmen,  
	 bedarfsgerechte Weiterbildungsange-bote für Einzelunternehmen,  

	 duale Studiengänge,  
	 duale Studiengänge,  

	 thematische Projekte und Programme und  
	 thematische Projekte und Programme und  

	 arbeitsplatzbegleitende Studiengänge.  
	 arbeitsplatzbegleitende Studiengänge.  


	 
	In der laufenden Strukturfondsperiode 2014-2020 (2023) stehen den Hochschu-len des Landes im Rahmen der Verbund-förderung insgesamt über 15 Mio. Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für Auf-tragsforschungsprojekte aus der Wirtschaft zur Verfügung. Bis Ende 2019 konnten die Hochschulen des Landes über 10 Mio. Euro im Rahmen der Durchführung von Kooperationsprojekten bzw. von geförder-ten FuE-Vorhaben mit Unternehmen aus Sachsen-Anhalt realisieren. 
	 
	 
	 
	Tabelle 5: Übersicht über die FuE-Projektförderung in der Untergliederung nach Pro-jektarten in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	 
	 
	Eine bewährte Funktion und eigenständig aktive Rolle in Projektpartnerschaften mit Unternehmen erfüllen darüber hinaus die in Sachsen-Anhalt angesiedelten, mittel-ständisch geprägten und anwendungsori-entierten Forschungseinrichtungen, die mehrheitlich der Industrieforschungsge-meinschaft Konrad Zuse e.V. angehören. Sie erbringen für KMU Forschungsdienst-leistungen und wirken in vielen Fällen di-rekt in FuE-Gemeinschaftsprojekten mit. 
	 
	 
	II.7 Lage auf dem Arbeits- und Aus-bildungsmarkt 
	II.7.1 Beschäftigung 
	Durch den ökonomischen Transformati-onsprozess seit 1990 war die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Sachsen-Anhalt bis ins Jahr 2005 durch einen massiven Ab-bau von Arbeitsplätzen gekennzeichnet. Die Zahl der Beschäftigten nahm allein im Zeitraum 1995-2005 um 27 % ab. Seit der Trendwende im Jahr 2005 hat sich der Ar-beitsmarkt im Land Sachsen-Anhalt zu-nehmend stabilisiert. 
	 
	  
	 
	Tabelle 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Sachsen-Anhalt 2014-2020 
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	Anmerkungen: Abweichungen bei Summenbildung möglich, u.U. bedingt durch fehlende Angaben in der Statistik. 
	Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung MWL. 
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	Tabelle 6
	Tabelle 6

	). Der leichte Rückgang der Beschäftigtenzahlen gegenüber den beiden Vorjahren 2018 und 2019 ist im Wesentlichen eine Folge der Corona-Pandemie. Es ist davon aus-zugehen, dass es sich hier nur um eine vorübergehende Stagnation handelt. Der Aufbau der Beschäftigung in den letzten Jahren geht auch auf eine starke Erwerbs-beteiligung ausländischer Arbeitskräfte zu-rück. Dabei hat sich die Zahl der Teilzeit-beschäftigten deutlich vergrößert. 

	 
	Als Folge der demografischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Be-schäftigten über 55 Jahre immer stärker an. Mittlerweile ist rd. ein Viertel aller sozi-alversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt über 55 Jahre alt. Dem Arbeitsmarkt des Landes stehen somit in den kommenden Jahren erhebliche alters-bedingte Abgänge bevor.  
	 
	In den einzelnen Wirtschaftsbereichen zeigten sich bei den sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten folgende Entwick-lungen: Die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe lag im Jahr 2020 bei rd. 220.000 Personen. Gegenüber 2014 und 2018 hat damit ihre Anzahl zwar leicht abgenom-men. Langfristig betrachtet erweist sich hier aber die Beschäftigtenzahl im Zeitver-lauf als relativ konstant. 
	Dagegen verzeichnet der Dienstleistungs-bereich größere Veränderungen. Im Juni 2020 waren hier rd. 556.000 Personen be-schäftigt. Gegenüber 2014 sind dies rd. 19.300 Personen bzw. 3,6 % mehr. Die größten Zuwächse verbuchten dabei die „Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-gen“ (+ 37,7 %) und der Bereich Logistik (Verkehr und Lagerei mit +12,6 %). Im Gastgewerbe war trotz pandemieinduzier-ter Einschränkungen ebenfalls ein Auf-wuchs bei der sozialversicherungspflichti-gen Beschäftigung in Höhe von 6,9 % ge
	 
	Nach wie vor wird der Arbeitsmarkt von ei-nem negativen Pendlersaldo beeinflusst. Die Zahl der Auspendler, d.h. Personen, die im Land Sachsen-Anhalt leben, aber in anderen Bundesländern sozialversiche-rungspflichtig beschäftigt sind, übersteigt immer noch deutlich die Zahl der Einpend-ler. Im Juni 2020 betrug die Zahl der Aus-pendler rd. 141.100 Beschäftigte. Die Zahl der Einpendler lag hingegen bei nur rd. 69.000 Beschäftigten. Der Pendlersaldo betrug damit rd. 72.100. Im Jahr 2018 lag der Pendlersaldo noc
	meisten Einpendler kommen aus Nieder-sachsen sowie den Freistaaten Sachsen und Thüringen. 
	 
	II.7.2 Berufsausbildung 
	Die Berufsausbildung ist für die jungen Menschen in Sachsen-Anhalt weiterhin die erste Wahl für eine berufliche Qualifizie-rung. 40,1 % der jungen Menschen mün-den nach der Sekundarstufe I in eine du-ale Berufsausbildung oder in eine (wei-tere) schulische Ausbildungsform ein. Die-ser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr ge-sunken, liegt jedoch weiterhin deutlich über dem bundesweiten Wert von 35,7 %. In den anderen drei Bildungssektoren Übergangsbereich, Erwerb der Hochschul-reife und Studium fallen die Anteil
	24 Siehe auch https://ms.sachsen-anhalt.de/the-men/arbeit/berufsorientierung-ausbildung/jahresmo-nitor-berufsbildung/. 
	24 Siehe auch https://ms.sachsen-anhalt.de/the-men/arbeit/berufsorientierung-ausbildung/jahresmo-nitor-berufsbildung/. 

	 
	Die berufliche Ausbildung unterlag dabei in den Ausbildungsjahren 2018/2019 so-wie 2019/2020 nicht nur den Einflüssen der demografischen Entwicklung, sondern 
	– zum Ende des Ausbildungsjahres 2019/2020 hin – auch den Effekten der Corona-Krise. Im Ergebnis zeigt sich bei den der Bundesagentur für Arbeit gemel-deten Bewerber/-innen auf Berufsausbil-dungsstellen ein Rückgang gegenüber dem jeweils vorherigen Ausbildungsjahr. 25 So wurden nach insgesamt 11.532 Bewer-ber/-innen im Ausbildungsjahr 2017/2018 lediglich noch 10.936 Bewerber/-innen im Ausbildungsjahr 2018/2019 sowie 9.840 Bewerber/-innen im Ausbildungsjahr 2019/2020 verzeichnet. Die Zahl der ge-meldeten Ber
	25 Die nachfolgend genannten Angaben sind zum Stand September, d.h. Ende, des jeweiligen Ausbil-dungsjahres erhoben (1. Oktober bis 30. September des Folgejahres).  
	25 Die nachfolgend genannten Angaben sind zum Stand September, d.h. Ende, des jeweiligen Ausbil-dungsjahres erhoben (1. Oktober bis 30. September des Folgejahres).  

	 
	Mit dieser Entwicklung erhöhte sich das Verhältnis von Berufsausbildungsstellen je Bewerber/-in von 1,10 (2017/2018) auf 1,23 im Ausbildungsjahr 2019/2020. Diese Daten verdeutlichen, dass es für die Un-ternehmen in den betrachteten Jahren zu einer leichten Verknappung des Bewerber-angebots gekommen ist.  
	 
	Jeweils am Ende der Ausbildungsjahre 2018/2019 sowie 2019/2020 waren noch 336 bzw. 440 unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen zu verzeichnen, 
	denen weder im Zuge der Ausbildungssu-che noch durch die Nachvermittlung ein passendes Angebot gemacht werden konnte. Gleichzeitig waren von den gemel-deten Berufsausbildungsstellen noch 1.035 (2018/2019) bzw. 1.361 (2019/2020) unbesetzt. 
	 
	Weitere Informationen zur aktuellen Ent-wicklung von Ausbildungsverhältnissen in Sachsen-Anhalt sind im Anhang 7 enthal-ten.  
	 
	II.7.3 Kurzarbeit 
	Um die Auswirkungen der Corona-Pande-mie und der Lockdown-Regelungen auf dem Arbeitsmarkt abzufedern sowie Fach-kräfte zu halten, wurde von zahlreichen Arbeitgebern das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit in Anspruch ge-nommen.26 In Reaktion auf die Pandemie bzw. die damit verbundenen Einschrän-kungen waren dabei die Leistungen des Kurzarbeitergeldes erhöht (u.a. vollstän-dige Erstattung der Sozialversicherungs-beiträge durch die Bundesagentur für Ar-beit) sowie der Zugang zu ihnen erleichtert 
	Um die Auswirkungen der Corona-Pande-mie und der Lockdown-Regelungen auf dem Arbeitsmarkt abzufedern sowie Fach-kräfte zu halten, wurde von zahlreichen Arbeitgebern das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit in Anspruch ge-nommen.26 In Reaktion auf die Pandemie bzw. die damit verbundenen Einschrän-kungen waren dabei die Leistungen des Kurzarbeitergeldes erhöht (u.a. vollstän-dige Erstattung der Sozialversicherungs-beiträge durch die Bundesagentur für Ar-beit) sowie der Zugang zu ihnen erleichtert 
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	 zeigt die Entwicklung der realisierten Kurz-arbeit (konjunkturelles Kurzarbeitergeld mit der Anspruchsgrundlage § 96 Sozialge-setzbuch [SGB] III).  

	26 Kurzarbeit bedeutet eine, meist aus konjunkturel-len Gründen vorgenommene, vorübergehende Ver-ringerung der Istarbeitszeit gegenüber der Sollar-beitszeit und damit verbunden des Arbeitsentgeltes im Umfang von 10 bis 100 %. 
	26 Kurzarbeit bedeutet eine, meist aus konjunkturel-len Gründen vorgenommene, vorübergehende Ver-ringerung der Istarbeitszeit gegenüber der Sollar-beitszeit und damit verbunden des Arbeitsentgeltes im Umfang von 10 bis 100 %. 

	 
	 
	Tabelle 7: Realisierte Kurzarbeit (konjunkturelles Kurzarbeitergeld mit der Anspruchs-grundlage § 96 SGB III) in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Anmerkung: Die Kurzarbeiterquote stellt den Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäf- 
	      tigten des gleichen Monats dar.  
	Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung MWL. 
	Die Lockdown-Entscheidungen aus dem März 2020 sind in der realisierten Kurzar-beit deutlich erkennbar; im April 2020 er-reichte die Kurzarbeiterquote mit 12,8 % ihren Höchstwert während der Corona-Krise. Mit zunehmenden Lockerungen in einzelnen Wirtschaftsbereichen nahm die Zahl der realisierten Kurzarbeit im Verlauf des Jahres 2020 wieder ab bis auf eine Kurzarbeiterquote von 3,5 % im Oktober 2020. 
	 
	Erst mit den wiederholten Einschränkun-gen aus November bzw. Dezember 2020 ist der Anstieg der realisierten Kurzarbeit gegen Jahresende 2020 zu begründen. Die Kurzarbeiterquote in Sachsen-Anhalt befand sich im Jahresverlauf jeweils unter dem Bundesdurchschnitt. 
	 
	II.7.4 Arbeitslosigkeit 
	Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Waren im Jahr 2014 noch jahresdurchschnittlich rd. 125.600 Personen arbeitslos, so sank ihre Zahl um 31,4 % auf rd. 86.100 im Jahr 2020.27 Die Zahl der weiblichen Arbeitslo-sen lag im Jahresdurchschnitt 2020 bei rd. 36.900 Personen, die Anzahl der männli-chen Arbeitslosen betrug rd. 49.300. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich von 
	27 Anmerkung: In diesen Angaben zur Arbeitslosig-keit sind diejenigen Personen nicht erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, da sie an Maßnahmen teilnehmen o-der einen Sonderstatus (bspw. kurzfristige Arbeits-unfähigkeit) innehaben. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden diese Angaben zur Ar-beitslosigkeit um die Anzahl der Teilnehmenden an 
	27 Anmerkung: In diesen Angaben zur Arbeitslosig-keit sind diejenigen Personen nicht erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, da sie an Maßnahmen teilnehmen o-der einen Sonderstatus (bspw. kurzfristige Arbeits-unfähigkeit) innehaben. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden diese Angaben zur Ar-beitslosigkeit um die Anzahl der Teilnehmenden an 

	Maßnahmen sowie der Personen mit Sonderstatus ergänzt. Im Jahr 2020 betrug die Zahl der sich in Unterbeschäftigung befindenden Personen in Sach-sen-Anhalt insgesamt rd. 121.000. Vgl. bspw.: 
	Maßnahmen sowie der Personen mit Sonderstatus ergänzt. Im Jahr 2020 betrug die Zahl der sich in Unterbeschäftigung befindenden Personen in Sach-sen-Anhalt insgesamt rd. 121.000. Vgl. bspw.: 
	Maßnahmen sowie der Personen mit Sonderstatus ergänzt. Im Jahr 2020 betrug die Zahl der sich in Unterbeschäftigung befindenden Personen in Sach-sen-Anhalt insgesamt rd. 121.000. Vgl. bspw.: 
	https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Sta-tistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeit-reihen-Nav.html
	https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Sta-tistiken/Interaktive-Angebote/Zeitreihen/Lange-Zeit-reihen-Nav.html

	.  

	 

	durchschnittlich 10,7 % im Jahr 2014 auf 7,7 % im Jahr 2020. Dabei betrug der von der Bundesagentur für Arbeit geschätzte Corona-Effekt bzw. Corona-Anteil an der Arbeitslosenquote zwischen 1,1 und 1,7 Prozentpunkten in den einzelnen Monaten des Zeitraumes April bis Dezember 2020. Die Quote der arbeitslosen Frauen lag im Jahr 2020 bei 7,0 %, die der Männer bei 8,3 %.  
	 
	Betrachtet man die Zahl der Arbeitslosen differenziert nach Rechtskreisen, so zeigt sich: Sowohl im Rechtskreis des SGB II als auch im Rechtskreis des SGB III konnte die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden. Belief sich die Zahl der Arbeitslo-sen im Rechtskreis des SGB III im Jahr 2014 noch auf jahresdurchschnittlich rd. 33.700, so hat sich diese Zahl bis zum Jahr 2020 auf rd. 30.700 verringert. Im Rechtskreis des SGB II lag die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2014 bei rd. 91.800, im Jahresdurchschnitt 2020
	III. Bilanz der Förderpolitik für den Mittelstand in Sachsen-Anhalt 
	III.1 Strukturfonds der Europäischen Union 2014-2020  
	Mit der Europa-2020-Strategie soll durch ein auf intelligentes, nachhaltiges und in-tegratives Wachstum ausgerichtetes wirt-schaftspolitisches Handeln ein hohes Maß an Beschäftigung, Produktivität und sozia-lem Zusammenhalt erreicht werden (KOM [2010] Strategie für intelligentes, nachhalti-ges und integratives Wachstum). Diese Strategie gibt den Rahmen für die inhaltli-che Ausgestaltung der in Sachsen-Anhalt aus den Europäischen Struktur- und In-vestitionsfonds (ESI-Fonds) 2014-2020 (2023) finanzierten Prog
	 
	III.1.1 EFRE 
	Der Fonds gliedert sich in der Förderperi-ode 2014-2020 (2023) in verschiedene Prioritätsachsen, wobei die Prioritätsach-sen 1 und 2 und damit ein großer Teil der EFRE-Mittel dem Mittelstand zugutekom-men; die beiden Prioritätsachsen sind mit insgesamt knapp 900 Mio. Euro EU-Mitteln ausgestattet.  
	 
	Die Prioritätsachse 1 des EFRE (rd. 536 Mio. Euro) fokussiert auf die Stärkung von Forschung, technologischer Entwick-lung und Innovation. Die damit geförderten Maßnahmen dienen der Steigerung der In-novationskraft der Wirtschaft in den durch die RIS bestimmten Leitmärkten. Des Wei-teren werden Maßnahmen zum Ausbau der anwendungsorientierten öffentlichen FuE-Kapazitäten gefördert. 
	 
	Die Prioritätsachse 2 des EFRE (rd. 358 Mio. Euro) hat die Stärkung der Wett-bewerbsfähigkeit des Mittelstandes zum Ziel. Die damit geförderten Maßnahmen umfassen vor allem folgende beiden Be-reiche: 
	 
	 Verbesserung der Wachstums- und In-vestitionsbedingungen für KMU sowie 
	 Verbesserung der Wachstums- und In-vestitionsbedingungen für KMU sowie 
	 Verbesserung der Wachstums- und In-vestitionsbedingungen für KMU sowie 


	 Verbesserung der Wettbewerbssitua-tion von KMU auf nationalen und inter-nationalen Märkten und Diversifikation der Unternehmenslandschaft durch eine Verstärkung der internationalen In-vestoren- und Unternehmensakquisi-tion. 
	 Verbesserung der Wettbewerbssitua-tion von KMU auf nationalen und inter-nationalen Märkten und Diversifikation der Unternehmenslandschaft durch eine Verstärkung der internationalen In-vestoren- und Unternehmensakquisi-tion. 
	 Verbesserung der Wettbewerbssitua-tion von KMU auf nationalen und inter-nationalen Märkten und Diversifikation der Unternehmenslandschaft durch eine Verstärkung der internationalen In-vestoren- und Unternehmensakquisi-tion. 


	 
	III.1.2 ESF 
	Die Förderung des Mittelstandes erfolgt aus dem ESF in erster Linie in der Priori-tätsachse 1 „Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstüt-zung der Mobilität der Arbeitskräfte“ und in der Prioritätsachse 3 „Investition in Bil-dung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“.  
	 
	Im Rahmen der Prioritätsachse 1 (rd. 289 Mio. Euro) werden vor allem Maßnah-men gefördert, die auf die Verbesserung des Arbeitskräfteangebots abstellen und damit auch der Fachkräftesicherung die-nen. Der Hauptschwerpunkt dieser Priori-tätsachse umfasst Maßnahmen zur Unter-stützung von Jugendlichen bei der Berufs-orientierung sowie der Integration in Aus-bildung und in das Erwerbsleben. Weitere Schwerpunkte dieser Prioritätsachse sind Maßnahmen zur Verbesserung der Anpas-sungsfähigkeit an den Wandel durch Ve
	 
	Die Prioritätsachse 3 (rd. 162 Mio. Euro) knüpft vor allem an die Schulbildung an. Hauptschwerpunkte dieser Prioritätsachse stellen die Verbesserung des Schulerfol-ges sowie die Förderung inklusiver Schul-bildung dar. Weitere im Rahmen dieser Prioritätsachse geförderte Maßnahmen dienen dem Ausbau der wissenschaftli-chen Aus- und Weiterbildung sowie der Stärkung der Spitzenforschung und des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 
	 
	III.2 Investitions- und Wachstums-förderung 
	III.2.1 Gemeinschaftsaufgabe „Ver-besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
	Die GRW bildet den Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung in Sachsen-Anhalt. Sie ist ein wichtiges strukturpolitisches In-strument zur Sicherung der Wettbewerbs-fähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sach-sen-Anhalt, für die Sicherung und Schaf-fung zukunftssicherer Arbeitsplätze und damit für wirtschaftliches Wachstum. Ins-besondere für die Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels und die Teilhabe am weltweiten Innovationspro-zess ist eine starke und wettbewerbsfä-hige Wirtschaft auf mittelständischer 
	 
	Gefördert werden Investitionen in Unter-nehmen mit sachkapitalbezogenen Zu-schüssen. Unter bestimmten Vorausset-zungen kann alternativ auch eine lohnkos-tenbezogene Förderung gewährt werden. Des Weiteren wird der Ausbau der wirt-schaftsnahen Infrastruktur als ein notwen-diger Baustein zur Verbesserung und Si-cherung der Standortbedingungen für die Unternehmen im Land bezuschusst. Damit werden wesentliche Rahmenbedingungen für die Unternehmensansiedlung, -grün-dung und -erweiterung geschaffen (siehe Anhang 8
	 
	Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der Landesregelungen, die auf der Grundlage des nach § 4 des Gesetzes über die Ge-meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" aufgestell-ten und bundesweit geltenden Koordinie-rungsrahmens erarbeitet wurden. Grund-sätzlich gilt, dass die im bundeseinheitli-chen Koordinierungsrahmen genannten Fördersätze in C-Fördergebieten Förder-höchstsätze sind, die im Einzelfall nur bei Vorliegen besonderer Struktureffekte aus-geschöpft werden können. Ein besond
	Defiziten der Wirtschaftsstruktur und des Arbeitsplatzangebots in dem Fördergebiet entgegenzuwirken. Der maximale Förder-satz beträgt bei großen Unternehmen 10 %, bei mittleren Unternehmen 20 % und bei kleinen Unternehmen 30 %. Die seit 2017 geltenden GRW-Landesregelungen wurden im Herbst des Jahres 2020 geän-dert.28 Diese Änderungen waren ein Bau-stein, um die Investitionstätigkeiten im Land anzuregen und damit die wirtschaftli-chen Folgen der Corona-Pandemie abzu-mildern. Durch die Umstellung des Basis-St
	28 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 
	28 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 

	RdErl. des MW vom 30. August 2020 (MBl. LSA S. 376). 
	RdErl. des MW vom 30. August 2020 (MBl. LSA S. 376). 

	 
	 
	Tabelle 8: GRW-Förderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020  
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Weiterhin fügen sich nun förderfähige Inf-rastrukturvorhaben im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (Burgenlandkreis, Saale-kreis, kreisfreie Stadt Halle [Saale], Land-kreis Mansfeld-Südharz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in das zu erarbeitende SEP ein; sie können deshalb ohne weitere Begrün-dung mit dem höchsten Fördersatz von 90 % (95 % bis zum 31. Dezember 2023) gefördert werden. 
	 
	Die GRW-Bilanz 2019-2020 stellt sich wie folgt dar (vgl. Tabelle 8): Das jährliche be-willigte GRW-Zuschussvolumen schwankte zwischen rd. 146 Mio. Euro im Jahr 2019 und rd. 233 Mio. Euro im Jahr 2020. Das damit verbundene jährliche In-vestitionsvolumen erreichte im Jahr 2020 mit rd. 1,22 Mrd. Euro seinen Maximalbe-trag, nachdem im Jahr 2019 rd. 456 Mio. Euro erreicht wurden. Im Betrachtungszeit-raum fällt die besonders hohe einzelbe-triebliche GRW-Förderung im Jahr 2020 auf. Mit rd. 136 Mio. Euro an gewährt
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Eine Betrachtung der Zuschüsse pro ge-schaffenem Arbeitsplatz (vgl. 
	Eine Betrachtung der Zuschüsse pro ge-schaffenem Arbeitsplatz (vgl. 
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	) zeigt für die Jahre 2019-2020 Schwankun-gen, die sich im Wesentlichen durch Groß-investitionen in den jeweiligen Jahren er-geben. Tendenzaussagen sind daraus nicht ableitbar. 

	 
	Zur Unterstützung der Investitionstätigkeit der KMU im Rahmen der GRW wurden darüber hinaus die Mindestinvestitions-summen mit den Landesregelungen mehr-fach abgesenkt: Ab 7. Oktober 2014 auf 70.000 Euro, ab 18. August 2015 auf 50.000 Euro und zuletzt ab 9. Mai 2017 auf 30.000 Euro.29 In der zeitlichen Be-trachtung der Absenkung des Mindestin-vestitionsvolumens im Rahmen der GRW zeigt sich allerdings auch noch im Be-richtszeitraum nur eine geringe Auswir-kung. Wurden im Jahr 2019 drei Vorhaben mit einem Inv
	29 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 
	29 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gemäß 

	RdErl. des MW vom 11. Februar 2017 (MBl. LSA S. 258). 
	RdErl. des MW vom 11. Februar 2017 (MBl. LSA S. 258). 

	im Jahr 2020 auf sechs zu. Das Förder-system stellt auf die Förderung von Erwei-terungs- und Errichtungsinvestitionen zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ab. Der Schwerpunkt der einzelbetrieblichen GRW-Förderung liegt im Bereich der Er-weiterungsinvestitionen (vgl. 
	im Jahr 2020 auf sechs zu. Das Förder-system stellt auf die Förderung von Erwei-terungs- und Errichtungsinvestitionen zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ab. Der Schwerpunkt der einzelbetrieblichen GRW-Förderung liegt im Bereich der Er-weiterungsinvestitionen (vgl. 
	Tabelle 10
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	).  

	 
	Grundsätzlich zeigt die Auswertung bei der Inanspruchnahme der GRW-Mittel be-zogen auf die Größenstruktur der Zuwen-dungsempfänger, dass 82,8 % aller einzel-betrieblichen Fördervorhaben von KMU re-alisiert wurden. Die Zielrichtung und Be-deutung der GRW-Förderung für den Mit-telstand kommt damit deutlich zum Aus-druck. Auffällig ist jedoch, dass der Anteil der KMU an den Investitionssummen nur bei 20,5 % liegt, mithin vorwiegend volu-menmäßig kleinere Vorhaben von mittel-ständischen Betrieben realisiert wer
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Bei der Inanspruchnahme der Boni für Struktureffekte der aktuellen Landesrege-lung 2017 dominieren Berufsausbildung, Auszubildendenquote, Kleinstunterneh-men, Tarifvertrag sowie Anteil neuer Mitar-beiter/-innen mit Hochschul-/Meisterab-schluss. Weniger genutzt wurden die Struktureffekte Errichtung eines Hauptsit-zes oder Denkmalschutzauflagen (vgl. An-hang 12). 
	 
	III.2.2 Darlehen 
	Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bie-tet zusätzlich zur Darlehenspalette der pri-vaten und öffentlich-rechtlichen Kreditinsti-tute weitere Darlehensprogramme an, wel-che im Land Sachsen-Anhalt Existenz-gründungen sowie die Festigung, das Wachstum und Innovationen mittelständi-scher Unternehmen finanzierungsseitig unterstützen. Insbesondere Gründungsun-ternehmen sowie KMU sind aufgrund ihrer Eigenkapitalausstattung auf den Zugang zu Fremdkapital sowie bedarfsgerechte und flexible Finanzinstrumente angewie
	 
	Damit die KMU in Sachsen-Anhalt ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. aus-bauen können, hat die Landesregierung den KMU-Darlehensfonds (2007-2016) im Volumen von ca. 322 Mio. Euro und den Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds (2017-2020) im Volumen von ca. 173 Mio. Euro unter Einbindung von Mitteln aus 
	dem EFRE in der Investitionsbank Sach-sen-Anhalt eingerichtet. Die Mittel des KMU-Darlehensfonds sind bereits revol-viert. Mit der Bezeichnung KMU-Folge-fonds wurde dieser ab dem Jahr 2017 fort-gesetzt. Die Mittel bestehen aus Rückflüs-sen der aus dem KMU-Darlehensfonds vergebenen Darlehen und dem Seedkapi-talfonds. Mit einem Teil der liquiden Mittel wird die nationale Kofinanzierung des Mit-telstands- und Gründerdarlehensfonds dargestellt. 
	 
	KMU-Folgefonds 
	 
	Die Darlehen sollen vor allem für die lang-fristige Finanzierung von Unternehmens-nachfolgen und die Zwischenfinanzierung von GRW-Zuschüssen für KMU eingesetzt werden. Für diese Finanzierungszwecke dürfen aus strukturfondsrechtlichen Grün-den keine Mittel aus dem Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds verwendet werden. Eine weitere Darlehensvariante dient zur Finanzierung von Investitionen für den Erwerb und die Errichtung gewerb-lich eigengenutzter Immobilien sowie von Investitionen zur Verbesserung der b
	Die Darlehen sollen vor allem für die lang-fristige Finanzierung von Unternehmens-nachfolgen und die Zwischenfinanzierung von GRW-Zuschüssen für KMU eingesetzt werden. Für diese Finanzierungszwecke dürfen aus strukturfondsrechtlichen Grün-den keine Mittel aus dem Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds verwendet werden. Eine weitere Darlehensvariante dient zur Finanzierung von Investitionen für den Erwerb und die Errichtung gewerb-lich eigengenutzter Immobilien sowie von Investitionen zur Verbesserung der b
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	Tabelle 11: KMU-Folgefonds in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 12: Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Mittelstands- und Gründerdarlehensfonds 
	 
	Um die am Markt bestehenden Finanzie-rungshemmnisse für KMU zu verringern, werden mit dem Fonds Darlehen zur Fi-nanzierung von Investitionen, Betriebsmit-teln, Innovations- und Wachstumsprozes-sen für bestehende KMU sowie sich neu gründende Unternehmen bereitgestellt. Folgende Finanzierungsbausteine werden u.a. mit dem Mittelstands- und Gründer-darlehensfonds vergeben: 
	 
	Sachsen-Anhalt IMPULS-Darlehen für Gründer (IMPULS-Gründerdarlehen) um-fasst Darlehen zwischen 10.000 Euro und 500.000 Euro für Gründer und Freiberufler für alle mit einer Gründung in Zusammen-hang stehenden Ausgaben.  
	 
	Sachsen-Anhalt MUT-Mittelstandsdarle-hen beinhaltet Darlehen zwischen 25.000 Euro und 1,5 Mio. Euro für KMU und Freiberufler, u.a. für Expansionen, Umsetzung neuer Projekte und Erschlie-ßung neuer Märkte.  
	 
	Der Fonds ist 2017 gestartet. Im Berichts-zeitraum 2019-2020 wurden 144 Darlehen mit einem Fördervolumen von 23,82 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
	Der Fonds ist 2017 gestartet. Im Berichts-zeitraum 2019-2020 wurden 144 Darlehen mit einem Fördervolumen von 23,82 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
	Tabelle 12
	Tabelle 12

	). 

	 
	III.2.3 Bürgschaften und Beteiligun-gen 
	Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt (BB) und die Mittelständische Beteiligungsge-sellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) sind als Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft für den gewerblichen Mittelstand in die Wirt-schaftsförderung des Landes fest einge-bunden. Sie ermöglichen KMU den Zu-gang zu Finanzierungen, wenn Eigenkapi-
	tal fehlt und bankübliche Kreditsicherhei-ten nicht ausreichen. Gesellschafter sind Kreditinstitute, Versicherungen und die ge-werblichen Kammern. Mit passgenauen Programmen begleiten BB und MBG Un-ternehmen von der Gründung über ihr Wachstum bis zur Betriebsübernahme und Nachfolgeregelung. 
	 
	Die Ausfallbürgschaften der BB sind für Banken und Sparkassen vollwertige Si-cherheiten und begrenzen deren Risiko. Garantien der BB gegenüber der MBG si-chern das Beteiligungskapital ab. Als Rückbürgen bzw. Rückgaranten tragen Bund und Land einen Teil des Risikos. 
	 
	Zur Abfederung der Corona-Krise haben Bund und Land gemeinsam mit der BB im Jahr 2020 die maximale Bürgschaftshöhe auf 2,5 Mio. Euro heraufgesetzt. Damit können Finanzierungsvorhaben aller Art wie Investitionen in Bau und Technik, Be-triebsmittel, Kontokorrentrahmen, Avale sowie Contracting-Vorhaben bis zu einem Kreditumfang von 3,125 Mio. Euro zu 80 % besichert werden. Möglich sind unter bestimmten Voraussetzungen auch 90 % Verbürgung bei einem Kredithöchstbetrag von 2,77 Mio. Euro. 
	 
	Mit der Expressbürgschaft BB EXPRESS können Unternehmen für Kredite bis maxi-mal 500.000 Euro innerhalb von drei Bankarbeitstagen eine Zusage erhalten. Beim Programm „Bürgschaft ohne Bank“ (BoB) übernimmt die BB die Erstprüfung eines Vorhabens mit maximal 500.000 Euro Finanzierungsbedarf und gibt bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit eine schriftli-che Bürgschaftszusage für die Hausbank. 
	 
	Die BB hat im Berichtszeitraum 2019-2020 insgesamt 318 Anträge für verbürgte Kre-dite und garantierte Beteiligungen mit ei-nem Kredit- und Beteiligungsvolumen in Höhe von rd. 98,2 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
	Die BB hat im Berichtszeitraum 2019-2020 insgesamt 318 Anträge für verbürgte Kre-dite und garantierte Beteiligungen mit ei-nem Kredit- und Beteiligungsvolumen in Höhe von rd. 98,2 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
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	Tabelle 13: Verbürgte Kredite und garantierte Beteiligungen durch die Bürgschafts-bank Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Tabelle 14: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Die MBG unterstützt mit der Bereitstellung von Beteiligungskapital, garantiert von der BB, KMU aller Branchen bei der Stärkung der Eigenkapitaldecke und der Verbesse-rung von Bonität und Rating. Mit stillen Be-teiligungen bis max. 2,5 Mio. Euro (Erhö-hung seit 2020) können Start und Wachs-tum von Unternehmen – Investitionen und Betriebsmittel – sowie Nachfolgeregelun-gen finanziert werden.  
	 
	Im Berichtszeitraum 2019-2020 ist die MBG insgesamt 29 Beteiligungen einge-gangen und hat in der Summe rd. 10,2 Mio. Euro Beteiligungskapital bereit-gestellt (vgl. 
	Im Berichtszeitraum 2019-2020 ist die MBG insgesamt 29 Beteiligungen einge-gangen und hat in der Summe rd. 10,2 Mio. Euro Beteiligungskapital bereit-gestellt (vgl. 
	Tabelle 14
	Tabelle 14

	). 

	 
	Beteiligungen der IBG Beteiligungsgesell-schaft Sachsen-Anhalt mbH (IBG) 
	 
	Die IBG ist eine zentrale Einrichtung des Landes Sachsen-Anhalt zur Schaffung und Stärkung innovativer Wirtschaftsstruk-turen in der Region. Mit ihren aus Mitteln des Landes und der EU finanzierten Ven-ture Capital Fonds realisiert sie Minder-heitsbeteiligungen und stille Beteiligungen an technologieorientierten, innovativen Unternehmen und Projekten. Das Engage-ment gilt dabei vor allem Unternehmens-gründern, aber auch markterfahrenen KMU mit neuen Produkt- oder Verfahrens-ideen. Die IBG ist mit ihren Inst
	Tabelle 15: RKF III 2019-2020 
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	Quelle: bmp Ventures AG, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Insgesamt wurden 53 Beteiligungen mit ei-nem Beteiligungsvolumen von rd. 67,4 Mio. Euro seit 2017 zugesagt. 
	 
	III.3 Forschungs-, Innovations- und Technologieförderung 
	Die Stärkung der Innovationskraft der Wirt-schaft des Landes ist ein zentrales wirt-schaftspolitisches Anliegen der Landesre-gierung. In diesem Rahmen erfolgt eine di-rekte Förderung von Innovationen in den Unternehmen sowie eine Weiterentwick-lung innovationsunterstützender Standort-bedingungen für ansässige und neue Un-ternehmen. Die Unterstützung der KMU erfolgt – finanziert durch Mittel aus den EU-Strukturfonds sowie durch Landesmit-tel – auf der Grundlage spezieller Richtli-nien.  
	 
	III.3.1 Förderung von Einzel-, Ge-meinschafts- und Verbund-projekten im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-onsbereich30 
	30 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundprojekten im Forschungs-, Entwicklungs- 
	30 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundprojekten im Forschungs-, Entwicklungs- 

	und Innovationsbereich (FuE-Richtlinien) gemäß RdErl. des MW vom 5. Dezember 2017 (MBl. LSA S. 788), geändert durch RdErl. des MW vom 8. März 2021 (MBl. LSA S. 170). 
	und Innovationsbereich (FuE-Richtlinien) gemäß RdErl. des MW vom 5. Dezember 2017 (MBl. LSA S. 788), geändert durch RdErl. des MW vom 8. März 2021 (MBl. LSA S. 170). 

	Innovative Produkte und Verfahren bilden eine wesentliche Voraussetzung für das betriebliche Wachstum und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. KMU der gewerbli-chen Wirtschaft sind Träger innovativer Prozesse. Zweck der Förderung ist es, das mit einem technischen Risiko einherge-hende finanzielle Risiko von Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu mindern, um auf diese Weise einen Anreiz für die Entwicklung neuer Produkte und Verfah-ren zu geben. Ein weiteres Ziel der Förde-rung ist es, die Kooperation von
	und die Innovationskraft sachsen-anhalti-scher Unternehmen zu erhöhen. Sie dient im Ergebnis der Stärkung der Wirtschafts-kraft des Landes sowie der Schaffung neuer und der Sicherung bestehender Ar-beitsplätze.  
	 
	Im Berichtszeitraum 2019-2020 wurden 211 Anträge von 137 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit einem För-dervolumen in Höhe von rd. 54,6 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
	Im Berichtszeitraum 2019-2020 wurden 211 Anträge von 137 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit einem För-dervolumen in Höhe von rd. 54,6 Mio. Euro bewilligt (vgl. 
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	). Mit den Fördermitteln wurden im Berichtszeitraum direkt 869 Arbeitsplätze im FuE-Bereich der Unternehmen gefördert und damit mit-telfristig gesichert. Die geförderten Unter-nehmen beschäftigten zum Zeitpunkt der Förderung nach eigenen Angaben insge-samt 8.363 Mitarbeiter/-innen. Ca. 84 % der geförderten Projekte und 84 % der be-willigten Fördersumme entfallen auf 122 KMU.  

	Von den bewilligten Vorhaben sind 19 % Einzelvorhaben mit einem Anteil von 17 % am Bewilligungsvolumen. 54 % der Vorha-ben, die einen Anteil von 53 % am Bewilli-gungsvolumen umfassen, sind Gemein-schaftsprojekte. An diesen sind mehrere Unternehmen oder außeruniversitäre wirt-schaftsnahe Forschungseinrichtungen be-teiligt. Der Anteil der Verbundprojekte, an denen sich Unternehmen und Institute     oder Forschungsgruppen beteiligen, liegt bei 27 %. Das damit verbundene Bewilli-gungsvolumen beträgt 30 %. 
	 
	Die FuE-Projektförderung orientiert sich an den Leitlinien und Leitmärkten der RIS, behält dabei aber Technologieoffenheit bei. Im Mittelpunkt stehen vor allem der In-novationsgehalt eines Vorhabens und des-sen Wertschöpfungspotenzial.  
	 
	Tabelle 16: FuE-Projektförderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL.  
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 17: Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers in Sach-sen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	III.3.2 Förderung von Projekten des Wissens- und Technologie-transfers31 
	31 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers gemäß RdErl. des MW vom 19. Januar 2015 (MBI. LSA S. 248), zuletzt geän-dert durch RdErl. des MW vom 12. April 2018 (MBI. LSA S. 181). 
	31 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Projekten des Wissens- und Technologietransfers gemäß RdErl. des MW vom 19. Januar 2015 (MBI. LSA S. 248), zuletzt geän-dert durch RdErl. des MW vom 12. April 2018 (MBI. LSA S. 181). 
	32 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinien Innovationsas-sistentenförderung) gemäß RdErl. des MW vom 13. Januar 2015 (MBI. LSA S. 6), zuletzt geändert durch RdErl. des MW vom 11. Januar 2019 (MBI. LSA S. 110). 
	 

	Der Wissens- und Technologietransfer ist eine wesentliche Grundlage zur Verwirkli-chung von Innovationsaufgaben in den Unternehmen. Durch das Förderangebot werden KMU befähigt, im Zusammenwir-ken mit Hochschulen und außeruniversitä-ren wirtschaftsnahen Forschungseinrich-tungen potenzielle Innovationsvorhaben zu identifizieren, effizient zu konzipieren und zielstrebig umzusetzen. Zugleich wer-den Anreize bei Transferanbietern und Transfermittlern dahingehend unterstützt, relevante Forschungsprofile und Diens
	 
	III.3.3 Beschäftigung von Innovati-onsassistenten32 
	Durch die Förderung von Innovationsas-sistenten sollen in KMU vorrangig spezi-elle Belange des Wissens- und Technolo-gietransfers, der gezielte Aufbau eigen-ständiger FuE-Kompetenz sowie die kon-zentrierte Bewältigung komplexer Innovati-onserfordernisse personell unterstützt wer-den.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 18: Förderung von Innovationsassistenten 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Der Innovationsassistent soll wissen-schaftliche Erkenntnisse und Methoden in das Unternehmen einbringen, die den In-novationsprozess in technologischer sowie betriebswirtschaftlicher Hinsicht fördern. Dabei geht das Einsatzfeld des Innovati-onsassistenten weit über den technisch-technologisch geprägten Bereich hinaus. So können im Sinne eines erweiterten In-novationsbegriffes neben bisherigen FuE-Themen nunmehr auch effizienzbestim-mende Leistungspotenziale in den Berei-chen Innovations-, Produktions-, Qua
	 
	III.3.4 Förderung von wirtschaftlich genutzten Investitionen in wirtschaftsnahen anwen-dungsorientierten For-schungseinrichtungen33 
	33 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von wirtschaftlich genutzten In-vestitionen in wirtschaftsnahen anwendungsorien-tierten Forschungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinien Forschungsinfrastruktur für wirt-schaftliche Tätigkeiten) gemäß RdErl. des MW vom 19. Dezember 2016 (MBl. LSA S. 703). 
	33 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von wirtschaftlich genutzten In-vestitionen in wirtschaftsnahen anwendungsorien-tierten Forschungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinien Forschungsinfrastruktur für wirt-schaftliche Tätigkeiten) gemäß RdErl. des MW vom 19. Dezember 2016 (MBl. LSA S. 703). 

	Die Förderrichtlinie hierzu trat Ende des Jahres 2016 in Kraft. 
	 
	 
	Tabelle 19: Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Innovationsinfrastruktur  
	        in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Ziel ist es, die überwiegend in privatwirt-schaftlich organisierten gemeinnützigen Forschungsunternehmen vorgehaltenen FuE-Kapazitäten im Maße technisch-tech-nologischer Neuerungen und Erforder-nisse weiter auszubauen, dadurch die für KMU transferrelevanten Innovationspoten-ziale nachhaltig zu stärken, die Effizienz der angewandten Forschung zu erhöhen und zusätzliche Kooperationsmöglichkei-ten zur Durchführung von FuE-Projekten in den KMU der gewerblichen Wirtschaft zu schaffen.  
	 
	Mit den Investitionen in Forschungsinfra-strukturen wird das Leistungsvermögen der Forschungsunternehmen weiter ange-hoben. Förderfähig sind Investitionen zur Schaffung und Erweiterung von For-schungsinfrastrukturen. 
	III.4 Existenzgründungsförderung 
	Die Gründung eines Unternehmens und das Behaupten am Markt ist für den Ein-zelnen stets eine Herausforderung. Ist die Existenzgründung wirtschaftlich erfolg-reich, profitieren viele, weil das Unterneh-men die Wirtschaftsstrukturen bereichert und somit insgesamt die Wohlfahrt in einer Region steigert. 
	 
	Deshalb unterstützt das Land Existenz-gründer. Dabei standen und stehen der Aufbau eines Instrumentariums zur Ver-besserung des Gründerklimas sowie die Erhöhung der Gründungsneigung im Fo-kus. Die unternehmerische Selbstständig-keit sollte bei allen Zielgruppen stärker als berufliche Alternative zu herkömmlichen Beschäftigungsformen herausgestellt wer-den. Die entwickelte Förderkulisse spannt den Bogen von der Sensibilisierung für die unternehmerische Selbstständigkeit als Lebensperspektive über die Gründun
	 
	Im Rahmen von ego.-KONZEPT werden Projekte einzelner Träger gefördert, die den Unternehmergeist entwickeln helfen 
	und Unternehmensgründungen unterstüt-zen. Hierzu zählen bisher vor allem der INVESTFORUM-Startup-Service, Projekte zur unternehmerischen Sensibilisierung von Schülern/-innen sowie die Gründer-zentren an Hochschulen. Auch spezielle Zielgruppen wie Migranten/-innen oder auch Frauen als Unternehmerinnen wer-den gefördert. Insgesamt ist dieses Pro-gramm schwerpunktmäßig auf innovative Projekte und das Gründungsgeschehen an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes ausgerichtet, ohne grundlegen
	 
	Die Hochschulen sollen noch stärker darin unterstützt werden, Grundlagen für akade-mische Unternehmensgründungen zu ent-wickeln und innovativen Geschäftsideen ein gründungsbezogenes Umfeld zu bie-ten. Dazu wurde neben der Förderung der Hochschulgründerzentren das Programm-paket ego.- INKUBATOR/GRÜNDUNGS-TRANSFER entwickelt. Diese Programme versetzen die Hochschulen in die Lage, aus Forschungsergebnissen Dienstleis-tungs- und Produktideen zu filtern und bis zum Prototypen zu entwickeln. 
	 
	ego.-START ist ein Programm der einzel-betrieblichen Förderung junger Unterneh-men und Existenzgründer/-innen sowie insbesondere von Absolventen/-innen und Gründern/-innen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Geför-dert werden ein Gründerstipendium (aus-schließlich für Hochschulabsolventen/-in-nen oder wissenschaftliche Mitarbeiter/-in-nen, die eine technologie- und wissensba-sierte Unternehmensgründung vorneh-men), Coaching-Leistungen für wirtschaft-liche, finanzielle und organisatorische 
	 
	Tabelle 20: Existenzgründungsförderprogramme in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	*Bei diesem Programm handelt es sich um die Förderung junger Unternehmen. Hier ersetzt die Anzahl geförder-ter Unternehmen (Spalte: Bewilligungen Anzahl) die Teilnehmerzahl.  
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	Mit dem Förderprogramm ego.-WISSEN werden Existenzgründer/-innen und junge Unternehmen beim Erwerb unternehmeri-scher Kompetenzen und Qualifikationen unterstützt. Die Organisation und Steue-rung erfolgt jeweils durch einen regionalen Maßnahmenträger je Landkreis bzw. kreis-freier Stadt. 
	 
	Existenzgründer können mit Darlehen aus dem Mittelstands- und Gründerfonds fi-nanziell gefördert werden. Finanziert wer-den alle mit einer Gründung im Zusam-menhang stehenden Ausgaben. Im Einzel-nen wird auf das Kapitel III.2.2 verwiesen. 
	 
	Im Handlungsfeld der unternehmerischen Sensibilisierung von Schülern/-innen wurde eine Vielfalt von Angeboten entwi-ckelt, die bundesweit führend ist. Sie rei-chen vom spielerischen Einstieg in die Welt des Unternehmertums (ego.-Som-merakademie) bis zu unternehmerischem Handeln in Realsituationen (in Form von Schülerfirmen) und Kooperationen mit re-gionalen Unternehmen. Die Vielfalt der Angebote ist geeignet, Unternehmertum als Grundqualifikation für ein selbstbe-stimmtes berufliches Leben nachhaltig zu ver
	 
	III.5 Nachfolgeförderung  
	Erfolgreiche Unternehmensnachfolgen tra-gen vielfach dazu bei, einen Beschäfti-gungsabbau und Verlust an Know-how im Land zu vermeiden. Im Hinblick auf die Si-cherung und den Ausbau der Beschäfti-gung im Land besteht daher ein großes In-teresse an möglichst reibungslosen und nachhaltigen Unternehmensübergaben.   
	 
	Für Übernahmeinteressenten, aber auch für die Übergeber stellt eine erfolgreiche Gestaltung der Nachfolge eines Unterneh-mens häufig eine Herausforderung dar. So sind eine Reihe von rechtlichen Fragen zu klären, das künftige Geschäftsmodell muss entwickelt werden, aber auch emoti-onale Bindungen des Übergebers an „sein“ Unternehmen können eine Rolle spielen. Nicht selten sind aber auch Prob-leme der Finanzierung zu lösen. Vor allem bei diesem Punkt bietet das Land Unter-stützung an.  
	 
	Seit dem Jahr 2017 fördert das Land aus dem KMU-Folgefonds mit Nachfolgedarle-hen (IMPULS-Nachfolgedarlehen für Gründer) die Übergabe von Unternehmen. Mit diesen Darlehen können Ausgaben im Rahmen der Unternehmensnachfolge bzw. -fortführung, insbesondere der Er-werb von Beteiligungen sowie weitere In-vestitionen, finanziert werden. Im Berichts-zeitraum wurden 57 Darlehen mit einem Volumen von insgesamt rd. 15 Mio. Euro bewilligt. Im Einzelnen wird auch hier auf Kapitel III.2.2 verwiesen.  
	 
	 
	Tabelle 21: Meistergründungsprämie in Sachen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Um im Handwerk einen Anreiz zur Über-nahme eines Handwerksbetriebs zu schaf-fen, wird durch das Land eine Meister-gründungsprämie in Höhe von 10.000 Euro gewährt.34 Die Förderung richtet sich an Handwerksmeister, die erst-malig einen Betrieb übernehmen. Auch Neugründungen von Betrieben können un-terstützt werden. Gefördert werden Ausga-ben für Investitionen und Betriebsmittel in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Im Be-richtszeitraum wurden in 140 Fällen insge-samt 1,4 Mio. Euro an Zuschüssen ge-währt. 
	34 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Existenzgründungen im Handwerk gemäß RdErl. des MW vom 19. Dezem-ber 2018 (MBl. LSA S. 144). 
	34 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Existenzgründungen im Handwerk gemäß RdErl. des MW vom 19. Dezem-ber 2018 (MBl. LSA S. 144). 
	35 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Projekten zur Gestaltung des digitalen Wandels in Sachsen-Anhalt (Richtli-nien Digital Creativity) gemäß RdErl. des MW vom 

	 
	III.6 Digitalisierungsförderung 
	Die zunehmende Digitalisierung der Ge-sellschaft stellt für die Unternehmen des Landes vielfach eine Herausforderung dar. Sie bietet zugleich aber auch Chancen. Damit die KMU in Sachsen-Anhalt die 
	technologischen Trends für sich nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit besser er-halten bzw. ausbauen können, bietet das Land mit den folgenden Fördermaßnah-men seine Unterstützung an: 
	 
	So wurde im November 2018 für die KMU des Landes das neue Förderprogramm „Sachsen-Anhalt DIGITAL“ aufgelegt. In-halt des Förderprogramms sind die beiden Förderrichtlinien „Digital Creativity“35 und „Digital Innovation“.36 
	23. Oktober 2018 (MBl. LSA S. 415), zuletzt geän-dert durch RdErl. des MW vom 23. Februar 2021 (MBl. LSA S. 174). 
	23. Oktober 2018 (MBl. LSA S. 415), zuletzt geän-dert durch RdErl. des MW vom 23. Februar 2021 (MBl. LSA S. 174). 
	36 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Digitalisierungsprozessen in Unternehmen (Richtlinien Digital Innovation) gemäß RdErl. des MW vom 23. Oktober 2018 (MBl. LSA S. 421), zuletzt geändert durch RdErl. des MW vom 19. April 2021 (MBl. LSA S. 277). 

	 
	Mit der Richtlinie „Digital Creativity“ wer-den die Entwicklung und der Einsatz inno-vativer audiovisueller Medienproduktionen, insbesondere mit interaktiven Inhalten, wie z.B. Games, Apps, crossmediale Projekte, Websites, Softwareanwendungen, visuelle Effekte und virtuelle Realität, sowie krea-tive technische Dienstleistungen gefördert. 
	Kreative KMU erhalten mit dieser Förde-rung Unterstützung bei der Entwicklung ei-nes Konzeptes für ein innovatives Projekt über dessen Umsetzung (Produktion) bis hin zur Vermarktung des im Projekt entwi-ckelten Produktes. Vorhaben werden mit Zuschüssen mit bis zu 90 %, höchstens je-doch 130.000 Euro, gefördert. Insgesamt stehen für den Programmbereich „Digital Creativity“ Mittel in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro aus der laufenden EU-Strukturfonds-periode 2014-2020 (2023) zur Verfügung.  
	 
	Ziel der Richtlinie „Digital Innovation“ ist es, KMU im Land bei der Konzeption und Implementierung von Digitalisierungspro-zessen finanziell zu unterstützen. Inhalt von Digitalisierungsvorhaben können bspw. die Entwicklung von Anwender-     oder produktbegleitender Steuerungssoft-ware (Apps), die Entwicklung und Einfüh-rung eines IT- sowie Datensicherheitskon-zeptes, die Einführung digitaler Vertriebs-kanäle (u.a. Aufbau eines elektronischen Handels unter Verwendung mobiler End-geräte), die Einführung medi
	Euro aus der laufenden EU-Strukturfonds-periode 2014-2020 (2023) bereit.  
	 
	Die anhaltend starke Nachfrage zum För-derprogramm „Sachsen-Anhalt DIGITAL“, die sich gerade in der Corona-Krise noch-mals deutlich verstärkt hat, macht es erfor-derlich, das bisherige Programmvolumen an Fördermitteln in Höhe von insgesamt rd. 67,2 Mio. Euro innerhalb der bis zum 31. Dezember 2023 verlängerten Laufzeit der Richtlinien erneut aufzustocken. Mit der weiteren Mittelerhöhung soll die Wirt-schaft befähigt bzw. insbesondere dabei unterstützt werden, die Corona-Krise zu überwinden und zukünftig dur
	37 Recovery Assistance for Cohesion and the Terri-tories of Europe (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) ist eine Initiative der 
	37 Recovery Assistance for Cohesion and the Terri-tories of Europe (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) ist eine Initiative der 
	37 Recovery Assistance for Cohesion and the Terri-tories of Europe (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) ist eine Initiative der 
	Eu-ropäischen Kommission
	Eu-ropäischen Kommission

	, mit der die Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur Linderung der Kri-
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	senfolgen im Wege der Investitionsinitiative zur Be-
	wältigung der
	 
	SARS-CoV-2
	SARS-CoV-2

	-Krise und der Investiti-onsinitiative Plus zur Bewältigung der Corona-Krise weitergeführt und ausgebaut werden. Sie soll zu ei-ner grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirt-schaft beitragen. 


	 
	Mit der Förderrichtlinie „Cross-Innova-tion“38 wird der Ansatz verfolgt, Innovatio-nen durch branchenübergreifende Zusam-menarbeit mit der Kreativwirtschaft zu un-terstützen. Damit sollen die IT- und Krea-tivwirtschaft Sachsen-Anhalts beispielhaft mit dem Mittelstand im Land vernetzt wer-den. Ziele sind die Bündelung von Know-how, die Erarbeitung gemeinsamer Strate-gien zur Entwicklung neuartiger, innovati-ver Produkte und Dienstleistungen sowie die Verbesserung des Marktzugangs. Da-für werden in der aktuel
	38 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Netzwerken und Verbesse-rung des Marktzugangs für Unternehmen der Krea-tivwirtschaft (Cross Innovation) gemäß RdErl. des MW vom 29. Juni 2015 (MBl. LSA S. 434), geändert durch RdErl. des MW vom 11. Oktober 2016 (MBl. LSA S. 619) und durch RdErl. des MW vom 18. De-zember 2018 (MBl. LSA S. 25). 
	38 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung von Netzwerken und Verbesse-rung des Marktzugangs für Unternehmen der Krea-tivwirtschaft (Cross Innovation) gemäß RdErl. des MW vom 29. Juni 2015 (MBl. LSA S. 434), geändert durch RdErl. des MW vom 11. Oktober 2016 (MBl. LSA S. 619) und durch RdErl. des MW vom 18. De-zember 2018 (MBl. LSA S. 25). 
	39 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftli-

	 
	III.7 Aktive Arbeitsmarktförderung  
	Ein wichtiges Ziel der aktiven Arbeits-marktförderung des Landes ist nach wie vor die dauerhafte Eingliederung arbeitslo-ser Menschen in sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt. Damit wird nicht nur Armut und sozialer Entkopplung der betroffenen Personen entgegengewirkt, sondern es werden zugleich für die Unter-nehmen des Landes weitere längerfristige Beschäftigungspotenziale erschlossen. 
	Dies hat im Hinblick auf den sich verschär-fenden Fachkräftemangel zunehmende Bedeutung.  
	 
	Die mit Mitteln aus dem ESF und Landes-mitteln finanzierte Richtlinie zur Zielgrup-pen- und Beschäftigungsförderung39 wurde auch im Berichtszeitraum weiterge-führt. Im Rahmen dieser Richtlinie werden Zuwendungen für die Vermeidung berufli-cher und sozialer Ausgrenzung sowie für die berufliche Integration von bestimmten, am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen gewährt. 
	cher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufli-che und soziale Wiedereingliederung von arbeitslo-sen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozial-fonds und des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung) gemäß RdErl. des MS vom 12. Juni 2015 (MBl. LSA S. 407, ber. 2016 MBl. LSA S. 196), zuletzt geändert durch RdErl. des MS vom 11. März 2019 (MBl. LSA S. 184). 
	cher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufli-che und soziale Wiedereingliederung von arbeitslo-sen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozial-fonds und des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung) gemäß RdErl. des MS vom 12. Juni 2015 (MBl. LSA S. 407, ber. 2016 MBl. LSA S. 196), zuletzt geändert durch RdErl. des MS vom 11. März 2019 (MBl. LSA S. 184). 

	 
	Die Richtlinie Zielgruppen- und Beschäfti-gungsförderung umfasst insgesamt fünf Förderbereiche mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Im Folgenden wer-den die beiden Förderbereiche aufgeführt, die unmittelbar auf die Integration der Teil-nehmenden in sozialversicherungspflich-tige Beschäftigung auf dem ersten Arbeits-markt ausgerichtet und damit auch für Un-ternehmen des Mittelstandes von Rele-vanz sind. 
	 
	III.7.1 Familien stärken-Perspektiven eröffnen  
	Über das Programm werden Familienin-tegrationscoaches gefördert, die junge Fa-milien und Alleinerziehende unterstützen, um Wege aus der Arbeitslosigkeit zu fin-den. Die Coaches betreuen ganzheitlich und beraten individuell sowie stärkenorien-tiert. Ziel ist es, individuelle wie familiäre Problemlagen, die die Arbeitsmarktintegra-tion behindern, zu erkennen, bei der Lö-sung zu unterstützen und Wege in Arbeit oder Ausbildung zu eröffnen. Zuwen-dungsempfänger und Träger dieser Pro-jekte sind die Landkreise und
	 
	III.7.2 Aktive Eingliederung  
	Das Programm fördert Projekte für arbeits-marktferne Arbeitslose, die durch die För-derangebote nach SGB II oder III nicht    oder nicht mehr erreicht werden können und daher auch besonderer Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit oder Aus-bildung bedürfen. Zielgruppen sind ältere Arbeitslose ab 50 Jahren, Personen mit gesundheitlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen oder Behinderungen, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose mit Migra-tionshintergrund sowie Geflüchtete. Durch ganzheitliche Angebote 
	 
	In den Jahren 2019-2020 wurden insge-samt rd. 9,9 Mio. Euro ESF-Mittel für das Förderprogramm ausgezahlt. In diesem Zeitraum haben rd. 1.170 Personen (500 Frauen und 670 Männer) an den Pro-jekten teilgenommen. 420 Personen (160 Frauen und 260 Männer) konnten in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-gung oder in Ausbildung integriert werden. 
	 
	III.8 Förderprogramme zur Aus- und Weiterbildung  
	III.8.1 Ausbildungsförderung  
	Angesichts der angespannten Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist es das vor-dringliche Ziel der Ausbildungsförderung des Landes, die Berufsorientierung in den Schulen, die Übergangsgestaltung und die Qualität der Ausbildung zu steigern und das Potenzial an ausbildungsinteressier-ten Jugendlichen möglichst weit auszu-schöpfen. Die Landesprogramme bieten daher Unterstützung beim Ausbildungsni-veau, beim Übergang Schule-Beruf oder in Form einer assistierten Ausbildung an.  
	Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) 
	 
	Um Jugendliche beim oftmals schwierigen Übergang von der Schule in den Beruf besser zu begleiten, wird das Förderpro-gramm RÜMSA40 umgesetzt, finanziert mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des ESF. RÜMSA dient der Gestaltung ei-ner transparenten und dauerhaften Koope-rations- und Unterstützungsstruktur für Ju-gendliche am Übergang Schule-Beruf. Die vielfältigen Angebote der Jugendämter, Jobcenter, Agenturen für Arbeit, der Schu-len und weiterer Einrichtungen sollen da-bei stärker aufeinander abgestimm
	40 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) aus Mitteln des 
	40 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) aus Mitteln des 

	Europäischen Sozialfonds und des Landes Sach-sen-Anhalt gemäß RdErl. des MS vom 3. Juli 2015 (MBl. LSA S. 376), geändert durch RdErl. des MS vom 19. Juli 2017 (MBl. LSA S. 692). 
	Europäischen Sozialfonds und des Landes Sach-sen-Anhalt gemäß RdErl. des MS vom 3. Juli 2015 (MBl. LSA S. 376), geändert durch RdErl. des MS vom 19. Juli 2017 (MBl. LSA S. 692). 

	Für die Weiterentwicklung der Unterstüt-zung junger Menschen am Übergang Schule-Beruf wurden in den Jahren 2016-2021 ca. 25 Mio. Euro ausgereicht. 
	 
	Zukunftschance assistierte Ausbildung (ZaA) 
	 
	Mit dem Landesprogramm ZaA werden Ju-gendliche mit schwierigen Ausgangsbedin-gungen und hohem Förderbedarf durch entsprechende Vorbereitung und intensive sozialpädagogische Begleitung darin un-terstützt, erfolgreich eine reguläre Ausbil-dung zu absolvieren. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet § 130 SGB III. Die Betreuung erfolgt hierbei ganzheitlich und individualisiert durch einen Bildungsträger als zentrale Kontakt- und Anlaufstelle so-wohl für den/die Jugendliche(n) als auch für den ausbildenden Betri
	Maßnahmen zur Qualitätssicherung er-gänzt. Als wichtiges Bindeglied zwischen Wirtschaft, Agenturen für Arbeit, Jobcen-tern und Trägern obliegt den gewerblichen Kammern die Koordinierung und Qualitäts-sicherung im Landesprogramm. In den Jahren 2016-2020 wurden insgesamt För-dermittel in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro ausgereicht. In dieser Zeit wurden insge-samt etwas mehr als 2.000 Personen un-terstützt. Zukunftschance assistierte Aus-bildung läuft im Jahr 2022 aus, damit inbe-griffen der erweiterte Personenkre
	 
	Modellerprobung Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe 
	 
	Auszubildende zur Pflegefachkraft nach § 57 SGB III können bei Bedarf die Unter-stützung durch eine Assistierte Ausbildung oder eine Berufssprachkursförderung er-halten. Dies ist für Auszubildende im Be-reich der Pflegehilfe und anderen landes-rechtlich geregelten Ausbildungsberufen vom Bundesgesetzgeber ausgeschlossen. „Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe“ soll zunächst als Modellprojekt und später als Landesprogramm diese Lücke schlie-ßen. 
	Die Praxis zeigt: Auszubildende im Be-reich der Pflegehilfe benötigen vermehrt sozialpädagogische Unterstützung und Lernhilfen. Wird die Ausbildung in der Pfle-gehilfe auf Basis eines eher niedrigen Bil-dungsabschlusses begonnen oder entste-hen während der Ausbildung aus persönli-chen, geografischen, sozialen oder wirt-schaftlichen Gründen Probleme, dann greift die Assistierte Ausbildung in der Pflegehilfe individuell und kontinuierlich den Auszubildenden unter die Arme. Die Erfahrung aus anderen Ausbildung
	 
	Das Modellprojekt startete – außerhalb des Berichtszeitraumes - am 1. Juli 2021. Die Erfahrungen sollen als Grundlage für ein anschließendes Landesprogramm ab Sommer 2022 dienen.  
	 
	Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 
	 
	Um speziell die Berufsausbildung in Hand-werksbetrieben zu unterstützen, fördert das Land die ÜLU.41 Die Anforderungen, die eine zeitgemäße Ausbildung an Ausbil-dungsbetriebe, Ausbilder und Auszubil-dende stellt, können insbesondere kleine Betriebe des Handwerks nicht mehr um-fänglich erfüllen. Auf Grund der schnellen 
	41 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Lehrgangsfinanzierung in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk aus Mitteln des 
	41 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Lehrgangsfinanzierung in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk aus Mitteln des 

	Europäischen Sozialfonds und/oder des Landes Sachsen-Anhalt, gemäß RdErl. des MS vom 2. April 2020 (nicht im MBI. LSA veröffentlicht). 
	Europäischen Sozialfonds und/oder des Landes Sachsen-Anhalt, gemäß RdErl. des MS vom 2. April 2020 (nicht im MBI. LSA veröffentlicht). 

	technischen Entwicklung sind die Betriebe gezwungen, sich zunehmend stärker zu spezialisieren und können daher nicht mehr alle dem Berufsbild entsprechenden Fähigkeiten vermitteln. Im Berichtszeit-raum 2019-2020 wurden dafür 19.886 Lehrgangsteilnahmen mit einem Fördervo-lumen von rd. 3,3 Mio. Euro unterstützt. Die Landesförderung der ÜLU wird im Rahmen des OP ESF 2014-2020 mit EU-Strukturfondsmitteln finanziert. An der Fi-nanzierung der ÜLU sind zudem der Bund und die ausbildenden Handwerksbetriebe beteilig
	 
	III.8.2 Förderung der beruflichen Weiterbildung in KMU  
	Der Qualifizierung von Erwerbstätigen kommt im internationalen und regionalen Wettbewerb sowie für die gesamtwirt-schaftliche Entwicklung des Landes Sach-sen-Anhalt – insbesondere im Hinblick auf zu beobachtende Fachkräfteengpässe – eine immer stärkere Bedeutung zu. Die-sem Umstand wurde mit den ESF-Pro-grammen „Sachsen-Anhalt WEITERBIL-DUNG BETRIEB“42 und „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“43 aus dem Förderzeitraum 2014-2020 Rechnung ge-tragen. Die beiden Programme zielen zum einen auf die finanzielle Fö
	42 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten in Unternehmen aus Mitteln des Euro-päischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEITERBIL-DUNG BETRIEB) gemäß RdErl. des MS vom 9. De-zember 2015 (MBl. LSA S. 831), zuletzt geändert durch RdErl. des MS vom 22. April 2021 (MBl. LSA S. 277). 
	42 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten in Unternehmen aus Mitteln des Euro-päischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEITERBIL-DUNG BETRIEB) gemäß RdErl. des MS vom 9. De-zember 2015 (MBl. LSA S. 831), zuletzt geändert durch RdErl. des MS vom 22. April 2021 (MBl. LSA S. 277). 

	43 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von individuellen beruflichen Weiter-bildungen und Zusatzqualifikationen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEI-TERBILDUNG DIREKT) gemäß RdErl. des MS vom 10. Juli 2015 (MBl. LSA S. 423), geändert durch RdErl. des MS vom 9. Dezember 2019 (MBl. LSA 2019, S. 569). 
	43 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von individuellen beruflichen Weiter-bildungen und Zusatzqualifikationen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Sachsen-Anhalt WEI-TERBILDUNG DIREKT) gemäß RdErl. des MS vom 10. Juli 2015 (MBl. LSA S. 423), geändert durch RdErl. des MS vom 9. Dezember 2019 (MBl. LSA 2019, S. 569). 

	Unternehmen zur Durchführung betriebli-cher Qualifizierungsvorhaben sowie zur Umsetzung betrieblicher Konzepte zur Personal- und Organisationsentwicklung, zum anderen auf eine direkte Förderung personenbezogener, individueller Weiter-bildungsvorhaben ab.  
	 
	Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BE-TRIEB 
	 
	Das ESF-Programm unterstützt KMU bei Weiterbildungsmaßnahmen, bei konkreten arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Wei-terbildungsvorhaben sowie bei längerfristi-gen, prozessorientierten Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung. Im Berichtszeitraum 2019-2020 wurden 1.837 Weiterbildungsvorhaben mit einem Fördervolumen von rd. 8,6 Mio. Euro be-willigt. Davon konnten 5.063 Beschäftige in KMU profitieren. Seit dem Programm-start am 1. Januar 2016 wurden landes-weit 3.644 betriebliche Weiterbildungsvo
	Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DI-REKT 
	 
	Das ESF-Programm „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“ unterstützt ei-nerseits individuelle berufliche Weiterbil-dungs- und Qualifizierungsvorhaben ins-besondere Älterer, Geringverdienender, Alleinerziehender sowie von Menschen mit Behinderungen. Andererseits werden aus-bildungsbegleitend zu erwerbende Zu-satzqualifikationen für Auszubildende über 18 Jahre gefördert. Das Programm „Sach-sen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“ wird zu 100 % aus dem ESF finanziert. Landesweit wurden im Berichtszeitraum 2019-2020 insg
	 
	III.9 Tourismusförderung 
	Touristische Investitionsvorhaben werden vorrangig im Rahmen der GRW gefördert. Seit dem Jahr 2003 ist eine Förderung der gewerblichen Tourismuswirtschaft nur noch für Vorhaben mit außergewöhnli-chem Struktureffekt möglich. Die Förde-rung von Infrastrukturmaßnahmen erfolgt bei Vorliegen einer touristischen Präfe-renz.  
	 
	In den Jahren 2019-2020 wurden in den Bereichen „Touristische Infrastruktur“ und „Gewerbliche Wirtschaft“ insgesamt 44 In-vestitionsvorhaben mit einem Volumen von 165,46 Mio. Euro vorgenommen, die mit 111,03 Mio. Euro gefördert wurden (siehe 
	In den Jahren 2019-2020 wurden in den Bereichen „Touristische Infrastruktur“ und „Gewerbliche Wirtschaft“ insgesamt 44 In-vestitionsvorhaben mit einem Volumen von 165,46 Mio. Euro vorgenommen, die mit 111,03 Mio. Euro gefördert wurden (siehe 
	Tabelle 22
	Tabelle 22

	). Zum Vergleich: In den Jahren 2017-2018 erfolgten in den ge-nannten Bereichen 43 Investitionsvorha-ben mit einem Volumen von 82,33 Mio. Euro, die mit 45,12 Mio. Euro gefördert wurden.  

	 
	Im Jahr 2020 erfolgte ein deutlicher An-stieg des Investitions- und Zuschussvolu-mens bei der Förderung von Infrastruktur-vorhaben. Diese Zunahme ist im Wesentli-chen durch Fördermaßnahmen entstan-den, die auf Großprojekte entfallen. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 22: Tourismusförderung im Rahmen der GRW in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	 *Daten zu den gesicherten DAP enthalten aufgrund von Folgeförderungen Mehrfachnennungen. 
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	III.10 Messeförderung  
	Messen sind für die Kommunikation und das Marketing der Unternehmen unver-zichtbar. Sie liefern wesentliche Impulse für den Handel von Gütern und Dienstleis-tungen sowie für Ideen und Innovationen. Besonders KMU können von einer Messe-teilnahme profitieren. Das Land begleitet daher seit vielen Jahren die Messeaktivitä-ten von KMU mit umfangreichen Unterstüt-zungs- und Fördermöglichkeiten. Den KMU soll damit der Zugang zu nationalen und internationalen Messen erleichtert werden, um so vor allem deren Absatz-
	Messen sind für die Kommunikation und das Marketing der Unternehmen unver-zichtbar. Sie liefern wesentliche Impulse für den Handel von Gütern und Dienstleis-tungen sowie für Ideen und Innovationen. Besonders KMU können von einer Messe-teilnahme profitieren. Das Land begleitet daher seit vielen Jahren die Messeaktivitä-ten von KMU mit umfangreichen Unterstüt-zungs- und Fördermöglichkeiten. Den KMU soll damit der Zugang zu nationalen und internationalen Messen erleichtert werden, um so vor allem deren Absatz-
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	).  

	 
	Tabelle 23: Einzelbetriebliche Messeförderung in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Die ausgereichten Fördermittel für die Teil-nahme an In- und Auslandsmessen san-ken von rd. 784.000 Euro im Jahr 2019 auf rd. 304.000 Euro im Jahr 2020 ab. Der Rückgang an Messebeteiligungen ist gleichzeitig Ausdruck für einen hier zah-lenmäßig nicht darstellbaren Verlust an Geschäftskontakten und damit verbunde-nen Umsatzeinbußen der betroffenen Un-ternehmen. 
	 
	Die Teilnahme an virtuellen Messeforma-ten konnte etwas Abhilfe schaffen. Im Dia-log mit den gewerblichen Kammern und Verbänden wurde u.a. deutlich, dass diese Formate weiterentwickelt und in den kom-menden Jahren zu einem festen Bestand-teil der Messeformate im internationalen Maßstab werden können. Sie können je-doch nicht den persönlichen Kontakt, auf dem geschäftliche Beziehungen letztlich beruhen, ersetzen. Dies gilt vor allem für die Erst- und Neukundenakquise. 
	 
	Gleichwohl hat MW durch Änderung der Richtlinien Messeförderprogramm44 im Jahr 2021 die Teilnahme an virtuellen Messeformaten ausdrücklich in die Förde-rung aufgenommen. Zudem können nach dem Berichtszeitraum ab 2021 wieder Messegemeinschaftsstände gefördert wer-den. 
	44 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen an kleine und mittlere Unternehmen zur Beteili-gung an Messen und Ausstellungen (Richtlinien Messeförderprogramm) gemäß RdErl. des MW vom 
	44 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen an kleine und mittlere Unternehmen zur Beteili-gung an Messen und Ausstellungen (Richtlinien Messeförderprogramm) gemäß RdErl. des MW vom 

	24. Juni 2019 (MBl. LSA S. 250), geändert durch RdErl. des MW vom 26. April 2021 (MBl. LSA S. 296). 
	24. Juni 2019 (MBl. LSA S. 250), geändert durch RdErl. des MW vom 26. April 2021 (MBl. LSA S. 296). 

	 
	III.11 Beratungsförderung  
	Das Beratungshilfeprogramm wird im Rah-men der ergänzenden Mittelstandsförde-rung von KMU in Anspruch genommen. Die Förderung richtet sich auf spezifische Beratungen zu betriebswirtschaftlichen, fi-nanziellen, personellen, technischen und organisatorischen Problemen der Unter-nehmensführung.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 24: Beratungshilfeprogramm – Bewilligungen in Sachsen-Anhalt 2019-2020 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	2019 

	TD
	Span
	2020 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Anzahl  

	TD
	Span
	Volumen in Euro 

	TD
	Span
	Anzahl 

	TD
	Span
	Volumen in Euro 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Digitalisierung und digitale Transformation 

	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	37.500 

	TD
	Span
	12 

	TD
	Span
	54.840 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Energie-/Umweltberatung 

	TD
	Span
	6 

	TD
	Span
	19.950 

	TD
	Span
	5 

	TD
	Span
	25.330 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Erschließung neuer Märkte (im In- und Ausland) 

	TD
	Span
	9 

	TD
	Span
	45.625 

	TD
	Span
	12 

	TD
	Span
	72.000 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Organisationsoptimierung / Optimierung von Geschäfts-prozessen 

	TD
	Span
	55 

	TD
	Span
	230.871 

	TD
	Span
	33 

	TD
	Span
	141.135 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Personalmanagement 

	TD
	Span
	3 

	TD
	Span
	17.920 

	TD
	Span
	11 

	TD
	Span
	53.589 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Anpassung an neue Marker-fordernisse und deren Finan-zierung 

	TD
	Span
	45 

	TD
	Span
	219.760 

	TD
	Span
	36 

	TD
	Span
	184.450 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Stärkung des Innovationspo-tenzials 

	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	22.500 

	TD
	Span
	3 

	TD
	Span
	18.000 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Unternehmensübergabe 

	TD
	Span
	16 

	TD
	Span
	79.880 

	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	42.000 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Gesamt 

	TD
	Span
	145 

	TD
	Span
	674.006 

	TD
	Span
	119 

	TD
	Span
	591.344 




	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Dabei soll maßnahmenkonkret Unterstüt-zung bei der Erstellung und Umsetzung von Unternehmensstrategien zur Existenz-sicherung, bei der Behebung unternehme-rischer Innovations- und Rationalisierungs-defizite sowie zur effizienten Organisation innerbetrieblicher Abläufe gegeben wer-den (vgl. Tabelle 24). Die Beratungen sol-len unternehmerische Entscheidungen vorbereiten, konkrete Handlungsempfeh-lungen entwickeln sowie im Zusammen-hang damit Anleitung zu ihrer Umsetzung geben. Unternehmen können nach eige-ner
	2018 wurden die Richtlinien zum Bera-tungshilfeprogramm novelliert.45 Die För-dervoraussetzungen wurden transparenter und vereinfachter aufgestellt, ohne die Zielstellung der vorgegebenen Indikatoren zu beeinträchtigen. Ebenfalls wurde die maximale Förderhöhe der Tagewerke an das Niveau anderer Bundesländer ange-glichen.  
	45 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung der Inanspruchnahme von Bera-tungsleistungen durch kleine und mittlere Unterneh-men in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm für Unternehmen) gemäß RdErl. des MW vom 10. November 2015 (MBl. LSA S. 753), geändert durch RdErl. des MW vom 31. August 2018 (MBl. LSA S. 383). 
	45 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-gen zur Förderung der Inanspruchnahme von Bera-tungsleistungen durch kleine und mittlere Unterneh-men in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm für Unternehmen) gemäß RdErl. des MW vom 10. November 2015 (MBl. LSA S. 753), geändert durch RdErl. des MW vom 31. August 2018 (MBl. LSA S. 383). 

	 
	 
	46 Billigkeitsleistungen sind Leistungen (hier Zahlun-gen), die erbracht werden, obwohl keine rechtliche Verpflichtung besteht. Im Haushaltsplan müssen hierfür Ausgabemittel gesondert durch einen Haus-haltsansatz oder einen Haushaltsvermerk zur Verfü-gung gestellt werden. 

	 
	IV. Bilanz der Corona-Wirt-schaftshilfen für den Mit-telstand 
	Die Unterstützung von KMU bei der Be-wältigung der Corona-Krise umfasste bzw. umfasst ein breites Spektrum an Maßnah-men. Die folgende Darstellung bezieht sich dabei auf diejenigen Unterstützungs-maßnahmen, in deren Gestaltung und/    oder Umsetzung die Landesebene Sach-sen-Anhalts unmittelbar eingebunden war. Für die Finanzierung der KMU sind dar-über hinaus jedoch auch weitere Unter-stützungsangebote wie bspw. die von der KfW implementierten Programme oder steuerliche Maßnahmen von erheblicher Bedeutung. 
	 
	IV.1 Das Corona-Soforthilfen-Pro-gramm in Sachsen-Anhalt 
	IV.1.1 Zielstellung 
	Bereits mit dem ersten Lockdown-Be-schluss im März 2020 wurde über ein Hilfsprogramm für die betroffenen Unter-nehmen diskutiert. Wesentliche Inhalte wurden durch das BMWi am 23. März 2020 in einem Eckpunktepapier darge-stellt. Darin wurde der erhebliche Bedarf für unbürokratische Soforthilfen festge-stellt. Ziel war es, einen Zuschuss zur Si-cherung der wirtschaftlichen Existenz der Antragsteller und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen u.a. durch laufende Betriebskosten wie bspw. Mieten, Kredi
	 
	 finanzielle Soforthilfen als Billigkeitsleis-tung46 für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbst-ständige und Angehörige der Freien Berufe bis zu zehn Beschäftigten, 
	 finanzielle Soforthilfen als Billigkeitsleis-tung46 für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbst-ständige und Angehörige der Freien Berufe bis zu zehn Beschäftigten, 
	 finanzielle Soforthilfen als Billigkeitsleis-tung46 für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbst-ständige und Angehörige der Freien Berufe bis zu zehn Beschäftigten, 

	 bis 9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), 
	 bis 9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), 

	 bis 15.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu zehn Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). 
	 bis 15.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu zehn Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). 


	Auf Grundlage dieser Eckpunkte wurde zwischen dem Bund und den Ländern (mit dem Land Sachsen-Anhalt am 29. März 2020) eine Verwaltungsvereinbarung über die Soforthilfen des Bundes für die Ge-währung von Überbrückungshilfen als Bil-ligkeitsleistungen für „Corona-Soforthilfen insbesondere für kleine Unternehmen und Soloselbstständige“ geschlossen.  
	Das Land Sachsen-Anhalt hatte die Hilfen mit einem ergänzenden Programm für Un-ternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten ausgeweitet, um möglichst vielen betroffe-nen KMU eine Liquiditätshilfe zahlen und der Wirtschaftsstruktur des Landes stärker Rechnung tragen zu können.47 Entspre-chend waren die Soforthilfen für Antrag-steller nach der Zahl der Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) in Sachsen-Anhalt gestaffelt und betrugen bis zu 25.000 Euro für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten. Die konkrete Einmalzahlung 
	47 Siehe Richtlinie des MW über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für KMU mit bis zu 50 Be-schäftigten (Vollzeitäquivalente) einschl. Kleinstun-ternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige Freier Berufe zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise (Corona-Soforthilfen, RdErl. des MW vom 29. März 2020,), https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/u-ser_upload/Dokumente/Wirtschaft/Corona-Sofort-hilfe_Richtlinie.pdf. 
	47 Siehe Richtlinie des MW über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für KMU mit bis zu 50 Be-schäftigten (Vollzeitäquivalente) einschl. Kleinstun-ternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige Freier Berufe zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise (Corona-Soforthilfen, RdErl. des MW vom 29. März 2020,), https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/u-ser_upload/Dokumente/Wirtschaft/Corona-Sofort-hilfe_Richtlinie.pdf. 

	 
	IV.1.2 Zielerreichung 
	Mit den Soforthilfen konnte für eine große Zahl von Unternehmen und Soloselbst-ständigen im Land eine schnell umge-setzte finanzielle Hilfe zur Verfügung ge-stellt werden. Die Anträge wurden voll-elektronisch gestellt. Die Zielsetzung, eine auf einheitlichen Eckpunkten für das ganze Bundesgebiet basierende Sofort-hilfe zu zahlen, wurde binnen kurzer Zeit erreicht.  
	 
	 
	Tabelle 25: Bewilligte Corona-Soforthilfen in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-ßenklassen 
	 
	Figure
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. Juni 2021, eigene Darstellung MWL. 
	Diese Aussage gilt, wenngleich einige Länder, wie u.a. Sachsen-Anhalt, zusätzli-che Leistungen aus dem jeweiligen Lan-deshaushalt beschlossen hatten. Trotz der Begrenzung der Soforthilfen auf Unterneh-men mit bis zu 50 Beschäftigten war der Großteil der Unternehmen des Landes an-tragsberechtigt.  
	 
	Vor allem Kleinstunternehmen und Solo-selbstständige haben Soforthilfen erhalten. Dem sprichwörtlichen „Laden um die Ecke“ konnte so eine Liquiditätshilfe be-reitgestellt werden. Bereits Anfang April 2020 waren in Sachsen-Anhalt 1.600 An-träge bewilligt und über 14,5 Mio. Euro ausgezahlt. Insgesamt wurden in Sach-sen-Anhalt für die Monate März bis Mai 2020 ca. 35.800 Anträge bewilligt und ca. 275 Mio. Euro ausgezahlt (siehe 
	Vor allem Kleinstunternehmen und Solo-selbstständige haben Soforthilfen erhalten. Dem sprichwörtlichen „Laden um die Ecke“ konnte so eine Liquiditätshilfe be-reitgestellt werden. Bereits Anfang April 2020 waren in Sachsen-Anhalt 1.600 An-träge bewilligt und über 14,5 Mio. Euro ausgezahlt. Insgesamt wurden in Sach-sen-Anhalt für die Monate März bis Mai 2020 ca. 35.800 Anträge bewilligt und ca. 275 Mio. Euro ausgezahlt (siehe 
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	). Mehr als vier Fünftel der Bewilligun-gen entfielen dabei auf Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten. Betrachtet man das Volumen der ausgezahlten Corona-Soforthilfen, entfallen rd. zwei Drittel der Gesamtbilligkeitsleistungen auf die Unter-nehmen mit bis zu fünf Beschäftigten. 

	 
	Die Verteilung der Corona-Soforthilfen auf Branchen kann dem Anhang 13 entnom-men werden. Hierbei umfassen die nicht spezifizierten Dienstleistungen mit einem Anteil von rd. 35 % bzw. das Gastgewerbe (Beherbergung und Gastronomie) mit ei-nem Anteil von rd. 15 % die größten Bewil-ligungsvolumina. 
	 
	IV.2 Überbrückungshilfen I – III so-wie Neustarthilfe in Sachsen-An-halt 
	Die Corona-Soforthilfen waren als einma-lige Liquiditätshilfe konzipiert und wurden (nach dem Antragsende am 31. Mai 2020) bis Juni 2020 bewilligt. Im Frühjahr 2020 war darüber hinaus erkennbar, dass die durch den Lockdown verfügten Betriebs-schließungen branchenunabhängig zu gravierenden Umsatzeinbrüchen führten, für die eine weitere staatliche Hilfe als not-wendig eingeschätzt wurde. Wirtschaftspo-litisch stand und steht mit den daraufhin eingeführten Überbrückungshilfen (I bis III) eine an Umsatzausfälle
	 
	Auch nach Aufhebung einiger Beschrän-kungen des ersten Lockdowns im Mai 2020 war der Geschäftsbetrieb insbeson-dere für Unternehmen der Veranstaltungs-branche, des Catering und im Messebe-reich ebenso wie für Schausteller, Clubs und Bars nur eingeschränkt oder gar un-möglich. Die gesamte Reisebranche vom 
	Reisebüro bis hin zum Hotel- und Gast-stättengewerbe sowie touristische Infra-strukturen waren erheblich durch die ein-geschränkten Reisemöglichkeiten betrof-fen. Auch die z.T. bis heute – in unter-schiedlichem Ausmaß – geltenden Ein-schränkungen bei (Groß-)Veranstaltungen wirken sich immer noch auf Unternehmen in verschiedenen Branchen aus. 
	 
	Umsatzeinbußen entstanden darüber hin-aus in den Bereichen, die nicht vollständig geöffnet werden konnten bzw. wo durch Abstandsregeln Kapazitäten nicht voll aus-geschöpft werden konnten. Mit den Schlie-ßungsbeschlüssen von Bund und Ländern vom 28. Oktober, 25. November und 2. Dezember 2020 waren bestimmte Berei-che des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Handels und der Kulturwirtschaft bis weit in das Jahr 2021 hinein von vollstän-digen Schließungen betroffen. Diese Auf-listung zeigt eine besonders starke
	 
	In allen Bereichen fielen Kosten durch hö-here Hygienestandards an. In besonderem Maße betroffen waren hier das Hotel- und Gaststättengewerbe, Clubs und Diskothe-ken, aber auch gemeinnützige Unterneh-men, wie Einrichtungen der Behinderten-hilfe oder Inklusionsbetriebe, sowie Profi-sportvereine der unteren Ligen. Betroffen waren auch als Sozialunternehmen ge-führte Übernachtungsstätten wie Jugend-herbergen und Schullandheime sowie Be-gegnungsstätten für den internationalen Jugendaustausch. 
	 
	IV.2.1 Zielsetzung  
	Ziel der Überbrückungshilfen ist es, KMU, die unmittelbar oder mittelbar durch Corona-bedingte Auflagen oder Schlie-ßungen betroffen sind, eine weiterge-hende Liquiditätshilfe zu gewähren und dadurch zu ihrer Existenzsicherung beizu-tragen. Die Überbrückungshilfen sind Zu-schüsse in Form von Billigkeitsleistungen zu konkret definierten betrieblichen Fix-kosten für KMU mit hohem Corona-be-dingten Umsatzausfall.  
	 
	Überbrückungshilfe I wurde für die Mo-nate Juni bis August 2020 gewährt, sofern ein Umsatzrückgang im April und Mai 2020 zusammengenommen um mindes-tens 60 % gegenüber April und Mai 2019 vorlag. Es erfolgte eine gestaffelte Erstat-tung von bis zu 80 % der Fixkosten gemäß einer Positivliste bei einem Umsatzrück-gang von mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Hilfe betrug maximal 50.000 Euro je Monat für maximal drei Mo-nate, dabei für Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten 3.000 Euro je Monat 
	 
	Überbrückungshilfe II wurde für die Mo-nate September bis Dezember 2020 ge-währt, sofern ein Umsatzrückgang in zwei 
	zusammenhängenden Monaten im Zeit-raum April bis August 2020 um mindes-tens 50 % gegenüber den jeweiligen Vor-jahresmonaten bestanden hatte oder der durchschnittliche Umsatz im gesamten Zeitraum April bis August 2020 um min-destens 30 % gegenüber dem Vorjahres-zeitraum zurückgegangen war. Für Grün-der galten Sonderregelungen. Es erfolgte eine gestaffelte Erstattung von bis zu 90 % der Fixkosten gemäß einer Positivliste bei einem Umsatzrückgang von mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Hilfe bet
	 
	Überbrückungshilfe III wird für die Mo-nate November 2020 bis – über den Be-richtszeitraum hinausgehenden – Septem-ber 2021 gewährt, sofern ein Corona-be-dingter Umsatzrückgang um mindestens 30 % im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 nachgewiesen werden kann. Die Überbrückungshilfe III Plus wurde im September 2021 bis zum Jahresende 2021 verlängert. Es gelten Sonderregelun-gen für Gründer. Von Schließungsanord-nungen betroffene Unternehmen des Ein-zelhandels, der Veranstaltungs- und Kul-turbranche, de
	 
	Es schließt sich ab Januar 2021 die Neu-starthilfe bzw. nachfolgend die Neustart-hilfe Plus an. Diese wird für Soloselbst-ständige, Kapitalgesellschaften mit einem Gesellschafter sowie Soloselbstständige einer Personengesellschaft (bspw. GbR) mit mindestens 51 % Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit gezahlt, deren Umsatz im Januar bis Juni 2021 im Ver-gleich zum sechsmonatigen Referenzum-satz 2019 um mehr als 60 % zurückge-gangen ist. Sie erhalten einmalig 50 % des sechsmonatigen Referenzumsatzes, maxi-ma
	 
	IV.2.2 Zielerreichung 
	Mit den Überbrückungshilfen haben Bund und Länder schnelle und zielgerichtete Hilfsprogramme auf den Weg bringen kön-nen. Damit konnten den von Schließung und Umsatzrückgang betroffenen Bran-chen die Liquidität gesichert werden. In Er-gänzung durch weitere Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt wurde Beschäftigung gesichert und eine Insolvenzwelle bislang verhindert.  
	 
	Ziel war es, ein relativ prüfungsarmes, schnell funktionierendes, aber dennoch rechts- und missbrauchssicheres Antrags- und Bewilligungsverfahren zu etablieren. Dabei trat insbesondere zutage, dass die Implementierung eines Förderprogramms schnell, unbürokratisch und elektronisch in ein funktionierendes und dabei noch bun-des- und länderspezifisches Verwaltungs-system hinein ambitioniert ist und nicht ohne Widersprüche bleibt. 
	 
	Dennoch standen die Überbrückungshilfen von Beginn an in der Kritik. Insbesondere der Zeitraum von der Ankündigung bis zur tatsächlichen Auszahlung von Unterstüt-zungsleistungen wurde bemängelt. Dane-ben wurden die anfängliche Ungenauigkeit und generalisierte Ausgestaltung der Hil-fen kritisiert. Das Infektionsgeschehen er-forderte jedoch mitunter sehr kurzfristige politische Entscheidungen mit wirtschaftli-chen Auswirkungen, die programmatisch abgebildet werden mussten. Sämtliche Programminhalte unterlagen
	 
	Tabelle 26: Bewilligte Überbrückungshilfe I in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-ßenklassen 
	 
	Figure
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 30. April 2021, eigene Darstellung MWL.  
	Tabelle 27: Bewilligte Überbrückungshilfe II in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigtengrö-ßenklassen 
	 
	Figure
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	So sind in der Überbrückungshilfe III auch Unternehmen mit mehr als 750 Mio. Euro Umsatz antragsberechtigt. Für den Han-del, Reisebüros, gemeinnützige und neu gegründete Unternehmen sowie die Pyro-technik gelten Zusatzregelungen. 
	 
	Als positiv hat sich erwiesen, prüfende Dritte (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) in das Antragsverfahren zu integrieren, da sie mit ihrer fachlichen Expertise einen bedeutenden Teil der Prü-fungsschritte aufgreifen und vorwegneh-men können. Sie haben erheblich zur Be-schleunigung des Antragsverfahrens bei-getragen, so dass sich die Bewilligungsbe-hörden auf bereits vorgearbeitete Antrags-unterlagen beziehen konnten und können.  
	 
	Knapp die Hälfte der Überbrückungshilfen I und II wurden an Unternehmen mit bis zu einem Beschäftigten ausgezahlt, wobei das Zuschussvolumen bezogen auf das bewilligte Gesamtvolumen hier nur knapp ein Fünftel umfasste. Die Anzahl der Zu-schusszahlungen nimmt mit steigender Beschäftigtengrößenklasse ab, dafür steigt der Anteil des hier gewährten Zuschussvo-lumens an. 
	 
	Wie den Anhängen 14 bis 15 entnommen werden kann, sind das Gastgewerbe und die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-tungen die beiden Branchen in Sachsen-Anhalt, die diese Überbrückungshilfen am stärksten beansprucht haben.  
	 
	Im Ergebnis sind auch die Überbrückungs-hilfen positiv zu bewerten, da sie mit der Erstattung der Fixkosten anhand einer bundeseinheitlichen Fixkostentabelle liqui-ditätssichernd wirken. 
	 
	Die Daten zu der aktuell noch gewährten Überbrückungshilfe III bzw. Neustarthilfe finden sich in den Anhängen 16 und 17. Diese erstrecken sich – abweichend von anderen Tabellen dieses Berichts – auf ihre bisherige gesamte Laufzeit (und damit über das Berichtsende hinaus), um einen noch treffenderen Überblick über die ge-samte Corona-Problematik zu gewährleis-ten. 
	 
	IV.3 November-/Dezemberhilfen in Sachsen-Anhalt 
	Neben den Überbrückungshilfen wurden für diejenigen Branchen, die durch Schlie-ßungsbeschlüsse des Bundes und der Länder vollständig schließen mussten, Sonderhilfen eingeführt: November-/De-zemberhilfen wurden an diejenigen Unter-nehmen gezahlt, die direkt, indirekt oder über Dritte von den Schließungsbeschlüs-sen von Bund und Ländern vom 28. Okto-ber, 25. November und 2. Dezember 2020 betroffen waren. Sie erhielten Zuschüsse pro Tag der Betroffenheit in Höhe von 75 % des Umsatzes des Vorjahresmonats (Solos
	 
	Im Unterschied zu den Überbrückungshil-fen stellten die monatsbezogenen Hilfen auf die Erstattung von Umsätzen ab. Diese Änderung war dem Umstand ge-schuldet, dass nicht alle Unternehmen al-ler Branchen, sondern nur die ganz konk-ret erneut von Schließungen betroffenen Unternehmen diese Hilfen erhalten sollten.  
	 
	Die detaillierten Ergebniswerte für Sach-sen-Anhalt im Anhang (vgl. Anhänge 18 und 19) zeigen auch, dass die Hilfen in erster Linie dem Gastgewerbe, dem Be-reich Kunst, Unterhaltung, Erholung und den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-tungen zugutegekommen sind. 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	Tabelle 28: Bewilligte November- und Dezemberhilfen in Sachsen-Anhalt 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Datenstand 31. August 2021, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	 
	IV.4 Finanzierungshilfen in Form von Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen in Sachsen-Anhalt 
	Zusätzlich zu den beschriebenen Billig-keitsleistungen wurde das Angebot des Bundes und des Landes an öffentlichen Finanzierungshilfen in Form von Darlehen und Bürgschaften neugestaltet bzw. ange-passt. Diese Maßnahmen dienten und die-nen vor allem der Zielsetzung, den Unter-nehmen notwendige Liquidität zuzuführen, um ihre Zahlungsfähigkeit aufrecht zu er-halten, ohne aber die Hausbanken zusätz-lich im gleichen Umfang mit Ausfallrisiken zu belasten.  
	 
	IV.4.1 Bürgschaften  
	Mit Beginn des ersten Lockdowns haben die öffentlichen Rückbürgen Bund und Land Sachsen-Anhalt die seit 2018 gel-tende Rückbürgschaftsquote von 70 % des Bürgschaftsvolumens (davon Bund 42 % und Land 28 %) auf 85 % (davon Bund 52 % und Land Sachsen-Anhalt 33 %) angehoben. Der maximal zulässige Bürgschaftsbetrag wurde von 1,25 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro pro Kreditnehmer erhöht. Die Verbürgungsquote gegenüber der Hausbank kann – sofern die speziellen für Bürgschaften geltenden beihilferechtli-chen Bestimmunge
	 
	IV.4.2 Eigenkapitalhilfen 
	In Erwartung, dass die Innenfinanzie-rungsmöglichkeiten der KMU aufgrund der Umsatzverluste erheblich eingeschränkt sind, ein ansteigender Verschuldungsgrad und ein Rückgang der Eigenkapitalquote den Zugang zu Fremdkapital deutlich er-schweren würde, haben Bund und Länder die MBG darin unterstützt, ihr Finanzie-rungsangebot von stillen Beteiligungen als Eigenkapitalersatz deutlich zu erweitern. Dazu wurde die Rückgarantiequote von Bund und Land vorübergehend bis zum 31. Dezember 2021 um 10 Prozentpunkte auf
	MBG und Beteiligungsnehmer aufgehoben und die Verwendung der Beteiligungen für reine Betriebsmittelfinanzierungen zuge-lassen.  
	 
	IV.4.2 Corona-Hilfsdarlehen der In-vestitionsbank Sachsen-An-halt  
	Bereits in der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008-2010 hatte die Investi-tionsbank Sachsen-Anhalt im Auftrag des Landes ein zusätzliches Kreditangebot für KMU geschaffen, das die Darlehensfinan-zierung der KMU über die Hausbank durch eine mögliche Direktkreditvergabe er-gänzt. Zurückgreifend auf diese positiven Erfahrungen und in Erwartung eines deut-lich zurückhaltenden Hausbankverhaltens unter den Unsicherheiten der Corona-Pan-demie wurde die Investitionsbank Sach-sen-Anhalt wieder beauftragt
	aufgelegt werden. Ergänzend dazu wurde für kleine und Kleinstunternehmen zusätz-lich noch ein weiteres Darlehensprogramm im Eigengeschäft der Investitionsbank Sachsen-Anhalt eingerichtet. Nachdem die EU-Kommission die strukturfondsrechtli-chen Voraussetzungen geschaffen hatte, setzt das Land Sachsen-Anhalt auch EFRE-Mittel der EU-Strukturfondsperiode 2014-2020 für die Gewährung von Liquidi-tätshilfedarlehen durch die Investitions-bank Sachsen-Anhalt ein. Mit dieser Öff-nung des EFRE-Mitteleinsatzes leistet 
	48 Stand 31. Dezember 2020. 
	48 Stand 31. Dezember 2020. 

	 
	V. Ausblick 
	Die mittelständische Wirtschaft des Lan-des wurde in einigen Bereichen durch die Pandemie stark in Mitleidenschaft gezo-
	gen. Die in der Regel auf Ebene der Bun-desländer ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung beschränkten unmittelbar ei-nige Tätigkeiten im Dienstleistungssektor. Produktionsverzögerungen bzw. -ausfälle resultierten aus der globalen Vernetzung der heimischen Wirtschaft und der damit verbundenen Einbindung in internationale Lieferketten. Auch begünstigten die Bedin-gungen vernetzter und globalisierter Gü-ter- und Personenströme überhaupt erst die Entwicklung zu einer weltweit in ver-schiedenen Wellen wirkenden Pa
	 
	Da die Unternehmen während der Pande-mie häufig auf ihre finanziellen Reserven zurückgreifen mussten bzw. staatliche Hil-fen in Anspruch nehmen konnten, kann trotz eines aktuell eher niedrigen Insol-venzgeschehens noch nicht ausgeschlos-sen werden, dass es zu einem gewissen Rückstau bei den Unternehmensinsolven-zen gekommen ist.  
	 
	Die Pandemie selbst sowie die Maßnah-men zu ihrer Bewältigung schlugen sich im Jahr 2020 in einem Rückgang des BIP nieder. Durch die umfänglichen, in erster Linie vom Bund getragenen Corona-Wirt-schaftshilfen konnte ein stärkerer und vor allem auch nachhaltiger Einbruch der Wirt-schaft in Sachsen-Anhalt verhindert wer-den. Hier gilt es, die Balance zu finden zwischen einer Ausdehnung der staatli-chen Verschuldung und notwendigen Hil-fen. Da derartige Situationen für die Zu-kunft nicht auszuschließen sind, s
	 
	Auch bei künftigen Pandemielagen wird der Gesundheitsschutz für die Bevölke-rung als oberstes Ziel den Rahmen für die wirtschaftliche Betätigung bzw. Entwick-lung setzen und damit einem dynamischen Wachstum möglicherweise Grenzen auf-zeigen, wenn nicht gar einen temporären Abschwung zur Folge haben. Gleichwohl muss auch in Betracht gezogen werden, dass neben der Gesundheit langfristiger Wohlstand in der Bevölkerung und gute und verlässliche Arbeits- und Lebensbe-dingungen in nicht unerheblichem Maße zur ges
	 
	Die Pandemie traf Europa unvorbereitet, weshalb keine konkreten Handlungspläne bestanden. Vor allem im medizinischen Be-
	reich gibt es hier Nachholbedarf (z.B. Impf-strategien, Schulungen, Hygienekonzepte, Notfallpläne für die Unternehmen etc.). Das betrifft auch die Produktion bzw. Vorratshal-tung von notwendigem medizinischen Ma-terial (z.B. Schutzausrüstung, Labor- bzw. Testkapazitäten) bzw. eine stärkere Unab-hängigkeit von internationalen Zulieferern. Mit Blick auf künftige Krisen wird man sich auch auf die Erfahrungen mit der derzeiti-gen Pandemie stützen können. Für ver-gleichbare Situationen in der Zukunft könnte dami
	 
	Die Pandemie wirkt wie ein externer Schock. Die Unternehmen standen vor gro-ßen Herausforderungen, wie Geschäftspro-zesse unter den pandemischen Bedingun-gen organisiert werden können und müs-sen. Zulieferer oder Abnehmer brachen weg, Lieferketten mussten neu organisiert werden. Die Leistungserstellung wurde z.T. neu strukturiert und verlagerte sich – wo möglich – in den digitalen Raum. Diese Schocksituation sollte genutzt werden, In-novationen und Digitalisierung im Unter-nehmensprozess weiter voranzutreib
	 
	Die Digitalisierung muss auch in den öffent-lichen Verwaltungen beschleunigt Einzug halten. Die Datenverfügbarkeit, ihre Aus-wertung und Weitergabe bspw. im öffentli-chen Gesundheitsdienst muss um ein We-sentliches besser werden. Medienbrüche sind zu beseitigen.  
	 
	Diesen Erkenntnissen folgend, lassen sich die Schwerpunkte der künftigen Mittel-standspolitik in zwei große Maßnahmen-blöcke einteilen: Zunächst sind eher kurz-fristig wirkende Maßnahmen zur weiteren Beseitigung der Pandemiefolgen zu nen-nen. Daneben geht es um die auch noch mittel- wie langfristig wirkende Anpassung des Mittelstandes an den Wandel seines wirtschaftlichen Umfeldes.  
	 
	Unser kurzfristiges Ziel ist es, die Wirt-schaft nach der Corona-Pandemie mög-lichst schnell ihren erfolgreichen und dyna-mischen Wachstumskurs wieder einschla-gen und beibehalten zu lassen. Daher will die Landesregierung ein „Neustart-Pro-gramm“ zur Förderung von Investitionen für Unternehmen, die in besonderer Weise von den Folgen der Corona-Maßnahmen 
	betroffen sind, aufgelegen. Dieses wird auch Ansätze zur Belebung der Innen-städte, des innerstädtischen Einzelhandels oder zur Stärkung des Tourismus enthal-ten. 
	 
	Zu den zentralen mittelstandspolitischen Herausforderungen gehört der Umgang mit der demografischen Entwicklung. Um auch künftig ausreichend qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, bedarf es geziel-ter Förderungsmaßnahmen. Hierbei wird sowohl auf staatliche Programme als auch auf private Initiativen gesetzt. Mit der Auf-nahme der „Deckung des Fachkräftebe-darfs und Nachwuchsgewinnung“ in das Spektrum der Förderinhalte des MFG LSA wurde hierzu bereits eine gute Grundlage geschaffen. Die Landesregierung will ih
	 
	Um die Ausschöpfung von Wachstumspo-tenzialen und die Steigerung der Produktivi-tät in den Unternehmen zu ermöglichen, gehört die Förderung von Investitionen auch weiterhin zu den Eckpfeilern der Mit-telstandspolitik. Die Landesregierung wird ihre Ansiedlungsstrategie sowie die Unter-nehmens- und Infrastrukturinvestitionen auf den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, leistungsstarken und zugleich klimaneutra-len Wirtschaft ausrichten. Mit der Weiter-entwicklung von Gewerbegebieten nach dem Prinzip „Qualität vor
	 
	Zur Verwirklichung der Förderziele ist die finanzielle Unterstützung durch die euro-päischen Strukturfonds unabdingbar. Der-zeit wird das OP EFRE für die Förderperi-ode 2021-2027 (2029) in Abstimmung mit allen in Sachsen-Anhalt am Programmie-rungsprozess beteiligten Akteuren final überarbeitet, um es bei der KOM einrei-chen zu können. Relevant ist dabei in ers-ter Linie die im EFRE vorgesehene Priori-tätsachse 1 „Ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa“ mit rd. 680 Mio. Euro an EU-Mitteln. Diese
	aus dem EFRE ist ein wesentlicher Bau-stein zur Umsetzung der RIS in Sachsen-Anhalt. Mit dem zweiten spezifischen Ziel „Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für Bürger, Unternehmen, Forschungsein-richtungen und Behörden“ sollen durch neue Informations- und Kommunikations-technologien sowie digitale Innovationen das Produktivitätswachstum in den Unter-nehmen gesteigert und neue Dienstleis-tungen und Geschäftsmodelle entwickelt werden. Das dritte spezifische Ziel „Steige-rung des nachhaltigen Wachstums un
	 
	Die Anpassung an den Wandel darf nicht durch Bürokratie verzögert werden oder gar an bürokratischen Hürden scheitern. Daher gehört der konsequente Bürokratie-abbau zu den herausragenden wirtschafts-politischen Schwerpunkten für die künftige Landespolitik. In diesem Zusammenhang ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass das MFG LSA noch einmal weiterentwi-ckelt werden soll. Es soll eine „One in, one out-Regel“ aufgenommen werden. Geplant ist, einen Normenkontrollrat in Sachsen-Anhalt ins Leben zu rufen. Dies
	 
	Eine wesentliche Aufgabe der gesamten Landespolitik ist durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 vordefiniert. Sachsen-Anhalt will den Strukturwandel konzentriert angehen und im Revier wertschöpfungs- und nachhal-tige Wirtschaftsstrukturen erhalten bzw. er-richten. Wie im Bereich der Energieerzeu-gung schon geschehen, wird die Errei-chung der verbindlichen Klimaschutzziele zu europa- bzw. bundespolitischen Vorga-ben – auch in anderen Wirtschaftsberei-chen – führen, welche die Unternehme
	 
	Das wirtschaftliche Umfeld wandelt sich. Erfolgreich sein bedeutet, nicht nur auf den Wandel zu reagieren, sondern ihn ak-tiv und vorrausschauend selbst mitzuge-stalten. Von daher ist eine Vielzahl von Stellschrauben zu bedienen, die erst in ih-rem Zusammenwirken eine zukunftsträch-tige Wirtschaftspolitik ausmachen – im Sinne des Mittelstandes in Sachsen-An-halt.  
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	Quelle: Landesverband der Freien Berufe Sachsen-Anhalt e.V., eigene Darstellung MWL. 
	  
	Anhang 6: Vergleich der Exporte und Importe Sachsen-Anhalts nach Kontinenten in den Jahren 2019 und 2020 
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	* Exporte und Importe unter anderem in Bezug auf nicht ermittelte Länder und Gebiete sowie „Hohe See“. 
	Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung und Berechnung MWL. 
	 
	 
	Anhang 7: Neu eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse nach zuständigen Stellen im Land Sachsen-Anhalt 2019-2020 
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	Quelle: Angaben der zuständigen Stellen gemäß Tabellenkopf, eigene Darstellung MWL.  
	  
	Anhang 8: GRW-Förderung der Infrastruktur in Sachsen-Anhalt 2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	Anhang 9: Einzelbetriebliche GRW-Förderung nach Branchen in Sachsen-Anhalt 2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	 
	Anhang 10: GRW – Auswertung nach KMU 2019-2020 (Stand: 31. Dezember 2020) 
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	*Die Daten zu den gesicherten Dauerarbeitsplätzen enthalten, aufgrund von Folgeförderungen, Mehrfachnennun-gen. 
	Anmerkung: Die hier für das Jahr 2019 verwendeten (Teil-)Daten wurden zum Stand 31. Dezember 2020 erho-ben. Die sich zur Tabelle 8 des Berichts ergebenden Differenzen sind auf Bereinigungen in Form von Widerrufen, Änderungsbescheiden, Ausfällen etc. zurückzuführen. 
	 
	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	 
	  
	Anhang 11: Ergebnisse der GRW-Förderung mittelständischer Betriebe 2019-2020 
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	Quelle: Investitionsbank Sachsen-Anhalt, eigene Darstellung MWL. 
	  
	Anhang 12: GRW – Nutzung der Struktureffekte bezogen auf die Landesregelung 2017 und 2020 im Zeitraum 2019-2020 (Stand 30. April 2021) 
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